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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Vorbemerkung 

In den letzten Jahrzehnten sah sich das Rechtsumfeld Perús besonders in zweierlei Hinsicht mit 

neuen Herausforderungen konfrontiert: zum einen mit der Öffnung wirtschaftlicher Grenzen, 

die zu einer Vielzahl von Sachverhalten mit Auslandsberührung (insbesondere in Investitions-

und Handelsangelegenheiten) geführt hat, zum anderen mit einer Zunahme zwischenstaatlicher 

persönlicher Kontakte infolge des soziodemographischen Phänomens der weltweiten Migrati-

onsströme. Diese Aspekte der Transnationalisierung haben sich insbesondere auf lokales Pri-

vat- und Zivilverfahrensrecht ausgewirkt und werfen aus juristischer Sicht vor allem ordnungs-

politische Fragen und Probleme auf. Aber auch die Interaktion zwischen internationalem Fa-

milien-und Zivilprozessrecht in Peru gewinnt demzufolge an Bedeutung. Angesichts der Zu-

nahme familienrechtlicher Angelegenheiten mit Auslandsberührung stehen sowohl kollisions- 

als auch zuständigkeitsrechtliche Fragen im Raum, welche eine Antwort des IPR erfordern.1 Zu 

Letzteren gehört die Erörterung der Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Perú.2 Die 

erhöhte Zahl grenzüberschreitender Eheschließungen führt auch zu einer Zunahme von Schei-

dungen mit internationalem Bezug.3 Ein besonderes Augenmerk hat in dieser Hinsicht der Prü-

fung der Anerkennungszuständigkeit, auch als Kompetenzkontrolle oder indirekte Zuständig-

keit bekannt, in Ehesachen zu gelten, da diese Anerkennungsvoraussetzung in der Prüfungs-

phase für richterliche Unstimmigkeit und gesetzliche Unklarheit in Perú sorgt.  

 

1.2 Problemstellung der Arbeit 

Das Anerkennungsrecht in Perú ist in Buch X Código Civil 1984 (CC 1984) geregelt. Dieses 

ist nicht mehr von der früheren Konzeption der Jurisdiktionsautonomie der Staaten geprägt, 

sondern tendenziell anerkennungsfreundlicher geworden. Das Anerkennungssystem im CC 

1984 stellt keine anerkennungsrechtlichen Schranken zur Verfügung. Der peruanische Gesetz-

geber regelt im CC 1984 die beiden zwiegespaltenen Erscheinungsformen der internationalen 

Zuständigkeit: die Entscheidungs- und die Anerkennungszuständigkeit. Erstere dient als Ent-

scheidungsvoraussetzung eines Rechtsstreits mit Auslandsberührung; die 

 
1 BEAUMONT, RabelsZ 73 (2009), S. 511. 
2 Aus der eigenen Recherche des Autors ergibt sich, dass nahezu 90% der gesamten anerkennungswürdigen ausländischen Entscheidungen in 

Perú familienrechtliche Streitigkeiten zum Gegenstand haben.  
3 RAUPACH, S. 1. 
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Anerkennungszuständigkeit gilt hingegen als ein Anerkennungserfordernis für ausländische 

Entscheidungen im Exequatur- bzw. im Anerkennungsverfahren. Beide Zuständigkeitsbereiche 

finden in unterschiedlichen Situationen Anwendung und werden von differierenden politischen 

Erwägungen im Hinblick auf die Zuständigkeit geprägt. Der Gesetzgeber hat allerdings bei sei-

ner gesetzlichen Formulierung eher Wert auf die Regelung der Entscheidungszuständigkeit ge-

legt. Ihre Normierung im CC 1984 erfolgt in ausführlicher Form. Der Anerkennungszuständig-

keit wird hingegen keine zufriedenstellende Regelung gewidmet. Des Weiteren bestehen im 

peruanischen Recht weder eine Katalogliste über Anerkennungszuständigkeitsnormen noch 

klare Vorgaben im Schrifttum über die anzuwendende Prüfungsmethode. Die Prüfung unter-

liegt weitgehend und in der Praxis uneinheitlich dem Richterrecht. Die Kompetenzkontrolle 

erfolgt allerdings nicht problemlos. Inhaltlich scheint die Formulierung der Anerkennungszu-

ständigkeit in sich nicht schlüssig und daher angreifbar. Dies liegt in ihrem dreistufigen hierar-

chischen Aufbau im CC 1984 begründet. Neben einer negativen Prüfung der Anerkennungszu-

ständigkeit (Art. 2104 Nr. 1 CC 1984) sind zwei weitere strenge Anforderungen im Rahmen 

der Kompetenzkontrolle zu erfüllen (Art.  2104 Nr. 2 CC 1984). Sollten peruanische Gerichte 

für Ehescheidungsangelegenheiten weder unmittelbar, d.h. durch ausdrückliche Normierung, 

noch mittelbar durch Gerichtsstandvereinbarung der Parteien ausschließlicher Gerichtsstand 

sein, wird die internationale Kompetenz des Urteilsstaats in Anlehnung an den Grundsatz der 

unilatéralité double4 nach dessen eigenen IPR-Normen überprüft. Mögliche Probleme hinsicht-

lich unbekannter Verfahrensmaxime oder exorbitanter bzw. fraudulöser Zuständigkeitsforen im 

Urteilsstaat sollten dadurch behoben werden. Exorbitant ist ein Gerichtsstand, wenn die Bezie-

hungen zwischen dem Streitgegenstand oder den Parteien und dem Staat, der darüber entschei-

den will, zu fragil sind. Schließlich muss diese positive Konstatierung den allgemeinen Grunds-

ätzen des internationalen Prozessrechts entsprechen. 

Die beiden letzten Anforderungen haben einen unzumutbaren Einfluss auf die richterliche 

Handlung. Zum einen wird die Arbeit der Anerkennungsrichter mit einem zusätzlichen, schwer 

durchführbaren Aufwand verknüpft, welcher mit der Herkunft der ausländischen Entscheidun-

gen verbunden ist. Untersucht werden müssen dabei Rechtsordnungen, mit denen Perú keine 

rechtlichen Gemeinsamkeiten aufweist. Eine erfolgreiche Ermittlung der im Urteilsstaat beste-

henden IPR-Normen erfordert günstigstenfalls die Einrichtung einer zentralen Behörde zur jus-

tiziellen Zusammenarbeit. Hierfür gibt es in Lateinamerika bereits zahlreiche Beispiele. Aller-

dings sind eine solche Einrichtung sowie weitere Organe, welche mit einem solchen Vorhaben 

 
4 Siehe Abschnitt 2.4.3.2 iVgl.m. 4.2.2.2. 
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vertraut sind, im peruanischen Rechtssystem nicht vorhanden. Zum anderen wird dadurch die 

Fachkompetenz der Anerkennungsrichter überschritten, da das Schrifttum sich nicht mit der 

Konkretisierung der allgemeinen Grundsätze des internationalen Prozessrechts auseinander-

setzt. Das ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund des Mangels solcher Grundsätze deren Prü-

fung übersehen wird. Somit wird die gesetzliche Formulierung im CC 1984 nicht eingehalten. 

In dieser Hinsicht hat sich die Zurückhaltung der Rechtsprechung in entsprechenden Fällen 

bewährt. 

Die erste Anforderung bereitet schon zahlreiche Schwierigkeiten für die Gerichtspraxis. Da die 

Ermittlung von ausländischen IPR-Normen schwer zu erzielen ist, berufen sich die Anerken-

nungsrichter hierfür auf ihr eigenes Ermessen bzw. Kollisionsrecht, das aus ihren Rechtskennt-

nissen und Erfahrungen resultiert. Das hat zur Folge, dass zum einen die Kompetenzkontrolle 

aufgrund der unterschiedlichen Fachausbildung der Richter und des Fehlens konkreter Bestim-

mungen über die Anerkennungszuständigkeit uneinheitlich erfolgt. Man denke dabei an die 

etwa 60 Cortes Superiores (vgl. Oberlandesgerichte) in Perú, die für die Anerkennungsfälle 

zuständig sind. Zum anderen wird durch die Gerichtspraxis ein anderer Prüfungsvorgang durch-

geführt als im Gesetz vorgesehen. I. d. R. wendet der Anerkennungsrichter die Entscheidungs-

zuständigkeitsnormen spiegelbildlich für die Kompetenzkontrolle an,5 obwohl im CC 1984 der 

Grundsatz der unilatéralité double verankert ist. Dies ist in den aktuell (bis 2016) gesichteten 

Urteilen zu konstatieren. In Anbetracht dieser richterlichen Handhabung lässt sich ein offener 

Widerspruch zwischen dem autonomen Recht und der Gerichtspraxis erkennen. Aus dieser Un-

vereinbarkeit sind zwei gravierende Konsequenzen zu ziehen: Die Abweichung vom Gesetz 

durch die Gerichtspraxis stellt zum einen Verstoß gegen den internen ordre public dar. Zum 

anderen führt dieser Verstoß unmittelbar zur nachträglichen Nichtigkeit der Anerkennung. 

Ebenso ist festzustellen, dass die Regelung der autonomen Anerkennungszuständigkeitsnorm 

von ihrem Pendant in einigen internationalen Staatsverträgen abweicht. Die Sachlage ist durch 

die Auslegung eines peruanischen Kassationsurteils aufzuhellen. Hierzu scheint die Auslegung 

der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) erforderlich.  

Diese Erkenntnis verlangt nach einer Reform der Anerkennungszuständigkeit de lege ferenda 

basierend auf rechtsvergleichenden Überlegungen und der Untersuchung gerichtlicher Urteile.    

 

 
5 Siehe Abschnitt 2.4.3.1 iVgl.m. 4.2.2.1. 
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1.3 Gegenstand der Untersuchung 

Die Untersuchung unveröffentlichten ausländischen Ehescheidungsurteilen der höchstrichter-

lichen Rechtsprechung des obersten Landesgerichts in Lima – zweiter Familienkammer- seit 

1950 bis zur heutigen Zeit (2016) ist Gegenstand dieser Arbeit. Die eigene Recherche des Au-

tors ergibt, dass nahezu 90% der gesamten anerkennungswürdigen ausländischen Entscheidun-

gen in Perú familienrechtliche Streitigkeiten zum Gegenstand haben. Davon stammen 50% aus 

den Vereinigten Staaten, ca 30% aus Europa (überwiegend aus Spanien, Deutschland, Italien 

und der Schweiz) und 20 % aus Asien (überwiegend aus Japan). Die Analyse und Auswertung 

der Urteilsbegründungen betreffend der Anerkennungszuständigkeit bzw. der angewandten 

Prüfungsmodellen sind Kern dieser Untersuchung. Nach welchem Maßstab oder welcher Prü-

fungslehre die Zuständigkeit der ausländischen Gerichte in Perú zu prüfen ist, wird in dieser 

Arbeit historisch und systematisch eingehend erläutert. 

  

1.4 Gliederung der Arbeit 

Nach der Einleitung enthält der zweite Teil dieser Arbeit die Darstellung der Anerkennungs-

problematik und der zugeordneten Gewichtigkeit der Kompetenzkontrolle im peruanischen An-

erkennungsrecht im Allgemeinen, mit besonderem Augenmerk in Ehesachen. Dargelegt wird 

zum einen die rechtspolitische Entwicklung des Anerkennungsrechts bis zu der aktuellen Fas-

sung im CC 1984. Zum anderen werden die Rechtslage der Anerkennungszuständigkeit auf 

autonomer und staatsvertraglicher Ebene erörtert sowie spezifische Strukturfragen über ihre 

Grundlagen. Die Ermittlung dieser Strukturfragen bei ausländischen Ehescheidungsurteilen 

wird sowohl im Schrifttum als auch in der Rechtsprechung besonders behandelt. Eine wichtige 

Bedeutung kommt hierbei auch der Frage nach dem Zweck der Prüfung der Anerkennungszu-

ständigkeit zu. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erläuterung ihrer durch die Praxis angewand-

ten Prüfungsmethode. Die Untersuchung der Anerkennung ausländischer Ehescheidungsurteile 

ist durch aktuelle gerichtliche Nachweise belegt. 

Die anschließende Abhandlung im dritten Teil befasst sich mit der in der Praxis durchgeführten 

Prüfung der Kompetenzkontrolle de lege lata in Perú. Man wird im weiteren Verlauf abgrenzen, 

was durch dieses Anerkennungserfordernis in den allgemeinen ausländischen Entscheidungen 

sowie in Ehescheidungsurteilen angestrebt wird. Sodann wird man der Frage nachgehen, ob 

sich dies nicht mit anderen Anerkennungsvoraussetzungen, nämlich mit dem internationalen 
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ordre public oder der Gesetzesumgehung überschneidet, zumal letztere nicht ausdrücklich im 

CC 1984 verankert sind. 

Der vierte Teil befasst sich mit der Entwicklung der Anerkennungszuständigkeit de lege 

ferenda in Perú. Zum erforderlichen Grundverständnis werden die reformbegründenden Tatsa-

chen und Grundelemente eines Prüfungsmodells angeführt. Zum einen wird jedes Novellie-

rungsargument eingehend untersucht und exemplarisch dargestellt; zum anderen werden so-

wohl die durch die Gerichtspraxis angewandten Prüfungstheorien (Spiegelbildprinzip, unila-

téralité double und proximidad razonable6) als auch die Anknüpfungspunkte Wohnsitz und 

Staatsangehörigkeit kritisch abgewägt. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist die Aus-

einandersetzung mit grundlegenden Komponenten einer für den Anerkennungsrichter zulässi-

gen Kompetenzkontrolle, nämlich Angemessenheit und Nähe. Analysiert wird dabei, ob zwi-

schen dem Rechtsstreit oder den Parteien und dem Forumsstaat eine angemessene Nähe vor-

liegt. Im Anschluss betrachten wir die Regelungen der Kompetenzkontrolle in Ehesachen in 

der Haager Konferenz und des Nachprüfungsverbots in der EU kritisch. Die Regelungen in 

einigen europäischen Rechtsordnungen werden geprüft, so etwa das im deutschen Recht veran-

kerte Spiegelbildprinzip sowie die positiven und negativen Prüfungskataloge, wie sie in der 

Schweiz verwendet werden. Die Behandlung des durch die spanische Rechtsprechung entwi-

ckelten Modells der proximidad razonable bildet einen Schwerpunkt. Es wird versucht, den 

Grundsatz der proximidad razonable als eigenständige Methode zu konturieren und sie in Be-

zug zum Spiegelbildgrundsatz und unter Berücksichtigung vorgegebener Anknüpfungspunkte 

zu installieren. Die Prüfungsmethode der proximidad razonable wird als neu denkbares Prü-

fungsmodell der Anerkennugszuständigkeit vorgestellt. Man wird die tatsächliche Durchführ-

barkeit dieses Regelungsvorschlages schildern sowie einen Entwurf des neuen Textwortlautes 

von Art. 2104 Nr. 1 und 2 CC 1984 präsentieren. Abschließend werden im fünften Teil die 

Perspektiven einer Einführung des vorgeschlagenen Prüfungsmodells für die Anerkennungszu-

ständigkeit aufgezeigt. 

Mit dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, zufriedenstellende Lösungen für 

Rechtsanwender zu entwickeln. Eine Praxis mit einheitlichen Prüfungsmaßstäben der Kompe-

tenzkontrolle einzuräumen, stellt auch ein Ziel dieser Arbeit dar. Der Wirkungsumfang des Re-

formvorschlags könnte auch der Prüfung der Anerkennungszuständigkeit auf anderen Rechts-

gebieten bzw. von ausländischen Handels- und Vermögensurteilen dienen.  

 
6 Siehe Abschnitt 2.4.3.3 i.Vgl.m. 4.2.2.3. 
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2 DAS ANERKENNUNGSRECHT UND DIE                                    

ANERKENNUNGSZUSTÄNDIGKEIT IM ALLEGEMEINEN 

UND IN EHESACHEN 

2.1 Das Anerkennungsrecht  

Seinen Ursprung hat das Anerkennungsprinzip in Perú im Völkerrecht. Es dient aus historischer 

Sicht der Begründung staatlicher Souveränität und einer zwischenstaatlichen Kooperations-

form.7 Schließlich ist es ein Instrument des IPR.8 Bis zur Anerkennung ausländischer Entschei-

dungen war es aber historisch gesehen ein langer Weg. Aus Sicht der nationalen Rechtspolitik 

wurde das Rechtsinstitut der Anerkennung ausländischer Entscheidungen anfangs als souverä-

nitätsfeindlich empfunden, und man erachtete die Anerkennung als gegen die Prinzipien der 

Unabhängigkeitserklärung der Staaten verstoßend.9 Die südamerikanischen Staaten, welche 

Anfang des 19. Jh. einem „Souveränitätsrausch” verfallen waren, verwiesen nachdrücklich auf 

ihre Justizhoheit und versagten dadurch auswärtigen Entscheidungen in Zivilsachen nicht nur 

die Anerkennung, sondern auch die Wirkung der andernorts rechtskräftig entschiedenen Sa-

che.10 Aus rechtspolitischen Überlegungen herrschte in den Ländern zu dieser Zeit Einigkeit, 

die Regelung über die Anerkennung ausländischer Entscheidungen eher der staatsvertraglichen 

Regelungstechnik zu überlassen. Hierfür wurde das Anerkennungserfordernis der Gegenseitig-

keit in den Staatsverträgen verankert.11 

Anfang des 20. Jh. sprach man dann von der Liberalisierung des Anerkennungssystems in 

Perú.12 Dies machte sich vor allem im Cpc 191213, welcher den pCEC 185214 außer Kraft setzte, 

bemerkbar. In diesem Gesetz waren die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Ent-

scheidungen bereits sehr detailliert geregelt.15 Im Gegensatz dazu gab weder im CC 1952 noch 

im CC 1936 Vorgaben über die Anerkennung ausländischer Urteile. Der CC 1936 lehnte sich 

an dem Prinzip des Terristorialismus an, welches der lateinamerikanichen Tradition entsprach. 

Hinter dieser Liberalisierung der Anerkennung durch die Gesetzgebung im Cpc 1912 standen 

freilich auch rechtspolitische Erwägungen, welche die eigentliche Grundlage für eine 

 
7 Vgl. HINOSTROZA Mínguez, Comentarios, S. 1571 ff.; vgl. auch PEZO Arévalo, Derecho y Sociedad 26 (2006), S. 329. 
8 MOROTE, S. 330 ff. 
9 MOROTE, S. 330 (331). Vgl. HINOSTROZA Mínguez, Comentarios, S. 1571 ff.; vgl. auch PEZO Arévalo, Derecho y Sociedad 26 (2006), S. 

329. 
10 LÓPEZ de Romaña, S. 9. Dazu äußerte sich auch Bustamante y Sirvén, in BUSTAMANTE y Sirvén, Manual, S. 565. Dazu auch JUENGER, 

Am.J.Comp.L. 36 (1988), S. 6. 
11 MOROTE, S. 331. 
12 Zu diesem Ausdruck, RIVEROS, S. 11. 
13 Zu Código de Procedimientos civiles de 1912, in FAJARDO, J V, S. 172; GUZMÁN Ferrer, S. 1130.  
14 Siehe Código de Enjuiciamientos en materia civil 1852 (pCEC 1852), amtliche Ausgabe, Regierungsdrückerei, Lima 1852. Dazu auch 

ALZAMORA Valdéz, DPC, S. 41. 
15 SÖHNGEN, S. 113. 
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Anerkennung der Urteile zwischen den Nationen bildeten.16 Nach einer idealistischen Betrach-

tung war die Anerkennung zudem nicht das alleinige Ziel, sondern darüber hinaus auf die Ver-

wirklichung gemeinschaftlicher Zwecke mehrerer Staaten gerichtet, durch welche man Gerech-

tigkeit, Prozessökonomie und den Schutz der Siegerpartei erzielen könne.17 Diese Überlegun-

gen hatten jedoch nur einen mittelbaren Einfluss auf die Anerkennungsproblematik in der nati-

onalen Lehre. Auch rein juristische Überlegungen beschleunigten die Tendenz, ausländische 

Urteile großzügig anzuerkennen, so dass ausländische Entscheidungen im Anerkennungsstaat 

zur Wirkung kamen.18 Diesem Ansatz folgte der CC 1984. In den knapp 20 Jahre seit 1965 bis 

zur Verabschiedung des CC 1984 gaben viele Bestrebungen, das pIPR darunter auch die Wirk-

samkeit ausländischer Entscheidungen, zu regeln. Letztlich erreichte die Liberalisierung der 

Anerkennung in Perú ihre Konsolidierung durch die Regelung des Grundsatzes der wohlerwor-

benen Rechte im CC 1984 (Art. 2050 CC 1984)19 und des 10. Buches CC 1984. Dieser Leitsatz 

wirkt sich unmittelbar auf die Anerkennung aus. Die Rechtswirkung des in einem Land erwor-

benen Rechts soll in anderen Ländern mit derselben Bedeutung anerkannt werden. So folgt 

dieser Grundsatz etwa in internationalen Familiensachen dem Territorialprinzip und ermöglicht 

so den Weg zur Anwendung ausländischen Rechts. In den dem CC 1984 vorhergehenden Ge-

setzesnormen des Zivilrechts in Perú, nämlich dem CC 185220 und dem CC 193621, sind ver-

einzelte Normen, die gewisse Sachverhalte mit Auslandsbezug regeln, enthalten. Das Anerken-

nungsrecht ist allerdings in diesen Gesetzen nicht geregelt. 

Gegenwärtig spielt die Anerkennung ausländischer Entscheidungen eine wichtige Rolle für das 

internationale Zivilprozess- und Privatrecht.22 Aus Sicht des internationalen Privatrechts stellt 

sich dabei die Frage, warum ausländischen Entscheidungen im Anerkennungsstaat rechtskräf-

tige Wirkung (fuerza ejecutoria) verliehen wird.23 Dagegen geht es im internationalen Zivil-

prozessrecht eher um die Frage, wie diese rechtskräftige Wirkung zu Stande kommt.24 Beide 

Fragen werden durch die Normen des pIPR nicht erörtert, obwohl die Art und das Ausmaß der 

Anerkennung im Ermessen des jeweiligen nationalen Gesetzgebers liegen, der sie nach politi-

schen Erwägungen, Handels- und Verkehrsbedürfnissen aussprechen oder nicht aussprechen 

 
16 MOROTE, S. 332. 
17 BASADRE Ayulo, DIP, S. 247. Dazu auch MANKOWSKI, FS Heldrich, S. 871. 
18 ARRIOLA Espino, Art. 2102, S. 887, 888. 
19 Artículo 2050 CC 1984.- Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas 
peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden público 

internacional y con las buenas costumbres. Dazu BASADRE Ayulo, Homenaje a Max Arias Schreiber, S. 152-153. Auch GARCÍA Gastañeta, 

S. 303. 
20 Siehe die international-privatrechtlichen Normen des CC 1852 in deutscher Sprache, in MAKAROV I, S. 146-147. 
21 Deutsche Übersetzung der kollisionsrechtlichen Normen im CC 1936, in MAKAROV II, § 43, 1-6. 
22 SAGASTEGUI Urteaga, S. 203. Zu der Beudeutung der Anerkennung im internationalen Zivilprozessrecht, RIEZLER, S. 509. 
23 BASADRE Ayulo, DIP, S. 248; vgl. GARCÍA Gastañeta, S. 291. Siehe Entscheidungen der Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala 

Especializada de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 088-2012 v. 02.05.2012; Exp. Nr. 420-2011 

v. 06.06.2012; Exp. Nr. 671-2011 v. 02.05.2012 (unveröffentlicht). 
24 BASADRE Ayulo, DIP, S. 248; vgl. GARCÍA Gastañeta, S. 291. 
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kann. Darüber hinaus richtet sich die richterliche Handlung im Anerkennungsrecht nach dem 

Prinzip des Justizgewährungsanspruchs. Es wird somit garantiert, dass im Anerkennungsstaat 

zumindest ein ausländisches Urteil anerkannt wird, soweit das Urteilsgericht Anerkennungszu-

ständigkeit hatte.25 Dies gewinnt vor allem in Personalstatussachen an Bedeutung. Danach sind 

ausländische Entscheidungen über den persönlichen Status aus gegenseitiger Rücksichtnahme 

heute beinahe als Pflicht internationaler Gerechtigkeit26 und als Ausdruck der Solidarität der 

Völkergemeinschaft gegenüber den Ehegatten und Privatpersonen27 anzuerkennen. Wie im Le-

ben des einzelnen Menschen ist zwischen den Staaten eine Abgrenzung des Machtbereichs er-

forderlich, um ein „Zusammenleben” zu ermöglichen. 

Die rechtspolitische Orientierung der Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Perú 

zeigt sich zum einem daran, dass das peruanische Recht für die Anerkennung fremder Urteile 

in der Vergangenheit höhere Schranken aufstellte, und zum anderen daran, dass die Wirkungen 

der Globalisierung unmittelbar auf die anerkennungsfreundliche Ausrichtung des peruanischen 

Rechts Einfluss haben. Ein System der einheitlichen unmittelbaren und unbedingten Urteilsgel-

tung in Perú anstelle eines Systems der gegenseitigen Urteilsanerkennung wird durch den nati-

onalen Gesetzgeber nicht in Erwägung gezogen.28 Die Erörterung über die Abschaffung oder 

ein loi uniforme der Anerkennung bzw. der Vollstreckung bleibt sowohl dem nationalen als 

auch dem kontinentalen Rechtsbestreben ein fremdes Anliegen.29 

2.2 Das Rechtskonzept der Anerkennung, Vollstreckung und des 

Exequáturs 

Im peruanischen Recht ist ganz strikt die worttreue Bedeutung der Anerkennung (span. reco-

nocimiento oder auch homologación, Titel IV 10. Buch CC 1984 im Art. 2104 CC 1984: Para 

que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo 

previsto en los artículos 2102 y 2103 [...]) von der Vollstreckungserklärung (ejecución, Art. 

2106 ff. CC 1984: La sentencia extranjera que reúna los requisitos establecidos en los artículos 

2102, 2103, 2104 y 2105 puede ser ejecutada en el Perú a solicitud del interesado) und dem 

Exequatur (exequator genannnt: Art. 2110 CC 1984: La autoridad de cosa juzgada de una 

sentencia extranjera puede hacerse valer dentro de un juicio si cumple con los requisitos esta-

blecidos en este título, sin necesidad de someterla al procedimiento del exequátur) zu trennen. 

 
25 SCHÖNAU, S. 251. 
26 KELLER/SIEHR, Einführung, S. 42. 
27 BASEDOW, Anerkennung, S. 142. 
28 Im Vergleich zu den Abkommen in der EU über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen sind diese im latein-

amerikanischen Recht eher restriktiver, dazu AMADO V., Themis 27-28 (1994), S. 35. 
29 Anders im europäischen Rechtsraum, siehe Neufassung der EuGVVO, in LAUGWITZ, S. 16; vgl. auch MARINELLO, S. 53. 
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Im Regelfall erfordert eine ausländische Entscheidung, um materielle Rechtskraftwirkung 

(reconocimiento) in Perú zu entfalten, einen Exequaturprozess, den letztendlich ein verfahren 

ist, bei dem ein lokaler Richter, wie etwa der deutsche Richter, eine ausländische Gerichtsent-

scheidung oder einen Schiedsspruch für „anerkannt“ erklärt. Konkret geht es darum, dass diese 

ausländische Entscheidung in Peru Rechtswirkungen30 entfaltet: 

 [...] que es necesaria la homologación de la resolución judicial [...].31 

Die Anerkennung ist einem Rechtakt gleichzustellen und die Vollstreckung bedeutet die Um-

setzung der Rechtskrftwirkung eines Urteiles. Der Exequátur stellt allerdings einige Nuancen 

im Gesetzt dar. Nach dem Wortgehalt des 2110 CC 1984, die Rechtswirkung einer ausländi-

schen Entscheidung, welche in einem Prozess geltend gemacht wird, benötigt kein geseondertes 

Verfahren (Exequátur) und kann inzident erfolgen. 32 Der Gesetzgeber hat in den Art. 2108 Abs. 

2 I bis 2110 CC 1984 eine Reihe von Rechtshandlungen aufgelistet, welche keinem Exequatur-

verfahren unterliegen. Zu diesen gehören die Rechtswirkungen von Entscheidungen aus Urtei-

len der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Aber auch Beweiswirkungen (Art. 2109 CC 1984: Las sen-

tencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el Perú el valor probatorio que se 

reconoce a los instrumentos públicos, no requiriendo para ese efecto del exequátur) 33, Volls-

treckungswirkungen (Art. 2108 Abs.  1 CC 1984: El trámite para la declaración de ejecutoria 

se ajusta a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Cumplido el trámite, la sen-

tencia extranjera tendrá la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales) und 

Rechtshilfeersuchen (Art 839 CPC: No requiere seguir este proceso la actuación de exhortos y 

cartas rogatorias dirigidas por Jueces extranjeros que tengan por objeto practicar notificacio-

nes, recibir declaraciones u otros actos análogos, bastando para ello que la solicitud esté con-

tenida en documentos legalizados y debidamente traducidos, de ser el caso) 34 fallen in diese 

Kategorie. Die Qualifikation der Urteilswirkungen freiwilliger Gerichtsbarkeit hat nach 

 
30 Lediglich die materielle Rechtskraftwirkung wird mit dem Begriff Anerkennung in Verbindung gebracht; sie verbietet ferner, dass über 

denselben Streitgegenstand erneut ein Verfahren eingeleitet und darüber eine Entscheidung getroffen wird (sog. bis de in eadem re ne sit actio) 

. Als Auslegungsgrundlage des Prinzips bis de in eadem re ne sit actio in Perú gilt der Resolución Exp. Nr. 008-2001-HC/TC, Beschluss des 
peruanischen Bundesverfassungsgerichts v. 19.01.2001, in www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00008-2001-HC.html, v. 12.12.2017.   
31 Siehe Entscheidungen der Corte Superior de Justicia de Lima Sala Especializada de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in 

Familiensachen, Exp. 372-2015 v. 18.04.2016; Exp 544-2015 v. 28.04.2016; Exp. 357-2011 v. 25.04.2012 (unveröffentlicht). 
32 PEZO Arevalo, Derecho y Sociedad 26 (2006), S. 330. Die ausländische Lehre hat sich auch dazu geäußert in FERNÁNDEZ Rosas/SÁN-

CHEZ Lorenzo, S. 517, 518. 
33 TOVAR Gil, DIP, S. 338. [...] den ausländischen Entscheidungen Beweiswirkungen zuzuerkennen, sofern sie ordnungsgemäß durch eine 
konsularische Vertretung im Urteilsstaat legalisiert werden (Beglaubigung). Der Beweiswert legalisierter ausländischer Urteile ist hinsichtlich 

der Rechtswirkungen im Anerkennungsstaat einer ausgestellten öffentlichen Urkunde gleichzustellen [...]. In einigen Fälle wird eine einfache 

Legalisierung des ausländischen Urteils im Urteilsstaat als unzureichend erachtet, so die Entscheidungen der Corte Superior de Justicia de 
Lima, Sala Especializada de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 865-2011 v. 01.06.2012; Exp. 52-

2004 v. 03.06.2005; Exp. 82-2004 v. 30.05.2005; Exp. 171-2004 v. 23.11.2005 (unveröffentlicht) : Que el reconocimiento de resoluciones 

judiciales expedidas en el extranjero [...] para lo cual no basta la legalización efectuada en el país de procedencia [...].  
34 VALDIVIA Cano, Art. 2108, S. 928. Zur Kritik in GARCÍA Gastañeta, S. 306. Danach bedürfen Rechtshilfeersuchen, welche von ausländi-

schen Richtern veranlasst werden und die Durchführung einer Zustellung, einer richterlichen Vernehmung oder weiterer ähnlicher Rechtsakte 

zum Ziel haben, keines Exequaturs. Die richterliche Wirkung entfaltet sich dabei unmittelbar im Anerkennungsstaat, sofern sie legalisiert und 
übersetzt wird. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00008-2001-HC.html
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peruanischem Recht zu erfolgen.35 Maßgeblich ist dabei, dass es sich bei den anzuerkennenden 

Wirkungen um solche handelt, die nach peruanischem Recht prozessual qualifiziert werden. 

Gemäß Art. 2108 Abs. 2 CC 1984 unterliegen ausländische Entscheidungen der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit in nichtstreitigen Angelegenheiten36 nicht dem Exequaturverfahren (vgl. Art. 

749 CPC 1993). So auch die Rechtssprechung, 

Las Resoluciones expedidas por un Juez extranjero, que se refieran a un acto de jurisdicción voluntaria, 

no estan sujetos a Exequatur y no producen sus efectos en la República.37 

Das Ziel dieser wegweisenden Entscheidung lag darin, den internationalen Rechtsverkehr zu 

erleichtern38, und machte es damit zu einem fortschrittlichen Urteil seiner Zeit.39 

2.2.1 Anerkennung und Exequátur (exequator) 

Die Durchführung eines Anerkennungsverfahrens wird von nahezu allen Rechtsordnungen ro-

manischer Tradition verlangt.40 Obwohl sich die Vorstellung der Anerkennung bereits frühzei-

tig im peruanischen Recht abzeichnete, wurde im nationalen Schrifttum keine explizite Defini-

tion dafür ausgearbeitet.41 Als Grund wurde angeführt, dass die rechtlich bindenden Wirkungen 

eines ausländischen Urteils im Inland mittels eines gerichtlichen Verfahrens entfaltet werden 

müssen.42 Tatsächlich herrschte sogar im 19. Jh. Unklarheit über die Begriffe „Entscheidung“ 

und „international“43, die Voraussetzungen für einen rechtlichen Begriff der Anerkennung sind.  

Worttreu bedeutet die Anerkennung (span. reconocimiento) Rechtskraftwirkung. Für den Autor 

wird dieser als eine Rechtshandlung erachtet. In der Gerichtspraxis hat sich diesen Begriff den-

noch als ein besonderes Verfahren etabliert, das für die Geltendmachung der Wirkungen aus-

ländischer Entscheidungen im Inland erforderlich ist, und welches die h. M. als Anerkennungs-

verfahren, Exequátur44 oder Exequator45 bezeichnet. In der Rechtsprechung ist dies auch als 

Homologación bekannt. 

 
35 VALDIVIA Cano, Art. 2108, S. 929. 
36 Auch bekannt als jurisdicción graciosa, so DE DEBAKEY Revoredo, S. 1035. 
37 Rev. Foro 5-6 (1918-19), S. 196; Rev. Foro 26 (1939), S. 570; Anales Judiciales 12 (1916), S. 75; Anales judiciales 14 (1918), S. 96, 97; 

Anales Judiciales 35 (1939), S. 237, 238. Diese Auffassung wurde bereits früh in der peruanischen Rechtsprechung des Cpc 1912 vertreten, 

GARCÍA Gastañeta, S. 307. 
38 Anales Judiciales 12 (1916), S. 75. 
39 Art. 2108 Abs. 2 CC 1984: Las sentencias extranjeras que versen sobre asuntos no contenciosos de jurisdicción facultativa no requieren de 

exequatur. Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 1035. 
40 Zum italienischen und französischen Anerkennungsverfahren, in KARL, S. 22; zum spanischen Anerkennungsverfahren, CALVO Cara-
vaca/CARRASCOSA González/CASTELLANOS Ruiz, S. 225 ff. 
41 Anders im deutschen Recht, GEIMER, IZPR, Rn. 2776; HERMANN, S. 43. 
42 CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 518. 
43 MacLEAN Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras, S. 15. 
44 CABELLO Matamala, Derecho 52 (1998-1999), S. 805; vgl. ZAVALETA Carruitero, S. 2057; ARRIOLA Espino, Art. 2102, S. 888; PEZO 

Arevalo, Derecho y Sociedad 26 (2006), S. 330; SÖHNGEN, S. 110 ff. 
45 Vgl. TOVAR Gil, DIP, S. 341. 
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PRIMERO. Que, el reconocimiento por el órgano judicial peruano […] siendo necesario la homologación 

de la resolución judicial […].46 

In den aktuellen Entscheidungen zeigt sich, dass der Sinn und Zweks der Anerkennung auslän-

discher Entscheidungen in der Gewährleistung ihrer Rechtskraftwirkung im Inland durch die 

nationalen Gerichte liegt: 

Que el reconocimiento de resoluciones judiciales [...] tiene como fin que el Organo judicial peruano, 

reconozca la fuerza legal de las sentencias [...].47 

Dabei wird in einigen Entscheidungen die Rechtskraft- mit der Vollstreckungswirkung (fuerza 

ejecutoria) gleichgestellt, auch wenn Rechtskraftwirkung (Anerkennung, reconocimiento) ge-

meint ist. 

Que, el reconocimiento por el organo jurisdiccional peruano respecto de las sentencias pronunciadas 

por tribunales extranjero tienen por objeto que estas tengan la misma fuerza ejecutoria […]48 

Hieran lässt sich erkennen, dass die Regelungslücke mit Hilfe einer richterrechtlichen Rechts-

fortbildung geschlossen wurde. Demnach werden als Gegenstand der Anerkennung die Wir-

kungen der ausländischen Entscheidungen angesehen. 

In der Praxis macht sich aber auch bei der Anerkennung ausländischer Urteile in Ehesachen ein 

Unterschied zwischen der Handhabung der peruanischen und europäischen (gemäß Art.  26 

EuGVÜ, LugÜ, Art. 14 Brüssel II-VO und Art. 24 Brüssel IIa-VO) bzw. deutschen49 Richter 

bemerkbar. In Perú werden ausländische Ehescheidungsurteile grundsätzlich exequiert. Eine 

förmliche Anerkennung wird abverlangt. Auf europäischer Ebene hingegen erfolgt die Aner-

kennung automatisch. Auch der Begriff des Exequaturs sorgt für Differenzen. Während das 

Exequatur im peruanischen Recht, besonders in der Gesetzgebung und Gerichtspraxis sowohl 

das Anerkennungsverfahren als auch die Anerkennung per se gleichbedeutend ist50, hat es auf 

 
46 Siehe Entscheidungen der Corte Superior de Justicia de Lima Sala Especializada de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in 
Familiensachen, Exp. Nr. 520-2016 v. 21.11.2016; Exp. Nr. 671-2011 v. 02.05.2012 (unveröffentlicht). 
47 Siehe Entscheidungen der Corte Superior de Justicia de Lima Sala Especializada de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in 

Familiensachen, Exp. Nr. 908-2011 v. 01.06.2012; Exp. Nr. 60-2004 v. 21.10.2004; Exp. Nr. 52-2004 v. 03.06.2005; Exp. Nr. 248-2005 v. 
17.03.2006; Exp. Nr. 235-2005 v. 09.12.2005; Exp. Nr. 187-2016 v. 16.11.2016 (alle unveröffentlicht).  
48 Siehe Entscheidungen der Corte Superior de Justicia de Lima Sala Especializada de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in 

Familiensachen, Exp. Nr. 502-2015 v. 13.07.2016; Exp. Nr. 015-2012 v. 05.06.2012; Exp. Nr. 185-2005 v. 16.01.2006; Exp. Nr. 34-2016 v. 

27.04.2016 (unveröffentlicht). 
49 Siehe § 107 ff. FamFG: über dieAnerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen. 
50 Ob beide Bezeichnungen in ihrem Wesen und ihrer Wirkung gleichwertig sind, ist jedoch umstritten. Eine Minderheit der peruanischen 

Lehre ist in dieser Frage der Auffassung, dass dem Begriff der Anerkennung eine andere Funktionalität als dem des Exequaturs innewohne. 
So wird das Exequatur nicht als das Verfahren selbst betrachtet, sondern als der aus dem Anerkennungsverfahren resultierende Entscheid, 

welcher dem ausländischen Urteil sowohl Anerkennungs- als auch Vollstreckungswirkung zuteile, dazu ZAVALETA Carruitero, S. 2057. In 

diesem Zusammenhang ist auch der Standpunkt der spanischen Lehre aussagekräftig, welche sich von der restlichen europäischen Meinung 
unterscheidet. Den ausländischen Entscheidungen werden hier durch die Anerkennung, auch bekannt als Reconocimiento (Erkenntnisverfah-

ren), lediglich prozessrechtliche Wirkungen, efectos procesales, zuerkannt; Vollstreckungswirkung – efectos ejecutivos – wird ihnen erst durch 

das Exequatur (Vollstreckungsverfahren) verliehen, vgl. CALVO Caravaca/CARRASCOSA González/CASTELLANOS Ruiz, S. 220; Juárez 
Pérez, S. 32.; dazu auch GRUNDMANN, S. 28. 
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europäischer Ebene eine andere Bedeutung.51 Exequatur und Vollstreckungserklärung sind da-

her gleichzustellen, wie es gesetzlich in der EuUnterhVO52 ersichtlich ist.53 Schließlich wird in 

der gängigen Rechtspraxis kein großer Unterschied zwischen der Anerkennung und dem 

Exequatur gemacht.54 

2.2.2 Anerkennung und Vollstreckung 

Vor Inkrafttreten des CC 1984 erfasste der Cpc 1912 im Titel XXIX „Vollstreckung ausländi-

scher Entscheidungen“ sowohl die Anerkennung als auch die Vollstreckung ausländischer Ent-

scheidungen.55 Heutzutage gelten die Art. 2102–2105 CC 1984 für die Anerkennung ausländi-

scher Entscheidungen und die Art. 2106–2108 CC 1984 für ihre Vollstreckung. Angesichts 

dieses systematischen Aufbaus ist in der modernen Gesetzgebung die Anerkennung von der 

Vollstreckung klar getrennt. Gegen die Meinung SÖHNGENS56 ist nach Meinung des Autors 

die Vollstreckung mit dem Exequatur nicht zu verwechseln. Daraus schlussfolgend versteht 

man die Vollstreckung (ejecución), so wie sie im Gesetz beschrieben ist, als ein separates Ver-

fahren, welches mit der Anerkennung verbunden ist und zu ihrer Gültigkeit den Anerkennungs-

erfordernissen unterliegen muss. Der peruanische Gesetzgeber verwendet den Begriff der Voll-

streckung in Art. 2106 ff. CC 1984 in seiner verfahrensrechtlichen Bedeutung. Durch das Voll-

streckungsverfahren wird nicht nur die Durchsetzung einer inländischen Entscheidung mittels 

staatlicher Zwangsmittel des Anerkennungsstaats, sondern auch das anerkannte Urteil in eine 

Vollstreckbarerklärung umgesetzt, welche in ein Personenregister eingetragen wird.57 Demnach 

ist die Eintragung einer Vollstreckung im Sinne des Registerrechts gleichzustellen. 

 

2.3 Die Anerkennung ausländischer Ehescheidungsurteile  

2.3.1 Die Anerkennung- und die Anerkennungsvoraussetzungen in Scheidungssachen 

Es werden ausländische Scheidungsurteile in Perú nur anerkannt, wenn die Landesjustizver-

waltung (Corte Superior de Justicia de Lima) festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für die 

 
51„Exequatur“ ist als Modewort einzustufen, WAGNER, FamRZ (2006), S. 744. Zu der Abschaffung der Vollstreckbarerklärung des Exequaturs 
im französisch-europäischen Sprachgebrauch, LABORDE, S. 85; WAGNER, IPRax (2010), S. 98. 
52 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates v. 18.12.2008 über die Zuständigkeit, das Anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen, ABl. EU 2009, L 7/1. 
53 MANSEL/THORN/WAGNER, IPRax (2010), S. 7. Zur Begründung in, KOHLER, ZEuS 4 (2001), S. 588. 
54 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia de Lima Sala Especializada de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in 

Familiensachen, Exp. Nr. 2810-91-Lima v. 20.04.1993, in Normas legales 233 (1995), S.J-11; Exp. Nr. 28-2003 (12.04.2004); Exp. Nr. 273-

2003 (4.3.2004); Exp. Nr. 120-2003 (02.03.2004); Exp. Nr. 278-2003 (4.3.2004); Exp. Nr. 82-2004 (30.05.2005) (alle unveröffentlicht). 
55 Dazu GARCÍA Calderón, DIP, S. 346. 
56 Vgl. SÖHNGEN, S. 110. Seiner Ansicht nach wird bislang die zur Vollstreckung erforderliche Vollstreckungserklärung ausländischer Ent-

scheidungen in Perú dem Exequatur gleichgestellt. 
57 VALDIVIA Cano, Art. 2106, S. 917. 
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Anerkennung vorliegen (Art 2104 ff. CC 194). Die Anerkennung scheidet aus, wenn die aus-

ländische Entscheidung u. a. Gründe, von einem unzuständigen Gericht erlassen worden sind. 

Laut CC 1984 stellt man die Zuständigkeit oder Unzuständigkeit internationaler Gerichte an-

hand der Untersuchung durch den peruanischen Richter ihrer eigenen Sachnormen fest. Dem 

peruanischen Rechtssystem völlig wesensfremde und von ihm daher nicht zu bewältigende Tä-

tigkeit hat der Richter theoretisch nicht abzulehnen. In der Praxis werden für die Anerkennung 

–mangels Kenntnisse über fremde Normen - sogar das peruanische Sachrecht in Scheidungssa-

chen58 herangezogen. Für den Autor ist von großer Relevanz dessen Ausführungen vorzutragen.     

Die Scheidungspolitik Perús spiegelt sich im CC 1984 (Art. 348 ff.) wider. Einer größeren No-

vellierung unterliegt das Scheidungsrecht sodann zum Anfang des 21. Jh. Auf Betreiben der 

Legislative59 wird im Jahr 2001 Ley 27495 verabschiedet.60 Diese Norm führt die faktische Le-

bensgemeinschaft als Scheidungsgrund ein und weitet damit die Scheidungsgründe des CC 

1984 aus. Somit sind heutzutage sowohl die unmittelbare gerichtliche Scheidung als auch die 

Trennung von Tisch und Bett zulässig, vorausgesetzt, dass die Ehegatten zwei Jahre bzw. im 

Falle von ehelichen minderjährigen Kindern vier Jahre getrennt gelebt haben61 und der antrag-

stellende Ehegatte nicht unterhaltssäumig ist.62 Die Umwandlungsfrist für die Scheidung be-

trägt sechs Monate nach Zustellung des Erlasses eines einvernehmlichen Scheidungsurteils 

oder einer Entscheidung über die Trennung von Tisch und Bett einer faktischen Lebensgemein-

schaft (Art. 354 I n. F. CC 1984). Im Jahr 2008 trat in Perú der Ley de divorcio rápido (Dekret 

der schnellen Ehescheidung) in Kraft. Demnach kann zwei Jahre nach dem Eheabschluss au-

ßergerichtlich eine einvernehmliche Scheidung unter Einhaltung bestimmter Voraussetzun-

gen63 erfolgen. Gleiche Anforderungen des CC 1984 gelten, wenn es sich um die Konvertierung 

einer Trennung von Tisch und Bett zu einer Scheidung handelt. In diesem Fall ist ein Anspruch 

 
58 Zu der Rechtsgeschichte Scheidung in Peru. Im 19. Jh. kennt das peruanische Recht zunächst keine absolute (divortium: vinculo matrimonii) 

sondern nur die relative Scheidung (mensa et torum), welche lediglich die Trennung von Tisch und Bett der Ehegatten vorsieht, siehe R.S. 

Lima v. 28.12.1908, in Anales Judiciales 4 (1908), S. 432; siehe auch Anales Judiciales 25 (1929), S. 78-80. Diese wird zwar in Form des Art. 
191 CC 1852 in der damaligen Gesetzgebung nicht explizit erwähnt, aber die Lehre legt sie in contrario sensu als solche aus, in ARANIBAR 

Fernandéz-Dávila, S. 977. „Divorcio es la separación de los casados, quedando subsistente el vínculo matrimonial“. Die Art. 201, 202 und 

210 behandeln die Scheidung als solche ebenfalls undifferenziert, beziehen sich jedoch auf die relative Scheidung. In der Frage, ob eine erneute 
Eheschließung zulässig ist, lehnt die Rechtsprechung in einem Urteil von 1932 ausdrücklich die Gültigkeit einer neuerlichen Ehe ab, in Anales 

Judiciales 28 (1932), S. 9; Anales Judiciales (1946), S. 194,195, vgl. LUNA VICTORIA León, PUC Derecho (1988), S. 82; vgl. LEÓN Baran-

diarán, Rev.Jur. Perú 2 (1952), S. 78. Seine heutige Gestalt als divorcio absoluto (Auflösung der Ehe) erhielt das Ehescheidungsrecht durch 
den Decreto Ley Nr. 6889 (8.10.1930), den Decreto Ley Nr. 6890 (8.10.1930), ihre Ratifizierung durch Ley Nr. 7893 (22.05.1934) und eine 

Ergänzungsnorm über die einvernehmliche Scheidung durch Ley Nr. 7894 (04.08.1937), in AGUILAR Llanos, S. 222. Dieses Rechtsinstitut 

ermöglichte es dem peruanischen Gesetzgeber erstmals, Ehegatten gerichtlich scheiden zu lassen. Von da an nahmen die Anträge auf Scheidung 
vor Gericht erheblich zu, siehe Anales Judiciales 28 (1932), S. 7-10, S. 102-104, S. 198-200, S. 258-262, S. 350-355; siehe auch Anales 

Judiciales 29 (1933), S. 116 ff., S. 120 ff., S. 152 ff., S. 194 ff., S. 275 ff., S. 280 ff.; Anales Judiciales 30 (1934), S. 74 ff., S. 131 ff., S. 162 

ff., S. 270 ff.  
59 CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 40 ff. 
60 Siehe Ley 27495 v. 06.07.2001, in Normas legales 302 (2001), S. 102,103. 
61 Siehe Art. 333 Nr. 12 CC 1984 n. F. geändert durch Ley 27495.  
62 Siehe Art. 345-A CC 1984 n. F. geändert durch Ley 27495. 
63 Siehe Art. 349 CC 1984 i.Vgl. mit dem Art. 5 Ley 27495. 
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auf Scheidung zwei Monate nach Erlass der Trennungsentscheidung vor Gericht geltend zu 

machen.64 

Die Rechtsprechung erweist sich in der Anerkennung von Scheidungssachen während der letz-

ten Jahre als äußerst extensiv. Nunmehr nimmt der Anerkennungsrichter eine eingehende Über-

prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen in schriftlicher Form vor, die einen engen Bezug 

zum Sachverhalt aufzeigt und im Einzelnen begründet dargelegt wird. Allerdings weichen die 

dabei angewandten Anerkennungsvoraussetzungen von den im Gesetz ausdrücklich aufgeführ-

ten Erfordernissen ab, obwohl sie inhaltlich denen des Art.  2104 Nr.  1- 7 CC  1984 entspre-

chen. 

Die in der Rechtsprechung derzeit befürworteten Anerkennungsvoraussetzungen gelten dabei 

für sämtliche ausländische Entscheidungen und folgen dem Vorbild der spanischen Lehre.65 Sie 

lassen sich nach ihren Sachthemen wie folgt einordnen: Sie betreffen (1) die Rechtskraft der 

Entscheidungen im Urteilsstaat, (2) die Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit der ausländischen 

Gerichte, (3) die Sachlichkeit des vorangegangenen Verfahrens im Urteilsstaat, (4) die Anpas-

sung des Entscheidungsinhalts, (5) die Vereinbarkeit mit anderen rechtskräftigen Urteilen und 

anerkannten Entscheidungen im Anerkennungsstaat und (6) die Richtigkeit der Entscheidung.66 

Durch diese neue gerichtliche Vorgehensweise wird den Richtern ein erweiterter Entschei-

dungsspielraum zur Verfügung gestellt, mit dem sie die Auslegung der Anerkennungsvoraus-

setzungen detaillierter vornehmen können. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin, 

dass die Erfordernisse nun in Form eines numerus clausus aufgeführt und bislang nicht vom 

nationalen Schrifttum behandelt worden sind. 

2.3.2 Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile 

In den letzten Jahren hat die Sala Especializada de Familia de Lima, Fachkammer des Ober-

landesgericht Limas in Familiensachen, eine immer tolerantere Position eingenommen, wenn 

es darum ging, ausländische Scheidungsurteile anzuerkennen. Frühere Einschätzungen der 

Rechtsprechung gelten inzwischen als überholt. Beim Begriff der Anerkennung und dem Be-

griff der Vollstreckung im Zusammenhang mit ausländischen Urteilen handelt es sich sowohl 

vom Gesetzesaufbau als auch von Sinn und Zweck der Anerkennungsnorm her um zwei 

 
64 Siehe den Gesetzestext Nr. 29227 in D.O. El Peruano v. 16.05.2008, sowie dessen Verordnung Nr. D.S. 009-2008-JUS, in D.O. El Peruano 

03.08.2008. 
65 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP I, S. 339. 
66 Siehe Gerichtsurteile Sala Permanente de Familia de Lima, ständige Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 502-2015 v. 13.07.2016; Exp. Nr. 485-2015 v. 28.12.2016; Exp. Nr. 426-2006 v. 22.05.2007; Exp. Nr. 363-2005 v. 10.08.2006 (unveröf-

fentlicht). 
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getrennte Verfahren.67 Die Anerkennung ist als die Vorstufe für weitere Änderungen des Per-

sonenstands anzusehen, z. B. eine Wiederheirat.68 In der Rechtspraxis ist in der Tat ersichtlich, 

dass die ausländischen Ehescheidungsurteile exequiert zu werden brauchen, mit Ausnahme der 

Sonderfälle.69 Die Anerkennungsrichter in der Corte Superior de Familia de Lima erklären ein 

ausländisches Ehescheidungsurteil für anerkannt, ohne jedoch auf die Rechtsfolgen des Urteils 

Bezug zu nehmen.70 Eine ausländische Entscheidung kann aus einem mehrfachen, voneinander 

trennbaren Inhalt im Zusammenhang mit der Ehescheidung bestehen, z. B. aus feststellenden 

oder leistenden Teilen, welche dann im Anerkennungsverfahren unterschiedlich behandelt wer-

den müssen. In einigen der in diesem Zusammenhang stehenden Urteile wird eine Teilanerken-

nung vorgenommen, was theoretisch getrennt voneinander möglich ist71, wie dies der Anerken-

nungsrichter in seinen Entscheidungen erkennen lässt: 

 […] En el caso de tratarse de una sentencia extranjera de divorcio en donde en uno de sus extremos se 

dispone la transferencia de bienes inmuebles, procede amparar la sentencia, pero parcialmente […].72  

[…] Fundada en parte la demanda […] en consecuencia que tiene fuerza legal en el Perú la sentencia de 

divorcio […] improcedente en el extremo de la demanda en cuanto solicita el registro de titularidad de 

las propiedades de la sociedad conyugal, así como para que en dicha condición venda los citados bie-

nes […].73 

Im Regelfall bedürfen Rechtsgestaltungsurteile, welche die Rechtslage unmittelbar mit Eintritt 

ihrer Rechtskraft ändern, keiner Vollstreckung. Theoretisch lässt der CC 1984 allerdings den 

Weg offen, ausländische Ehescheidungsurteile zu vollstrecken. Lediglich ausländische, voll-

streckbare Urteile werden gemäß Art. 2106–2107 CC 1984 i. V. m. Art. 719 CPC 1993 einem 

Vollstreckungsverfahren unterworfen.74 Jedoch ist hierbei kein Vollstreckungsverfahren in ge-

richtlichem Sinne gemeint, sondern es wird durch einen Verwaltungsakt verwirklicht. So sehen 

die einschlägigen registerrechtlichen Vorschriften gemäß Art. 762 CPC 1993 grundsätzlich vor, 

dass die Eintragung einer ausländischen Entscheidung in das Zivilregister erst nach Durchfüh-

rung des Exequaturverfahrens erfolgen kann. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn 

ausländische Entscheidungen, welche den Status einer Person betreffen, schon vor Erlass des 

 
67 HINOSTROZA Mínguez, Comentarios, S. 1572. 
68 Siehe Ejecutoria Suprema, Entscheidung des peruanischen Bundesgerichtshofs, Exp. Nr. 2230-77 Lima v. 23.01.1978, in Rev. Foro 64/65 
(1977/78), S. 86; siehe auch die Entscheidung der Corte Superior de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, 

Exp. Nr. 1093-95 v. 23.10.1995, in LEDESMA Narváez, S. 71, 72. Außergerichtliche Entscheidungen, dazu das Registergericht in Lima, 

Entscheidung 269-96-ORLC/TR v. 09.081996, JR 3, S. 383-385. Dazu auch das Schrifttum, dazu ARRIOLA Espino, Art. 2102, S. 888, 889. 
69 Siehe Abschnitt 2.2. 
70 Siehe Entscheidungen der Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas, Exp. Nr. 

201-2006 v. 02.08.2007 [(Scheidung, Sorgerecht) (unveröffentlicht)]; Exp. Nr. 223-05 v. 30.8.2006 [(Scheidung, Sorgerecht, Unterhalt, Be-

suchsrecht) (unveröffentlicht)]. 
71 Vgl. MATSCHER, Teilanerkennung, S. 35. 
72 Siehe Apel. (Berufung) Nr. 59-98-Lima, in Normas Legales 281 (1999), S. A- 4. 
73 Siehe Casación (Kassation) Nr. 63-98/ Lima v. 18.12.1998, in CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 531 ff. 
74 Dazu ZAVALETA Carruitero, S. 2057. 



16 

Exequaturs in das Zivilregister eingetragen werden, sofern der Personenstatus im Anwendungs-

bereich der Art. 2108 II, 2109 und 2110 CC 1984 liegt. Dabei gilt eine wörtliche Auslegung 

des Art. 762 CPC 1993 als Grundlage für die Vollstreckung (ejecución) ausländischer Ehe-

scheidungsurteile. Die Eintragung ist demnach einer Vollstreckung im Sinne des Registerrechts 

gleichzustellen, so wie es durch die Rechtsprechung des Registergerichts vertreten wird.75 Da-

für spricht auch Sinn und Zweck des Art.  719 CPC  1993, nach dem ein Vollstreckungstitel 

keinem besonderen Verfahren unterliegt. 

Die Begriffe „se ejecutarán“ des Art. 762 CPC 1993 oder „ejecución“ im Registerrecht sind 

nicht im prozessualen Sinne zu verstehen.76 Vielmehr beziehen sich diese auf die Durchführung 

einer Handlung durch das Registergericht.77 Mit „se ejecutarán“ ist die Vollstreckbarkeit eines 

Urteils gemeint, welche die Veranlassung einer Rechtshandlung im Eheregisteramt durch den 

Richter des Exequaturs voraussetzt. Diese Überlegung stützt sich auf den Wortlaut von Art.  11 

III des Beschlusses Nr. 079-2005/SUNARP-SN.  

[…] Las sentencias, así como las resoluciones que ponen término al procedimiento y los laudos arbitrales 

pronunciados en el extranjero son inscribibles, siempre que hayan sido reconocidos en el país conforme 

a las normas establecidas en el Código Civil, el Código Procesal Civil y la Ley General de Arbitraje, en 

su caso.78 

2.4 Strukturfragen der Anerkennungszuständigkeit 

“Was von einem zuständigen Gericht rechtskräftig ausgesprochen sei, müsse daher in jedem 

Staat anerkannt werden. Nur was von einem nicht zuständigen auswärtigen Gericht erkannt 

worden ist, könne in den Grenzen des Anerkennungsstaates keinen Anspruch auf Anerkennung 

geltend machen“.79  

Dieses Anerkennungserfordernis wird vom Recht im internationalen Kontext80 aber auch in der 

nationalen Lehre Perus (MacLean)81 als die wichtigste Anerkennungsvoraussetzung erachtet 

 
75 Siehe Entscheidung Exp. Nr. 114-97-ORLC/TR v. 10.04.1997 des Registergerichts Lima, JR 4, S. 437. 
76 Anders nach europäischem gemeinschaftlichem Recht. Die inzidente Anerkennung ausländischer Urteile durch Registereintragung erfolgt 

nach der Prüfung durch den Registerbeamten der Anerkennungsablehnungsgründe, Art. 39, 21.2 und 22 EU VO 2201/2003; vgl. auch RDGRN 
v. 04.05.2002, ATS 6.5.2003, ATS 28.1.2003, RDGRN [2] 3.9.2003, con. DGRN v. 13.6.2005. 
77 Dazu SÁNCHEZ Palacios, Rev.Der.CCPP 1-2 (1960), S. 7: Es sentencia constitutiva la que declara el divorcio. El trámite ulterior sería 

inscribirla en el Registro Civil […]. No precisa una etapa procesal posterior […]. 
78 Siehe Gerichtsurteil Nr. 079-2005/SUNARP-SN, Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos v. 21.03.2005, 

siehe D.O. El Peruano v. 26.04.2005. 
79 So FEUERBACH, Rechtskraft, S. 95. 
80 Dazu MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 609; auch FRICKE, die autonome Anerkennungszuständigkeitsregel, Einleit.; vgl. auch VON 

BAR/MANKOWSKI, IPR, § 5, Rn. 122. Nur Entscheidungen eines „zuständigen“ ausländischen Staates (Richters) sind dadurch überhaupt 

international wirksam und beachtlich, in VERBEEK, NiemeyersZ 45 (1931-1932), S. 10. 
81 HINOSTROZA Mínguez, DPC, S. 351. 
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und gilt als Anhaltspunkt dafür, dass der übrige Verfahrensablauf vernünftigem Prozessstan-

dard entspricht.82  

2.4.1 Rechtsgrundlage 

2.4.1.1 Im autonomen Recht 

Konkrete Normen für die Kontrolle der Anerkennungszuständigkeit wie etwa im deutschen Fa-

mFG, bestehen im CC 1984 nicht. Jedoch ist im Art. 2104 CC 1984 ein veraltetes, kaum durch-

führbares Prüfungssystem, das sog. unilatéralité double, verankert. Hier werden allerdings eher 

zwei direkte Zuständigkeiten miteinander gekoppelt, als sachliche Gründe für die Prüfung der 

Kompetenzkontrolle zur Verfügung zu stellen. Der Anerkennungsrichter soll sich mit drei Fra-

gen auseinandersetzen: (1) Ist der Urteilsstaat nach seinen eigenen Normen zuständig? 

(2)  Wird seine Zuständigkeit durch eine ausschließliche Zuständigkeit peruanischer Gerichte 

verdrängt? (3) Entspricht diese Zuständigkeit den allgemeinen Grundsätzen des internationalen 

Zuständigkeitsprozessrechts? 

2.4.1.2 In den Staatsverträgen 

Aufgrund des gegenseitigen zunehmenden Handelsverkehrs in der lateinamerikanischen Völ-

kergemeinschaft Mitte des 19. Jh. unterlag das Anerkennungsrecht bzw. die Kompetenzkon-

trolle83 dem Reziprozitätsprinzip.84 In dieser Zeit waren die staatsvertraglichen Kollisionsnor-

men für die Anerkennung ausländischer Entscheidungen gleichrangig zu den internen85. Anders 

als in den zahlreichen bilateralen Abkommen86 und Verträgen im Kreis der Andengemein-

schaft87 rückte die Kompetenzkontrolle in der Rechtspraxis jener Zeit als ein unerlässliches 

staatsvertragliches Erfordernis für die Anerkennung88 in den Vordergrund. Vom Bündnis-, 

 
82 Dazu BASEDOW, Anerkennung, S. 69. 
83 CIPRIANO Zegarra, Felix, Condición jurídica de los extranjeros en Perú, Santiago de Chile, 1872, S. 325. Dazu auch PRADIER Fordere, 
Paul, Curso DIP, Lima 1877, S. 475. 
84 So ausdrücklich MOROTE, S. 331. 
85 Siehe Entscheidung Sala Especializada de Familia Corte Superior de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, 
Exp. Nr. 2344/85, Exp. Nr. 1473/88, Exp. Nr. Beschluss Nr. 430-88 v. 19.07.88, Exp. Nr. 1552/88, Exp. Nr. 005-89 v. 04.01.1989) (alle 

unveröffentlicht). CIPRIANO Zegarra, Felix, Condición jurídica de los extranjeros en Perú, Santiago de Chile, 1872, S. 325.  
86 Im 19. Jh. unterzeichnete Perú zwei bilaterale Verträge über die Anerkennung ausländischer Entscheidungen. Ihre Gültigkeit ist fraglich. 
Das sogenannte Friedens-, Handels- und Schifffahrtsabkommen von 1878 zwischen Perú und Italien wird von der Lehre erörtert, aber von der 

späteren Rechtsprechung als nicht gültig angesehen, R.S. v. 24.05.1950, in Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República 46 (1950), 

S. 109. ff.= Ejecutoria Suprema, Exp. nr. 2230-77-Lima, 23.01.1978, in Rev. Foro 4-1 (1977) En.-Marz (1978) S. 86, 87. Ein weiteres Abkom-
men, das sogenannte Friedens- und Freundschaftszusatzabkommen vom 14.08.1879 zwischen Perú und Spanien, wird ebenfalls nicht akzep-

tiert, da es laut Rechtsprechung keine Anerkennungsvorgabe enthält, siehe Entscheidung Sala Especializada de Familia Corte Superior de 

Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 1762-91, in Anales Judiciales de la Corte Suprema de la 
República 46 (1950), S. 109 ff.= Ejecutoria Suprema, Exp. Nr. 2230-77-Lima, 23.1.1978, in Rev. Foro 4-1 (1977), S. 86,87. 
87 Andere Rechtsgebiete rückten in den Fokus der Andengemeinschaft, dazu SAMTLEBEN, 75 Jahre Max-Planck-Institut (2001), S. 668. 

Schwerpunktmäßig wurden Normen zur gerichtlichen Zusammenarbeit in Strafsachen in Zivilsachen bevorzugt, siehe die Entscheidung Nr. 
1165 v. 28.03.2007 über die Richtlinien zur Beschleunigung gerichtlicher Zusammenarbeit in der Andengemeinschaft, in Gaceta Oficial del 

Parlamento Andino 4 (2007), S. 18 ff. Vgl. SÖHNGEN, S. 15. 
88 Dazu Dictamen Fiscal de la Corte Superior v. 08.04.1897 über die Anerkennung einer italienischen Entscheidung in Peru, COLECCIÓN, 
S. 432-440 ff.; Vgl. MACLEAN Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras, S. 48; vgl. auch MOROTE, S. 330, 331. 
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Handels- und Schifffahrtsvertrag von Lima 1847-48 und 1856 (Art. 5)89 über den Tratado 

187890, den Acuerdo de Caracas 191191, den Montevideo Vertrag 1888-8992 und 1940, den 

Código de Bustamante 1928 (CB 1928)93 bis zu den interamerikanischen Spezialkonferenzen94 

(Montevideo 1979 und La Paz 1984)95, fand die Normierung der Entscheidungszuständigkeit 

eher eine kräftige Resonanz als der Anerkennungszuständigkeit. Letztere wurde in den Abkom-

men in unterschiedlichen Nuancen geregelt. So regelte der Tratado 1878, dass ein ausländi-

sches Urteil anerkannt würde, wenn Art. 42 (1) keine Einwände gegen die nationale Gerichts-

barkeit vorliegen würden und (2) der Reziprizitätsprinzip im Urteilstaat geachtet wird; Art. 48 

sprach von der Anerkennungszuständigkeit. Im Montevideo Vertrag 1888-89 und 1940 und A-

cuerdo Caracas 1911 hing die Anerkennung von der Prüfung des Zuständigkeitsbefugnisses 

im internationalen Umfeld des Urteilsrichters ab, so Art. 5: Sentencias y fallos arbitrales en 

asuntos civiles y comerciales serán reconocidos: (1) Si han sido expedidos por Tribunal com-

petente en la esfera internacional […]. Der Código de Bustamante 1928 setzte als Maßstäbe zur 

Prüfung der Kompetenzkontrolle die im demselben Código verankerte Entscheidungszustän-

digkeits-regeln, Art. 423: Las condiciones a las que queda sujeto el reconocimiento de las sen-

tencias extranjeras […], (1) que tenga competencia para conocer del asunto o juzgarlo, de 

acuerdo con las reglas de este Código, el juez o tribunal […].  In den Spezialkonferenzen bspw. 

wurde die Anerkennungzuständigkeit namentlich zwar auf der CIDIP I nicht behandelt, fand 

seinen Ausdruck aber in den Vorarbeiten zu CIDIP II96, auf deren Grundlage die Konvention I 

über die extraterritoriale Wirkung ausländischer Gerichtsurteile und Schiedssprüche im Rah-

men der CIDIP 1979 in Montevideo geschaffen wurde.97 Darin lag die Bedeutung dieser Kon-

vention in Bezug auf das internationale Zivilprozessrecht in Lateinamerika. Nahezu einheitlich 

 
89 ULLOA, Alberto, Congresos Amicanos de Lima, S. 632 -634 
90 Der Tratado 1878 gilt als der erste Staatsvertrag weltweit zum IPR, SÖHNGEN, S. 11. Die ersten Bestrebungen zur Vereinheitlichung des 

IPR seien nicht europäischen Ursprungs, dazu BUCHER, Schw.Jb.Int.R 28 (1972), S. 148. Der Tratado 1878 wurde lediglich durch Peru 
ratifiziert. 
91 Dazu URIBE, S. 98, gennat auch als Acuerdo sobre ejecución de actos extranjeros, PARRA Arangúren, Rev. Fac. Der. Andres Bello 22 

(1975/76), S. 23 ff. 
92 Siehe Actas y Tratados Montevideo, S. 415. Zu dem Ratifikationsstandpunkt, in SAMTLEBEN, IPR in Lateinamerika, S. 14, 15. Über den 

Verabschiedungsvorgang, in SEGOVIA, S. 177. 
93 Siehe CB in spanisch-englischer Fassung, ROMAŇACH, S. 1-58; S. 59-115; auch in spanisch-französischer Fassung, BOUTIN Icaza, S. 181 
ff. Zum CB 1928, in BUSTAMANTE y Sirvén, La Commission, S. 19, 20; vgl. ESPINOLA, Pand. Bras. I (1927), S. 127 ff.; vgl. BROWN 

Scott/FINCH George, Am.J.Int.L. 6 (1912), S. 933. Der CB 1928 gilt als die erste umfassende Kodifikation des IPR in Lateinamerika, RISSEL, 

S. 30; dazu auch KEGEL/SCHURIG, IPR, § 4 III bb). Vor allem in der sechsten panamerikanischen Konferenz in Havanna. Diese machte 
erstmals umfassende Vorgaben zum internationalen Anerkennungsrecht und orientierte sich hinsichtlich des Gesetzesaufbaus an der Rege-

lungstechnik der europäischen Vorbilder, dazu auch das Programm der sechsten Konferenz von Havanna 1928, in DOTACIÓN Carnegie, S. 

302 ff. Ebenso siehe die Entwurfsänderungen, in PARRA Arangúren, Rev. Fac. Andres Bello 17 (1973-74), S. 41. Dazu auch das Programm 
der sechsten Konferenz von Havanna 1928, in DOTACIÓN Carnegie, S. 290 ff. und S. 302 ff. 
93 QUINTIN, S. 289; CARVAJAL Cortes, S. 17. 
94 Siehe tabellarische Übersicht der genannten panamerikanischen Konferenzen, in SAMTLEBEN, IPR in Lateinamerika, S. 24 ff. Von Anfang 

an stand die Anerkennung ausländischer Entscheidungen im Zentrum der Arbeiten der CIDIP, Vgl. Doc. OEA/Ser.C/VI.21.1, in Conferencia 

especializada I, S. 3. 
95 Dazu GARRO, Legal Framework, S. 85; auch in SAMTLEBEN, 75 Jahre Max-Planck-Institut (2001), S. 655; NYOTA, S. 114. 
96 NYOTA, S. 114; dazu auch Conferencia especializada II, S. 4, 5. 
97 Siehe die Abhandlungen dieser Konvention Doc. CP/RES. 265 (367/79), in Conferencia especializada II, S. 7, S. 88, S. 247; siehe auch 

CHALITA/NOODT Taquela, S. 45. Auf Valladão geht nicht nur die Überarbeitung des Entwurfes von 1973, sondern auch die Bezeichnung 

„Extraterritoriale Wirkung“ zurück, in NYOTA, S. 114; vgl. auch PARRA Arangúren, La Codificación, S. 407. 
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wurde Konvention I in neun lateinamerikanischen Ländern umgesetzt und damit rechtskräftig98, 

so auch in Perú99, wo sie nach Angaben des Außenministeriums auf unbestimmte Zeit gültig 

ist. Die Konvention II, welche die internationale Anerkennungszuständigkeit zum Gegenstand 

hatte, wurde im Rahmen der Konferenz von La Paz im Mai 1984 (CIDIP III) verabschiedet100. 

Ihre Bedeutung liegt darin, die in der Konvention I fehlenden Regelungen bezüglich der inter-

nationalen Anerkennungszuständigkeit zu vervollständigen101. Eine explizite Normierung von 

Beurteilungsregeln in dieser Konvention (Art. 1) soll allgemein zur Beurteilung der internatio-

nalen Zuständigkeit dienen und ist daher viel ausführlicher als noch im Rahmen der Art. 2 lit. 

(d) der Konvention I102. Dort wird lediglich auf die Prüfung der Anerkennungsregeln verwiesen, 

jedoch nicht ausgeführt, wie und unter welchen Voraussetzungen diese zu erfolgen hat. Kon-

vention II bringt darüber hinaus die sowohl in autonomen Kollisionsnormen als auch in Staats-

verträgen verstreuten Anerkennungszuständigkeitsnormen in Einklang. Ihre Anwendung wurde 

in der Gerichtspraxis berücksichtigt. 

[…] los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas 

en el territorio nacional, vinculándose por tanto la competencia con el hecho objetivo del domicilio, el 

que de acuerdo con el Art. 2 de la Convención Interamericana sobre el particular se determina por el 

lugar de la residencia habitual […].103 

Als nachteilig wird an Konvention II kritisiert, dass ihr Anwendungsbereich (Art. 1, 6 und 7) 

eingeschränkt ist104. So ist diese Konvention gemäß dem Negativkatalog (Art. 6) nicht auf Ent-

scheidungen anzuwenden, welche u. a. eine Scheidung und einen ehelichen Güterstand zum 

Gegenstand haben. Dies fiel allerdings nicht auf fruchtbaren Boden, weil diese Konvention 

bislang lediglich von Mexiko und Uruguay ratifiziert wurde105. Somit erlangte sie nicht die er-

wartete praktische Bedeutung.106  

 
98 Der aktuelle Ratifikationsstand ist abrufbar unter: http://www.oas.org/jurídico/spanish/firmas/b-41.html, v. 23.11.2017. 
99 Nach Angaben des peruanischen Außenministeriums war die Konvention I seitens der peruanischen Regierung durch Dec. Ley Nr. 22953 

v. 26.03.1980 genehmigt. Die Ratifizierung erfolgte ohne Vorbehalt durch Ratifizierungsakte v. 09.04.1980, hinterlegt am 15.05.1980 und in 

Kraft seit dem 14.06.1980. 
100 Über die Vorarbeiten der Konvention II, in NYOTA, S. 119; vgl. OPERTTI Badan, Rev.Ur.Der.Pr. I (1984), S. 164; siehe auch Doc. AG/Res. 

505 (X-0/80) v. 27.11.1980, in Conferencia especializada III, S. 3-5. Über die Gesetzesgrundlage der Konvention II, in GOLDSCHMIDT, 

Prudentia Iuris Ag (1980), S. 24-26 ff. 
101 Dazu OPERTTI Badan, Rev.Ur.Der.Pr. I (1984), S. 164. Siehe auch die Anmerkungen der an dieser Konferenz beteiligten Staaten, in 

Conferencia especializada III, S. 13. 
102 Vgl. SOLARI Barrandeguy, S. 16. 
103 Siehe Entscheidung der Sexta Sala de Lima, sechste Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 42-95, 

Dictámen 104-96-MP-EN-FSC MORALES Godo, DJ 7 (1997), S. 132, 133. 
104 CHALITA/NOODT Taquela, S. 995. Dazu auch FERNÁNDEZ Arroyo, DIP, S. 450. 
105 Der Ratifikationsstand von Mexiko, siehe NYOTA, S. 125. Die uruguayische Regierung genehmigte die Interamerikanische Konvention 

über die Internationale Anerkennungszuständigkeit durch Ley Nr. 17.533 v. 09.08.2002. Die Ratifizierung erfolgte mit Vorbehalt am 

29.10.2004, hintergelegt am 24.11.2004, in DO 26.072 v. 16.08.2002. 
106 FERNÁNDEZ Arroyo, DIP, S. 449. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-41.html
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Als Schlußfolgerung dienen die vorgegebenen Staatsverträge derzeit immer weniger als Grund-

lage von Anerkennungsentscheidungen107. Obwohl sie derzeit keine nennenswerte Bedeutung 

in der Rechtspraxis haben, sind sie jedoch rein formell weiterhin gültig.108 Ihre Gültigkeit hängt 

von der richterlichen Anwendung bzw. Auslegung der Abkommen und deren Ratifikation 

durch Peru ab. Für MOROTE haben der Tratado 1878 und Montevideo 1888-89 keinen Einfluss 

im peruanischen Rechtsumfeld.109 

2.4.2 Abgrenzungsfragen der Anerkennungszuständigkeit 

Die Kompetenzkontrolle hat sich im Verfahrensvorfeld mit dem Definitionsgehalt internatio-

naler Gerichte in ihrer Zuständigkeit und der Jurisdiktionsverteilung auseinanderzusetzen. Be-

reits Ende des 19. Jh. rückten die Konzeption der Jurisdiktionseinheit und das Eingreifen der 

Jurisdiktionsautonomie der Staaten in den Hintergrund. Dieser politische Belang wirkte sich 

dann im internationalen Zivilverfahrensrecht aus, als die Handelsgeschäfte zwischen den Staa-

ten intensiviert wurden. Seitdem wird die Kompetenzkontrolle als die wichtigste Voraussetzung 

der Anerkennung in Perú angesehen. Ihre Bejahung oder Versagung hängt mit der Untersu-

chung der Gerichtsbarkeit oder der internationalen Zuständigkeit im Urteilsstaat zusammen.110 

Die Systeme sind nur schwer voneinander abzugrenzen. Die Differenzierung erfolgt mit Hilfe 

inhaltlicher Parameter.111  

2.4.2.1 Die (internationale) Gerichtsbarkeit und Anerkennungszuständigkeit 

In Perú wird gemeinhin in der Gerichtspraxis kein Unterschied zwischen dem Gegenstand der 

Anerkennungszuständigkeit und der Gerichtsbarkeit gemacht. In einigen Urteilen ist von der 

internationalen Gerichtsbarkeit die Rede, gemeint ist jedoch die internationale Zuständigkeit 

als Anerkennungserfordernis: 

Quinto. […] se advierte que el juzgado internacional tuvo jurisdicción sobre la demandada […].112 

Sexto. […] de lo cual se advierte que el juzgado extranjero asumió jurisdicción sobre el citado […].113 

In einem anderen Urteil wird hingegen sogar eine separate Prüfung der internationalen Zustän-

digkeit und der Gerichtsbarkeit gefordert: 

 
107 Siehe Anales Judiciales 54 (1959), S. 124; siehe Normas Legales 5 (1987), S. 52; siehe Rev. Jur. Perú 4 (1995), S. 229. 
108 Dagegen Söhngen, in SÖHNGEN, S. 111. 
109 MOROTE, S. 331. 
110 MOROTE, S. 330, 331. 
111 GEIMER, Zur Prüfung, S. 71. 
112 Siehe Entscheidung der Primera Sala especializada de Familia de Lima, Erste Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensa-

chen, Exp. Nr. 1233-2007 (1-3-e) v. 14.04.2008 (unveröffentlicht). In diesem Urteil ist nicht vom Competencia (Zuständigkeit) die Rede. 
113 Siehe Entscheidung der Sala especializada de Familia de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Lima in Familiensachen, Exp. Nr. 
575-2008 (1-3-e) v. 29.01.2009 (unveröffentlicht). In diesem Urteil ist nicht vom Competencia (Zuständigkeit) die Rede. 
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Tercero. […] En materia de reconocimiento de sentencias extranjeras los sistemas jurídicos requieren 

condiciones comunes, que se ordenan en torno a seis temas, […]; 2. Jurisdicción y competencia inter-

nacional del tribunal de origen de la decisión […].114 

Hierbei ist allerdings fraglich, ob die Gerichtsbarkeit des Urteilsstaats trotz fehlender ausdrück-

licher Vorschrift als eine Voraussetzung für die Anerkennung zu betrachten ist. Das internatio-

nale Schrifttum geht von einer neuen Anerkennungsvoraussetzung aus. Im internationalen 

Rechtsverkehr sei neben der internationalen Zuständigkeit auch die Gerichtsbarkeit des Urteils-

staats zu prüfen.115 Das Spiegelbildprinzip hat die internationale Zuständigkeit zum Gegen-

stand. Die internationale Gerichtsbarkeit wird durch die internationale Zuständigkeit miterfasst, 

sodass sich eine separate Prüfung der Gerichtsbarkeit erübrigt. Es entspricht auch nicht der ratio 

iuris von Art. 2104 Nr. 2 CC 1984, die Gerichtsbarkeit als selbstständige Prozessvoraussetzung 

zu begreifen. Ausnahmsweise ist die Gerichtsbarkeit bei der Kompetenzkontrolle von Bedeu-

tung, wenn ein Staatsvertrag zwischen den Streitparteien besteht.116 Liegt hingegen kein Staats-

vertrag vor, geht die nationale Literatur davon aus, dass beide Begriffe theoretisch zu unter-

scheiden sind.117 

2.4.2.2 Die Entscheidungs- und die Anerkennungszuständigkeit 

Beide Rechtsbegriffe weisen erhebliche Unterschiede und zahlreiche Definitionen im interna-

tionalen Rechtsumfeld auf.118 Aber auch die nationale Gerichtspraxis hat sich damit auseinan-

dergesetzt.119 Ihr Prüfungsaufbau folgt in beiden Fällen der Prämisse, dass die Entscheidung 

derjenigen Rechtsordnung zugeordnet werden muss, die der Sache am nächsten steht.120 Das 

Gesetz sieht sie aber nicht ausdrücklich vor. Rechtstechnisch werden sie separat im CC  1984 

geregelt. Ihre Wirkungsbreite taucht in verschiedenen Prozessstadien auf.121 Die auch als di-

rekte Zuständigkeit bezeichnete dient als Entscheidungsvoraussetzung, die indirekte Zustän-

digkeit als Anerkennungserfordernis für ausländische Entscheidungen im 

 
114 Siehe Entscheidung der Sala Permanente de Familia de Lima, städige Fachkammer des Oberlandesgericht Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 426-2006, v. 22.05.2007 (unveröffentlicht). 
115 Die Gerichtsbarkeit des Erststaats wird sogar im internationalen Schrifttum bei Erlass der Entscheidung als ungeschriebenes Erfordernis der 
Anerkennung erachtet, in GEIMER, Zur Prüfung, S. 39. Dazu auch ZÖLLER/GEIMER, §606 a, Rn. 6; PAGENSTECHER, RabelsZ 11 (1937), 

S. 337; JELLINEK, S. 243. 
116 VALDIVIA Cano, Conflicto de Leyes, S. 168. 
117 VALDIVIA Cano, Conflicto de Leyes, S. 173. 
118 Diese beiden Begriffe sind im Schrifttum unterschiedlich benannt, auch als innere und äußere Zuständigkeit, in KEGEL/SCHURIG, IPR, § 

14, S. 487. BARTIN differenziert die internationale Zuständigkeit in „cómpetence directe“ und „cómpetence indirecte“, in BARTÍN, S. 2, S. 
126, S. 150; Als direkte und indirekte Zuständigkeit wird auch die internationale Zuständigkeit eingeteilt, in SCHACK, IZVR, Rn. 187; vgl. 

auch KROPHOLLER, Hdb. IZVR Kap. III, Rn. 9. Gegen die Bezeichnung „indirekte internationale Zuständigkeit“, CALVO Caravaca, S. 6. 

Als Befolgungs- und Beurteilungsregeln werden sie auch genannt, in HELDRICH, S. 71; vgl. SCHÜTZE, IZPR, S. 32. Als mittelbare und 
unmittelbare Zuständigkeit sind sie auch im Schrifttum bekannt, in GEIMER, JUS (1965), S. 477; dazu auch, in MATSCHER, Rec. des Cours 

161 (1978), S. 143. Zu der Definition auch, WILLERMER, S. 82, diese Autorin bezeichnet die direkte internationale Zuständigkeit auch als 

Eröffnungszuständigkeit. 
119 Siehe Urteil der Sala Especializada de Familia de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 300-2007 

v. 23.04.2007 und Exp. Nr. 914-2011 v. 18.05.2012 (unveröffentlicht) (S. 81); vgl. auch mit Fßn. 271.  
120 Vgl. BASEDOW, Anerkennung, S. 65. 
121 GARCÍA Calderón, DIP, S. 12, S. 13 ff. 
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Exequaturverfahren.122 Konkret werden die Entscheidungszuständigkeitsnormen im CC 1984 

aufgezählt (Art. 2057 ff.). In der peruanischen Entscheidungszuständigkeit in Ehesachen be-

steht offenbar eine Lücke, die rechtspolitisch unerwünscht ist und geschlossen werden muss. 

Diese Tatbestandsmerkmale liegen zum einen in der mangelhaften Regelung eines Anknüp-

fungstatbestands, nämlich der des internationalen Wohnsitzes.123 Zum anderen ist das Fehlen 

einer eigenständigen Normierung für die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit in Ehesachen 

zu bemängeln. Eine Heranziehung der allgemeinen Anerkennungszuständigkeitsnormen vor al-

lem in Ehesachen ist sachlich nicht vertretbar, da die Interessenlagen der ausländischen Ent-

scheidungen verschieden sind. Daher wird in dieser Arbeit ein kollisionsrechtlicher Anknüp-

fungspunkt zum Wohnsitz, der in der Anerkennungsphase anzuwenden wäre, vorgeschlagen.124  

Die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit unterliegt wiederum keinem Zuständigkeitskata-

log, sie richtet sich laut CC 1984 nach unpräzisen Klauseln. Die Gesetzestechnik der IPR-Nor-

men im CC 1984 sorgt für eine separate Abhandlung beider Rechtskomplexe. Soweit ein Urteil 

in einem anderen Staat durch ein ausländisches Gericht ergangen ist, soll laut CC 1984 seine 

Zuständigkeitssphäre geprüft werden. Ihre Ermittlung ist ein selbstverständliches Muss. Im pe-

ruanischen Recht besteht jedoch kein harmonisiertes Prüfungssystem der Anerkennungszustän-

digkeit. Während die Gesetzgebung hierfür den Grundsatz der unilatérálité double heranzieht, 

werden von der Rechtsprechung verschiedene Ansichten vertreten.  

2.4.3 Prüfungsmodelle der Anerkennungzuständigkeit im peruanischem                            

Anerkennungsrecht 

Rechtstechnisch ist die Kompetenzkontrolle laut CC 1984 nach den IPR-Normen im Urteils-

staat zu prüfen.125 Eine einheitliche Rechtsprechung besteht allerdings nicht. Die richterliche 

Handhabung schwankt zwischen kontradiktorischen Theorien.  

2.4.3.1 Der Grundsatz des Spiegelbildes  

Als Folge der schwierigen Umsetzung des Textgehaltes im Art. 2104 Nr. 2 CC. 1984: Para que 

las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto 

en los artículos 2102 y 2103 […] 2.- Que el tribunal extranjero haya sido competente para co-

nocer el asunto, de acuerdo con sus normas de Derecho Internacional Privado y a los princi-

pios generales de competencia procesal internacional […], folgt die Kompetenzkontrolle 

 
122 Vgl. GARCÍA Calderón, DIP, S. 13. Dazu auch CABELLO Matamala, Derecho 52 (1998-99), S. 804; Vgl. CANELO Ramírez, 

Rev.Der.CCPP 57 (2000), S. 61. 
123 Siehe Abschnitt 4.2.3. 
124 Idem.. 
125 GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 902; TOVAR Gil, DIP, S. 343. 
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grundsätzlich dem Spiegelbildprinzip. Die Gerichtspraxis vertritt praktisch anhand der gesich-

teten Urteile immer noch diese Auffassung.126  

Bereits unter Geltung des Cpc 1912 bringt ein Urteil von 1913 dieses Prinzip zum Ausdruck 127. 

Somit hält das Spiegelbildprinzip als Prüfungsgrundsatz der Anerkennungszuständigkeit erst-

mals Einzug in das peruanische Recht. In diesem Urteil richtet sich die Prüfung der Anerken-

nungszuständigkeit nach autonomen Prozessnormen (Entscheidungszuständigkeitsnormen). 

Die spiegelbildliche Anwendung autonomer Zuständigkeitsregeln ist laut Gesetz strittig. Den-

noch vertritt ein großer Teil der Familienrichter die Auffassung, dass im peruanischen Recht 

kein Anlass besteht, vom Prinzip der internationalen Zuständigkeit peruanischer Gerichte ab-

zuweichen. Dieses widmet sich der Abgrenzung, ob ein inländisches Gericht mit Auslandsbe-

zug tätig werden darf oder muss.128 Die Anwendung des Spiegelbildes würde weder Kollisi-

onsnormen noch das anwendbare Recht im Urteilstaat angreifen. Entweder wegen der Rechts-

systemähnlichkeit Perús oder aus Rechtsunkenntnis des Urteilstaats, stimmen manche Famili-

enrichter überein, den Grundsatz des Spiegebildes anzuwenden. 

2.4.3.2 Der Grundsatz der unilaterálité double 

Die erste anerkannte h. M. im pIPR (Morote 1896) setzt sich erstmals mit dem Grundsatz der 

unilatéralité simple auseinander und spricht sich gegen das Spiegelbildprinzip aus. Damit er-

folgt die Kompetenzkontrolle nach der lex fori des Urteilsstaats unter Wahrung der öffentlichen 

Ordnung im Anerkennungsstaat.129 In der Praxis wurde allerdings dieser Grundsatz nicht gänz-

lich umgesetzt130, da er nicht den wirklichen Sinn der Anerkennungszuständigkeitsnorm trifft 

und präzisiert. Der Grundsatz der unilatéralité double, der in der peruanischen Lehre nicht un-

bekannt ist131, hat allerdings im lateinamerikanischen Umfeld an Ansehen gewonnen.132 Den-

noch entfaltet er keine angemessene Bindungswirkung zwischen Rechtsstreit und Forum oder 

den Parteien. Die Kompetenzkontrolle erfolgt in beiden Konstellationen der unilatéralité simple 

und unilatéralité double nach den Normen des Urteilsstaats. Im Vergleich zur unilatéralité 

simple findet der unilatéralité double eine breitere Resonanz im positiven Recht.133 Allerdings 

 
126 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia de Lima, Segunda Sala Especializada de Familia, zweite Fachkammer des Oberlandes-

gerichts Lima in Familiensachen, Exp. Nr. 074-2016 v. 07.07.2016; Exp. Nr. 544-2015 v. 28.04.2016 (unveröffentlicht). 
127 Dieses Urteil ist in Anales Judiciales 9 (1913), S. 65, zu finden. 
128 Vgl. DEL AGUILA RUIZ de Somocurcio, Ius et Veritas 8 (1994), S. 207; vgl. auch BASADRE Ayulo, Rev.Jur.Perú 61 (2005), S. 147. 
129 MOROTE, S. 336, 337. 
130 Man spricht in den Urteilen inhaltlich vom Grundsatz der Unilatéralité, praktisch berufen sich die Anerkennungsrichter auf das autonome 
Recht, siehe Entscheidungen der Corte Superior de Familia de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 

454-2016 v. 09.12.2016; Exp. Nr. 520-2016 v. 21.11.2016 (unveröffentlicht). 
131 MOROTE, S. 335. 
132 SCHMIDT/FERNÁNDEZ Arroyo, IPRax (2009), S. 503. 
133 Vgl. Art. 38 IPRG in der Türkei und der damalige Artikel 89 des loi yougoslave, in DROZ, Rec. des Cours 229 (1991), S. 30, 31; S. 90, 91. 

In Südamerika lehnt sich der Código General del Proceso von Uruguay in Art. 539 Nr. 4 CGP an die These der unilatéralité double, VESCOVI 
Vescovi, DPCInt., S. 163, 167 ff. Diese These wird ebenso im Rahmen der Mercosur auch erörtert, PIZZOLO Calogero, S. 378. 
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wird im Schrifttum darauf hingewiesen, dass die Lehre der unilatéralité simple keine Stellung 

dazu nimmt, ob ausländische Gerichte, tatsächlich Zuständigkeit besitzen, ohne dass die aus-

schließliche Zuständigkeit des Anerkennungsstaats verletzt wird.134 Aufgrund des ersten 

Grundsatzes findet die Anwendung der Normen des Erststaats ihre Einschränkung in der Tat-

sache, dass gegen die Regel des ordre public nicht verstoßen wird. Der Grundsatz der unila-

téralité double wahrt hingegen die Ausschließlichkeit der peruanischen Gerichte. Beide Fälle 

des Grundsatzes der unilatéralité finden theoretisch Anklang im CC 1984.  

Folglich ist die Heranziehung der internen Zuständigkeitsnormen als Prüfungsmaßstab der 

Kompetenzkontrolle wegen der Regelungssystematik des CPC 1993 im Verhältnis zum 

CC  1984 nicht möglich.135 Die Normierung beider Rechtszweige ist in den CPC 1993 und 

CC  1984 unterschiedlich enthalten und wird strikt voneinander getrennt. Die internationale 

Zuständigkeit steht in absolutem Antagonismus zur örtlichen oder internen Zuständigkeit.136 

Die Zuständigkeitsnormen im CPC 1993 unterliegen dem Grundsatz des Hoheitsgebiets eines 

Staates. Örtliche und sachliche Zuständigkeiten im CPC 1993 zeigen ausschließlich einen Be-

zug zum Inland auf. Die internationale Zuständigkeit wiederum ist nicht im CPC 1993, sondern 

im CC 1984 geregelt. Ihre Verankerung im CC 1984 entspricht dem Willen des Gesetzgebers, 

die Bestimmungen des internationalen Zivilprozessrechtes im CC 1984 zu erfassen.137 Es han-

delt sich bei der internationalen Zuständigkeit im pIPR nicht um eine Zuständigkeit im Einzel-

fall, sondern um die allgemeine, internationale Zuständigkeit eines Gerichts. Dabei geht es da-

rum, in welchem Umfang die Gerichte sich mit den Sachverhalten von „internationaler Berüh-

rung“ befassen dürfen.138 

Bei dem Grundsatz der unilatéralité double liegt der Untersuchungsgegenstand in den Kollisi-

onsnormen des Urteilsstaats139. Somit erstreckt sich der Umfang ihrer Prüfung nur darauf, die 

internationale Zuständigkeit der Gerichte des Erststaats im Allgemeinen (competencia general) 

und nicht die konkrete Zuständigkeit des anerkennenden Gerichts im Besonderen (competencia 

especial) zu überprüfen. Andererseits wird nach aktuellem Standpunkt der Gerichtspraxis nicht 

von der Parallelität von Entscheidungs- und Anerkennungszuständigkeit ausgegangen140. Es ist 

ferner nach pIPR keine Allseitigkeit seiner eigenen kollisionsrechtlichen Zuständigkeitsnormen 

 
134 DROZ, Rec. des Cours 229 (1991), S. 90, 91. 
135 LOZANO Blas, Normas Legales 6 (2007), S. 193; RIEKS, S. 37. 
136 Vgl. SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 500. 
137 Vgl. BASADRE Ayulo, LH Max Arias Schreiber, S. 152; dazu auch GARCÍA Gastañeta, S. 292. Im internationalen Schrifttum ist man auch 

dieser Auffassung, MANKOWSKI, FS Heldrich, S. 867: […] Das Internationale Zivilprozessrecht rückt im europäischen Raum gegenüber dem 

IPR immer mehr in den Vordergrund. Man kann mit Fug und Recht sogar von einem Umbruch sprechen […]. 
138 Vgl. TOVAR Gil, DIP, S. 146, 147. Dazu äußerte sich auch MACLEAN Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras, S. 49. So auch ROTH, IPRax 

(1989), S. 280. 
139 Vgl. GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 902. Dazu auch MORALES Godo, DJ 7 (1997), S. 130 ff. und DE DEBAKEY Revoredo, S .920. 
140 Vgl. Fßn. 175. 
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zu beanspruchen, welche nicht die gleichen Gerechtigkeits- und Abwägungsentscheidungen 

hinsichtlich der Frage verkörpern, wann ein Rechtsstreit eine ausreichende Verknüpfung zu 

demjenigen Gericht aufweist, welches zur Entscheidung angerufen werden kann.141  

2.4.3.3 Der Grundsatz der proximidad razonable142 

Dieser Grundsatz taucht als die dritte und bisher letzte Prüfungsmethode in der peruanischen 

Rechtsgeschichte auf. Ihr Einfluss war bereits in den Arbeiten der Konvention II der CIDIP II 

erkennbar.143 Ihre Übernahme in das peruanische Recht ist der spanischen Gerichtspraxis zu 

verdanken. Analog zu Spanien wurde dieser Grundsatz in Perú durch die Gerichtspraxis aufge-

nommen.144  

,Exp. Nr.  Nr. 300-2007, v. 23.04.2007, Octavo. En lo relativo al inc. 2 Art. 2104 CC 1984, esto es que el tribunal 

extranjero haya sido competente para conocer el asunto de acuerdo a sus normas de DIP y a los prin-

cipios generales de competencia procesal internacional, requiere apreciar por la parte del tribunal ho-

mologante lo que la doctrina ha denominado el principio de la proximidad razonable con el tribunal de 

origen […].145 

2.4.4 Die Anerkennungszuständigkeit und Anerkennungserfordernisse im CC 1984                               

Die Rolle der Kompetenzkontrolle als Anerkennungserfordernis hängt von ihrer Rangfolge ab, 

welche der Gesetzgeber ihr in Art. 2104 CC 1984 beigemessen hat. Art. 2104 CC 1984 in Zu-

sammenhang mit Art. 2102 CC 1984 enthält die allgemeinen Anerkennungsbestimmungen. 

Diese werden in reine Anerkennungsvoraussetzungen gemäß Art. 2102, 2103 und 2104 Nr.1– 4 

CC 1984 einerseits und Anerkennungshindernisse gemäß Art.  2104 Nr.  5– 7 CC 1984 ande-

rerseits aufgeteilt. Letztere führen zur Versagung der Anerkennung aus den im Gesetz genann-

ten Gründen. Als ausdrückliche Beschränkungen im Anerkennungsstaat nennt das CC 1984 die 

Missachtung von inländischer Rechtskraft und Rechtshängigkeit, den Verstoß gegen den ordre 

public und das Verbot der révision au fond. 

Eine erste Erkenntnis liegt darin, dass die Kompetenzkontrolle im CC 1984 als eine wesentliche 

Anerkennungsvoraussetzung eingestuft wird, ohne dass diese eine Aussetzung oder Beschrän-

kung im Anerkennungsverfahren aufstellt. Diese gilt im internationalen Rechtsumfeld als der 

 
141 Siehe Entscheidungen der Corte Superior de Familia de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 

426-2006 v. 22.05.2007; Exp. 363-2005 v. 10.08.2006 (beide unveröffentlicht). 
142 Auch in der spanischen Rechtssprache als “conexión razonable“ bekannt, in ESPLUGES/IGLESIAS/PALAO, S. 262 – 263; GARCIMARTIN 

Alférez, DIP, S. 271. In der französischen Lehre ist von „lien qualifié“ die Rede, in BONOMI, Liber Amicorum Alegria Borrás, S. 245. 
143 GÓNZALEZ Martín/RODRÍGUEZ Jimenez, Estudios Fix Zamudio, S. 657, 658. 
144 La competencia judicial internacional del órgano de origen de la decisión extranjera no esta contenida expresamente en normativa de 

fuente interna española […], vgl. FERNÁNDEZ Rozas/SANCHEZ Lorenzo, S. 567-575; dazu auch AMORES Conradi, Eficacia, S. 284. 
145 Siehe Entscheidung der Sala Permanente de Familia de Lima, ständige Kammer des Oberlandesgericht Limas in Familiensachen, Exp. Nr.  
Nr. 300-2007, v. 23.04.2007.  
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am meisten untersuchte Anerkennungsgegenstand.146 Ihre Prüfung basiert auf dem Internatio-

nalen Privatrecht und stellt die Brücke zwischen Einhaltung der Souveränität und Auflockerung 

der Anerkennung ausländischer Entscheidungen dar.147 Das Eingreifen der Kompetenzkontrolle 

geschieht erst dann, wenn das Vorliegen einer rechtskräftigen148, gerichtlichen (Art. 2102 I S. 

1 CC 1984)149 oder seid jüngster Zeit außergerichtlichen150 Entscheidung nachgewiesen worden 

ist und das Gegenseitigkeitsprinzip (Art.  2102 I CC  1984 i.V.m. Art. 838 CPC 1993) und eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Prozesses (Art. 2104 Nr. 3 S. I CC 1984 i.V.m. Art. 139 

CPP 1993) bejaht wird. 

2.4.5 Die Prüfungsmodelle der Anerkennungszuständigkeit und das Interesse des 

Rechtsstaates 

2.4.5.1 Im Allgemeinen 

Das Rechtsinteresse eines Staates nimmt Einfluss auf der Normenbildung. Genau wie in der 

internationalen Lehre151 richtet sich die Regelung der Kompetenzkontrolle in Perú nach rechts-

politischen Ansätzen. Diese dienen dem Regelungsaufbau der Anerkennungsvoraussetzungen 

im CC 1984 und sorgen dafür, dass neben der Bestimmung der Gerechtigkeitspflicht des Be-

klagten im Ausland auch die staatlichen Interessen geschützt werden. Beide Gebote spiegeln 

sich im Gesetz (Art. 2104 Nr. 1 und 2 CC 1984) wider. Aber nicht nur die staatliche Rechtspo-

litik setzt sich damit auseinander, sondern auch die Rechtswissenschaft.152 

In sozialistischen Staaten, die nur die eigene Sphäre der ausschließlichen Zuständigkeit schüt-

zen wollten, war die negative Regel der Anerkennungszuständigkeit üblich. Der Schutz des 

Beklagten vor unzumutbaren Gerichtsständen als Zweck der Zuständigkeitsprüfung wurde hier 

mithin vernachlässigt.153 Der Versuch, öffentliche Interessen dritter Staaten zu wahren, stellt 

 
146 DROZ, Rec. des Cours 229 (1991), S. 89. 
147 Dazu BARNICH, S. 189. 
148 Es handelt sich dabei um eine endgültige Entscheidung, gegen die kein weiteres Rechtsmittel eingelegt werden kann, in GARCÍA Calderón, 
Art. 2104, S. 903. 
149 Ausgeklammert sind vom Gesetzgeber Entscheidungen, die auf dinglichen Ansprüchen an in Perú gelegenen Grundstücken basieren und 

über das Grundstück selbst befinden, TOVAR Gil, Art. 2058, S. 713. So bleiben dingliche Ansprüche, sofern sie Rechtsstreitigkeiten betreffen, 
die in Peru situiert sind, gemäß Art. 2058 I S. 2 CC 1984 stets der peruanischen Gerichtsbarkeit zugeordnet. Eine Anerkennung wäre somit 

abzulehnen. In der Norm liegt keine Beschränkung bezüglich dinglicher Ansprüche auf Immobilien vor. 
150 Derzeit wird der Entscheidungsspielraum der Anerkennungsrichter ausgeweitet, so dass auch Entscheidungen anerkannt werden, die nicht 
durch ein Gericht vorgenommen wurden, mithin nach einem Verwaltungsverfahren ausgesprochene Scheidungen, siehe Entscheidungen der  

Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. Nr. 832-

2013 v. 26.08.2014; 63-2007 v. 28.03.2007 (unveröffentlicht); SE. 225-2006 v. 28.03.2007 (unveröffentlicht) und SE. 223-2206 v. 14.03.2007 

(unveröffentlicht). Dazu auch das Schrifttum ARRIOLA Espino, Art. 2102, S. 888, 889. 
151 Eine ausführliche Darstellung über die im internationalen Schrifttum gebotenen Zwecke der Zuständigkeitsprüfung bei GEIMER, Zur Prü-

fung, S. 118 ff.; auch SCHREINER, S. 51 ff. Man geht im internationalen Schrifttum vom a) Schutz des Staatsinteresses an der Wahrung der 

eigenen Jurisdiktionssphäre, b) Schutz des Jurisdiktionsinteresses dritter Staaten, c) Schutz des Beklagteninteresses, d) der internationalen 

pädagogischen Aufgabe der Zuständigkeitsprüfung und e) der Wahrung staatlichen Interessen aus. 
152 Vgl. MOROTE, S. 334-335; MACLEAN Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras, S. 48 ff., S. 110 ff. 
153 Dazu GERASIMCHUK, S. 94. 
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sich also von vornherein als untauglich heraus, wenn kein Staat eine exklusive internationale 

Zuständigkeit für einen bestimmten Streitgegenstand beansprucht.154 Anders ist die Rechtsauf-

fassung in demokratischen Rechtssystemen. Dort geht die Lehre von der Erwägung verschie-

dener Zielsetzungen der Zuständigkeitsprüfung aus, des Schutzes des Beklagten und der ge-

rechten Jurisdiktionsverteilung. Dem Anerkennungsrichter wird letzlich den Handlungs- und 

Ermessensspielraum der Entscheidungen überlassen. Somit wird durch richterliche Entschei-

dungen den Schutz fundamentaler Rechte der Parteien gewährleistet.  

So gesehen sind bei der Anwendung der unilatéralité double im CC 1984 in allgemeinen Fällen 

sowohl sozialistische als auch demokratische Einflüsse ersichtlich. Geprägt sind die eigenstän-

digen Prüfungsvorschriften in Art.  2104 Nr.  1 und 2 CC 1984 von einer negativen Prüfung der 

Anerkennungszuständigkeit so wie in den sozialistischen Staaten. Es entspricht dem Souverä-

nitätsgedanken eines Staates, dass jeder Staat für die Zuständigkeitsverteilung seiner eigenen 

Gerichte zuständig ist. Inwieweit auch heute noch staatliche Interessen bei der Kompetenzkon-

trolle eine Rolle spielen, wird unterschiedlich gesehen155. Die Kompetenzkontrolle im Aner-

kennungsrecht schützt das staatliche Interesse an einer ordentlichen Verteilung von Rechtsstrei-

tigkeiten zwischen verschiedenen Jurisdiktionen.156 Diese wirken sich nicht erst im Stadium 

der Anerkennung aus, sondern äußern mittelbare Auswirkungen bereits im erststaatlichen Ver-

fahren, in dessen Bereich die Zuständigkeitsprüfung vorgenommen wird. Folgt man dabei der 

Lehre der unilatéralité double, wird von den meisten Autoren zuallererst die Wahrung der aus-

schließlichen internationalen Zuständigkeiten des Anerkennungsstaats als das relevanteste Ziel 

der Zuständigkeitsprüfung angesehen.157 Dadurch zielt man darauf ab, die eigene Jurisdiktions-

sphäre zu wahren und gleichzeitig zu verhindern, dass sich das Ausland Zuständigkeiten für 

Rechtsstreitigkeiten sichert, die ausschließlich den peruanischen Gerichten zustehen. Aber 

nicht nur die Wahrung der eigenen Jurisdiktionssphäre sollte der Zweck dieser Regelung sein. 

Dabei sind auch soziopolitisch-ökonomische Staatsinteressen zu berücksichtigen.158 Dieses zu-

sätzliche Erfordernis beruht darauf, dass der Beklagtenschutz sich nicht nur mit der Ausschließ-

lichkeitsprüfung begnügt.159 Hierzu sind weitere rechtsstaatliche Gebote zu beachten. 

 
154 SCHREINER, S. 52. 
155 Vgl. FRICKE, Anerkennungszuständigkeit, S. 87 ff. 
156 GERASIMCHUK, S. 91.  
157 Vgl. GARCÍA Gastañeta, S. 306; vgl. MOROTE, S. 337; DEL AGUILA Ruiz de Somocurcio, Revista Ius et Veritas 8 (1994), S. 207; 

VALDIVIA Cano, Conflicto de Leyes, S. 174. Für MACLEAN Ugarteche geht die Ausschließlichkeit der Wahrung der Gerichtsbarkeit voran, 

in MACLEAN Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras, S. 111. 
158 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 1027; auch GUZMÁN Ferrer, S. 711. Das uruguayische Anerkennungssystem, welches auch Grundsatz 

der unilatéralité double befürwortet, geht von dieser Ansicht aus, in HERBERT, Liber Amicorum Opertti, S. 243 ff. 
159 SCHREINER, S. 55. 
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Im Zuge der Ermittlung der zweiten Anforderung im Art. 2104 Nr. 2 S. 1 CC 1984 unter Gel-

tung der unilatéralité double spielen die Zuständigkeitsinteressen im Urteilsstaat eine wichtige 

Rolle. Dabei sind weder national staatliche noch private Interessen zu berücksichtigen. Der 

Zweck des dritten Prüfungsschritts im Art. 2104 Nr. 2 S. 2 CC 1984 ist insoweit unklar. Dieser 

hat allerdings sowohl autonome als auch internationale Zuständigkeitsgrundsätze zu beachten. 

Dabei gilt es sicherzustellen, dass das Erstgericht einen hinreichenden Bezug zur Streitigkeit 

oder zu den Parteien aufweist. Somit wird die Anerkennung theoretisch vor exorbitanten Ge-

richtsständen geschützt.160 Dieser Ansatz bedarf der Ergänzung durch Kasuistik. Hierbei wird 

auch seitens des Gesetzgebers eine pädagogische Aufgabe angestrebt nämlich die Durchset-

zung grundlegender Forderungen prozessualer Gerechtigkeit161 und der Vermeidung von Ge-

setzesumgehung.162  

Anders sind die rechtspolitischen Überlegungen der Kompetenzkontrolle unter der Maxime des 

Spiegelbilds. Dies mag daran liegen, dass die Beurteilungsmaßstäbe dafür in die Ordnungsin-

teressen des Anerkennungsstaats fallen. Hierbei sind die Ziele umfassender und konkreter als 

beim Grundsatz der unilatéralité double. Gleichbehandlung der Entscheidungen von In- und 

Ausland, Souveränitätsschutz, Gerechtigkeit und Sachlichkeit im Urteilsstaat163 sowie aktuell 

der Schutz des Beklagten vor unzumutbaren Gerichtsständen zählt zu den wichtigsten Zielset-

zungen der Kompetenzkontrolle unter Geltung des Spiegelbildprinzips. Ein weiteres Ziel be-

steht darin, die zwischenstaatlichen Zuständigkeitsbezüge zu harmonisieren und den internati-

onal gebilligten Zuständigkeitsstandard nicht zu überschreiten. Man spricht hierbei von einer 

„internationalpädagogischen Aufgabe“164 der Kompetenzkontrolle. Dabei ist der Schutz des Be-

klagten besonders hervorzuheben. Die meisten Autoren im internationalen Schrifttum knüpfen 

daran an.165 Diese Einstellung wird jedoch in der spanischen Lehre kritisch behandelt.166 

  

 
160 Dazu GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 902; auch TOVAR Gil, DIP, S. 345. 
161 Zu dem Gedanken einer „angemessenen Gerechtigkeitsverteilung“ TOVAR Gil, DIP, S. 344. 
162 TOVAR Gil, DIP, S. 345; vgl. MACLEAN Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras; S. 110. Im spanischen Anerkennungsrecht äußerte sich 

auch in dieser Hinsicht Juárez Pérez, S. 96. 
163 Vgl. FEUERBACH, Rechtskraft, S. 103. 
164 Zu dieser Theorie als Ziel der Zuständigkeitsprüfung, in SCHRÖDER, Internationale Zuständigkeit, S. 778. Dieser Standpunkt wird kritisch 

gewürdigt, in SCHREINER, S. 53. 
165 Dazu GEIMER, IZPR Rn. 2901; ders., Zur Prüfung, S. 124; PFEIFFER, Internationale Zuständigkeit, S. 172; vgl. BACH, S. 18; auch 

KROPHOLLER, IPR, § 58 VIII, S. 642; vgl. BGH, Urteil v. 25.11.1993 IX ZR 32/93, IPRax (1995), S. 101-103. Man spricht sogar von einem 

doppelten Schutz des Beklagten im Erstverfahren. Dazu GEIMER, IPRax (1985), S. 6. 
166 Gegen diese Auffassung äußert sich CALVO Caravaca. Für ihn ist der Beklagtenschutz nicht direktes Ziel der Kontrolle; vielmehr ergebe 

sich dieser als mittelbare Wirkung der Prüfung der internationalen Zuständigkeit, deren Zwecke hauptsächlich in der Wahrung der ausschließ-

lichen Zuständigkeit des Zweitstaates sowie in der Zurückweisung von Entscheidungen aus exorbitanten Gerichtsständen bestünden, in CALVO 

Caravaca, S. 27. 
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2.4.5.2 In Ehesachen 

Bei der Kompetenzkontrolle in Ehesachen werden neben der Wahrung der staatlichen Interes-

sen auch private Interessen berücksichtigt.167 Erstere finden Ausdruck in dem Erfordernis, nach 

dem die ausschließliche Zuständigkeit peruanischer Gerichte in Ehesachen zu ermitteln ist. Das 

öffentliche staatliche Interesse drückt sich in zweierlei Hinsicht aus. Zum einen wird durch die 

Kompetenzkontrolle im Anerkennungsrecht das staatliche Interesse an einer ordentlichen Ver-

teilung von Rechtsstreitigkeiten zwischen verschiedenen staatlichen Jurisdiktionen ge-

schützt.168 Bei der Zuständigkeitsprüfung in Ehesachen soll verhindert werden, dass der Be-

klagte zur Einlassung auf das erststaatliche Verfahren an ein Forum gezwungen wird, zu dem 

er keinen ausreichenden Bezug hat. Das Ideal wäre, dass der Prozess nur dort geführt wird, wo 

die Eheleute den Schwerpunkt ihrer sozialen und kulturellen Interessen haben.169 Zum anderen 

besteht ein enges Verhältnis zwischen der Rolle des Staates und der Wahrung familienrechtli-

cher Vorschriften. Grundsätzlich spielen staatliche Interessen bei der Regelung zivilrechtlicher 

Streitigkeiten eine Rolle. Aus der besonderen Stellung der Familie als „der Urzelle der staatli-

chen Gemeinschaft“170 wird in der Lehre ein verstärktes staatliches Interesse an der Familie 

gefolgert.171 Aus dem Interesse des Staates könnte man eine zwingende rechtliche Natur von 

Familienrechtsvorschriften folgern; jedoch bleiben diese bei ihrem Status der Einordnung in 

das Privatrecht bestehen.172 

Private Interessen hingegen liegen der konkurrierenden Rechtsnatur der internationalen Zustän-

digkeit peruanischer Gerichte in Familiensachen zugrunde. Ihre Zielsetzung basiert auf dem 

freien Willen der Parteien. Parteiinteressen werden durch die Prüfung der Anerkennungszu-

ständigkeit in Ehesachen gewahrt und damit prozessuale Gerechtigkeit verwirklicht. Einerseits 

kommt dies durch die freie Gerichtswahl durch die Parteien zum Ausdruck. Da die internatio-

nale Zuständigkeit peruanischer Gerichte insbesondere in Ehesachen konkurrierend ist, ist der 

Parteiwille zu achten. So geraten Parteiinteressen nicht mit staatlichen Interessen in Konflikt. 

Anders wäre die Situation, wenn durch Prorogation der Parteien eine ausschließliche internati-

onale Zuständigkeit begründet würde, die einem anderen Staat zustünde. In einem solchen Fall 

 
167 Dazu VALLADARES Martínez, Rev. Foro 63 (1976), S. 152 ff. In der Rechtsprechung siehe R.S. v. 14.07.1931: „Que dichos juicios sobre 

Nulidad de matrimonio deben seguirse con intervención del Ministerio fiscal, quien esta obligado a defender la subsistencia del matrimonio”, 

auch in Rev. Foro 18 (1931), S. 276; siehe auch R.S. v. 14.7.1931, in Anales Judiciales 27 (1931), S. 118. 
168 So ausdrücklich DE DEBAKEY Revoredo, S. 1027. 
169 TOVAR Gil, DIP, S. 344. Vgl. FICKER, FS Fragistas II, S. 373. 
170 WACKERBAUER, S. 29 
171 LANDA Arroyo, LH Cornejo, S. 143-146. Dazu auch RAMM, S. 19: „Das Leben der Familie soll sich frei von äußerem Zwang und störenden 

Eingriffen entfalten. Der besondere Schutz der staatlichen Ordnung, der der Ehe zuteil wird, erfolgt um der Ehe selbst willen ohne jedes 

staatliche Eigeninteresse; vgl. auch FICKER, FS Fragistas II, S. 375. 
172VIOLA Demestre, Arbitraje, S. 45. Siehe auch Sentencia del Tribunal Constitucional, Beschluss des peruanischen Bundesverfassungsge-
richts, Nr. 120/1984 v. 10.12.1984 (unveröffentlicht). 
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würde das Parteiinteresse mit einem Staatsinteresse kollidieren. Andererseits wird das Interesse 

des Beklagten als Folge des Schutzes der Parteiinteressen unmittelbar gewahrt. Dies ist bei 

einem Antrag auf Anerkennung im Anerkennungsstaat eindeutig. Die Kompetenzkontrolle in 

Ehesachen erfolgt erst auf Rüge des Beklagten und nicht ex officio. Es kommt auf den eigenen 

Willen des Beklagten an, ob er seinen Anspruch auf Anerkennung geltend machen möchte.173 

Wenn der Beklagte die Rüge der Unzuständigkeit nicht erhebt, haben die Gerichte die interna-

tionale Zuständigkeit nicht von Amtswegen festzustellen und die Urteile anzuerkennen.174  

  

 
173 SCHREINER, S. 56. 
174 DE DEBAKEY Revoredo, S. 1034. Im internationalen Schrifttum geht man auch von dieser Auffassung aus, MARTINY, Hdb. Anerkennung, 

Rn. 786. Es besteht keine Veranlassung, den Beklagten gegen seinen eigenen Willen zu schützen, HABSCHEID, FamRZ (1975), S. 568; BGH, 

Urteil IV ZS v. 30.11.1960 FamRZ (1961), S. 204. 
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3 DIE PRÜFUNG DER ANERKENNUNGSZUSTÄNDIGKEIT 

IN EHESACHEN DE LEGE LATA IN PERÚ 

Die Kompetenzkontrolle in Ehesachen weicht von der in den allgemeinen Fällen nicht ab. Das 

bedeutet, dass der Anerkennungsrichter sich erst die Frage nach den im Urteilsstaat geltenden 

Zuständigkeitsnormen stellt. Ihre Untersuchung durch die Judikative ist dabei von Relevanz. 

Vor und nach Inkrafttreten des CC 1984 liegt sie im Ermessen der Gerichtspraxis. Im autono-

men Recht braucht die Frage nach einer besonders geregelten Anerkennungszuständigkeit nicht 

gestellt zu werden. Im peruanischen Recht besteht keine ausdrücklichen Vorschriften für die 

Kompetenzkontrolle in Ehesachen. Während spezifische Anerkennungszuständigkeitsnormen 

in der deutschen (§ 109 i. V. m. § 98 FamFG), spanischen und schweizerischen Rechtsordnung, 

sogar in internationalen Konventionen und auf europäischer Ebene geregelt sind, hat der peru-

anische Gesetzgeber im internationalen Zivilprozessrecht bislang keine eigenständigen Normen 

ausgestaltet.  

3.1 Die Anerkennungszuständigkeit durch die Gerichtspraxis 

Die Prüfung der indirekten Zuständigkeit liegt in ihrem dreistufigen hierarchischen Aufbau im 

CC 1984 begründet. Neben einer negativen Prüfung der Anerkennungszuständigkeit (Art.  2104 

Nr. 1 CC 1984) sind zwei weitere strenge Anforderungen im Rahmen der Kompetenzkontrolle 

zu erfüllen (Art. 2104 Nr. 2 CC 1984). Diese Anforderungen sind nacheinander zu überprüfen 

und zugleich voneinander abhängig. Daher konfrontiert sich der Anerkennungsrichter mit drei 

zentralen Fragen. 

3.1.1 Ist der Urteilsstaat nach seinen eigenen Normen zuständig? 

Historisch gesehen ist der Verlauf der Kompetenzkontrolle in der Rechtsprechung durch zwei 

Perioden gekennzeichnet. Darauf hat das Inkrafttreten vom CC 1984 oder CPC 1993 keinen 

Einfluss gehabt. 

3.1.1.1 Entscheidungen vor 2000 

Die Kompetenzkontrolle in Ehesachen zeigte deutlich schwankende Tendenzen. Dabei machte 

es aus Sicht des Anerkennungsrichters keinen Unterschied, ob ausländische Ehescheidungsur-

teile in voller oder eingeschränkter Wirkung (Trennung von Tisch und Bett) in Perú anzuerken-

nen sind.175 Weder die Lehre noch die Rechtspraxis setzten eine Trennlinie. Die 

 
175 Zu der Scheidung in Peru, siehe Abschnitt 2.3. 
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Kompetenzkontrolle in Ehesachen als eine eigenständige Anerkennungsvoraussetzung für das 

System der unabhängigen internen Kontrolle zu sehen, wird nicht erst mit der Einführung der 

Ehescheidung im peruanischen Recht 1930/31 thematisiert und problematisiert.176 Vorher war 

sie schon im Cpc 1912 geregelt und die Gerichte setzten sich grundlegend damit auseinander.177 

Gerade bei der Kompetenzkontrolle in Ehesachen unter Geltung des Cpc 1912 orientieren sich 

die Anerkennungsrichter nach besonderen Maßstäben, ohne dass von einer negativen Prüfung 

(competencia ratione materiae) der Anerkennungszuständigkeit abgesehen wird178. Wird in 

einseitigen Zuständigkeitsbestimmungen eine ausschließliche Zuständigkeit der inländischen 

Gerichte angeordnet, so ergibt sich daraus, dass der Staat, der die Vorschrift erlassen hat, in den 

bezeichneten Fällen allein seine Gerichte entscheiden lassen will, also ausländische Urteile in 

solchen Streitsachen nicht anerkennt. 

El problema que contiene es en realidad sencillo […], se trata en el fondo, de pretender dar validez en el 

Perú a una Resolución, que en definitiva recaería sobre bienes ubicados en la República, cuyo conoci-

miento compete únicamente a los tribunales peruanos […].179 

Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Kompetenzkontrolle liegt auch in der Feststellung der 

Rechtsnatur der Zuständigkeitsnormen. Diese setzen sich im internationalen Prozessrecht – wie 

die Kollisionsnormen – aus einem Verweisungs- und einem Anknüpfungsbegriff zusammen. 

Die entscheidungsrechtliche Norm der Kompetenzkontrolle basiert auf den Anknüpfungspunk-

ten der Staatsangehörigkeit für Peruaner und des Wohnsitzes für Ausländer. Dies spiegelt sich 

in Art. 1158 Cpc 1912 i. V. m. Art V TP CC 1936 (competencia ratione personae) wider180. 

Die unmittelbar darauffolgende Rechtsprechung zur Anerkennung ausländischer Scheidungs-

urteile hat die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit anhand dieser Zuständigkeitsregeln, 

also spiegelbildlich, vorgenommen, wie aus folgendem Urteilstext zu erkennen ist: 

La competencia de los tribunales del domicilio conyugal para conocer de las acciones sobre separación 

y divorcio, según el Art. 1158 Cpc 1912 181.  

El estado y la capacidad civil de las personas se rigen por la ley del domicilio, aplicándose solamente 

la ley peruana cuando se trate de peruanos.182 

 
176 Siehe Abschnitt 2.3.1. 
177 Dazu MACLEAN Ugarteche, Rev. Foro 3 (1967), S. 69. 
178 MACLEAN Ugarteche, Rev. Foro 52 (1965), S. 20. 
179 Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten) v. 04.06.1954 in Ejecutorias Supremas 7 (1953-55), S. 796, 797. 
180 LÓPEZ de Romaña, S. 26. 
181 Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten) v. 7.01.1937 in Anales Judiciales 33 (1939), S. 202, 203. 
182 Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten), Exp. Nr. 267/51 v. 23.7.1951 in Revista de la Jurisprudencia Peruana 114 (1953), S. 1099; 

Normas Legales 123 (1983), S. 276. 
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Daher ist die internationale Zuständigkeit ausländischer Gerichte umgehend abzulehnen, wenn 

es sich um ein ausländisches Ehescheidungsurteil zur Scheidung von gebürtigen oder eingebür-

gerten Peruanern handelt.183 

La Corte Superior de Lima, declara sin lugar dicha solicitud y que no tiene fuerza legal en el Perú la 

referida sentencia extranjera, por considerar que es de aplicación el Art. 1158 Cpc 1912, porque éste 

fallo estatuye sobre relaciones de familia de peruanos, como son el recurrente de nacimiento, y la cón-

yuge, por haber contraido matrimonio con peruano […].184 

Sogar wenn Peruaner im Inland ansässig sind, gilt diese Regel, denn die peruanische Rechts-

ordnung kennt im Falle eines Rechtsstreits in Personalstatutssachen keine konkurrierende Zu-

ständigkeit peruanischer Gerichte. Die Rechtsprechung geht von ihrer Ausschließlichkeit aus: 

Pues estando el recurrente (peruano) domiciliado en el Perú, la acción de divorcio ha debido ser inter-

puesta ante los tribunales peruanos […].185 

Dies gilt auch, wenn das Gericht im Falle von im Inland ansässigen Ausländern entscheidet, so 

wie es in vielen Urteilen deutlich wird: 

Dictamen Fiscal 31.8.1934 

Los Tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios de divorcio entablados por ex-

tranjeros domiciliados en el país. […] Por lo dispuesto en el Art. 1158 Cpc von 1912, las resoluciones 

dictadas por el Tribunal extranjero no podrían surtir efectos en el país.186 

Liegt der Ort der Eheschließung ausländischer Ehepaare im Ausland, soll das bei den Anerken-

nungsrichtern nicht dazu führen, von der ausschließlichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte 

abzuweichen. 

[…] por aplicación „contrario sensu“del Art. 1158 Cpc 1912 no solo tienen jurisdicción los tribunales pe-

ruanos para conocer de esta causa sino que dicha jurisdicción es obligatoria y exclusiva, sin que varie 

en absoluto la situación el hecho de que el matrimonio de las partes en este proceso, ambos extranjeros, 

haya sido celebrado en el extranjero, según las leyes extranjeras […].187 

So wird im Jahr 1950 das Spiegelbildprinzip durch ein Urteil „vorübergehend“ durchbrochen.188 

Aus Sicht der Rechtsdogmatik ist diesem Urteil nicht zu folgen. Die Kasuistik jener Zeit bevor-

zugte die Anwendung des Spiegelbildprinzips. Eine Abweichung von diesem richterlichen 

 
183 Dazu GARCÍA Calderón, DIP, S. 362. 
184 Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten) v. 21.04.1962 in Anales Judiciales 57 (1962), S. 125. 
185 Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten), Exp. Nr. 267/51 v. 23.7.1951 in Revista de la Jurisprudencia Peruana 114 

(1953), S. 1099, 1100. 
186 Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten), Exp. Nr. 267/51 v. 23.7.1951 in Rev. Foro 21 (1934), S. 617; Revista de la Jurisprudencia 

Peruana 408 (1978), S. 777, 778. 
187 Normas Legales 100-101 (1980), S. 415. 
188 Rev. Foro 1-2 (1950), S. 195 = Anales Judiciales 46 (195 0), S. 109. 
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Prüfungsvorgang erforderte eine Begründung.189 In Urteilen nach 1950 geht man zur vorherigen 

richterlichen Auffassung zurück, dass peruanische Gerichte ausschließlich zuständig sind, 

wenn es sich um die Scheidung von Peruanern handelt, egal, ob die Ehe im Ausland geschlossen 

wurde oder nicht.190 Die Anerkennungsrichter orientieren sich am Spiegelbildprinzip. Da dem-

gemäß peruanische Zuständigkeitsvorschriften auf inländischen Rechtsstaatsinteresse beruhen, 

ist die Anerkennungszuständigkeit notwendigerweise zweistufig zu prüfen. In einem ersten 

Schritt ist festzustellen, ob Perú nicht zum Schutz wichtiger Interessen (z. B. Familieninteresse) 

eine ausschließliche internationale Entscheidungszuständigkeit beansprucht, wie es in einigen 

gesichteten Urteilen der Fall ist: 

 […] lo que en el fondo se pretende, […] es dar validez en la República a una sentencia que, emanada de 

un tribunal extranjero, ha de recaer en bienes ubicados dentro de la jurisdicción nacional, pretensión 

que resulta inadmisible […].191  

El Fallo pronunciado en el extranjero que declara el divorcio de un extranjero domiciliado en el Perú, no 

puede cumplirse en el país.192 

In einem zweiten Schritt werden sodann die in Perú verankerten internationalen Zuständigkeits-

normen auf die gewünschte Bezugsebene gespiegelt.193 Nach dem Willen des Gesetzgebers von 

Cpc 1912 soll so die peruanische Regel der internationalen Zuständigkeitsverteilung für die 

internationale Anerkennungszuständigkeit inzident gelten.194 Der Grundsatz der unilatéralité 

double spiegelt sich nicht von Anfang an in der Gerichtspraxis wider. Dafür kommen auch 

Staatsangehörigkeits- und Wohnsitzprinzip als Grundlage der Entscheidungszuständigkeitsnor-

men in Frage, wie in einigen Urteilen zu erkennen ist: 

No tienen fuerza en la República las resoluciones dictadas por un tribunal extranjero que estatuyen 

sobre la condición civil, la capacidad personal o relaciones de familia de peruanos o de extranjeros 

domiciliados en el Perú.195  

[…] que por aplicación contrario sensu del Art. 1158 Cpc 1912 no solo tienen jurisdicción los tribunales 

peruanos para concocer de esta causa, sino que dicha jurisdicción es obligatoria y exclusiva sin que 

 
189 MACLEAN Ugarteche, Rev. Foro 3 (1967), S. 73. 
190 Revista de la Jurisprudencia Peruana 229 (1963), S. 224; Anales Judiciales 57 (1962), S. 125. Gleicher Grundsatz gilt auch, wenn es sich 

um ein ausländisches Urteil mit familienrechtlichem Bezug von Peruanern handelt, in Revista de la Jurisprudencia Peruana 132 (1955), S. 

1873, vgl. Anales Judiciales 59 (1964), S. 83. 
191 Siehe Siehe Dictamen Fiscal (Rechtsgutachten) v. 26.11.1954 in Revista de la Jurisprudencia Peruana 150 (1956), S. 851; Revista de la 

Jurisprudencia Peruana 132 (1955), S. 1874. 
192 Siehe R.S. (Oberster Gerichtsbeschluss) v. 21.07.1978 in Revista de la Jurisprudencia Peruana 414-415 (1978), S. 777 = Anales Judiciales 

70 (1978), S. 259. 
193 GARCÍA Calderón, DIP, S. 36. 
194 Revista de Jurisprudencia Peruana 96 (1952), S. 1579, 1580. 
195 Siehe R.S. (Oberster Gerichtsbeschluss) v. 18.2.1980 in Normas Legales 104 (1980), S. 317; Normas legales 105 (1980), S. 327; Normas 

legales 118 (1982), S. 386; Rev. Jur. Perú 1 (1980), S. 264. 
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varie el hecho que el matrimonio de las partes en este proceso, ambos extranjeros, haya sido celebrado 

en el extranjero, de acuerdo a las leyes extranjeras.196 

 […] se debe declarar improcedente la demanda de exequatur, que pretenda la eficacia de un divorcio 

de extranjeros no domiciliados en el Perú.197 

Das Schrifttum ist hingegen anderer Ansicht. Da die Zuständigkeit peruanischer Gerichte aus-

schließlich ist, wird eine objektive Kontrolle der Anerkennungszuständigkeit erschwert. Dies 

führt dazu, das Anerkennungserfordernis auf Rang zwei zu platzieren, die Wahrung der öffent-

lichen Ordnung rückt hingegen in den Vordergrund der Anerkennungsvoraussetzungen.198 

Die verstreute und ungenaue Regelung der Kompetenzkontrolle und ihre Schwankungen in der 

Gerichtspraxis sollten mit dem Inkrafttreten des CC 1984 behoben werden. Durch die Einfüh-

rung des CC 1984 wird dem Anerkennungsrecht eine systematische Regelung eingeräumt. Die 

Umsetzung der Kompetenzkontrolle in der Gerichtspraxis setzt sich allmählich durch. Ihre An-

wendung unterliegt einer Übergangszeit. Die Normierung der Kompetenzkontrolle im CC 1984 

steht im absoluten Widerspruch zum Cpc 1912. Diese wird in beiden Gesetzeswerken höchst 

unterschiedlich ermittelt. Die Überschneidung zwischen dem CC 1984 und Cpc 1912 wirkt sich 

in den Entscheidungen der Rechtsprechung aus. Strittig ist allein die Frage, welcher Maßstab 

hierbei anzulegen ist. Dem Anerkennungsrichter stehen dann reichlich Rechtsgrundlagen zur 

Verfügung, derer er sich für die Kompetenzkontrolle in Ehesachen bedienen kann.199 Das Spie-

gelbildprinzip, das neben den anderen Prüfungsmethoden in der Rechtsprechung Anwendung 

findet, ist somit in mehrfacher Hinsicht angreifbar. Seine Anwendung erfolgt nicht ausschließ-

lich. Seine Prüfung im Cpc 1912 unterliegt einem negativen Prüfungsvorgang und erfolgt auf 

der Grundlage autonomer Kollisionsnormen. Im CC  1984 liegt ein abgestufter, hierarchischer 

Aufbau vor, der sich grundsätzlich an den Grundsatz der unilatéralité double anlehnt. Im Ge-

gensatz zum Cpc 1912 führt der CC 1984 in seinem Art. 2062 CC 1984 für das streitige Ver-

fahren familienrechtlicher Angelegenheiten zu einer großzügigen Bejahung der (fakultativen) 

internationalen Zuständigkeit peruanischer Gerichte, statt diese auszuschließen.200 Ein weiterer 

Unterschied liegt in die Wahl der Prüfungsmethode. Hierbei hätte sich der CC 1984 nach der 

in der CIDIP II befürworteten Prüfungsmethode des Spiegelbildgrundsatzes richten sollen. Dies 

war in der nationalen Lehre erwartet worden.201 Der peruanische Gesetzgeber optierte letztlich 

 
196 Siehe R.S. (Oberster Gerichtsbeschluss) v. 28.01.1980 in Normas Legales 101 (1980), S. 415. 
197 Siehe R.S. (Oberster Gerichtsbeschluss) v. 09.09.1971 in CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 496 ff. 
198 TOVAR Gil, DIP, S. 155. 
199 Siehe R.S. (Oberster Gerichtsbeschluss) Exp. Nr. 521-84-Lima v. 16.11.1984, in Normas legales 46 (1987), S. 102. 
200 GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 901. 
201 DE DEBAKEY Revoredo, S. 873. 
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für einen dreistufigen Prüfungsvorgang, ohne dass die Rechtsnatur der ausländischen anerken-

nungsfähigen Urteile differenziert werden kann, laut Textgehaltes Art. 2014 CC. 1984. 

Anders ist die Rechtslage nach Einführung des CPC 1993. Nur in einer einzigen Entscheidung 

der gesichteten Anerkennungsurteile dieser Zeit nimmt der Anerkennungsrichter eine Kontrolle 

vor, die sich auf den Grundsatz der unilatéralité double stützt. Diese hätte als Grundregel gelten 

und dem Anerkennungsrichter Anlass geben können, sein Entscheidungsermessen zweckmäßig 

umzusetzen. Das setzte sich in der Rechtsprechung allerdings nicht durch: 

Voto en Discordia, César Elejalde Estenssoro, Fiscal Supremo en lo Civil,  

[…] que el Código de Procedimientos civiles de Florida (Florida Rules of Civil Procedure) consagra el 

principio de defensa de una sentencia o fallo extranjero […], siempre y cuando conste la misma por 

escrito y que ella no haya sido anulada, modificada o liquidada en todo o en parte; que las sentencias 

extranjeras solo se desconocen en el Estado de Florida cuando se ha demostrado que la misma es 

inidónea por falta de competencia juridiccional […].202 

In den weiteren gesichteten Entscheidungen nach Inkrafttreten des CPC 1993 ist festzustellen, 

dass die Kompetenzkontrolle keine nennenswerte Änderung im Vergleich zu vorherigen Ent-

scheidungen erfahren hat. Der peruanische Anerkennungsrichter prüft weiterhin, ob die Zustän-

digkeit des ausländischen Richters für das Verfahren in Ehesachen ausschließlich ist, und zwar 

anhand Art. 2058 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2, Nr. 2 Abs. 2, Nr. 3 Abst. 3 CC 1984. 

Que según el Art. 2104 CC pueden homologarse sentencias expedidas por tribunales extranjeros, siem-

pre que estas no resuelvan asuntos de competencia peruana exclusiva, que no sean contrarios al orden 

público, ni a las buenas costumbres, entre otras.203 

Diese Prüfungsvorgehensweise stellt sich als überflüssig dar, wenn es sich um die Anerkennung 

ausländischer Ehescheidungsurteile handelt, zeigt jedoch die noch starke Bindung der Aner-

kennungsrichter an die Vorgaben des Cpc 1912. Letztlich ist der Anerkennungsrichter aus ge-

gebenem Grunde dazu angehalten, dass er sich bei der Kontrolle der Anerkennungszuständig-

keit strikt an die vorgegebenen Prüfungsvorgänge des CC 1984 hält. In dieser Hinsicht sind bei 

der Kompetenzkontrolle im Rahmen des Art.  2104 Nr.  2 Satz  1  CC  1984 die autonomen 

Kollisionsnormen des Buches XX CC in der Weise „spiegelbildlich“ anzuwenden, dass ein 

ausländisches Ehescheidungsurteil anerkennungsfähig ist, wenn Perú unter Anwendung ver-

gleichbarer Normen auch für sich die internationale Zuständigkeit in Anspruch nehmen würde.  

 
202 Siehe Entscheidung Exp. Nr. 1699-89 Lima v. 22.07.1991 in Rev. Jur. Perú 4 (1995), S. 229-232 (230). 
203 Siehe Entscheidungen der Segunda Sala especializada de Familia de Lima, zweite Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Famili-

ensachen, Exp. Nr. 914-2011 v. 18.05.2012 (unveröffentlicht); Apelación (Berufung) Nr. 59-98-Lima v. 21.12.1998 in Normas Legales 281 
(1999), S. A-4. 
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Que si bien de acuerdo al artículo 2104 CC para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la 

República se requiere además de los requisitos previstos en los Art. 2102 y 2103, los requisitos que la 

propia disposición legal señala, lo es también que el derecho al divorcio o a la separación de cuerpos 

se rigan por la ley del domicilio conyugal.204 

[…] En tal sentido, la sentencia extranjera por la cual se otorga el divorcio a los cónyuges cuyo último 

domicilio conyugal fue el Perú no podrá ser reconocida en nuestro país […].205 

Des Weiteren weicht der Anerkennungsrichter von der gesetzlichen Grundlage ab, insbeson-

dere wenn die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit den Bestimmungen eines Staatsvertrags 

unterliegt. Hierbei kommen die Entscheidungszuständigkeitsnormen des Staatsvertrags spie-

gelbildlich in Betracht. 

[…] Esta sentencia nos hace recordar aún la vigencia de los Tratados de Montevideo de 1889 y remite 

el control de la competencia internacional indirecta a las normas de dicho tratado. Por consiguiente, se 

considera al tribunal extranjero competente, si dicho tribunal tiene jurisdicción sobre el asunto implicado; 

que tenga propia jurisdicción sobre la persona del demandado (Art. 56 y 62 Tratado) y que no haya 

habido fraude para obtener la sentencia.206 

Trotz ausdrücklicher Regelung im CC 1984 wird in einer Entscheidung die Wirksamkeit des 

Grundsatzes der unilatéralité double angezweifelt. Sollte ein ausländisches Urteil nach seinen 

eigenen Regeln als nichtig eingestuft werden, entscheiden die peruanischen Anerkennungsrich-

ter über die Kompetenzkontrolle zurückhaltend, denn sie sprechen sich nicht für die Nichtigkeit 

des Urteils aus: 

[…] desde que por el mismo principio no se puede -ni es el lugar- para declarar la nulidad de lo fallado 

en el exterior […].207 

Dieser zweite Prüfungsvorgang wird nicht auf Rüge der Parteien vorgenommen, sondern von 

Amts wegen und in vollem Umfang, so wie es in Art. 2104 Nr. 2 Satz 1 CC 1984 verankert ist. 

Der uneingeschränkte Regelungsgehalt dieser Vorschrift erlaubt diese Auslegung zu Recht. 

Durch die Amtsprüfung wird daher lediglich die Einhaltung der gestellten Ansprüche des pe-

ruanischen Rechts entsprechend den autonomen Kollisionsnormen an eine derartige Zuständig-

keitsposition sichergestellt. 

In dieser Phase der Anerkennung überwiegt in der Gerichtspraxis die Ansicht, die eigene Zu-

ständigkeitsordnung als alleinigen Prüfungsmaßstab anzusehen. Daraufhin wurden die 

 
204 Siehe Entscheidung Exp. Nr. 42-95 Lima in Rev. Jur. Perú 35 (2002), S. 91. 
205 Siehe Entscheidung Exp. Nr. 660-95 A Explorador jurisprudencial Gaceta jurídica in GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 907. 
206 Siehe Entscheidung Nr. 521-84- Lima v. 16.11.1984 Corte Suprema del Perú (peruanischer Bundesgerichtshof) in Normas legales 46 

(1987), S. 102 ff. 
207 Siehe Entscheidung Exp. Nr. 2810-91-Lima v. 20.04.1993; Exp. Nr. 1451-93-Lima v. 07.05.1993 in Normas legales 233 (1975), S. J-10, J-
11; Normas legales 247 (1996), S. A-13, A-14. 
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Gerichtszuständigkeitsbestimmungen des Buches X CC 1984 bis zum Jahr 2000 als ausrei-

chende Prüfungsmaßstäbe erachtet. Angeführt wird dies in einem Urteil v. 25.10.1996.208 

Im Grunde liegt die Kompetenzkontrolle vor Ende des 20. Jh. in der Bilateralisierung peruani-

scher direkter internationaler Zuständigkeitsnormen. Diese Tendenz ist Folge der Wahrung der 

eigenen Jurisdiktionssphäre, die sich in den verbürgten Zuständigkeitsreservaten im Anerken-

nungsstaat widerspiegelt. Dies ist in einigen gesichteten Urteilen zu erkennen: 

(Voto Seminario Valle) 

[…] se debe tener en cuenta que la ley aplicable para las personas naturales es la ley del domicilio, no 

sólo para divorcios, separaciones de cuerpos sino también para otros casos de familia […].209 

(Voto Palomino Thompson) 

Que de conformidad con el Art. 2062 CC 1984 los tribunales peruanos son competentes para conocer 

de los juicios originados por el ejercicio de las acciones relativas al estado y la capacidad de las perso-

nas naturales […]. 

 (Voto Palomino Thompson) 

Que de conformidad con el Art. 2062 CC 1984 los tribunales peruanos son competentes para conocer 

de los juicios originados por el ejercicio de las acciones relativas al estado y la capacidad de las perso-

nas naturales […].210 

 […] también siendo de aplicación el Art. V TP CC. que dispone que el estado y la capacidad civil de las 

personas, se rigen por la ley del domicilio […].211 

Considerandos: Que estando a lo prescrito en el Art. 2081 CC 1984 el derecho al divorcio y la separa-

ción de cuerpos se rige por la ley del domicilio conyugal […].212 

Diese Koexistenz zwischen internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht wird in Perú 

von Rechtsprechung213 und Lehre214 als „Parallelität“ bezeichnet. Betrachtet man jüngere Ur-

teile (2000), fällt auf, dass ausländischen Ehescheidungsurteilen Anerkennung gewährt wird, 

gleich ob die peruanische Sachnorm zur Anwendung kommt oder ein Sachverhalt der Verhand-

lung unterliegt:  

 
208 Siehe Gerichtsurteil v. 25.10.1996 in CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 525 ff. 
209 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
4626-94 v. 21.09.1995 (unveröffentlicht). 
210 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 3689-94 v. 23.01.1996 (unveröffentlicht). 
211 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

1441-83, Dictamen 342-83 v. 21.10.1983 (unveröffentlicht). 
212 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
1848-88 v. 20.06.1990 (unveröffentlicht). 
213 Siehe R.S. v. 28.01.1980, in Normas Legales 100-101 (1980), S. 415. 
214 Vgl. TOVAR Gil, DIP, S. 172. Zur Kritik dieses Grundsatzes, in KROPHOLLER, IPR, § 58 II, S. 595; dazu auch PALANDT/THORN, 
EGBGB, §25, Rn. 18. Man spricht dabei von Durchbrechung des Gleichlaufprinzips im Nachlassverfahren. 



39 

Tercero. […] Aún cuando la sentencia foránea resolviera sobre cuestiones de jurisdicción peruana ne-

gativa o facultativa […]; Cuarto. Que, como consecuencia de la declaración de competencia, el tribunal 

extranjero señala que, habiendo fijado como domicilio conyugal el Perú, la ley a aplicarse es la peruana 

[…].215 

Die richterliche Einstellung ist nicht mit dem Regelungsgebot im CC 1984 zu vereinbaren. Der 

Anerkennungsrichter bevorzugt die Anwendung innerstaatlicher Zuständigkeitsnormen. 

3.1.1.2 Entscheidungen nach 2000 

Mit dem Eintritt ins 21. Jh. wird die bis dahin angewandte Prüfungsrichtlinie der Kompetenz-

kontrolle nahezu völlig abgeändert. Die in der Rechtsprechung entwickelte Auffassung weicht 

nahezu völlig von der vorher bestehenden und verankerten Rechtsprechung der Familienge-

richte ab. Das Spiegelbildprinzip wird angegriffen. Die Kongruenz von Entscheidungs- und 

Anerkennungszuständigkeit ist nicht stimmig. In den gesichteten Entscheidungen von Anfang 

2000 lässt sich nur in einem einzigen Fall die Anwendung des Spiegelbildprinzips erkennen.216 

Die Sala Especializada de Familia de Lima geht nach 2000 von einer anderen Ansicht aus. Aus 

ihren Entscheidungen ist grundsätzlich die Aufhebung der Bilateralisierung ersichtlich. Den 

endgültigen Bruch mit der vorherigen Rechtsprechung stellt folgendes Urteil dar: 

Tercero. - […] es preciso que el propio derecho del país del cual emane dicha resolución atribuya com-

petencia a sus tribunales para conocer del asunto, en la presente solicitud el Tribunal de Waiblingen se 

declara competente […], 

Cuarto. - Que, como consecuencia de la declaración de competencia, el tribunal extranjero senala que, 

habiendo fijado como domicilio conyugal el Perú, la ley a aplicarse es la peruana […].217 

Offensichtlich erfährt die Rechtsprechung damit eine Wendung. Die Ermittlung der Kompe-

tenzkontrolle erfolgt nach Heranziehen der Kollisionsnormen im Urteilstaat.218 Seit dieser Ent-

scheidung zeichnet sich eine klare Tendenz in der Rechtspraxis in Bezug auf die Anwendung 

des Grundsatzes der unilatéralité double ab. Im Gegensatz zur Handhabung im internationalen 

Rechtsraum ist der peruanische Richter dabei in rechtlicher, obgleich nicht in tatsächlicher Hin-

sicht an die Feststellungen des Richters im Urteilsstaat gebunden. Hinsichtlich des gesamten 

fremden Zuständigkeitssystems bleibt es für den Anerkennungsrichter bei dem Grundsatz, dass 

die Gesetzmäßigkeit der Entscheidung überprüft werden muss. Diese Bindung an rechtliche 

 
215 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, ständige Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, 

Exp. Nr. 2000-72 v. 28.08.2000 (unveröffentlicht).  
216 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
Nr. 2000-72 v. 28.08.2002 (Alemania) (unveröffentlicht). 
217 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 2000-72 v. 28.08.2000 (unveröffentlicht).   
218 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 1027. 
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Tatsachen bleibt bestehen, da die Entscheidung des Richters des Urteilsstaates auf dessen eige-

nem nationalen Zuständigkeitsrecht basiert, welches vom Anerkennungsrichter als Prüfungs-

maßstab angewandt wird, um wiederum die Anerkennungszuständigkeit feststellen zu können. 

Dieser Ansicht folgt die Gerichtspraxis. Aus den zugrunde liegenden Exequatururteilen ist klar 

ersichtlich, dass es im Aufgabenbereich des Anerkennungsrichters liegt, die im Urteilsstaat ge-

regelten Anerkennungszuständigkeitsnormen zu überprüfen. Dies zeigen aktuelle Urteile 

(2016): 

PRIMERO. - que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto, de acuerdo con 

sus normas de DIP.219 

 […] que respecto a la competencia del tribunal extranjero de conformidad a lo dispuesto en el Art. 2104 

Nr. 2 CC 1984 está determinada por la ley del tribunal que ha expedido la sentencia […].220 

Segundo. Que, el proceso de Exequatur no tiene como finalidad el examen de lo ya juzgado […], ejer-

ciendo nuestra judicatura una competencia internacional indirecta. 221 

Sexto. […] Los criterios de conexión fijados para la aplicación de la ley competente por el Juez nacional 

no son extensivos a los casos de competencia indirecta […].222 

Segundo. - […] ejerciendo nuestra judicatura una competencia internacional indirecta.223 

Dennoch ist das praktisch nicht einfach umsetzbar. Denn die Anerkennungsrichter berufen sich 

in weinigen Fällen auf das autonome Kollisionsrecht: 

PRIMERO: [...] 2.- que el Tribunal extranjero haya sido competente [...]; que concordado com el 

Art.  2081 CC 1984 y el inc. 2 del Art. 24 CPC [...].224 

Der Ansatz des ehelichen Wohnsitzes galt als Urteilsbegründung, um die internationale Zustän-

digkeit des Urteilsrichters zu bejahen, wenn die Parteien ihren letzten gewöhnlichen Wohnsitz 

im Ausland hatten.225  

 
219 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 94-2015 v. 21.05.2015; Exp. Nr. 372-2015 v. 18.04.2016 (unveröffentlicht). 
220 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
300-2007 v. 23.04.2007 (unveröffentlicht). 
221 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

300-2007 v. 23.04.2007 (unveröffentlicht). 
222 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

300-2007 v. 23.04.2007 (unveröffentlicht). 
223 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
363-2005 v. 10.08.2006 (unveröffentlicht). 
224 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

94-2015 v. 21.05.2015; Exp. 372-2015 v. 18.04.2016 (unveröffentlicht). Nach der Rechtsprechung ist der eheliche Wohnsitz hingegen der Ort, 
den die Ehegatten im Konsens fixiert haben, und der den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse darstellt, in CARRANZA Álvarez, Rev. Jur. Perú 

35 (2002), S. 90. Die Tatsache, dass die Ehegatten ihren gemeinsamen Wohnsitz im Haus der Eltern gründen, verstößt nicht gegen die ratio 

legis des Art. 36 CC 1984, in Rev. Jur. Perú 6 (2001), S. 155 ff. Ausführlicher wird der eheliche Wohnsitz in einer anderen Entscheidung 
dargestellt, siehe SE. 06.08.1946: […] el matrimonio estableció su hogar en el Perú, donde ejerció actividades comerciales, donde procreo y 

tuvo hijos, in Anales Judiciales 42 (1946), S. 297, 298. 
225 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, ständige Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensa-
chen, Exp. Nr. 94-2015 v. 21.05.2015; Exp. Nr. 454-2016 v. 09.12.2016 (unveröffentlicht). 
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Die nationale Rechtsprechung liefert dann eine Definition der Anerkennungszuständigkeit. 

Dies wird als eine Art wichtige internationale gerichtliche Zusammenarbeit angesehen.226 Folg-

lich hat der neuerliche Prüfungsvorgang der Anerkennungsrichter einen positiven Einfluss auf 

den Rechtsanwender. Bei der Klagebegründung stehen den Rechtsanwälten nun klare Erkennt-

nisse über die Rechtslage zur Verfügung.227 Aus den gesichteten Entscheidungen lässt sich di-

daktisch die Differenzierung zwischen Entscheidungs- und Anerkennungszuständigkeitsnor-

men erläutern: 

 […] que en materia de competencia judicial internacional resulta pertinente distinguir entre la competen-

cia internacional directa y la competencia internacional indirecta […].228 

Durch die Rechtsprechung wird ausdrücklich die Anwendung von Entscheidungszuständig-

keitsnormen für die Kompetenzkontrolle untersagt:  

 […] los criterios de conexión fijados para la aplicación de la ley competente por el Juez nacional no son 

extensivos a los casos de competencia indirecta […].229 

Weiterhin lässt sich in einem einzigen gesichteten Urteil ein neuer Prüfungsvorgang der Aner-

kennungszuständigkeit erkennen.230 In seiner Begründungsvorlage führt der Anerkennungsrich-

ter aus, dass insbesondere die internationale Anerkennungszuständigkeit, die der Urteilsstaat 

den peruanischen Gerichten nach seinem Anerkennungsrecht „konzediert“, nicht exakt mit dem 

durch Art. 47 CPC 1993231 i. V. m. Art. 2057 ff. CC 1984 dem Erststaat eingeräumten „Juris-

diktionsrahmen“ übereinstimmen muss. Bei einer gleichzeitig negativen und positiven Prüfung 

der Anerkennungszuständigkeit bedient sich der Anerkennungsrichter anderer Wertungsmaß-

stäbe für die Vervollständigung dieser Kontrolle. Auf der Grundlage des Spiegelbildprinzips 

erfüllt diese eine Ergänzungsfunktion. Danach hat der Anerkennungsrichter zusätzlich zu prü-

fen, ob das ausländische Gericht eine Sachnähe und eine zumutbare Verknüpfung zum Sach-

verhalt aufweist, so zumindest der Grundsatz der proximidad razonable.232 

 
226 Siehe die Entscheidungsbegründung (6) der Entscheidung der Sala Especializada de Familia de Lima Exp. 914-2011 v. 18.05.2012; Exp. 

426-2006 v. 22.05.2007 (beide unveröffentlicht). 
227 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 2344-85 v. 23.09.1987 (unveröffentlicht). 
228 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
Nr. 914-2011 v. 18.05.2012; Exp. Nr. 300-2007 v. 23.04.2007 (unveröffentlicht). 
229 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. Exp. 363-2005 v. 10.08.2006 (unveröffentlicht). 
230 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 300-2007 v. 23.04.2007 (unveröffentlicht). 
231 Siehe Textwortlaut von Art. 47 CPC 1993: Es competente el Juez peruano para conocer los procesos en los casos señalados en el Título II 
del Libro X del Código Civil. 
232 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 363-2005 v.10.08.2006 (USA); Urteil, Exp. 426-2006 v. 22.05.2007 (Holanda); Urteil, Exp. 300-2007 v. 23.04.2007 (USA) (alle Urteile 
sind unveröffentlicht). 
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In einigen Urteilen von 2008, 2009, 2012 und 2016233 basiert die Bejahung der Anerkennungs-

zuständigkeit auf der ordnungsgemäßen Ladung des Beklagten im Urteilsstaat. Diese werden 

von der Gerichtspraxis nicht als zwei getrennte Anerkennungsvoraussetzungen, sondern im 

Kausalzusammenhang behandelt. So wird z. B. in einigen Urteilen angeführt:  

Quinto. […] se advierte que el juzgado internacional tuvo jurisdicción sobre la demandada luego de haber 

sido notificada aquella en su domicilio […].234 

Sexto. […] habiéndose procedido a la notificación del demandado […] de lo cual se advierte que el juz-

gado extranjero asumió jurisdicción sobre el citado […].235 

Somit ist festzustellen, dass sich der Gegenstand der Kompetenzkontrolle ausgeweitet hat. Es 

handelt sich dabei nicht um unterschiedliche Prüfungsgegenstände. 

3.1.2 Die Anerkennungszuständigkeit im Verhältnis zu ausschließlicher Zuständigkeit 

peruanischer Gerichte  

3.1.2.1 Die ausschließliche Zuständigkeit im Allgemeinen 

Ein Blick in die Kompetenzkontrolle ist im negativen System verwehrt, sobald keine aus-

schließliche Zuständigkeit in Frage steht. Die Anerkennungszuständigkeit war und ist auch wei-

terhin eng mit der ausschließlichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte verknüpft.236 Praktisch 

kann die internationale Zuständigkeit bei Fällen mit Auslandsberührung in einem Staat oder 

mehreren Staaten begründet werden. Fraglich ist, ob sich bei der Kompetenzkontrolle zum Per-

sonalstatut auf die ausschließliche Zuständigkeit peruanischer Gerichte zu berufen ist237. Für 

den Anerkennungsrichter ist die Erwägung der ausschließlichen Zuständigkeit ein unerlässli-

sches Kriterium für die Anerkennung.238 

Im Zuge der Reformarbeiten des CC 1984 hat der peruanische Gesetzgeber die ausschließliche 

internationale Zuständigkeit peruanischer Gerichte systematisch neu geregelt. Eine ausschließ-

liche Zuständigkeit peruanischer Gerichte ist abschließend239 im CC 1984 geregelt (Art. 2058 

CC Nr. 1 Satz 1, Nr. 2 Satz 2 und Nr. 3 Satz 2). Im Regelfall ist die internationale Zuständigkeit 

 
233 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 74-2016 v. 07.07.2016; Exp. Nr. 187-2016 v. 16.11.2016; Exp. Nr. 314-2011 v. 07.12.2012 Corte Superior de Justicia de Lima (unveröf-
fentlicht). 
234 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 1233-2007 (1-3-e) v. 14.04.2008 (unveröffentlicht). 
235 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 575-2008 (1-3-e) v. 29.01.2009 (unveröffentlicht). 
236 SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 502. 
237 Dazu SAMTLEBEN, IPRax (1982), S. 119. 
238 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 502-2015 v. 13.07.2016; Exp. Nr. 485-2015 v. 28.12.2016, Corte Superior de Lima, Sala Especializada de Familia (unveröffentlicht). 
239 Dazu TOVAR Gil, DIP, S. 162. 
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peruanischer Gerichte konkurrierender Natur, sobald sich die Parteien einvernehmlich auf das 

im Ausland rechtskräftige Scheidungsurteil eingelassen haben.240 

Nach aktueller Fassung des CC 1984 hat die ausschließliche Zuständigkeit peruanischer Ge-

richte ihre Begründung nicht in der engen Verbindung der Parteien zum Staat, sei es durch 

Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz, sondern unwiderlegbar grundsätzlich, aber nicht aus-

schließlich, in der Belegenheit des betroffenen Grundstücks in Perú (Art.  2058 Nr.  1 

Satz  2  CC 1984).241 Diese Stufe der Kompetenzkontrolle folgt i. d. R. unmittelbaren Staatsin-

teressen. Sie ist Ausdruck nicht der personalen, sondern der territorialen Souveränität des Staa-

tes. Dies ist insbesondere bei Materien von öffentlichem Interesse, z. B. bei der Rechtsstellung 

der Grundstücke, erkennbar. In dieser Hinsicht kommt dabei, neben dem individuellen Interesse 

am Schutz des Beklagten vor unangemessenen Folgen, auch dann ein relevantes unmittelbares 

Staatsinteresse am Schutz seiner Jurisdiktionssphäre in Betracht, wenn es sich um die von ei-

nem Staat beanspruchte ausschließliche Zuständigkeit handelt.242 Somit ist die wirksame Wahl 

eines anderen Rechts als der lex rei sitae auszuschließen.243 Fraglich ist, ob diese Ausschließ-

lichkeit auch andere mit dem Grundstück bezogenen Streitigkeiten wie z. B. dingliche Rechte, 

Miet- oder Pachtverhältnisse erfasst. Die Rechtsprechung des Registergerichts nimmt hierzu 

Stellung.244 Somit ähnelt der ausschließliche dingliche Gerichtsstand in Perú dem in § 24 ZPO. 

Erfasst sind demzufolge nicht nur Klagen, durch die das Eigentum geltend gemacht wird, son-

dern auch Sachrechte auf Grundstücke. 

Darüber hinaus fallen in die Ausschließlichkeit peruanischer Gerichte Ansprüche aus Strafta-

ten, die in Perú begangen werden oder sich in Perú auswirken (Art.  2058 Nr. 2 CC 1984245 

i.Vgl.m Art. XIX TP CC 1936). Auch die durch Privatvereinbarung begründete Zuständigkeit 

der peruanischen Gerichte ist im Zweifel als ausschließlich anzusehen (Art. 2058 Nr. 3 CC 

1984). Der Vorgänger dieses Ausschlussgrunds ist Art. 39 CC 1851.246 Alle diese Maßstäbe 

dienen der negativen Prüfung der Anerkennungszuständigkeit. Die Feststellung der ausschließ-

lichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte erfolgt nach ihren eigenen Zuständigkeitsnormen, 

 
240 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
Nr. 34-2015 v. 28.04.2015; Exp. Nr. 126-2016 v. 07.12.2016 Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Especializada de Familia (unveröffent-

licht). 
241 TOVAR Gil, Art. 2058, S. 713. In dieser Hinsicht auch das ausländische Schrifttum, LEIBLE, FS Jayme, S. 496: Eine hiervon abweichende 

subjektive Anknüpfung wird aus Gründen des Verkehrsschutzes überwiegend abgelehnt; vgl. auch MANKOWSKI, FS Heldrich, S. 888. 
242 Vgl. DE DEBAKEY Revoredo, S. 1027. 
243 TOVAR Gil, Art. 2058, S. 713. 
244 Siehe Verwaltungsbeschluss des Registeramts Lima Nr. 217-2000-ORLC/TR in Jurisprudencia Peruana, S. 203. 
245 Ihr Regelungsaufbau folgt dem Beitrag von Art. 115 des schweizerischen IPR-Gesetzesentwurfes von 1978, in DE DEBAKEY Revoredo, 

S. 927. 
246 SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 502. 
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also der lex fori des Anerkennungsstaats.247 Der Zweck dieser gesetzlichen Novität liegt darin, 

die peruanischen zivil- und strafrechtlichen Gerichtsbarkeiten in ihrer Handhabung gleich zu 

behandeln, auch weil nach peruanischem Rechtsverständnis zivilrechtliche Ansprüche im Straf-

verfahren geprüft werden. Wenn die Anerkennung ausländischer Strafurteile aufgrund zwi-

schenstaatlicher Auslieferungsvereinbarungen an Aktualität gewinnt und sich die Wichtigkeit 

dieser Urteile herauskristallisiert, ist es logisch, den Schluss zu ziehen, dass auch die den Straf-

urteilen anhängende zivilrechtliche Ansprüche anzuerkennen sind. Diese Überlegung findet 

sich im peruanischen Schrifttum.248 

Des Weiteren ist ein peruanisches Gericht nicht verpflichtet, die ausschließliche Zuständigkeit 

anderer Staaten zu beachten. Vielmehr gilt dies nur dann als Vorbehalt, wenn diese der aus-

schließlich internationalen Zuständigkeit der peruanischen Gerichte entgegenstehen würde.249 

3.1.2.2 Ausschließliche oder konkurrierende internationale Zuständigkeit                              

in Ehesachen? 

Eine Tendenz, eine eigene ausschließliche Zuständigkeit in Statutssachen in Anspruch zu neh-

men, welche die Anerkennung von solchen Entscheidungen verhindern, besteht nach heutigem 

peruanischem Rechtsverständnis nicht.250 Die peruanischen Gerichte sind in Ehesachen weder 

im streitigen251 noch im nichtstreitigen Verfahren252 ausschließlich zuständig. Träger der Zu-

ständigkeit in Ehescheidungssachen ist auf inländischer Ebene gemäß Art.  2070 und 2081 CC 

1984 die staatliche Verwaltung. Hierbei verzichtet der peruanische Gesetzgeber darauf, die in-

ternationale Zuständigkeit peruanischer Gerichte auf diesem Gebiet strengeren Kollisionsnor-

men zu unterwerfen. Nach Inkrafttreten des CC 1984 haben sich i.Vgl. zur früheren Rechtslage 

die Grundpositionen jedoch stark verändert.253 Ein Bedürfnis zur Errichtung besonderer Barri-

eren und damit eine Förderung der Vermehrung hinkender Ehen besteht nach neueren Rege-

lungen nicht mehr. Die Zuständigkeitsgründe zur ausschließlichen Zuständigkeit peruanischer 

Gerichte in Ehesachen werden als abgeschafft angesehen.254 So hat sich der Ansatz der 

 
247 Dazu HINOSTROZA Mínguez, Comentarios, S. 1573, 1574; GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 901; TOVAR Gil, DIP, S. 345; MACLEAN 

Ugarteche, Las Sentencias Extranjeras; S. 50 ff. 
248 TOVAR Gil, DIP, S. 211. 
249 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 1027. 
250 TOVAR Gil, DIP, S. 345. 
251 Ehesachen in streitigen Verfahren sind: Nichtigkeitserklärung der Ehe, Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der Ehe, Scheidung. 
252 Ehesachen im nichtstreitigen Verfahren sind: Erlaubnis zur Eheschließung im Falle fehlender Heiratsfähigkeit bzw. bei Schwangerschaft, 

Befreiung von der Verpflichtung zur Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses, Erlaubnis zur Eheschließung durch einen Vertreter, Feststel-

lung des Bestehens von Eheschließungshindernissen, Entscheidung über bedeutende Familienangelegenheiten bei fehlendem Einvernehmen 

der Eheleute, Erlaubnis zur Vornahme von Rechtsgeschäften, Aufteilung des gemeinsamen Vermögens nach Beendigung der Errugenschafts-

gemeinschaft zwischen den Eheleuten. 
253 Anders in den Vorarbeiten des Art. 2062 CC 1984, siehe Art. 34 des Vorschlages zur Gesetzesänderung von 1980. Dieser geht von der 

ausschließlichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte in Ehesachen aus, dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 932. 
254 CABELLO Matamala, Derecho 52 (1998-99), S. 804. 
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Reformkommission des CC 1984 durchgesetzt, wonach in diesen Fällen regelmäßig nur eine 

konkurrierende Zuständigkeit der peruanischen Gerichte gemäß Art.  2057, 2062 CC 1984 in 

Betracht kommt.255 Die aktuelle peruanische Rechtspraxis teilt diese Ansicht. Dies ist in fol-

gendem Urteil ersichtlich: 

Quinto. - […] al no establecer el sistema nacional que los asuntos de estado, capacidad y de familia 

como asuntos de competencia peruana exclusiva, posibilita al o los cónyuges someterse a una jurisdic-

ción extranjera […].256 

Der Anerkennungsrichter hat dabei zu beachten, dass zwischen Rechtsstreit und Forumsstaat 

eine effektive Verknüpfung vorliegt 

 […] en el divorcio de las partes estando presentes factores de conexión, que habilitan la competencia 

del tribunal extranjero, por razón del domicilio […].257 

und den Parteien ein beschleunigter und vereinfachter Weg zur Verfügung gestellt wird.258 Das 

peruanische Recht folgt ohnehin der Maxime actor sequitur forum rei.259 Diese generalklausel-

artige Norm spiegelt sich in Art. 2057 CC 1984 wider. Hat der Beklagte seinen Wohnsitz in 

Perú, so kommt die konkurrierende Zuständigkeit peruanischer Gerichte zum Zuge. Für den 

Gesetzgeber des CC 1984 war es ein erklärtes Ziel bezüglich der internationalen Zuständigkeit, 

die Immigranten dem Recht des Aufnahmestaats zu unterwerfen. 

Eine zentrale Vorschrift, an der sich die Entwicklung des Begriffs der konkurrierenden Zustän-

digkeit in Personenstandssachen vollzogen hat, stellt der Art. 2062 CC 1984 und der darin ent-

haltene Begriff des Wohnsitzes dar.260 Ergänzt wird die Ermittlung dieses erfoderlichen Fak-

tums durch den Beitrag von Art. 2057 CC 1984. Beide Normen werden im Folgenden näher 

erörtert. Diese Sichtsweise wird in einem Urteil angeführt: 

 […] al tribunal extranjero le corresponderá determinar de acuerdo con sus normas de DIP, si radica o 

no competencia judicial internacional, siendo su ordenamiento legal el que determinará los criterios de 

conexión jurisdiccional […].261 

Folglich sind ausländische Gerichte auch befugt, sich mit der Scheidung peruanischer Staats-

angehöriger auseinanderzusetzen.  

 
255 Vgl. SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 502, 503. 
256 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 
Exp. 363-2005 v. 10.08.2006 (unveröffentlicht). 
257 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, ständige Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, 

Exp. Nr. 832-2013 v. 23.08.2014 (unveröffentlicht). 
258 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 934. 
259 Dazu CABELLO Matamala, Derecho 52 (1198-99), S. 804. 
260 Die aktuelle Regelung von Art. 2062 CC 1984 geht auf den Revoredo-Entwurf von 1980 zurück, in DE DEBAKEY Revoredo, S. 932 ff. 
261 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, ständige Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, 
Exp. Nr. 914-2011 v. 18.05.2011; Exp. Nr. 426-2006 v. 22.05.2007 (unveröffentlicht). 
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Anerkannt wurden in Perú aber bisher auch ausländische Ehescheidungsurteile, wenn die Par-

teien weder Wohnsitz noch Vermögen im Inland hatten (Gerichtsstandvereinbarung ist die 

dritte Begründung der konkurrierenden Zuständigkeit peruanischer Gerichte, Art. 2062 Nr. 2 

CC 1984). Diese Fallkonstellation lässt sich in folgendem Urteil erkennen: 

 […] que el Art. 2058 CC. establece la competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos para conocer 

de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional, lo cual no se cumple en el pre-

sente caso, pues, se encuentra debidamente acreditado que ambos cónyuges radican en el extranjero 

[…] y que los bienes que posee la sociedad conyugal se encuentran en el extranjero. 262 

[…] Que respecto a los divorcios por mutuo acuerdo realizados en el Japón […] por tratarse de un proceso 

donde los cónyuges expusieron su voluntad de no continuar con el vínculo y de someter la causa a la 

jurisdicción japonesa […].263 

Durch Auflockerung der ausschließlichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte in Familiensa-

chen wird sowohl die Wirksamkeit abweichender Gerichtsstandsvereinbarungen ermöglicht als 

auch die Anerkennung ausländischer Ehescheidungsurteile vereinfacht. Peruanische Gerichte 

sind dann in Ehesachen konkurrierend zuständig, wenn eine effektive Verknüpfung zwischen 

der Streitsache und dem Urteilsstaat vorliegt. Stillschweigend verzichtet der Gesetzgeber im 

Art. 2067 Nr. 3 CC 1984 auf eine ausschließliche Zuständigkeit peruanischer Gerichte in Per-

sonenstands- und Familiensachen, wenn ein Streitgegenstand keine hinreichende Beziehung 

zum peruanischen Territorium aufweist. 264  

3.1.3 Entspricht die Anerkennungszuständigkeit den allgemeinen Grundsätzen der      

internationalen Zuständigkeit? 

Dieses Vereinbarkeitserfordernis für die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit wird in der 

Reihenfolge als unerlässlich angesehen, so in der aktuellen Rechtspraxis.265 Sie ergänzt die an-

deren Prüfungsanforderungen, da durch den Grundsatz der unilatéralité double sowohl Partei- 

als auch Staatsinteressen in Familiensachen vernachlässigt werden. Allein die negative Prüfung 

der Anerkennungszuständigkeit bei allgemeinen Sachverhalten sowie die Untersuchung der 

ehelichen Kollisionsnormen im Urteilsstaat gewährleisten den Beklagtenschutz nicht. Hierbei 

 
262 Siehe Entscheidung des Corte Suprema del Perú, peruanischen Bundesgerichtshofs, Exp. Nr. 320-93 ES v. 14.09.1993 in CABELLO Ma-

tamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 513. 
263 Siehe Entscheidung der Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, Exp. 

Nr. 832-2013 v. 26.08.2014; Exp.Nr. 88-2007- 3e v. 04.05.2007 (unveröffentlicht). Eine ausdrückliche Prorogation auch bei familien- und 

personenrechtlichen Angelegenheiten ist zulässig, sofern ein vermögensrechtliches Interesse erwiesen ist, dazu GARCÍA Calderón, Art. 2104, 

S. 901. Die Prorogation bewirkt zugleich die Derogation aller restlichen Gerichtsstände. Diese können im In- und Ausland liegen, Vgl. TOVAR 
Gil, DIP, S. 167. Im Schrifttum ist die Prorogation der an sich nicht gegebenen internationalen Zuständigkeit peruanischer Gerichte und die 

Derogation der an sich gegebenen internationalen Zuständigkeit peruanischer Gerichte zu unterscheiden. 
264. TOVAR Gil, Art. 2058, S. 718. 
265 Siehe Entscheidung der Sala Corte Superior de Justicia Sala de Familia, Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen, 
Exp. 544-2015 v. 28.04.2016; Exp. Nr. 94-2015 v. 21.05.2015 (unveröffentlicht). 



47 

können sowohl ausländische exorbitante als auch fraudulöse Gerichtsstände, die sog. „Schei-

dungsparadiesen“266 durch Anerkennung zugelassen werden, da eine Regelsperre gegen diese 

Gerichtsstände im CC 1984 nicht vorhanden ist. Diese Lücke soll nun vom dritten Prüfungs-

vorgang ausgefüllt werden. Theoretisch sollte die Feststellung vorgegebener Prüfungsschritte 

den Grundsätzen der internationalen Zuständigkeit unterliegen (Art. 2104 Nr. 2, S. 2 CC 1984). 

Diese verkörpern eine Reihe von Prinzipien, welche in Perú einen Prozess der Gerechtigkeit 

befürworten und die grundlegenden Interessen der Parteien gewährleisten.267  

Diese Prinzipien sind allerdings kein Diskussionsgegenstand der Rechtsprechung. Die natio-

nale Lehre nimmt hierzu eine vage Stellung,268 wohl jedoch die ausländische Lehre269. Im pe-

ruanischen Rechtsumfeld fehle jegliches Material, um die allgemeine Grundsätze nach Art. 

2014 Nr. 2 zu entwickeln und auf die zu entscheidenden Fälle anzuwenden.270 Die ratio legis 

dieser Vorschrift liegt demnach darin begründet, ausländische exorbitante Gerichtsstände durch 

die Etablierung einer Art garde-fou - nach französichem Vorbilb-271 zu beseitigen. Ein auslän-

disches Gericht könnte für endgültig international zuständig gehalten werden, wenn es neben 

dem Grundsatz der unilatéralité double auch den geltenden Grundsätzen des Zuständigkeits-

prozessrechts auf internationaler Ebene unterliegt. Gemeint sind hiermit nicht die Grundsätze 

des autonomen internationalen Zivilprozessrechts des Erststaats oder eines Rechtsordnungssys-

tems, denn natürlich würden hier die Rechtssyteme verschiedener Staaten zu unterschiedlichen 

Lösungen kommen und damit auch die Frage der Maßgeblichkeit dieser Rechtsordnungen auf-

werfen. Was durch diese Vorschrift gefordert wird, sind zivilprozessrechtliche Maßstäbe, wel-

che sich entweder in der internationalen Gesetzgebung oder der Rechtsprechung durchgesetzt 

haben.272 Die internationale Zuständigkeit beruht auf drei Grundsätze, welche ohnehin im süd-

amerikanischen Rechtsraum Geltung genießen: nämlich die konkurrierenden Forenauswahl als 

Grundregel (die Auschschließlichkeit sei die Ausnahme), das Erfordernis der Angemessenheit 

bei der Forenauswahl (ausreichende Nähe zwischen dem Streitfall und zuständigem Richter – 

Prinzip der Anknüpfung-) und die Achtung der damit verbundenen Grundrechte der Zuständig-

keit (Zugang zur Justiz, Verteidigung vor Gericht und die nicht Diskriminierung von 

 
266 Del Aguila Ruiz de Somocurcio, Revista Ius et Veritas 8 (1994), S. 279. 
267 GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 902. 
268 Del Aguila Ruiz de Somocurcio, Revista Ius et Veritas 8 (1994), S. 279; Cabello Matamala, Carmen Julia, Persona y Familia, Nr. 4 (1) 

2015, S. 44. 
269 SÖHNGEN, S. 130 (131). 
270 SÖHNGEN, S. 133.  
271 Dazu DROZ, Rec. des Cours 229 (1991), S. 92. 
272 GARCÍA Calderón, Art. 2104, S. 903. 
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Prozessparteien)273. Weitere Prinzipien liegen in der Gegenseitigkeit und kollisionsrechtlichen 

Anerkennung.  

Eine umfassende Untersuchung der allfälligen Mindeststandards des internationalen Zuständig-

keitsrechts wird zwar nicht durch Art. 2104 Nr. 2 Satz 2 CC 1984 vorgenommen und genauso 

wenig ausführlich geregelt. Höherrangige Zuständigkeitsnormen sind allerdings in den multi-

lateralen Staatsverträgen zu finden. Die Gesetzgebung hat sich damit allerdings nicht auseinan-

dergesetzt, ebenso wenig die Lehre, ausgenommen der Beitrag Söhngens. Für diesen Autor ist 

das vorgegebene Erfordernis durch den Regelungsbeitrag im AnerkScheidÜ und AnerkÜ und 

durch die spiegelbildliche Anwendung der peruanischen Zuständigkeitsregeln abzudecken.274 

Mögliche Hinweise auf normative Schranken des internationalen Zuständigkeitsrechts im Pro-

zessrecht gibt auch der Vorlagebeschluss der Rechtsprechung im Falle Buchanan vs. Rucker.275 

In diesem Urteil wird die Kompetenz ausländischer Gerichte wegen unklarer Feststellung des 

ehelichen Wohnistzes negiert.276 Das nationale Schrifttum lehnt sich an dem Ansatz an, dass 

der Beklagte seinen gewöhnlichen Wohnsitz im Forumstaat vorzulegen verpflichtet sei.277 Zu 

kritisieren ist allerdings der Inhalt dieses Urteils in zweierlei Hinsicht. Einerseits wird dabei die 

Prüfung dieser Anforderung lediglich auf die Feststellung eines einzigen Anknüpfungspunkts 

eingeschränkt, nämlich des Wohnsitzes. Somit wird der Ermessensspielraum der Anerken-

nungsrichter limitiert, zumal keine universelle Definition des Wohnsitzes bzw. des ehelichen 

Wohnsitzes besteht, um dieses Kriterium als ein Grundsatz des internationalen Zivilprozess-

rechts gelten zu lassen.278 Andererseits denke man dabei an diverse Anknüpfungspunkte und 

gemischte Situationen, von denen ausgehend die Kompetenz der ausländischen Gerichte zu be-

jahen wäre. Es scheint unangemessen für die Gerichtspraxis, die sich aus dem Urteil ergebende 

Feststellung als ein Prinzip des internationalen Zuständigkeitsrechts einzustufen. Die Untersu-

chung der Anerkennungsrichter sollte sich letztlich auf das enge Verhältnis zwischen dem Fo-

rum und den Parteieninteressen fokussieren, ohne dabei diesem oder jenem Anknüpfungspunkt 

unterliegen zu müssen. Dahin zielt der Lösungsansatz dieser Arbeit. Durch ihn werden die 

Kompetenzkontrolle vereinfacht und die Interessen des Beklagten zugleich gewährleistet. 

 
273 E. Vescovi, Derecho Procesl Civil Internacional, Montevideo, Idea, 2000, S. 16-22, habla de la existencia de cinco principios del derecho 
procesal civil internacional jurisdicción razonable, acceso a la justicia, no discrimincación del litigante, cooperación como principio y circula-

ción internacional de los fallos. 
274 SÖHNGEN, S. 131, 147. 
275 SÖHNGEN, S. 130. 
276 In Buchanan v. Rucker, 9 East 192, „the Court of King's Bench declared that the law would not raise an assumpsit upon a judgment obtained 

in the Island of Tobago by default, when it appeared upon the face of the proceedings that the defendant was not in the island when the suit 
was commenced, and that he had been summoned by nailing a copy of the declaration on the courthouse door“, SÖHNGEN, S. 130. 
277 DE DEBAKEY Revoredo, S. 1028; TOVAR Gil, DIP, S. 344. 
278 MONGE Talavera, Luz, S. 1166. 
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3.2 Die Überschneidung der Anerkennungszuständigkeit mit                         

Anerkennungshindernissen 

In diesem Absatz ist eine Überschneidung dann gegeben, wenn Gesetzesgehalt und Normgeist 

der Kompetenzkontrolle von anderen Anerkennungshindernissen nicht klar unterscheidbar 

sind. Zwei Fälle kommen im peruanischen Recht nicht nur theoretisch, sondern auch in der 

Praxis in Frage. Zum einen geht es darum, in welchem Verhältnis die Anerkennungszuständig-

keit und ordre public zueinanderstehen, zumal der Ansatz der unilatéralité auch die Prüfung 

des ordre public mit sich bringt. Zum anderen ist fraglich, ob die Gesetzesumgehung in die 

Anerkennungszuständigkeit eingreift. Insbesondere die Anerkennung von Ehesachen weist 

diese Eckpunkte auf. Theoretisch handelt es sich dabei um inhaltlich differenzierte Bedingun-

gen.279 In der Praxis wird ihre Überschneidung wohl verschärft, so wie im Folgenden gezeigt 

wird.  

3.2.1 Ordre public und die Anerkennungszuständigkeit 

3.2.1.1 Ordre public im Anerkennungsrecht 

Der ordre public bildet einen Schnittpunkt kollidierender international-privatrechtlicher und 

materiell-rechtlicher Interessen.280 In materiell-rechtlichem Sinn ist der ordre public in Art. V 

TP CC 1984 geregelt, wobei die internationalen Normen den nationalen Normen nicht zwin-

gend anzugleichen sind, 281 und dem effet atténué282 unterliegt. Der ordre public international 

ist hingegen im Art. 2049 CC 1984 verankert.  

Für einige Autoren ist der Wortlaut von Art. 2049 CC 1984 unglücklich formuliert, und seine 

Durchsetzung wird als ein utopisches Bestreben bezeichnet.283 Bemerkenswert sind die weg-

weisenden Beiträge von Cabello Matamala und Basadre Ayulo. Basadre Ayulo geht von der 

Auffassung aus, dass der kollisionsrechtliche und anerkennungsrechtliche internationale ordre 

public durch die jeweiligen Grundgedanken und Gerechtigkeitsvorstellungen des innerstaatlich 

anwendenden Staates erfüllt wird und dem Sinn der Gesellschaft entspricht.284 Darunter werden 

auch die Grundprinzipien, nämlich die verfassungsmäßig garantierte Rechte und Freiheiten der 

Einzelnen, erfasst. Die Vorbehaltsklausel käme dann zur Anwendung, wenn das Ergebnis des 

 
279 SCHMIDT/FERNÁNDEZ Arroyo, IPRax (2009), S. 503. 
280 Dazu ausführlich in DELGADO Barreto, DIP, S. 334 ff.; vgl. SPICKHOFF, S. 145. 
281 Dazu RUBIO Correa, Código Civil III, S. 100, 101: el orden público interno se equipará con las las normas imperativas […]. 
282 CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 535. 
283Vgl. DELGADO Barreto, DIP, S. 335. Dazu auch das deutsche Schrifttum: die Bezeichnung eines ordre public international wird als miss-

glückt angesehen, suggeriert er doch eine gemeinsame Ordnung, die in dieser Form im Kollisionsrecht nicht existiert, in HARTUNG, S. 397. 
284 BASADRE Ayulo, Rev.Jur. Perú 56 (2004), S. 80, S. 84. 
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durch die Kollisionsnormen berufenen Rechts oder die Auswirkung der Anerkennung und Voll-

streckung eines ausländischen Urteils oder Schiedsspruchs gegen die wesentlichen Grundsätze 

des Forums verstieße. Im Wesentlichen ist die anerkennungsrechtliche Vorbehaltsklausel der 

Rechtsnatur peruanischer kollisionsrechtlicher Normen gleichzustellen, sodass diese nicht der 

Anwendung ausländischen Rechts entgegenwirken.285 Die Rechtsnatur peruanischer Kollisi-

onsnormen entfaltet sich in zweierlei Hinsicht: Zum einem dient sie dem Schutz des Rechts des 

Forums, zum anderen wird dadurch die gesetzgeberische Politik des Anerkennungsstaates ins-

besondere in einigen Sachgebieten, z. B. Familiensachen, gewährleistet.286 Der ordre public in-

ternational soll die gesamten sozio-rechtlichen Grundgedanken der nationalen und internatio-

nalen Gesetzgebung widerspiegeln.287 Hierduch sollen diese als eine Einheit aufgefasst wer-

den.288 Dies erfordert allerdings eine gegenseitige Annäherung beider Normenkomplexe.289 

Gleichfalls unterliegt dieser Vorbehalt der Beachtung der Sittlichkeit und den ökonomischen 

Bedürfnisse der jeweiligen Staaten.290 Auch dadurch soll die rechtlich-politische Ordnung ge-

währleistet werden.291 Dabei soll es sich um eine qualifizierte Unvereinbarkeit handeln. In allen 

anderen Fällen ist die Anwendung ausländischen Rechts zulässig. 

3.2.1.2 Ordre public und Anerkennungszuständigkeit durch die Gerichtspraxis 

Eine Überschneidung zwischen der Kompetenzkontrolle und dem ordre public wird anhand 

konkreter Fälle deutlich. Ein Verstoß gegen die anerkennungsrechtliche Vorbehaltsklausel 

kann in verschiedenartiger Form auftreten. So wird untersucht, ob sich dieser gegen den ordre 

public international aus Abweichungen im materiellen Recht oder aus der Verletzung der Ver-

fahrensprinzipien im Erststaat ergibt.  

3.2.1.2.1 Das Recht und die Gründe der Scheidung und Trennung von Tisch und 

Bett 

Die Gerichtspraxis unterstellt die Kompetenzkontrolle häufig der Untersuchung von materiel-

len Normen.292 Hierzu bedient sich der Anerkennungsrichter der peruanischen Kollisionsnor-

men in Art. 2081 und 2082 CC 1984 i. V. m. den materiellen Normen in Art.  349 und Art. 333 

 
285 CABELLO Matamala, Derecho 52 (1998-1999), S. 821; vgl. auch BASADRE Ayulo, Rev.Jur. Perú 56 (2004), S. 79, S. 90; dazu auch DE 

DEBAKEY Revoredo, S. 903. 
286 DELGADO Barreto, DIP, S. 339. 
287 Dazu BASADRE Ayulo, Rev.Jur. Perú 56 (2004), S. 80, 81. In der internationalen Lehre, PEÑA DE MORAES, 44; NEGI CALIXTO, Familia 

e Casamento, S. 496; Vgl. auch VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 641. 
288 Dazu DOLINGER, S. 339. 
289 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 640. 
290 DOLINGER, S. 330. Dazu auch PEÑA DE MORAES, S. 44. 
291 SÁNCHEZ Palacios, Rev. Der. y CCPP 1-2 (1960), S. 15; Vgl. BASADRE Ayulo, Rev.Jur. Perú 56 (2004), S. 85; vgl. auch FINKELS-

TEIN/EGYDIO de Carvalho, RDCI 50 (2005), S. 272. 
292 Dazu SÖHNGEN, S. 143. 
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CC 1984. Diese behandeln das Recht und die Gründe der Scheidung und Trennung von Tisch 

und Bett.293 Der häufigste Versagungsgrund bei der Anerkennung ausländischer Eheschei-

dungsurteile wegen Verstoßes gegen den ordre public liegt in der Unvereinbarkeit des auslän-

dischen Rechts mit dem materiellen Recht im Anerkennungsstaat, welches sich aus dem Gesetz 

oder dem Urteil ergibt.294 Eine Verletzung des materiellen ordre public liegt bspw. aus Sicht 

der Rechtsprechung vor, wenn durch die Anerkennung oder Vollstreckung der Entscheidung 

eine als wesentlich geltende Rechtsnorm oder ein als grundlegend anerkanntes Recht des An-

erkennungsstaats verletzt wird. Es muss sich also um einen Verstoß gegen Normen handeln, 

die in der Rechtsordnung des Anerkennungsstaats unverzichtbare Werte ausdrücken, so zum 

Beispiel im Bereich des Familienrechts, sodass die Anerkennung in einem nicht hinnehmbaren 

Kontrast zur Rechtsordnung des Anerkennungsstaats steht. Da besonders das Familienrecht 

Ausdruck der Moralvorstellungen einer Gesellschaft ist, können sich hier leichter Verstöße ge-

gen den ordre public ergeben als etwa im Bereich des Handelsrechts. Da das Familienrecht 

durch die Grundrechte gewährleistet ist295, kann auch gegen diese mittelbar verstoßen werden. 

Betroffen sind aber auch andere grundlegende Gerechtigkeitsvorstellungen, die in der Rechts-

ordnung des Anerkennungsstaats Ausdruck gefunden haben. Sollte ausländisches materielles 

Recht gegen den ordre public international im Anerkennungsstaat verstoßen, würde es bei der 

Anwendung die Basis der gesellschaftlichen Struktur gefährden. 

In der internen peruanischen Rechtsordnung tritt ein solcher ordre public-Verstoß regelmäßig 

ein, wenn die vom Erstgericht angewendete Norm das materielle Rechtsverhältnis vollständig 

anders bewertet als das peruanische Recht oder seine Gründe im Anerkennungsstaat befremd-

lich sind.296 Deutlich wird dies am Verstoß gegen die nach peruanischem Recht geltenden Ehe-

scheidungsgründe. So beschäftigt den peruanischen Anerkennungsrichter, dass das ausländi-

sche Recht in seinen Scheidungsvoraussetzungen hinter dem peruanischen Recht zurückbleibt, 

also anerkennungsfreundlicher ist. Sollte hingegen eine ausländische Entscheidung einen wei-

teren, das peruanische Recht übersteigenden Ehescheidungsgrund normieren, so zum Beispiel 

die Unverträglichkeit der Charaktere, steht die Wirkung dieses Rechtsaktes in grundlegendem 

Widerspruch mit der numerus clausus-Eigenschaft der kollisionsrechtlichen Normen im 

 
293 Vgl. Abschnitt 2.3 
294 Vgl. BASADRE Ayulo, Rev.Jur. Perú 56 (2004), S. 84; vgl. DELGADO Barreto, DIP, S. 340, 341. Einen im internationalen Rechtsverkehr 
vergleichbaren Fall stellt die brasilianische Rechtslage nach der Verfassungsänderung des § 226 der brasilianischen Verfassung vom 1988 dar. 

In diesem Sinne sind ausländische Scheidungsurteile anzuerkennen, sofern der Anerkennungsantrag vor der Gerichtsinstanz in Brasilien min-

destens ein Jahr nach Erlass des Scheidungsurteils im Urteilsstaat erfolgt ist. Sollte der Anerkennungsinteressent eine einjährige gerichtliche 
Trennung vor der Scheidung nachgewiesen haben, ist ein solches ausländische Scheidungsurteil mit efeito imediato anzuerkennen. 
295 Vgl. Textwortlaut von Art. 4 I AbS. 1 S. 2 CPP 1993 Art. 4: La Comunidad y el Estado protegen […]. También protegen a la familia y 

promueven el matrimonio […]. 
296 Als beispielfall wird die Polygamie dargestellt, DELGADO Barreto, DIP, S. 333. 
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Anerkennungsstaat.297 Die Scheidungsgründe der ausländischen Rechtsprechung müssen der-

jenigen des Inlands gleichwertig sein. Andernfalls würde eine Ungleichbehandlung der Ehe-

paare drohen. 

Schrifttum und Rechtsprechung erachten die Scheidungsgründe, die einen Teil des Familien-

rechts bilden, als Mussvorschriften, deren Befolgung durch den Anerkennungsrichter ernst ge-

nommen und nicht übersehen werden sollte.298 Diese durch Rechtsprechung und einen Teil der 

Lehre vertretene These lässt sich jedoch widerlegen. Ein wichtiger Teil der peruanischen Lehre 

unter Führung von Familienrichterin Cabello Matamala vertritt die Ansicht, dass nicht alles, 

was in Perú gegen den ordre public verstößt, auch zu einer ordre public-Widrigkeit eines aus-

ländischen Urteils führen muss.299 So ist etwa die Anerkennung einer Ehescheidung in Perú 

auch dann möglich, wenn die zugrunde liegenden Ehescheidungsgründe dem peruanischen 

Recht fremd sind. Dieser Ansatz stützt sich darauf, dass Ehescheidungsangelegenheiten nicht 

mehr der ausschließlichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte unterliegen.300 Gleichfalls soll 

theoretisch durch den effet atténué dem im Ausland ordnungsgemäß erworbenen Recht im An-

erkennungsstaat Schutz gewährleistet werden.301 Die Rechtsprechung hingegen hat bisher keine 

ordre public atténué angewendet.302 Ob diese Ansicht die das Individuum schützende Kompo-

nente der Familien- bzw. Ehevorschriften in dem Sinn, dass die Ehegatten mit der Scheidung 

einverstanden sein müssen, in Betracht zieht, ist überdies ungewiss.303 

3.2.1.2.2 Kollisionsrechtlicher ordre public und die Anerkennungszuständigkeit 

Einen zweiten Fall betrifft die Frage, ob die Kompetenzkontrolle auf dem kollisionsrechtlichen 

ordre public beruht. Der nationale Gesetzgeber sieht dafür in Art. 2104 Nr. 7 CC 1984 eine 

schrittweise getrennte Anerkennungsvoraussetzung vor, die vom Gebot der Kompetenzkon-

trolle zu unterscheiden ist. Die nationale Rechtsprechung sieht hingegen davon ab. Dies führt 

 
297 Siehe dazu Apel. (Berufung) Nr. 59-98-Lima, in Jurisprudencia Peruana Sumillas (2003), S. 102. Ein im Ausland erlassenes Scheidungs-
urteil wurde durch die peruanische Rechtsprechung nicht anerkannt. Der Verweigerungsgrund lag darin, dass in Perú eine einvernehmliche 

Scheidung nicht zugelassen ist, siehe Revista de la Jurisprudencia Peruana 229 (1963), S. 224= Anales Judiciales (1962), S. 125. Auch in 

Anales Judiciales (1935), S. 257: […] y que la resolución de divorcio no afecta a la moral ni al orden público nacional, desde que la actual 
legislación admite la disolución del vínculo matrimonial por las mismas causales en que se apoya la sentencia sometida a Exequatur. Auch 

in Boletín Oficial de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 1-15 (1972-74), S. 508 und Boletín judicial de la Corte Suprema 

de la República del Perú 8-10 (1973), S. 508: La ley peruana no admite el mutuo disenso como causal para el divorcio, por lo que no tiene 
fuerza en el Perú una sentencia extranjera que admite esta causal. 
298 Dazu GUZMÁN Ferrer, S. 695; vgl. auch Art. 333 Nr. 12 und Art. 354 CC 1984. In der Rechtsprechung, siehe SE. v. 21.12.1998 Cas. Nr. 

59-98/Lima, Dictamen de la Corte Suprema: […] 2.- Que, las normas relativas al matrimonio y familia como instituciones […] son de orden 
público; 3.- Que, el el Perú las causales para demandar divorcio absoluto son numerus clausus […]; 4.- […] no puede accederse al divorcio 

por causales que no considera la misma […], in CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 533 ff.; dazu auch Normas Legales 281 

(1999), S. A- 4; vgl. Jurisprudencia Peruana Sumillas (2003), S. 102. 
299 Übermittelt in einem persönlichen Gespräch in Lima, 12.06.2012 in der Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas, als Dr. Cabello Mata-

mala Präsidentin der Fachkammer war. 
300 CABELLO Matamala, Derecho 52 (1998-1999), S. 821. 
301 CABELLO Matamala, Derecho 52 (1998-1999), S. 823. Dazu auch DELGADO Barreto, DIP, S. 352. 
302 SÖHNGEN, S. 138. 
303 Im deutschen Schrifttum werden die Privatrechtssphäre der Eheleute aufgrund eines freien Entschlusses einer Scheidung sowie die Wahl 
über die Anwendung ausländischen Rechts toleriert; der ordre public wird dadurch nicht gehindert, SPICKHOFF, S. 247. 
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dazu, dass die kollisionsrechtliche Kontrolle des ordre public unmittelbaren Einfluss auf die 

Feststellung der Kompetenzkontrolle hat. Das wird aus einigen gesichteten Entscheidungen 

deutlich.304 So werden ausländische Ehescheidungsurteile durch peruanische Anerkennungs-

richter versagt, nicht weil die ausländischen Gerichte unzuständig waren, sondern weil durch 

die Erstgerichte nicht das nach Art. 2081 CC 1984 berufenes Sachrecht angewendet wurde.305 

Die Kompetenzkontrolle sollte sich von jeglicher Art „sklavischer Abhängigkeit“306 von Kolli-

sionsnormen fernhalten. 

3.2.1.2.3 Verfahrensbezogener ordre public und die Anerkennungszuständigkeit  

Eine unterlassene Rüge der ordre public-Widrigkeit im Entscheidungsstaat könnte Verwir-

kungsfolgen im Anerkennungsverfahren nach sich ziehen. Sollte ferner die Anerkennungszu-

ständigkeit positiv bewertet sein, würde es keinen Wertungswiderspruch darstellen, einen ele-

mentaren Verfahrensverstoß gegen den prozessualen ordre public gelten zu lassen, so im aus-

ländischen Schrifttum.307 Sollte dem ausländischen Gericht hingegen die Anerkennungszustän-

digkeit gemäß Art. 2104 Nr. 1 und Nr. 2 CC 1984 fehlen, könnte trotzdem eine Verletzung des 

prozessualen ordre public vorliegen308, sodass eine Überprüfung der Erfüllung des ordre public 

sinnvoll erscheint. Im Allgemeinen sind die peruanischen Gerichte bei der Prüfung des verfah-

rensrechtlichen ordre public im Verhältnis zum materiellen eher zurückhaltend.309 Der verfah-

rensrechtliche ordre public wird verletzt, wenn das ausländische Verfahren, das zur anzuerken-

nenden Entscheidung geführt hat, unter schwerwiegenden Mängeln gelitten hat, die mit ele-

mentaren Verfahrensgrundsätzen des peruanischen Rechts unvereinbar sind.310 Die internatio-

nale Unzuständigkeit des Ursprungsstaats kann u.U. als Verstoß gegen den ordre public einge-

stuft werden, etwa dann, wenn sich das Ursprungsgericht auf eine exorbitante Zuständigkeit 

gestützt hat.311 Ein weiterer Verstoß kann als gegeben angesehen werden, wenn der Beklagte 

vor dem ausländischen Forum keine ausreichende Gelegenheit zur Verteidigung seiner Rechts-

positionen hatte, bspw. bei Verletzung des rechtlichen Gehörs. In Perú ist dieser Verfahrens-

grundsatz verfassungsrechtlich verbrieft, wie aus Art. 2 inc. 23 und 24 CP 1993 hergeleitet 

wird. So wird gefordert, dass verfahrenseinleitende Schriftstück müsse dem Beklagten 

 
304 Dazu SÖHNGEN, S. 143. 
305 Dazu SÖHNGEN, S. 143. 
306 Zu diesem Ausdruck, in MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 1012. 
307 Vgl. SCHEUERMANN, S. 253. Dazu auch die deutsche Rechtsprechung OLG Bremen 29.10.1968 – VA 4/68, IPRspr 1968/1969 Nr. 235. 
308 THEODORO, Junior Humberto, Revista do Advogado 88 (2006), S. 76. Gegen diese Ansicht in der deutschen Lehre, dazu WARZLAWIK, 

RIW (2002), S. 695. 
309 Eine vage Erläuterung über den Verstoß der Regel des ordre public durch die Unzuständigkeit ausländischer Gerichte wird in CABELLO 

Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 823, erwähnt. 
310 Diese Grundsätze sind mit dem Ausdruck Gesetzgebungspolitik umfasst, dazu DELGADO Barreto, DIP, S. 340. 
311 Das europäische Recht sieht anders vor. Die Brüssel II VO verbietet den Rückgriff auf den ordre public (Art. 15 Abs. 1 lit. A VO) als 

Anerkennungshindernis bei Verstößen gegen das Zuständigkeitssystem des VO, es sei denn, es läge Rechtsbeugung durch das Erstgericht oder 
betrügerisches Erschleichen der Zuständigkeit vor, dazu RAUSCHER/RAUSCHER, EuZPR, S. 676. 
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tatsächlich und entsprechend der Regel der lex fori zugestellt worden sein. Insbesondere muss 

für den Beklagten eine Möglichkeit zur effektiven Vorbereitung seiner Verteidigung durch 

fristgerechte und begründende Zustellung der Entscheidung bestanden haben.312 Die Verfah-

rensfairness gebietet es, dass die ausländische Entscheidung ausreichend begründet wird (suf-

ficient reason).313 Was darunter zu verstehen ist, bleibt der nationalen Rechtsprechung überlas-

sen. Bei der Begründung einer Entscheidung geht es nicht um die Tragweite der richterlichen 

Entscheidung, sondern darum, dass die ratio decidendi erkennbar ist.314 Ihre Verletzung steht 

den Normen im Zivilprozess (Art. 121 III CPC 1993)315 und verfassungsrechtlichen Vorschrif-

ten (Art. 139, 5 CP 1993)316 entgegen. Eine Versagung der Anerkennung ist in diesen Fällen 

wegen Verletzung des ordre public international viel eher als durch die Unzuständigkeit aus-

ländischer Gerichte gerechtfertigt.317 Untragbare Ergebnisse werden eher mit Hilfe der Aner-

kennungszuständigkeit als mit der des ordre public korrigiert.318 Die neue Tendenz der Recht-

sprechung zeigt, dass die Untersuchung des verfahrensrechtlichen ordre public bei der Kompe-

tenzkontrolle miterfasst wird. 

Die Anwendung der Prüfungsmethode spielt dabei ebenso eine wichtige Rolle. I. d. R. kann 

eine Anerkennung u. a. versagt werden, wenn die Anerkennungszuständigkeit nicht gegeben 

ist. Ihr Gefüge variiert je nach der Prüfungsmethode. In der Praxis prüft das peruanische Gericht 

grundsätzlich aber nur nach, ob bei spiegelbildlicher Anwendung der peruanischen Zuständig-

keitsnormen die internationale Zuständigkeit des ausländischen Gerichts gegeben ist. Vom 

Spiegelbildstandpunkt bereitet die Feststellung des ordre public keine allzu großen Schwierig-

keiten. Anders wäre die Sachlage, wenn der ordre public international im Urteilsstaat in die 

Ermittlungsaufgabe des Anerkennungsrichters rücken würde. In beiden Fällen wird also dann 

die Anerkennung versagt, wenn dadurch ein Rechtsverhältnis zu einer Geltung gelangt oder ein 

Anspruch verwirklicht wird, durch die dem Recht des Anerkennungsstaats Gültigkeit oder 

Klagbarkeit versagt würde. Man denke dabei in Ehesachen an solche Scheidungsgründe, wel-

che im Erststaat Gültigkeit erlangen, aber im Anerkennungsstaat fremd bzw. unbekannt sind. 

Das Heranziehen dieser Vorbehaltsklausel als Anerkennungseinrede ist unter Anwendung des 

 
312 SÁNCHEZ Palacios, Rev. Der. y CCPP 1-2 (1960), S. 15. 
313 Es practicamente unánime el entendimiento doctrinario en torno a la naturaleza intrínsecamente constitucional de la garantia del debido 

proceso legal. Que solamente mediante la existencia de normas que proporcionen justicia al propio proceso, es que se conseguirá la manu-
tención de una sociedad sobre el imperio de la ley […], in HOYOS, S. 116. Dazu auch BUSTAMANTE Alarcón, S. 183. 
314 Siehe Dictamen (Beschluss) Nr. 100-2007-MP-FN-FSC v. 05.02.2007, Exp. Nr. 4993-2006, Recurso de Apelación, Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia, Berufung vor der Zivilkammer des peruanischen Bundesgerichtshofs (unveröffentlicht). 
315 Siehe Textwortlaut von Art. 121 III CPC 1993: Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronuncián-

dose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida […]. 
316 Siehe Textwortlaut von Art. 139, 5 CP 1993: Art. 139. Son principios y Derechos de la función jurisdiccional, Nr. 5. La motivación escrita 
de las resoluciónes judiciales en todas las instancias […]. 
317 DOLINGER/TIBURCIO, S. 263. Dazu auch BARROSO, S. 78. In der brasilianischen Rechtsprechung, Sent. do pres. do STF, min. Antonio 

Neder, de 12.8.80, na SE. 2521-Alemanha, RTJ 95/34. 
318 ARAMBURÚ, Rev. Per.Der. Int. 1-2 (1941), S. 53-55. 
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Spiegelbildprinzips in der Praxis sinnvoll. Bei Anwendung des Grundsatzes der unilatéralité 

scheint das wegen des Umfangs der Entscheidungswirkung eines ausländischen Urteils jedoch 

überflüssig. Einen Verstoß gegen den ordre public international im Anerkennungsstaat ange-

sichts kollisionsrechtlicher Normen des Urteilsstaates festzustellen, macht das Anerkennungs-

erfordernis unter dem Grundsatz der unilatéralité bedeutungslos. 

3.2.2 Die Gesetzesumgehung und Anerkennungszuständigkeit 

Die Gesetzesumgehung ist in der Praxis eng mit der Kompetenzkontrolle verknüpft. Da die 

Umgehung im peruanischen Recht als anerkennungsrechtlicher Vorbehalt nicht geregelt ist, ist 

ihre Anwendung im Anerkennungsstadium fraglich. Darüber hinaus ist vage, ob diese implizit 

bei einer Prüfung des ordre public miterfasst wird. 

3.2.2.1 Ausgangspunkt der Fragestellung  

Trotz sämtlicher Versuche, die Gesetzesumgehung in kollisionsrechtlichem Sinn nicht aber als 

Anerkennungsvoraussetzung im CC 1984 zu implementieren319, ist der nationale Gesetzgeber 

nicht geneigt, diese im CC 1984 vorzunehmen. Die Gesetzesumgehung als solche und als an-

erkennungsrechtliche Vorbehaltsklausel werden allerdings im Schrifttum als zwei selbststän-

dige, klar voneinander zu trennende Rechtsinstitute angesehen.320 Ein solcher Vorbehalt wurde 

nicht bei den Vorarbeiten des CC 1984 berücksichtigt, eine materielle Gesetzesumgehung fin-

det jedoch bereits Ausdruck im Art. 195 CC 1984. Im Schrifttum wird dazu vorgeschlagen, die 

Gesetzesumgehung als Anerkennungsvoraussetzung in den CC 1984, insbesondere in Ehesa-

chen, einzuarbeiten.321 Dies wird mit den Wertvorstellungen dieses Sachgebiets und namentlich 

mit der Auseinandersetzung der Gerichte mit ausländischen Ehescheidungen, welche aus frau-

dulösen Gerichten stammen, begründet. Die kollisionsrechtliche Gesetzesumgehung ist in 

mehrfacher Hinsicht umfassender als die sog. materielle Gesetzesumgehung im materiellen 

Recht.322 Dies liegt daran, dass zwischen verschiedenen Rechtsordnungen wesentlich größere 

Werteunterschiede als innerhalb einer Sachrechtsordnung bestehen können.323 Während Umge-

hungen im materiellen Recht in der Rechtspraxis überwiegend die Benachteiligung eines Drit-

ten erfordern324, unterliegen kollisionsrechtliche Umgehungen im IPR theoretisch komplexen 

Ideen: neben der Manipulation der Anknüpfungsmerkmale soll auch die Absicht eines 

 
319 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 885, 886; auch DELGADO Barreto, DIP, S. 356 und S. 370. 
320 CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 536; RÖMER, S. 6. 
321 CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 536. 
322 TOVAR Gil, DIP, S. 133. 
323 Dazu CARRILLO Salcedo, S. 266; Vgl. KEGEL/SCHURIG, IPR, S. 418. 
324 Siehe Cas. Nr. 2250-98-Lima v. 20.07.1999, in Normas legales 285 (2000), S. A-39. 
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fraudulösen Handelns festgestellt werden.325 Das wird insbesondere bei der Gesetzesumgehung 

in Ehesachen gefordert, da dies zwingende Normen sind und die Umgehungshandlung Rechts-

bewertungen in der Gesellschaft beeinträchtigen kann.326 

Allerdings äußert sich die h. M. in die andere Richtung. Das Erbringen eines Nachweises über 

die Absicht eines fraudulösen Handelns durch den Beklagten wäre ohnehin umständlich.327 Da-

her wäre es für ihn besser, wenn der Nachweis sich statt auf die Handlungsabsicht der Parteien 

auf den Bezug des anwendbaren Rechts mit dem Rechtsstreit bezöge.328 Ein weiterer Grund 

liegt in der Abgrenzung zwischen Gesetzesumgehung und Rechtsmissbrauch. Soweit es bei der 

Gesetzesumgehung darum geht, durch willkürliche Umgehungsabsicht zu verändernde An-

knüpfungstatbestände nachzuweisen, ließen sich Gemeinsamkeiten zwischen Rechtsmiss-

brauch und Gesetzesumgehung feststellen.329 Außerdem erübrigt sich eine ausdrückliche Rege-

lung der Gesetzesumgehung im CC 1984, da sie von der peruanischen Rechtsprechung im Zuge 

der Auslegung des Art. 2047 Abs. II CC 1984 erarbeitet worden ist.330 Eine teleologische Aus-

legung dieser Norm macht eine Regelung in anerkennungsrechtlichem Sinne nicht erforder-

lich.331 Die in der internationalen Lehre des IPR erarbeiteten Grundsätze und Kriterien erfüllen 

hierbei eine Ergänzungsfunktion. Hierzu wird die interamerikanische Regel der Gesetzesum-

gehung als Vorbehaltsklausel in Betracht gezogen. Diese ist in Art. 6 der interamerikanischen 

Konvention über allgemeine Regeln des Internationalen Privatrechts (CIDIP-IPR) vorgeschrie-

ben.332 Fraglich ist jedoch, ob sie in der nationalen Rechtsordnung Berücksichtigung findet. Die 

Auffassungen sind im nationalen Schrifttum nicht einheitlich.333 

3.2.2.2 Gesetzesumgehung und Anerkennungszuständigkeit durch die Gerichtspraxis 

Es werden theoretisch zwei besondere Fälle der Gesetzesumgehung als Grundlage der Über-

schneidung mit der Anerkennungszuständigkeit eingeordnet: die Gesetzesumgehung als fraude 

 
325 Vgl. DELGADO Barreto, DIP, S. 358-362. Eine eingehende Darstellung der Faktoren der Gesetzesumgehung, in BASADRE Ayulo, DIP, S. 

199; auch in DELGADO Barreto, DIP, S. 358 ff. 
326 DELGADO Barreto, DIP, S. 365, 366. 
327 Dazu DELGADO Menéndez, Derecho PUC 39 (1985), S. 128. Dazu auch CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 536. Eine 

Umständlichkeit liegt in der Änderung der Staatsangehörigkeit, GARCÍA Calderón, DIP, S. 208. Im Gegensatz dazu wird im französischen 

Recht die fraudulöse Absicht der Parteien in die Wertung einbezogen, ob tatsächlich ein ausreichender Bezug zum ausländischen Entschei-

dungsstaat bestand oder nicht, dazu RÜTTEN, S. 128. 
328 DELGADO Menéndez, Derecho PUC 39 (1985), S. 130. 
329 ARAMBURÚ, Rev.Per.Der.Int. 1-2 (1941), S. 55. Das peruanische Recht hat eine Unterscheidung zwischen individuellem und institutio-

nellem Rechtsmissbrauch bisher nicht getroffen, so wie es im deutschen Recht festzustellen ist, in VON LACKUM, S. 62 ff. I. d. R. wird ein 

Zusammenhang von Rechtsmissbrauch und Gesetzesumgehung im internationalen Schrifttum verneint, dazu BENECKE, S. 47. 
330 Dazu TOVAR Gil, DIP, S. 131, 132. 
331 Vgl. DELGADO Barreto, DIP, S. 355. 
332 Textwortlaut von Art. 6 CIDIP-IPR: No se aplicará como derecho extranjero, el derecho de un Estado Parte, cuando artificiosamente se 

hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte. 

Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. 
333 Für diese Ansicht spricht Tovar Gil Maria del Carmen/Javier aus, allerdings unter Vorbehalt einer Benachteiligung Dritter, in TOVAR Gil, 

DIP, S. 135; vgl. BASADRE Ayulo, DIP, S. 200, 201. Gegen diese Auffassung, in DELGADO Barreto, DIP, S. 369, 370. 
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à la loi und das forum shopping als fraude au jugement. Beide Rechtskomplexe sind allerdings 

in ihrer Grundlage unterschiedlich334.  

3.2.2.2.1 Fraude à la loi 

Eine Voraussetzung für die Billigung der Kompetenzkontrolle ist die Anwendung des richtigen 

Rechts. Allerdings kann das Kollisionsrecht im Urteilsstaat absichtlich vorgetäuscht bzw. ma-

nipuliert werden. Die These der fraude à la loi spiegelt diese Vorgehensweise wider, wenn sie 

dazu tendiert à déjouer une manipulation artificielle de la règle de conflit du for. 335 Nach dem 

Wortlaut des Art. 2104 CC 1984 ist es für die Urteilsanerkennung unabdingbar, dass das aus-

ländische Gericht seiner Entscheidung diejenige Rechtsordnung zugrunde gelegt hat, die nach 

dem Urteilsstaat anzuwenden ist. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs ist demzufolge ein Aus-

schlusskriterium der Anerkennung. 

3.2.2.2.2 Das forum shopping  

Das forum shopping steht im engen Verhältnis zur Kompetenzkontrolle. Das liegt darin begrün-

det, dass es auf der Ausnutzung eines positiven Kompetenzkonflikts durch die Wahl derjenigen 

konkurrierenden Zuständigkeiten oder die Schaffung einer an sich nicht gegebenen Zuständig-

keit, die die größten Chancen zur Durchsetzung von Ansprüchen bietet, beruht. 

Im Vergleich zur fraude à la loi ist das forum shopping in vielen Fällen mit Auslandsbezug 

möglich und oft weniger aufwendig als die Manipulation von Anknüpfungsmomenten des na-

tionalen Kollisionsrechts (fraude à la loi). Diese These ist keine ausschließliche Eigenart der 

Common Law-Länder. Ihre Wirkung geht über deren Rechtssystem hinaus. Gerade in Ländern, 

deren Rechtssystem sich aus dem römischen ableitet, findet sie Anwendung. Heutzutage ist ihre 

Handhabung nach überwiegender Auffassung nicht nur legal, sondern auch legitim.336 Insbe-

sondere in Perú könnte die Anwendung im Sachgebiet des Familienrechts auf der konkurrie-

renden Zuständigkeit einheimischer Gerichte beruhen. Dieser Standpunkt ist kritisch zu be-

trachten und ist Ausgangspunkt der Untersuchung. Da keine Beschränkungen im CC 1984 zur 

Wahl eines Gerichtsstandes vor allem in Ehesachen bestehen, könnte das forum shopping zu 

einer häufigen Handlung werden. Bei konkurrierenden Gerichtsständen besteht also die Mög-

lichkeit, dass durch die Wahl des Gerichtsstands (Art. 2058 i. V. m. Art. 2062 CC 1984) das 

anwendbare Recht manipuliert wird. Dadurch würde der Grundsatz des Beklagtenschutzes 

 
334 Vgl. DELGADO Barreto, DIP, S. 357. 
335 Gemeint ist eine künstliche Manipulation der Konfliktregel des Forumstaates zu veranlassen in MEYZAUD-GARAUD, S. 90 
336 GEIMER, IZPR, Rn. 1100; KROPHOLLER, IPR, § 58 VII, S. 2. 
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verletzt, da die Wahl von Gerichtsstand und anwendbarem Recht nicht gegenläufig erfolgt. Die 

Wahl eines ausländischen Gerichtsstands ist vielmehr ein Indiz für das anwendbare materielle 

Recht.337 Durch forum shopping wird die Anwendung günstigeren materiellen Rechts bevor-

zugt. Man denke an die Mexiko- und Nevada-Scheidungen338, welche dem forum shopping un-

terliegen. Fälle ausländischer Ehescheidungen, auch als „Scheidung von unterwegs“ bekannt339, 

werden in der peruanischen Literatur exemplarisch als aus „Scheidungsparadiesen“340 stam-

mend dargestellt. Perú gehört zu denjenigen Ländern, in denen die Zulassung der Ehescheidung 

eher zurückhaltend gehandhabt wird und in denen gerade mit Rücksicht auf die „liberale“ Hal-

tung anderer Länder ein Interesse daran besteht, die internationale Zuständigkeit der ausländi-

schen Gerichte gering zu halten und Vorkehrungen zu treffen, dass Ehescheidungen aus libera-

leren Ländern nicht anerkannt werden müssen. Auf dieser Grundlage kann also von einer ver-

steckten oder indirekten Rechtswahl durch fraudulöses Handeln gesprochen werden.341 Aber 

auch die Änderung des Personalstatuts bzw. des Wohnsitzes in den südamerikanischen Ländern 

oder die Änderung der Staatsangehörigkeit kann zu einem forum shopping führen342, wenn die-

ses die Anwendung eines günstigeren Verfahrensrechts zur Folge hat.343  

Bei der Kompetenzkontrolle von Ehescheidungsurteilen ist es indiskutabel, dass den Parteien 

im Anerkennungsstaat die Möglichkeit beschnitten wird, Gerichtsstandvereinbarungen zu tref-

fen. Ihre Anerkennung ist möglich. Welche Bedeutung einer Ausländerehe im „Scheidungspa-

radies“ beigemessen wird, ist für den Ermessensspielraum des Anerkennungsrichters ohne Be-

deutung. In seine Ermessensausübung fällt jedoch das Verhältnis zwischen Parteien und Forum. 

Die räumliche Nähe von Verfahrensinteressen spielt dabei eine Rolle. Hierbei werden auslän-

dische Entscheidungen, welche keinen ausreichenden Bezug zum Entscheidungsstaat zeigen, 

in Perú grundsätzlich nicht anerkannt. Daher kommt die Rechtsprechung zu dem Schluss, dass 

die auch als fraude au jugement bekannte Problematik mit der Kompetenzkontrolle ineinander-

greift und durch sie mitbehandelt wird. Der peruanische Corte Suprema geht in einem 

 
337 DELGADO Barreto, DIP, S. 357. 
338 Dazu ausführlich, in SCHÜTZE, Urteilsanerkennung, S. 34. 
339 Dazu ALFF, BGB, §1564 Rn. 11. Im Schrifttum wird diese auch als „divorce-tour packages“, „divorce de complaisance“, „migratory 

divorce“ bekannt, dazu MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 121. 
340 DE DEBAKEY Revoredo, S. 886. Es sind die Staaten, wo die Ehen in krass leichtfertiger Weise ohne ernsthafte Sachprüfung und anhand 

von Gründen geschieden werden, die mit der Bedeutung der Ehe nicht zu vereinbaren sind, vgl. PATCHETT/YOUNG, Am.J. Comp. L. 30 

(1980), S. 654, S. 672; Vgl. auch SWITSCHER, J.Fam.L 21 (1981-82), S. 9 ff. 
341 KROPHOLLER, IPR, § 23 I, S. 157. 
342 Dazu wird im nationalen Schrifttum ein Fall in der französischen Rechtsprechung BAUFFEMONT/BIBESCO exemplarisch dargestellt, in 

GARCÍA Calderón, DIP, S. 207; auch BASADRE Ayulo, DIP, S. 200; DELGADO Barreto, DIP, S. 356. Der Wechsel der Staatsangehörigkeit 

wird in der französischen Lehre als „fraudulöse naturalisation“ bezeichnet, dazu RÖMER, S. 97. Berühmt sind in Theorie und Praxis die 

fiumischen Ehescheidungen: Italiener machten für ein paar Tagen einen Ausflug nach Fiume, ließen sich von dortigen Bürgern, die aus der 

Adoption „scheidungslustiger“ Italiener ihren Profit zogen, an Kindes statt annehmen, erwarben die ungarische Staatsangehörigkeit und be-

trieben vor den ungarischen Gerichten ihre Scheidung, in BERTRAM, S. 24. 
343 BASADRE Ayulo, DIP, S. 198. 
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Ejecutoria von 1980, analog zur deutschen Rechtspraxis344, von der Kompetenzkontrolle statt 

der Gesetzesumgehung im Anerkennungsverfahren aus. Das Hauptargument des Urteils liegt 

in der Unzuständigkeit der ausländischen Gerichte begründet. Die Anerkennung des ausländi-

schen Ehescheidungsurteils ist zu versagen, wenn die Entscheidungszuständigkeit ausländi-

scher Gerichte willkürlich, gekünstelt oder betrügerisch ist. Das Umgehungsverbot muss im 

Übrigen nicht den Hinweis geben, dass ein ausländisches Gericht ausschließlich in der Absicht 

angerufen wurde, der Anwendung des peruanischen Rechts zu entgehen, denn dieser Vorbehalt 

wird durch die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit gedeckt.345 Somit findet die Ausweich-

klausel der Gesetzesumgehung keinen Anklang in der Rechtsprechung. Ihr kommt in der recht-

sprechenden Gewalt nur eine marginale Bedeutung zu. Die „psychologische“ Wirkung dieses 

Vorbehalts erlaubt jedoch die Erörterung in der Lehre.346 Teilweise ist zu vertreten, dass Urteile 

aus exorbitanten Gerichtsständen über den ordre public-Vorbehalt oder durch das Völkerrecht 

abgewehrt werden können.347 Ob die konkrete Umgehungshandlung auch einen Verstoß gegen 

die guten Sitten enthält, ist in der nationalen Lehre bisher nicht erörtert worden.348 

Nach Auffassung von Lehre und Rechtsprechung ist nicht mehr strittig, dass ein forum shop-

ping der Anerkennung eines ausländischen Urteils entgegensteht. Die fehlende Normierung im 

CC  1984 erlaubt eine Auslegung im umgekehrten Sinn nicht. Fraglich ist hingegen, ob die 

Ablehnung der Anerkennung in der Unzuständigkeit der ausländischen Gerichte oder der Ge-

setzesumgehung begründet liegt. Die Norm der Kompetenzkontrolle leistet einen Beitrag zur 

Klärung des letzten Punkts. Aus dem Wortlaut des Art. 2104 Nr. 2 CC 1984 lässt sich auslegen, 

dass Sinn und Zweck dieser Norm unangemessenem forum shopping bzw. der Zuständigkeits-

erschleichung entgegensteht. Wenn der Antragsteller die Zuständigkeit eines Staates er-

schleicht, der nach peruanischem Recht nicht international zuständig ist, ist schon deshalb 

grundsätzlich keine Anerkennung möglich. 

Schließlich ist der Umstand nicht zu übersehen, dass inhaltlich, jedoch nicht ausdrücklich, 

Art.  2104 Nr. 1-8 CC 1984 Sachverhalte aufzählt, die dem gesetzgeberischen Vorhaben ent-

sprechend der Gesetzesumgehung entgegentreten. Durch Art. 2104 Nr. 4, 5 und 6 CC 1984 soll 

 
344 Dazu BENECKE, S. 345-348: Bei einem solchen Sachverhalt, welcher auf einer Erschleichung beruht, kann vor allem ein Verstoß gegen 

den prozessualen ordre public gemäß §328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO in Betracht kommen. In der Praxis scheitert die Anerkennung aber schon oft am 

sog. Spiegelbildprinzip des §328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. 
345 Dazu DELGADO Barreto, DIP, S. 371. 
346 RÜTTEN, S. 133. 
347 DELGADO Barreto, DIP, S. 373. Gegen diese Ansicht, ARAMBURÚ, Rev.Per.Der.Int. 1-2 (1941), S. 53-55. Im engeren Sinn ist die Geset-

zesumgehung von der ordre public-Vorbehaltsklausel zu unterscheiden, dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 886. Nach Ansicht der deutschen 

Lehre soll bereits hingegen in der Erschleichung als solcher ein Verstoß gegen den ordre public liegen, dazu BENECKE, S. 346 
348 Bei der Prüfung der Umgehungshandlung im internationalen Schrifttum ist zu begrüßen, wenn die aus dem Umgehungsbegriff fließende 

Sanktion sich auch im Einklang mit den Forderungen der Moral befindet, in RÖMER, S. 26. 
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der Umgehung der Rechtshängigkeit und Rechtskraft eines inländischen oder anerkannten aus-

ländischen Urteils durch einen Prozess in einem anderen Land entgegengewirkt werden. 
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4 DIE PRÜFUNG DER ANERKENNUNGSZUSTÄNDIGKEIT 

IN EHESACHEN DE LEGE FERENDA IN PERÚ 

Dieser Abschnitt hat die Erarbeitung eines Regelungsvorschlags zur Novellierung der Kompe-

tenzkontrolle im CC 1984 zum Gegenstand. Diese Gesetzesänderung beruht überwiegend auf 

rechts-, rechtspolitischen und soziökonomischen Gründen. Abgerundet wird deises Vorneh-

mens durch den Beitrag internationaler Rechtskonstrukte in Sache Kompetenzkontrolle und 

ihre Konfrontation mit befürworteten Prüfungsmodellen im internationalen Umfeld. 

4.1 Gründe für die Reform des Art. 2104 Nr. 1 und 2 CC 1984 

Unumstritten ist die Tatsache, dass die aktuelle Fassung der Kompetenzkontrolle im CC 1984 

reformbedürftig scheint. Erkennbar sind aus Sicht der Praxis rechts-, rechtspolitische und sozi-

ale Erwägungen, welche eine derartige Reform rechtfertigen.  

4.1.1 Rechtspolitische und sozioökonomische Gründe 

4.1.1.1 Rechtspolitische Gründe 

Ein rechtspolitisches Forum zur Eruierung brissanter Rechtsthemen findet hauptsächlich in den 

peruanischen Universitäten statt und sie haben bisher wenig Einfluss auf der Gesetzesbildung 

Perus. International- privatrechlichen Fragen hatten in Peru eine langjährige Tradition, welche 

in den letzten zwei Dekaden nachgelassen hat. Eine rechtspolitische Diskussion über die „zeit-

gemäße“ Anerkennungszuständigkeitsregel im CC 1984 ist in Perú sehr vage. Eine Debatte 

über diese Problemstellung wurde in Peru bislang nicht durchgeführt; die akademischen Bei-

träge sind sehr gering und die gesetzgeberische Gewalt zeigt wenig Interesse, eine deartige 

Reform durchführen zu lassen. Es steht in der aktuellen Tagesordnung des peruanischen Parla-

ments nicht und trägt keinen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung gegenwärtigen gesellschaft-

lichen Probleme.      

Nach dem Inkrafttreten des CC 1984 zeigt Peru eine rechtspolitische offene Einstellung im 

Verhältnis zum Anerkennungsrecht und mittelbar zur Kompetenzkontrolle.349 Dies gilt auch für 

die Anerkennung in Familiensachen. Das heißt, Perú legt nachdrücklich nicht nur Wert darauf, 

wie und wo entschieden wird, sondern auch was entschieden bzw. anerkannt wird. Somit lehnt 

sich die peruanische Rechtsprechung an die ausländische Lehre an: eine fehlende Anerkennung 

von familienrechtlichen Entscheidungen kann als ein integrationshemmender Faktor350 

 
349 MOROTE, S. 332; RIVEROS, S. 11. 
350 DORNBLÜTH, S. 4. 
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angesehen werden. In dieser Hinsicht wird die Kompetenzkontrolle nun von dieser neuen Ziel-

richtung zur kooperationsfreundlichen Annahme ausländischer Entscheidungen geprägt.351  

Empirische und rechtspolitische Argumente für eine Normänderung der Anerkennungszustän-

digkeit sind gegeben. Der bestehende hierarchische Regelungsaufbau im Art. 2104 Nr. 2 CC 

1984 erschwert dennoch die Wertung. Die Kompetenzkontrolle nach den Regeln des Erststaats 

zu bestimmen, könnte zu befremdlichen Ergebnissen führen. Das Kollisionsrecht des Urteils-

staats räumt seinen eigenen innerstaatlichen Gerichten eine nicht absolute, umfangreiche, inter-

nationale Entscheidungszuständigkeit ein. Daher sind Fälle denkbar, in welchen ausländische 

Gerichte mit nicht substanzieller Sachnähe zum Rechtsstreit aus peruanischer Sicht eine inter-

nationale Anerkennungszuständigkeit rechtfertigen könnten. Dann würden ausländische Ent-

scheidungen trotz Rechtsmängel im Anerkennungsstaat wirksam sein. Diese Art der Kompe-

tenzkontrolle lässt die Tür für das Eindringen exorbitanter Foren in das peruanische Recht of-

fen. Ein weiterer Einwand ist aus Sicht der Zuständigkeitsordnung zu erheben. Da in den Staa-

ten unterschiedliche Zuständigkeitsverständnisse vorliegen, führt dies potenziell zum „Aufei-

nanderprallen“ der unterschiedlichen Rechtssysteme mit ihren zugrunde liegenden Wertun-

gen.352 Dabei sollte das staatliche Interesse an der Förderung des internationalen Rechtsverkehrs 

in Einklang mit grundlegenden Gerechtigkeitsinteressen gebracht werden, selbstverständlich 

mit Schutz der Parteiinteressen. Diese Prinzipien werden in den aktuellen Uretile gewährleis-

tet.353 

4.1.1.2 Sozioökonomische Gründe 

Die zunehmende und stetige Emigration von Peruanern in den letzten 30 Jahren und neuerdings 

die Positionierung der peruanischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt sind die Ursachen sämtli-

cher Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug. Der tatsächlich freie Personenverkehr führt nicht 

nur zu einer Zunahme gemischt-nationaler Ehen, sondern auch zu einem Anstieg von in Perú 

potentiell anerkennungsfähige Ehescheidungen.354 Da die ausländischen Ehepartner vor und 

auch nach der Eheauflösung i. d. R. ihren Wohnsitz im Urteilsstaat haben oder das Ehepaar eine 

unterschiedliche oder gemeinsame Staatsangehörigkeit oder sogar die eines Drittstaats auf-

weist, wirkt dies unmittelbar auf die Kompetenzkontrolle im Anerkennungsstaat. Verschiedene 

 
351 „Die rechtspolitische Orientierung der Anerkennung von ausländischen Entscheidungen durch die peruanische Rechtspolitik zeigt sich zum 
einem daran, dass das peruanische Recht für die Anerkennung fremder Urteile in der Vergangenheit höhere Schranken aufstellte, und zum 

anderen daran, dass die Wirkungen der Globalisierung unmittelbar auf die anerkennungsfreundliche Ausrichtung des peruanischen Rechts 

Einfluss haben“, so die Meinung Dra. Cabello Matamala in einem Gespräch am 12.06.2012 in der Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas. 
352 Zu diesem Ergebnis kommt MÜLLER-FROELICH, S. 419. 
353 Siehe Abschnitt 3.1.1.2. 
354 Ein Überblick über die zunehmenden anerkennungsfähigen und ausländischen Eheentscheidungen in Perú, in CABELLO Matamala, De-
recho 52 (1998-99), S. 806 ff. 
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Lebensauffassungen sowie gesellschaftliche Strukturen spielen dabei auch eine Rolle. So kön-

nen unterschiedliche Ansichten in Weltanschauung, Religion und Moral im Urteilsstaat und die 

Rechtswerte des erlassenen Richters die Grundlage zur Versagung der Anerkennung wegen 

Unzuständigkeit ausländischer Gerichte darstellen.355 Die in jedem Staat verwurzelten kulturel-

len und traditionellen Unterschiede wirken darüber hinaus auch unmittelbar auf die gesetzge-

berische Gestaltung der jeweiligen Entscheidungs- und Anerkennungszuständigkeitsnormen. 

Ebenso sollte er die Verschiedenartigkeit einzelner Statusverhältnisse in Erwägung ziehen. Aus 

soziologischer Sicht ist eine Reform der behandelten Norm wegen der Zunahme Migranten 

/Rükkehrer in Peru oder zunehmende Emigration ins Ausland gerechtfertigt. Dies erfordert eine 

Interessensabwägung, die die heterogene Zuständigkeit und die Wertvorstellungen der Staaten 

respektieren und das höherrangige Recht des kulturellen Relativismus vor allem im Familien-

recht achten sollte. 

4.1.2 Rechtliche Gründe 

Eine Analyse der Kompetenzkontrolle in der Rechtspraxis und ihre Regelung im CC 1984 bie-

ten sachbezogene Argumente, die die Wirksamkeit des Grundsatzes der unilatéralité double in 

Frage stellen. Eine feststehende Hierarchie dieser Argumente hat sich bisher noch nicht heraus-

gebildet. Zwecks einer Gesetzesreform sind sie nach herodianischer Art des Zusammenhangs 

zwischen Rechtsprechung und Gesetzgebung356, vorzugsweise als Einheit, zu gewichten, ande-

renfalls kann eine uneingeschränkte Macht der Rechtsprechung zu einer einschneidenden Be-

schränkung der Machtpositionen von Legislative und Exekutive führen. Hervorzuheben sind 

beispielsweise folgende Kritikpunkte:  

4.1.2.1 Der Durchbruch der Gesetzesbindung der Judikative 

Im inländischen System der dreistufigen Gewaltenaufteilung ist die Legislative zur Beachtung 

der Verfassungsordnung und die Exekutive sowie die Judikative zur Wahrung von Gesetz und 

Recht gehalten (Art. 139 (3) CPP 1993). Die Judikative ist für die Umsetzung der von der Le-

gislative erlassenen Normen, deren Interpretation und die Bildung der Rechtsprechung verant-

wortlich. Durch die richterliche Herangehensweise wird den Normgehalt des Art. 2104 Nr. 1 

und 2 CC 1984 gewaltig gebrochen. Verletzt werden der Schutzzweck und Normgebot dieser 

Norm. Die unterschiedlichen Folgen, die sich in den gerichtlichen Entscheidungen 

 
355 FUNKEN, S. 53. 
356 SCHALIT, S. 230. 
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widerspiegeln357, gefährden die Einheit der Rechtsprechung als verfassungsrechtliche Pflicht.358 

Der Durchbruch der Gesetzesbindung stützt sich daher auf folgende Kriterien. 

4.1.2.1.1 Untersuchung des ausländischen Rechts 

Eine vollkommene Umsetzung des Art. 2104 Nr. 2 CC 1984 durch die Gerichtspraxis scheint 

ungünstig zu sein. Problematisch ist vor allen Dingen im Hinblick auf die Rechtssicherheit. Das 

Erfordernis der Kompetenzkontrolle setzt die unmittelbare Ermittlung des internationalen Pri-

vatrechts bzw. Kollisionsrechts im Urteilsstaat voraus. Eine Fiktion der Vollständigkeit des 

ausländischen Rechts359 ist aus peruanischer Perspektive nicht anzunehmen. Es zwingt den An-

erkennungsrichter zum einen dazu, sich über das Rechtsverständnis im Erststaat zu informieren. 

Dabei sollte er sich theoretisch nicht nur auf die Heranziehung der Rechtsquellen beschränken, 

sondern auch unter Ausschöpfung der ihm zugänglichen Erkenntnismöglichkeiten die konkrete 

Ausgestaltung des Rechts in der ausländischen Rechtspraxis, insbesondere der ausländischen 

Rechtsprechung, berücksichtigen.360 Hier ergeben sich zwei verwandte Probleme: zum einen 

die Berechtigung des peruanischen Gerichts zur Fortbildung ausländischen Rechts und zwei-

tens die Frage, inwieweit dafür ausländische Vorstellungen maßgeblich sein können. Zum an-

deren fordert die Norm, dass die eventuelle Bejahung der Kompetenzkontrolle zugleich auf den 

allgemeinen Grundsätzen der internationalen Zuständigkeit Bezug nimmt. Ausmaß und Reich-

weite dieser Ermittlung werden weder in der Lehre noch in der Rechtsprechung präzisiert.361 

Es steht im Ermessen des Gerichts, in welcher Weise er [sic] dieser Verpflichtung nachkommt. 

Da für die Ermittlung ausländischer international-privatrechtlicher Bestimmungen unterschied-

liche Richtlinien gelten und die Prozesspraxis erheblich divergiert, stellt dies tatsächlich ein 

problematisches Vorgehen dar. Verschärft wird die Situation, wenn es sich um die Ermittlung 

von Kollisionsnormen aus fremden Rechtssystemen handelt. So stellt die Ermittlung bspw. von 

iranischen Kollisionsnormen im Familienrecht eine besondere Schwierigkeit dar, da für den 

Bereich des iranischen Familien- und Erbrechts kein einheitliches Rechtssystem gilt362, sondern 

nach Maßgabe des Grundsatzes 12 der Verfassung der Islamischen Republik Iran interreligiös 

begrenzt geltende Teilrechtsordnungen in Kraft sind.363 An diesem Beispiel wird deutlich, dass 

die abrufbare Kenntnis von ausländischem Recht weitgehend eine Wunschvorstellung ist. Die 

 
357 Siehe Abschnitt 3.1.1.2 i.V.m. 2.4.3. 
358 PAREJA PAZ Soldan, S. 315. 
359 Zu diesem Begriff JANSEN/MICHAELS, ZZP 116 (2003), S. 16 ff. 
360 Dieses gesetzgeberische Verlangen ist aus Sicht der Rechtsprechung eine Zumutung, so die Meinung Dra. Cabello Matamala in einem 

persönlichen Gespräch am 12.06.2012 bei der Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen. 
361 Siehe Abschnitt 3.1.3. 
362 Eine klare rechtliche Definition über die Familie im Iran ist kaum möglich, dazu SIAHPOOSH, S. 21. 
363 BASEDOW/YASSARI, S. 113. 
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ausländische Lehre stimmt damit überein.364 Man tendiert daher dazu, die Kompetenzkontrolle 

dem Spiegelbildgrundsatz zu unterwerfen. Auf die Ermittlung der allgemeinen Grundsätze der 

internationalen Zuständigkeit, so wie sie in Art. 2104 Nr. 2 Satz 2 CC 1984 gefordert wird, wird 

nicht „konsequent“ geachtet.  

4.1.2.1.2 Prozesskosten 

Ein weiterer Einwand liegt in den Prozesskosten begründet. Die Ermittlung von ausländischen 

Normen bzw. Gesetzen ist mit Zeitaufwand und Verwaltungskosten verbunden, die von den 

Parteien zu tragen sind. Der Tatrichter darf sich bei der Ermittlung ausländischen Rechts nicht 

auf die Heranziehung der Rechtsquellen beschränken, sondern muss auch die konkrete Ausge-

staltung des Rechts in der ausländischen Rechtspraxis, insbesondere die ausländische Recht-

sprechung, berücksichtigen. Kegel schlägt diesbezüglich vor, alternativ geltendes Auslands-

recht nicht zu prüfen, wenn der erhobene Anspruch schon nach der lex fori begründet werden 

kann.365 In der peruanischen Rechtspraxis besteht auf international-privatrechtlicher Ebene 

keine Erfahrung mit der Einholung eines bspw. Sachverständigengutachtens. Anders im inter-

nationalen öffentlichen Recht. Dabei werden dafür die diplomatischen Wege eingeschaltet. Der 

Corte Suprema Perus hat zudem bisher weder weitere Ermittlungsmethodern heraugebildet 

noch ausdrücklich klargestellt, dass allein der Umstand, dass die Kosten für die Einholung eines 

solchen Rechtsgutachtens des Streitwertes voraussichtlich um ein Vielfaches (!) übersteigen 

werden, kein Grund dafür ist, dass von der Einholung eines entsprechenden Rechtsgutachtens 

abzusehen. Da die Kosten für die Einholung eines solchen Rechtsgutachten letztendlich zu den 

"Kosten des Rechtsstreites" gehören, die von der unterliegenden Partei zu zahlen sind, sollte 

nach Meinung des Autors vom Staat getragen werden. Es ist den Parteien eine finanziell un-

günstige Normierung durch den Gesetzgeber nicht zumutbar.   

4.1.2.1.3 Überforderung der Anerkennungsrichter 

In den gesichteten Urteilen wird eine fehlende systematische Ausbildung der Familienrichter 

in international-privatrechtlichen Fragen bemängelt.366 So zeigen sich die Vernachlässigung 

des fachlichen Elements und die mangelnde Förderung von Kenntnissen der derzeitigen Rechts-

lage auf dem Fachgebiet des internationalen Privatrechts. Aktuell tätige Familienrichter, deren 

Durchschnittsalter nach Angaben der peruanischen Gerichtsverwaltung zwischen 50 und 65 

 
364 Dazu LINDACHER, FS Schumann, S. 283. 
365 Vgl. KEGEL/SCHURIG, IPR, § 18 IV 1 a bb. 
366 Diese Ansicht ist anhand der untersuchten Entscheidungen zu belegen.  
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Jahren liegt, wurden unter der Regelungssystematik des abgeschafften Cpc 1912 ausgebildet.367 

Die kollisionsrechtlichen Normen des Cpc 1912 zeigen aber eine betonte Tendenz zur Anwen-

dung der lex fori. In den richterlichen Entscheidungen ist noch ein starker Einfluss der interna-

tionalen Zuständigkeit, der aus diesem Gesetzeswerk herrührt, spürbar. Diese richterliche Vor-

gehensweise ähnelt eher dem Spiegelbildprinzip als dem Grundsatz der unilatéralité double. 

Eingesehene aktuelle Urteile bestätigen diese im Ermessensspielraum der Anerkennungsrichter 

liegende Handlungsweise in der Rechtspraxis.368 Die Neuordnung der Kompetenzkontrolle mit 

Inkrafttreten des CC 1984 wird nicht beachtet. Eine Anpassung der Fachausbildung wäre also 

wünschenswert. 

4.1.2.1.4 Fehlen einer Auskunftsstelle  

Die Ermittlung ausländischer international-privatrechtlicher Normen überschreitet die Kompe-

tenz der peruanischen Familienrichter. Insbesondere ist eine markante Unkenntnis der grenz-

überschreitenden Rechtslage im internationalen Familienrecht zu bemerken.369 Ihre Behebung 

erfordert ohnehin die Einrichtung einer Auskunftsstelle oder elektronischen Plattform, die sich 

mit Fragen der gerichtlichen Zusammenarbeit in Zivilsachen und des Kollisionsrechts beschäf-

tigen muss. Ist nach pIPR das Recht eines anderen Staates berufen, so werden dessen Sachrecht, 

nicht aber seine Kollisionsnormen angewendet.370 Hat der Richter, was i. d. R. der Fall ist, keine 

Kenntnisse von den Kollisionsnormen im Erststaat, so könnte er theoretisch auf dem Wege des 

Freibeweises alle ihm zugänglichen Quellen nutzen. Eine zuverlässige Quelle läge nun in der 

Einholung von Rechtsauskünften aus einer zentralen Stelle. Diese Funktion erfüllt in Uruguay 

bspw. der Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional371. Damit könnten einer-

seits kontradiktorische Auffassungen des ausländischen Rechts vermieden werden. Anderer-

seits würde die Arbeit der Richter entlastet. Außerdem ist den Anerkennungsrichtern die Be-

nutzung technischer Mittel wie dem Internet sowie das Einschalten internationaler Büroge-

meinschaften anzuraten.372 

Eine zentrale Behörde ist in Perú durch die Gerichtsverwaltung bisher nicht vorgesehen. In der 

Praxis greift das Familiengericht auf Auskünfte bei der peruanischen Vertretung im Urteilsstaat 

 
367 Siehe Abschnitt 3.1.1.1. 
368 Siehe Abschnitt 3.1.1.2. 
369 Diese Anmerkung machte Prof. Dr. Delgado Barreto in einem persönlichen Gespräch am 10.10.2009 an der päpstlichen katholischen Uni-

versität in Lima. Er meinte, das IPR darunter das internationale Familienrecht sei ein exotisches Fachgebiet in Perú. 
370 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 901. 
371 Durch Decreto Nr. 407/985 v. 31.07.1985 wurde die Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional geschaffen, siehe der Text 

der vorgegebenen Norm in SANTOS Belandro, Bases Fundamentales II, S. 730-733; dazu auch CORDOBA, RAEU 1-12 (1997), S. 96. Ein 

weiterer Vorschlag bringt das bulgarische Recht in der Neuregelung des Art. 43 bulg.IPRGB ein. Laut dieser Norm soll ein Gericht oder ein 

rechtsanwendendes Organ den Inhalt des ausländischen Rechts feststellen, dazu MAESCH, S. 213. 
372 JAYME, Aufbruch nach Europa, S. 455. 
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oder der jeweiligen ausländischen Vertretung im Inland zurück; allerdings verfügen diese oft 

über kein Fachpersonal, was zu einer fraglichen Beurteilung der Auskünfte führt. Sogar die 

Kompetenz des Außenministeriums als Auskunftsstelle muss in Zweifel gezogen werden.373 

Sein Schwerpunkt liegt hauptsächlich im Bereich des internationalen öffentlichen Rechts bei 

der Bearbeitung und Ratifizierung von Staatsverträgen; in geringerem Maße befasst es sich mit 

international-privatrechtlichen Angelegenheiten, nämlich mit dem Rechtsverkehr von allge-

meinen und ordentlichen Rechtshilfeersuchen. Nach Angaben der Abteilung für rechtliche An-

gelegenheiten werden keine Stellungnahmen zu kollisionsrechtlichen Fragen abgegeben374. 

Eine sichere Methode für das Anerkennungsgericht zur Ermittlung des ausländischen Rechts-

stands wäre die Einholung eines Sachverständigengutachtens aus wissenschaftlichen Instituten 

nach deutschem Vorbild.375 Solche Einrichtungen sind in Perú allerdings bislang nicht vorhan-

den. Eine alternative Lösungsformel läge auch in der Verarbeitung eines E-Justiz-Portals, so 

wie es sich in der EU durchgesetzt hat.376 Zu diesem Ergebnis kamen die Fachleute der Haager 

Konferenz bei der Frage, wie der Zugang zum ausländischen Recht ermöglicht werden 

könne.377 Dies würde der Überwindung von Sprachbarrieren, dem Zugang zum Recht und der 

Information über verschiedene Rechtssysteme dienen.  

4.1.2.1.5 Zwischenergebnis 

Solche Fragen der Anwendung des ausländischen Rechts, seiner Interpretation und Fortbildung, 

werden in der Literatur allerdings kaum diskutiert. Für einen peruanischen Richter ist es sehr 

häufig schwierig, ausländisches Recht aus der Fiktion zu betrachten. Denn eine solche setzt 

regelmäßig ein tiefes Verständnis des fremden Rechts voraus. Ebenso bestehen Hemmungen 

bei der Anwendung ausländischen Rechts, welche eigentlich nur dem ausländischen Gesetzge-

ber oder Richter zukommt. In dieser Hinsicht wird die ausdrückliche Regelung der Kompetenz-

kontrolle im CC 1984 als nachteilig empfunden. Gefährdet wird dadurch die Harmonisierung 

der Rechtsprechung. Die vorgegebenen rechtstechnischen Argumente sprechen für die 

 
373 Diese Feststellung ergab sich aus dem persönlichen Gespräch mit der Dra. Cabello Matamala am 12.06.2012 bei der Fachkammer des 

Oberlandesgerichts Limas in Familiensachen. 
374 So die Meinung der Rechtsanwältin und Vorsteherin der Abteilung für rechtliche Angelegenheiten des peruansichen Außenministeriums, 

Indira Schreiber, in einem telefonischen Gespräch v. 03.06.2009. 
375 In der Bundesrepublik kommen an wissenschaftlichen Instituten in Betracht: a. Institut für ausländisches und internationales Privatrecht der 

Universität Freiburg/Brsg.; b. Abteilung für ausländisches und internationales Privatrecht des juristischen Seminars der Universität Göttingen; 

c. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg; d. Institut für ausländisches und internationales Privat-

recht der Universität Köln; e. Institut für internationales Recht der Universität München. 
376 https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=de&action=home, 06.03.2017. WAGNER, IPRax (2010), S. 99. Man sprach 2010 in der EU von 

einem europäischen justiziellen Netz in Zivil- und Handelssachen; die Einrichtung “for a cross-border administrative and legal cooperation 

system to acces to foreign law” sowie “a global network of institutions and experts for more complex questions” wäre vonnöten, dazu MAN-

SEL/THORN/WAGNER, IPRax (2010), S. 8. 
377 Report Haager Konferenz, Unif.L.Rev., 14 (2009), S. 270 ff.  

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=de&action=home
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kontinuierliche Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes. Dieser ist erprobt und hat sich in der 

Rechtsprechung durchgesetzt. An eine Abweichung davon ist, abgesehen von einzelnen Ent-

scheidungen, nicht gedacht. In der Rechtsprechung wird sogar ein neuer Prüfungsvorgang ent-

wickelt, der sich auf das Spiegelbildprinzip stützt. Somit wird die Zweckmäßigkeit seiner An-

wendung durch die Gerichtspraxis bestätigt. So hat der Corte Suprema wiederholt ausgespro-

chen, dass von einer bestehenden Gerichtspraxis nur aus besonderem Grund abgewichen wer-

den darf.378 In solchen Fällen treten die Rechtswerte der Rechtssicherheit und des Vertrauens-

schutzes in den Vordergrund und verlangen im Allgemeinen ein Festhalten an der einmal ein-

geschlagenen Rechtsentwicklung. In dieser Hinsicht sollte das Spiegelbildprinzip weiterhin be-

stehen bleiben, wenn nicht sogar als subsidiäre Regel für einen alleinigen Prüfungsmaßstab. 

Dieser Ansatz wird eingehend in der Folge dieser Arbeit erläutert.379 

4.1.2.2 Gesetzgeberische Abweichungen 

Wie bereits in einem anderen Kapitel dargestellt wurde, ist das Gebot der Kompetenzkontrolle 

nicht nur im CC 1984, sondern auch in sämtlichen Staatsverträgen Lateinamerikas ausdrücklich 

verankert.380 Ihr markant unterschiedlicher Prüfungsgehalt ist die Ursache dafür, dass sie im 

Anerkennungsstaat nicht einheitlich durchgeführt wird. Die uneinheitliche Behandlung der 

Kompetenzkontrolle umfasst (1) die Abweichung der Zivilnorm von derjenigen in den Staats-

verträgen und (2) ihre Regelungsinkongruenz in den Staatsverträgen selbst. Daraus ergeben 

sich auch Fragen über den Vorrang der Normen.  

4.1.2.2.1 Autonomes Recht und Staatsverträge 

Die Koexistenz supranationaler und nationaler Zuständigkeitsnormen ist kein leichtes Unter-

fangen.381 Noch widersprüchlicher ist die Regelung der Kompetenzkontrolle im CC 1984 in 

Vergleich zu seinem Pendant in den Staatsverträgen. Als staatsvertragliche Regelungen, die 

den Bereich der Kompetenzkontrolle berühren, kommen der Vertrag von Montevideo 

1888- 89 (Art.  5 des Prozessvertrages), der Acuerdo de Caracas 1911 (Art. 11), der CB 1928 

(Art. 423 Nr. 1) und die Konvention I (Art. 2 d) in Betracht. All diese Bestimmungen gehen, 

abgesehen von kleinen Unterschieden, von einer spiegelbildlichen Kompetenzkontrolle aus.382 

Im Gegensatz dazu wird nach autonomem Recht die internationale Zuständigkeit des Urteils-

staats bejaht oder abgelehnt, sofern die eigenen IPR-Normen des Urteilsstaates auf den 

 
378 Siehe der achte Kassationsurteilsbegründung v. 11.11.2005, Cas. Nr. 905-2005-Lima Corte Suprema de Justicia de la República, Sala de 

Derecho Constitucional y Social (unveröffentlicht). 
379 Siehe Abschnitt 4.3.2. 
380 Siehe Abschnitt 2.4.1.2. 
381 BONOMI, S. 253. Die Autorin spricht von „une cohabitation difficile“. 
382 Siehe Abschnitt 3.1.1.2. 
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richterlichen Prüfstand gestellt werden, die sog, unilatéralité double. Noch schwieriger er-

scheint jedoch die Feststellungsfolge, also ob autonomem Recht Vorrang vor staatsvertragli-

chen Bestimmungen zuerkannt werden muss. Ob die zivilrechtliche Norm über die Kompetenz-

kontrolle als eine einfachgesetzliche oder staatsvertragliche Regelung einzustufen ist, trägt dazu 

bei, ihre Auswirkung im Verhältnis zum Staatsvertrag zu klären. Ebenfalls dient die Einstufung 

als Grundlage dazu, die Abweichung zwischen den beiden Rechtskomplexen zu erläutern. 

Die Anerkennungsvoraussetzungen im Art. 2104 CC 1984, die nach Vorgaben der Konvention 

I festgesetzt wurden383, sind staatsvertraglichen Normen gleichgestellt. Die Konvention I wurde 

von der peruanischen Regierung vorbehaltlos ratifiziert. Da die zivilrechtliche Norm im 

CC  1984 von staatsvertraglichen Vorbildern jedoch völlig abweicht, wird sie als ein „Einfach-

gesetz“384eingestuft.385 Eine Erklärung über diese Abweichung liegt in den Ratifikationsakten 

nicht vor. Entsprechend der lex posterior-Regel könnte theoretisch ein späteres Gesetz bzw. ein 

Art. 2104 Nr. 2 Abs. 1 CC 1984 widersprechendes Gesetz gleichen Ranges den Artikel ver-

drängen. Das geht aber nicht, wenn das verdrängende Gesetz einen höheren Rang hat, so wie 

Art. 2 d) der Konvention I, wo die lex superior zu einem späteren Zeitpunkt als die lex inferior 

erlassen wurde.386 Die Zivilnorm bricht den verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vorrangs-

prinzips staatsvertraglicher Normen vor dem autonomen Recht. Auch eine auf einfachgesetzli-

cher Ebene inkorporierte Norm eines völkerrechtlichen Vertrags könnte durch nachfolgende 

einfache Gesetze verdrängt werden. Dies wäre theoretisch dann der Fall, wenn Art. 2 d) der 

Konvention I vor Inkrafttreten des CC 1984 im nationalen Recht umgesetzt und durch Art. 2104 

Nr. 2 Abs. 1 CC 1984 verdrängt worden wäre. Die Realität zeigt allerdings eine andere Aus-

gangslage. 

Welcher Rang völkerrechtlichen Verträgen oder überhaupt dem Völkerrecht gegenüber dem 

nationalen Recht zukommt, ist verfassungsrechtlich durch Art. 55 CPP 1993 geregelt. In der 

Gerichtspraxis wird den staatsvertraglichen Regelungen der Vorrang eingeräumt.387 So hat auch 

der Corte Suprema in einem Kassationsurteil von 2005 klar entschieden.388 Demnach ist die 

Anwendung des Spiegelbildprinzips der logische Weg der Kompetenzkontrolle. Hierzu wäre 

der Art. 2104 Nr. 2 S. I CC 1984 dementsprechend zu novellieren. 

 
383 SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 515. 
384 In diesem Fall wirkt der Rechtsgrundsatz „lex posterior derogat legi priori“, denn es ist nicht anzunehmen, dass der demokratisch legiti-
mierte Gesetzgeber durch die Verabschiedung des jüngeren Gesetzes die ältere Regelung hat aufheben wollen. 
385 ESPINOZA Espinoza, Principios, S. 46 
386 ESPINOZA Espinoza, Principios, S. 46. 
387 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DPI I, S. 551. 
388 Siehe die fünfte Kassationsurteilsbegründung v. 11.11.2005, Cas. Nr. 905-2005-Lima Corte Suprema de Justicia de la República, 

Sala de Derecho Constitucional y Social (unveröffentlicht) und das Gerichtsurteil Exp. Nr. 521-84-Lima v. 16.11.1984, Normas le-
gales 46 (1987), S. 52. 
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4.1.2.2.2 Staatsvertragliche Divergenzen 

Zu erörtern ist an dieser Stelle die Frage, die Anwendung welchen Staatsvertrags bei der Kom-

petenzkontrolle Priorität hat, wenn sie von mehreren lateinamerikanischen Staatsverträgen er-

fasst ist. Zu den in der Rechtspraxis am meisten berufenen Staatsverträgen gehören der Monte-

video-Vertrag 1888-89, der CB 1928 und die Konvention I.389 Diese kommen in Perú in der 

Gerichtspraxis noch zur Anwendung, obwohl sie förmlich außer Kraft sind.390 Ihre gleichlau-

fende richterliche Anwendung stützt sich auf die Auslegung des Art.  1 des interamerikanischen 

Abkommens über allgemeine Bestimmungen des internationalen Privatrechts (CIDIP-IPR)391. 

Dabei wird im Schrifttum die Ansicht vertreten, dass ihre Wirksamkeit aus dem Wortlaut dieser 

Norm und rechtshistorischen Erwägungen zu rechtfertigen ist392. Fraglich ist jedoch, ob die An-

wendung des CIDIP-IPR nicht mit dem Regelungsgehalt der Wiener Vertragskonvention 

(WVK) kollidieren kann393. Die WVK gibt darüber Auskunft, wenn es um die Anwendungspri-

orität der lateinamerikanischen Staatsverträge geht. Genauso wie zwischen autonomem Recht 

und Staatsvertrag weichen die Bestimmungen zwischen den in Perú geltenden Staatsverträgen 

auch untereinander ab. 

Unproblematisch erscheint die Sachlage theoretisch dann, wenn im persönlichen Anwendungs-

bereich der jeweiligen Staatsverträge unterschiedliche Urteilsstaaten erfasst worden sind. Dann 

hätte der Anerkennungsrichter einen angemessenen, zweckmäßigen Prüfungsvorgang vorzu-

nehmen, der nicht mit dem Anwendungsbereich der übrigen Staatsverträge kollidieren würde. 

Anderes ergibt sich aus der aktuellen Rechtslage. In den persönlichen Anwendungsbereich der 

genannten Staatsverträge fallen die gleichen Vertragspartner. Im Ergebnis könnte eine sachli-

che richterliche Entscheidung für die jeweiligen, von jedem Staatsvertrag erfassten Urteilsstaa-

ten scheitern. In ihrem Anwendungsbereich wird die Kompetenzkontrolle von gleichen Staaten 

erfasst. Daher ist ihre Regelungssystematik in dreifacher Hinsicht kritisch zu betrachten, 1) 

wegen unterschiedlichen Gesetzesaufbaus, 2) wegen divergierenden Regelungsgehalts und 3) 

wegen ungleicher Behandlung von gleichen ausländischen Ehescheidungsurteilen. 

In der Praxis herrscht die Ansicht, bei der Kompetenzkontrolle auf die lex fori im Anerken-

nungsstaat oder auf die Regel im Vertrag selbst zu verweisen, so der Text des Montevideo-

Vertrages 1888-89 und CB 1928. Beispielsweise erfolgt die Kompetenzkontrolle im 

 
389 Siehe Abschnitt 2.4.1.2. 
390 So die Meinung der Rechtsanwältin und Vorsteherin der Abteilung für rechtliche Angelegenheiten des peruansichen Außenministeriums, 

Indira Schreiber, in einem telefonischen Gespräch v. 03.06.2009. 
391 Zu CIDIP-IPR, NYOTA, S. 137-153. Diese Konvention wurde durch Perú ratifiziert, siehe Ratifikationsstand SAMTLEBEN, RabelsZ 56 

(1992), S. 98-99. 
392 MENICOCCI, Rev.Centro Inv.Fil.Jur. y Fil.soc. 28 (2005), S. 41. 
393 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP I, S. 553. 
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Montevideo-Vertrag 1888-89 (Art. 5 Prozessvertrag) und im CB 1928 (Art. 423 Nr. 1) unter 

Zugrundelegung der in den Verträgen etablierten kollisionsrechtlichen Zuständigkeitsnormen, 

also spiegelbildlich. Nach Art. 2 d) der Konvention I unterliegt die Kompetenzkontrolle hinge-

gen den in den Mitgliedsstaaten bestehenden Zuständigkeitsnormen. Das heißt, dass die Kom-

petenzkontrolle sowohl nach dem Spiegelbildprinzip als auch nach der unilatéralité double oder 

anderen Prüfungsmethoden erfolgen kann. Eine einheitliche Regelung in der Konvention I 

scheiterte.394 Diese Gesetzeslücke versuchte man durch die im Jahr 1984 verabschiedete Kon-

vention II über die internationale Anerkennungszuständigkeit zu schließen. Abgesehen von der 

ohnehin geringen Akzeptanz dieser Konvention im lateinamerikanischen Rechtsraum zeigt sie 

eine unglückliche Formulierung in Bezug auf die Kompetenzkontrolle ausländischer Eheschei-

dungsurteile. So findet die Konvention II in ihrem Art. 6 b keine Anwendung auf Entscheidun-

gen, welche die Scheidung als Gegenstand haben.395 Keine der bestehenden Regelungen liefert 

dem Anerkennungsrichter eine zufriedenstellende Lösung. Denn eine überstaatliche bzw. zwi-

schenstaatliche Zuständigkeitsgleichheit ist zwischen den betroffenen Ländern nicht vorhan-

den. 

Somit wird die Kompetenzkontrolle von Entscheidungen in Perú, die aus gleichen Staaten stam-

men, aber unterschiedlichen Staatsverträgen unterliegen, nach verschiedenen Maßstäben durch-

geführt und führt so zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

4.1.2.2.3 Zwischenergebnis 

Wegen des Begründungsdefizits und mangelnder Kohärenz bei der Kompetenzkontrolle ist die 

lateinamerikanische Rechtsprechung zu kritisieren. Unklarheiten, gegenläufige Tendenzen und 

Widersprüche führen zu Rechtsunsicherheit. Dadurch wird bei der Kompetenzkontrolle die An-

wendung der autonomen Vorschriften durch staatsvertragliche Bestimmungen verdrängt, so 

auch im Art. 1 CIDIP-IPR. Damit wird der Vorrang internationaler Verträge betont396, obwohl 

der Vorrang von Staatsverträgen in den lateinamerikanischen Staaten keineswegs selbstver-

ständlich ist.397 Ihre Regelungen sind spezieller als die des autonomen Rechts, obschon diese 

früher ergangen sind. Bei der Kollision zwischen Staatsverträgen wäre das Heranziehen des 

völkerrechtlichen Günstigkeitsprinzips zu empfehlen. Dies könnte sogar dem Vorrangprinzip 

staatsvertraglicher Bestimmungen entgegenstehen, wenn im Interesse der begehrenden Partei 

der favor recognitionis als die günstigere Regelung gelten würde. Hierbei ist abzuwägen, ob 

 
394 Vgl. NYOTA, S. 117. 
395 CHALITA/NOODT Taquela, S. 995. Dazu auch FERNÁNDEZ Arroyo, DIP, S. 450; Vgl. Art. 1 Abs. 2 des EuGVÜ von 1968. Zu dieser 

Ansicht, OPERTTI Badan, Rev.Ur.Der.Pr. I (1984), S. 169. 
396 DE DEBAKEY Revoredo, S. 897; vgl. dazu SAMTLEBEN, RabelsZ 44 (1980), S. 286; NYOTA, S. 142. 
397 Dazu NYOTA, S. 142. 
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das durch das Spiegelbildprinzip, den Grundsatz der unilatéralité double oder sonstige Prü-

fungsmethoden am besten gewährleistet wird. Dabei ist anzumerken, dass die Regelung der 

Kompetenzkontrolle in einem Staatsvertrag von ihrem Gegenstück in anderen Verträgen ab-

weicht. Somit ergibt sich eine rechtstechnische Komplexität398, die auf die zwischenstaatliche 

Verhandlungsführung und die Struktur der internationalen Zuständigkeitsordnung einwirkt. Es 

ist dann der Staatsvertrag zu bevorzugen, der ein Minimum an Förmlichkeiten vorsieht und 

nach dem das Verfahren am einfachsten und schnellsten abzuwickeln ist.399 Somit kann einer-

seits verhindert werden, dass die Kompetenzkontrolle bspw. von Ehescheidungsurteilen aus 

Brasilien, Ecuador, Paraguay und Venezuela, die zugleich unter CB und CIDIP II fallen, in 

Perú unter unterschiedlichen Wertungsmaßstäben geprüft werden. So werden neben dem Inte-

resse der Rechtssicherheit auch persönliche Interessen, die mit der Anerkennung eines auslän-

dischen Ehescheidungsurteils einhergehen, gerecht behandelt. Als Lösung des Problems des 

unterschiedlichen Gesetzesaufbaus ist zu konkludieren, dass die Maxime des Spiegelbilds in 

den Staatsverträgen überwiegt. Eine Ausnahme bestünde dann, wenn in den bestehenden völ-

kerrechtlichen Verträgen keine Norm für die Kompetenzkontrolle vorhanden wäre oder die 

staatsvertraglichen Bestimmungen ausdrücklich auf nationales Recht verwiesen. Dann wäre ein 

Rückgriff auf das autonome Recht möglich.400 In Perú wären dann theoretisch die Anwendung 

des Grundsatzes der unilatéralité double und in der Praxis die des Grundsatzes der proximidad 

razonable zu bevorzugen.  

Um die Anwendungspriorität der lateinamerikanischen Staatsverträge klarstellen zu können, ist 

ein Rückgriff auf die WVK401 notwendig. Art. 30 III WVK trägt dazu bei, den Konflikt um die 

Kompetenzkontrolle zwischen CB, Montevideo-Vertrag und der Konvention I zu lösen. Nach 

seiner Auslegung kann die Kompetenzkontrolle nicht den Vorschriften der Konvention I, son-

dern denen früherer Staatsverträge wie CB oder Montevideo-Vertrag folgen. Ihre Wirksamkeit 

unterliegt allerdings zwei Bedingungen: zum einen, dass alle Vertragsparteien von CB oder 

Montevideo-Vertrag zugleich Vertragsparteien der Konvention I sein sollen, ohne dass die ers-

teren Verträge beendet oder nach Artikel 59 WVK suspendiert werden; zum anderen, dass der 

CB oder Montevideo-Vertrag erst dann Anwendung finden sollen, wenn sie mit der Konvention 

I vereinbar wären. Es ist dann festzustellen, dass sich weder CB noch Montevideo-Vertrag auf 

die Bedingungen von Art. 30 WVK berufen können. Diese würden somit nicht für die Kompe-

tenzkontrolle von Urteilen, darunter auch Ehescheidungsurteilen aus Brasilien, Ecuador, 

 
398 PFEIFFER, Internationale Zuständigkeit, S. 5. 
399 MARTINY, Hdb.Anerkennung, Rn. 224. 
400 Dazu VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DPI I, S. 551. 
401 Siehe BGBL 1985 II, S. 926 



73 

Paraguay und Venezuela gelten. Folglich bleibt dem Anerkennungsrichter künftig die Entschei-

dung überlassen, ob er den Anwendungsbereich der Konvention I in Anspruch nehmen wird. 

Daraus lässt sich überwiegend die Anwendung des Spiegelbildprinzips folgern. Zum Zweck 

eines lateinamerikanischen Integrationsprozesses in Zivilsachen402 sollte man in conclusione 

auf die Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes zurückgreifen.  

Dadurch würde auch die Einheitlichkeit der interamerikanischen Rechtsprechung gewährleis-

tet.403 Die Kombinations- oder Vermischungsgebote in den Staatsverträgen würden somit be-

seitigt. Die Zersplitterung ihrer Normen der Kompetenzkontrolle ist im Sinne von Rechtsklar-

heit und -sicherheit zu beheben. Wünschenswert ist daher auf interamerikanischer Ebene die 

Erarbeitung rechtspolitischer Maßnahmen vor allem zur Kompetenzkontrolle. Diese werden 

dazu beitragen, die verstreuten Bestimmungen in den diversen Staatsverträgen nicht als Ver-

satzstücke ansehen zu müssen. 

4.1.2.3 Konfrontation des Anerkennungsrichters mit fremden Rechtssystemen 

Der Ausgangspunkt dieser Novellierungserwägung liegt in der Herkunft erststaatlicher Ent-

scheidungen und in der eventuell mühsamen Auseinandersetzung mit für das Rechtsverständnis 

der Anerkennungsrichter differierenden Rechtssystemen.  

4.1.2.3.1 Herkunft der erststaatlichen Entscheidungen 

In den letzten Jahren ist der Eingang ausländischer Entscheidungen, nämlich von Ehescheidun-

gen, in die peruanische Judikatur (Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima, 

in der Folge Sala) massiv angestiegen404 . Im Jahr 1998 wurden 146 Fälle bearbeitet.  

 
402 Dazu FERNÁNDEZ Maldonado, Derecho 43-45 (1989-91), S. 360. 
403 CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 506; Vgl. HELDRICH, FS Ficker, S. 220. Dazu JUENGER, Am. J.Comp.L. 36 (1988), 

S. 8: […] only multilateral conventions can assure uniformity […]. 
404 Zu einer statistischen Darstellung Eingang ausländischer Urteile in die Familienkammer der Corte Superor Limas (bis 2015), in CABELLO 

Matamala, Exequatúr de divorcio, S. 439. 
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Seitdem ergibt sich durchschnittlich einen Zuwach der Fälle in etwa 20% jährlich. Ein beson-

deres Jahr zeichnete 2006 aus.405  

 
405 CABELLO Matamala, Persona y Familia, S. 31-32. 
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Dies ist auf veränderte soziale Verhältnisse zurückzuführen. Die Herkunft dieser Entscheidun-

gen spiegelt die Richtung der Hauptströme peruanischer Emigration der letzten Jahrzehnte wi-

der.406 In der Rechtsprechung der Sala spielen seit dem 80er Jahre bis zur Gegenwart vor allem 

US-amerikanische Scheidungsurteile eine große Rolle (exemplarisch siehe Tabelle unten). 

Aber auch deutsche, schweizerische, dominikanische, spanische, japanische, kanadische, vene-

zolanische und argentinische Scheidungsurteile sind häufig Gegenstand von Anerkennungsver-

fahren der Sala407.  

Es handelt sich vorwiegend um Urteile aus nicht nächstverwandten Rechtsordnungen. Dagegen 

sind Entscheidungen aus vormals sozialistischen Staaten sehr selten. Dies mag daran liegen, 

dass zu diesen Staaten geringere Verknüpfungen persönlicher oder wirtschaftlicher Natur vor-

handen sind. Alltäglich wird der Anerkennungsrichter mit US- amerikanischen und japanischen 

Kollisionsnormen in Familiensachen und Verfahrenshandlungen konfrontiert. Denn über 60 

Prozent der in Perú anzuerkennenden ausländischen Ehescheidungsurteile stammen aus den 

USA und Japan.408 Daher wird in diesem Abschnitt auf die Besonderheiten beider Rechtssys-

teme im Zusammenhang mit der Kompetenzkontrolle eingegangen. 

 

 
406 Vgl. GONZALÉZ- Lara, S. 1-50; dazu auch CABELLO Matamala, Derecho PUC 52 (1998-99), S. 809. 
407 Dazu CABELLO Matamala, Derecho PUC 52 (1998-99), S. 808. 
408 Diese Feststellung ergibt sich aus der eigenen Recherche des Autors bei der Untersuchung des Exequaturs von unveröffentlichten Eheschei-
dungsurteile in Perú.  
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4.1.2.3.2 Die Besonderheiten des US-amerikanischen und japanischen           

Rechtssystems  

4.1.2.3.2.1 Das US-amerikanische Rechtssystem für den Anerkennungsrichter 

Die Rechtsordnung Perús wurzelt im civil law-Rechtssystem.409 Im Gegensatz dazu fußt das 

anglo-amerikanische Recht weitgehend auf dem common law.410 Obwohl sich civil law und 

common law in Zeiten der zunehmenden Globalisierung naturgemäß immer näher kommen,411 

lassen sich markante Unterschiede in der Rechtskultur zwischen beiden erkennen. Diese liegen 

bspw. in den verschlüsselten Kollisionsnormen des US-Rechts, den Anknüpfungspunkten zum 

Scheidungsrecht und den Grundsätzen der internationalen Zuständigkeit, wie in dieser Arbeit 

dargestellt wird. Dazu spielt auch das unterschiedliche Rechtsempfinden in Familiensachen in 

beiden Rechtsordnungen eine wichtige Rolle, wenn eine Entscheidung im Anerkennungsstaat 

Gültigkeit finden soll. 

Im US-amerikanischen Recht sind manche Rechtsbegriffe mehrdeutig. Was genau mit „Ein-

heitlichkeit“ und „Privatrecht“ gemeint ist, muss klargestellt werden.412 Ebenso ist die juristi-

sche Methode und prozessuale Umsetzung nicht einheitlich.413 Das Recht der Vereinigten Staa-

ten kennt weder ein einheitliches IPR noch ein interlokales Recht. Die Rechtsordnung ist terri-

torial gespalten. Diese normative Zersplitterung bereitet der peruanischen Gerichtspraxis natur-

gemäß die erste Hürde. Die zweite Hürde liegt in der Staatsorganisation der USA (föderativer 

Bundesstaat). Diese Staatsform stellt für den Anerkennungsrichter Neuland dar, denn in Perú 

wird von einem immer noch zentralisierten Justizsystem ausgegangen. Die einzelstaatliche 

Rechtssetzungskompetenz in den USA sorgt für Uneinheitlichkeit, deren Behebung sich die 

Wissenschaft und Lehre widmen.414 

Aufgrund ihrer rechtspolitischen Aufteilung in Bundesstaaten haben ihre Kollisionsnormen, 

die allerdings keine Anknüpfungsgegenstände im klassischen Sinn enthalten415, kaum Gemein-

samkeiten mit ihren Entsprechungen in Art. 2080 und 2081 CC 1984. Ist das Kollisionsrecht 

 
409 Dieses findet nicht nur in Südamerika Anwendung, sondern auch in Europa, in weiten Teilen Asiens und Afrikas und sogar in Louisiana 

(USA) und Quebec (Kanada), in MERRYMAN/CLARK/HALEY, S. 4. 
410 so namentlich in Großbritannien, den USA (mit Ausnahme von Louisiana), Kanada (mit Ausnahme von Quebec), Neuseeland, Australien 

und sonstigen Mitgliedern des britischen Commonwealth, in BODENHEIMER/OAKLEY/LOV, S. 9. Zu der Anerkennung ausländischer Urteile 

in Quebec GLENN, S. 263 ff 
411 Vgl. ZIMMERMANN, S. 2. 
412 Ma spricht in der Liteartur von „einem gewissen Maß an innerer Einheit in US- Privatrecht“, in METZGER, S. 134 
413 ZIMMERMANN, S. 135. 
414 ZIMMERMANN, S. 133, S. 147. 
415 Siehe SCHRÖDER, Verweisung, S. 307 ff. 
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eines relevanten Einzelstaats zu befragen, so wird man feststellen, dass dieses i. d. R. keine 

ausdrückliche Bestimmung zur „Anknüpfung“ des Scheidungsstatus enthält.416 Dies verkom-

pliziert den Prüfungsvorgang des Anerkennungsrichters, wenn er sich mit der Vielfältigkeit 

unklassischer kollisionsrechtlicher Anknüpfungspunkte im Urteilsstaat auseinandersetzen 

muss. Nachteilig für den peruanischen Anerkennungsrichter bei der Konfrontation mit US-ame-

rikanischen Urteilen ist dennoch die dazu ständige wechselnde Rechtsprechung.417 Vielmehr 

die Zuordnung der allgemeinen sachlichen Zuständigkeiten (Subject Matter Jurisdiction) der 

einzelnen Bundesstaaten scheint sehr komplex zu sein. 418Vergleichbare Fälle werden mit un-

terschiedlichen Maßstäben gemessen. Eine einheitliche Würdigung des Kollisionsrechts in 

Scheidungssachen ist unter diesen Bedingungen nicht zu erzielen. Das Scheidungsrecht dient 

in gewissem Maße der Bestimmung der Gerichtsbarkeit: das interlokal bzw. international zu-

ständige Gericht wendet jeweils die lex fori an.419 Problematisch scheint die Auslegung einer in 

der Restatement (second) of Conflicts of Law (1971) verankerten Scheidungsnorm. Damit 

könnte gegen das Gleichlaufprinzip verstoßen werden, indem die Scheidungsnorm selbststän-

dig das Scheidungsstatut ausdrücklich anknüpft.420  

Weitere Unterschiede sind auch im Bereich des Verfahrensrechts zu beachten. Die Haupt-

merkmale des common law liegen neben der richterlichen Rechtsfindung durch Präjudizien u. a. 

im Vorrang des Verfahrensrechts sowie in der Tatsache, dass keine klare Trennung zwischen 

öffentlichem und privatem Recht vorhanden ist.421 Das bedeutet, dass im common law nicht so 

sehr das materielle Recht als vielmehr das Verfahrensrecht die dominierende Stellung ein-

nimmt.422 Dabei gilt die Auffassung, dass demjenige das Recht zugesprochen wird, der den 

Prozess im Urteilsstaat gewinnen würde.423 Diese Prämisse hat starken Einfluss auf die Kom-

petenzkontrolle ausländischer Entscheidungen, da der Anerkennungsrichter sich mit der Frage 

der internationalen Zuständigkeit im Urteilsstaat befassen muss. Diese richtet sich in den USA 

nach dem Recht der einzelnen Bundesstaaten424 und ist weitgehend uneinheitlich. Ihre Berück-

sichtigung würde zu großer Rechtsunsicherheit führen425. Es wäre auch zu prüfen, ob die 

 
416 SCHERER, DB 52 (1999), S. 469, 470. 
417 Dazu exemplarisch SCHRÖDER, Verweisung, S. 214. 
418 Dazu POSDZIECH, S. 134.  
419 Vgl. SCHRÖDER, Verweisung, S. 308.  
420 So bestimmt § 285 Restatement (second) of conflicts of law (1971), wie folgt: “The local law of the domiciliary state in which the action is 

brought will be applied to determine the right to divorce”. 
421 GRASSMANN, S. 444; dazu auch SCHLOSSER, S. 4. 
422 Vgl. FLEINER, S. 143. 
423 BASTA Fleiner/ FLEINER, S. 250. 
424 Vgl. SCHACK, Einführung, S. 18. In England wird die internationale Zuständigkeit den herkömmlichen Grundsätzen des englischen com-

mon law, wonach submission bzw. eine hinreichende Verbindung, sufficient territorial connection zum Staat, in dem das Urteil erlassen wurde, 

erforderlich ist, dazu CLARKSON/HILL, S. 154. 
425 SCHERER, DB 52 (1999), S. 469. 
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Urteilsfindung eines ausländischen bzw. US- amerikanischen Urteilsrichters in Frage gestellt 

werden kann. Die Aufgabe der Anerkennungsrichter wird dadurch erschwert. 

Ebenso differiert der Begriff der Jurisdiktion bzw. internationalen Zuständigkeit in beiden 

Rechtssystemen. Die Jurisdiktion in den common law-Staaten ist nicht mit der peruanischen 

Gerichtsbarkeit oder internationaler Zuständigkeit gleichzusetzen. Anders als im südamerika-

nischen Rechtssystem beruht das angelsächsische internationalen Zuständigkeitsrechts nicht 

auf klar umrissenen Gerichtsständen, sondern auf einem zweistufigen System.426 Während die 

civil law-Staaten nach klar definierten Regeln vorgehen, um Kompetenzkonflikte zwischen den 

Gerichten der beteiligten Staaten zu vermeiden, gibt es in den common law-Staaten einen 

Dschungel verschiedener, weit gefasster Zuständigkeiten.427 Nach common law ergibt sich die 

Zuständigkeit englischer Gerichte bspw. immer bereits dann, wenn dem Beklagten die Klage-

schrift zugestellt werden kann, unabhängig davon, ob eine sonstige Verbindung zwischen 

Rechtsstreit und Gericht vorliegt. Für den peruanischen Anerlennungsrichter würde dieses Vor-

gehen die Tür offen lassen für exorbitante  

4.1.2.3.2.2 Das japanische Rechtssystem für den Anerkennungsrichter  

Noch grundlegendere Unterschiede zeigen sich bei der Gegenüberstellung von civil law und 

dem japanischen Rechtssystem.428 Im größeren Kontext der Rechtsvergleichung ist fraglich, zu 

welchem Rechtskreis Japan zu zählen ist.429 Es findet sich einerseits die Einordnung in den 

fernöstlichen430, andererseits in den westlichen Rechtskreis.431 Beide Einordnungen sind ange-

sichts der Besonderheiten des japanischen Rechts mit Vorsicht zu genießen, so dass man die 

japanische Inselstellung durchaus auch im Rechtlichen begreifen sollte.432 

Das japanische Zivilprozessrecht ist im ZPG433 normiert und übernahm die Vorschrifren über 

die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer gerichtlicher Entscheidungen 

(§  118  ZPG434  i. V. m. Art. 22 Nr. 6 und 24 des Zivilvollstreckungsgesetzes [Kyosei shikko-

 
426 DUTTA, S. 134, Vgl. auch BALTHASAR, IPRax (2007), S. 478. 
427 NAUMANN, S. 104. 
428 Zu japanischem Recht, in SANDERS, HFR 6 (2005), S. 58. 
429 Zu dieser Erörterung, in ZWEIGERT/KÖTZ, S. 62 ff. 
430 ZWEIGERT/KÖTZ, S. 299; GRASMANN, S. 562 ff.; WESTERHAGEN, ZverglRWiss (1990), S. 424, S. 440. 
431 Vgl. mw.N. ODA, S. 3 ff.; IGARASHI, S. 48 ff. 
432 BAUM, RabelsZ 59 (1995), S. 258, S. 286 ff; RAHM, S. 400; HALEY, S. 1991; KINOSHITA, Zeitschrift für japanisches Recht (2001), S. 7, 

S. 34 ff; SANDERS, ZEuP (2002), S. 96, S. 119 ff. 
433 Dieses Gesetz (Nr. 109/1996 [minji sosho ho]) und die weitere Einzelvorschriften enthaltende Zivilprozessverordnung sind im Jahre 1996 

umfassend reformiert und neu veröffentlicht worden. Nach sämtlichen Reformen des ZPG ist es am 01.01.1998 in Kraft getreten, in HE-

ATH/PETERSEN, S. 6 ff. 
434 Siehe den Textwortlaut von § 118 ZPG: Das rechtskräftige Urteil eines ausländischen Gerichts ist nur bei Erfüllung folgender Bedingungen 

wirksam: 

(1) dass die ausländische Gerichtsbarkeit nicht durch Gesetz, Verordnung oder Vertrag geschlossen ist; 
(2) dass der unterlegene Beklagte, falls er Japaner ist, die Zustellung der für die Einleitung des Verfahrens notwendigen Ladung oder einer 

sonstigen ( s.verfahrenseinleitenden d. Üb.) Verfügung in anderer Weise als durch öffentliche Zustellung erhalten oder auf die Klage erwidert 

hat, ohne diese erhalten zu haben; 
(3) dass das Urteil des ausländischen Gerichts dem ordre public oder den guten Sitten Japans widerspricht; 
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ho] v. 01.10.1979) der deutschen ZPO.435 Am 26.2.2016 und am 26.9.2016 war dem japani-

schen Parlament ein Gesetzentwurf über die internationale Zuständigkeit in Personen- und Fa-

miliensachen vorgelegt worden.436 Bei der Kompetenzkontrolle sehen japanische Rechtspre-

chung und Lehre – ähnlich wie § 97 i. V. m. § 107 FamRG – insbesondere vor, dass das aus-

ländische Gericht in entsprechender („spiegelbildlicher“) Anwendung der japanischen Zustän-

digkeitsregeln international zuständig ist437 und dass außerdem kein weiterer Staat für die Ent-

scheidung international zuständig sein sollte.438 Allerdings wird diese Ansicht durch einen Teil 

der Lehre relativiert.439 In zivilprozessrechtlichem Kontext sorgen die Begriffe „Gerichtsbar-

keit“ und „internationale Zuständigkeit“ für Missverständnisse. Obwohl gesetzlich von der 

Kontrolle der Gerichtsbarkeit des ausländischen Gerichts die Rede ist, besteht Einigkeit in der 

japanischen Lehre, dass damit auch die internationale Zuständigkeit zu verstehen ist.440 Dieses 

Erfordernis ist nicht als Anerkennungshindernis zu verstehen, sondern als positive Vorausset-

zung gemäß Gesichtspunkten wie der Gleichbehandlung der Parteien, Angemessenheit und 

Schnelligkeit der Entscheidung anzusehen.441  

Andererseits ist das Eherecht in Japan durch die Vielzahl von Scheidungsmöglichkeiten442 und 

seine verschlüsselten Normen443 gekennzeichnet. Im Bereich des Eherechts verdrängt die ver-

tragsmäßige nichteheliche Partnerschaft die gesellschaftliche Institution der Ehe immer wei-

ter.444 Im Gegensatz zu den internationalen Zuständigkeitsnormen in vermögensrechtlichen An-

gelegenheiten in Japan, die sich aus den Regeln über innerstaatliche Gerichtsstände und jôri445 

 
(4) dass die Gegenseitigkeit verbürgt ist. 
435 MATSUMOTO, ZZP 121 (2008), S. 203, 204, 205. 
436 Die Beratungen der Unterkommission über die internationale Zuständigkeit in Personen- und Familiensachen, die im Rahmen der Gesetz-
gebungskommission des Justizministeriums einberufen wurde, haben vom 25.4.2014 bis 18.9.2015 stattgefunden (die Protokolle sind abrufbar 

unter: http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_kokusai.html). Am 19.3.2015 wurden der Zwischenbericht und die Motive veröffentlicht, um 

eine öffentliche Konsultation durchzuführen. Darauffolgend wurden einige offene Fragen geklärt, was in den Schlussbericht vom 18.9.2015 
mündete. Der Schlussbericht wurde am 9.10.2015 von der Gesetzgebungskommission angenommen. Auf dessen Grundlage wurde der Gesetz-

entwurf ausgearbeitet, der am 26.2.2016 und am 26.9.2016 dem Parlament vorgelegt worden ist. Der Gesetzentwurf enthält auch Regelungen 

über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Personen- und Familiensachen. Diese sehen aber keine sachlichen 
Änderungen zu den bisherigen Regelungen im Art. 118 ZPG und Art. 24 ZVollG vor, außer dass die Sachzuständigkeit für das Exequatur vom 

Distriktgericht auf das Familiengericht überführt wird. Zur Gesetzgebungsgeschichte und dem Zwischenberichtsowie dessen Motiven, siehe 

SHŌJI HŌMU, Jinji soshō jiken oyobi kaji jiken no kokusai saiban kankatsu hōsei ni kansuru chūkan shian [Zwischenbericht über die Gesetz-
gebung über die internationale Zuständigkeit in Personen- und Familienschen] (Tōkyō 2015) 1 ff. 
437 TAKESHITA, ZZPInt 1 (1996), S. 309; TAKATA, S. 58. 
438 GEIMER, FS Nakamura, S. 174-175. 
439 Zunehmend gewinnt die Ansicht, nach der die Zuständigkeit des Anerkennungsstaates gilt, die allerdings nunmehr in der hypothetischen 

Prüfung größzügiger behandelt werden kann als im Falle ihrer direkten Anwendung, gegenüber dem Spiegelbildprinzip an Einfluss, dazu 

TAKATA, S. 58 ff. 
440 KONO/TRUNK, ZZP 102 (1989), S. 326; dazu auch TAKESHITA, ZZPInt 1 (1996), S. 307; TAKATA, S. 57. 
441 Vgl. TAKATA, S. 58; dazu näher KOBE, S. 238 ff. 
442 Zu den Scheidungsarten in NISHITANI, ZJapanR 18 (2004), S. 218 ff. Diese Materien sind im Familienrechtspflegegesetz (kaji shinpan ho) 

Gesetz Nr. 152 vom 06.12.1947 geregelt. 
443 Siehe Zivilgesetzbuch v. 21.06.1898 i. d. F. v. 1996, in YAMAUCHI/MENKHAUS/FUMIHIKO, BERGMANN-FERID-HENRICH, S. 37-57. 
444 TOKOTANI, ZJapanR 10 (2000), S. 164. 
445 Dieses japanische traditionelle Rechtsinstitut gilt als Grundlage für Entscheidungen über die internationale Zuständigkeit, dazu eingehend 

in PETERSEN, S. 55 ff. 
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herausbilden (§§ 1–21 ZPG)446, verläuft die Regelung solcher Normen in nichtvermögensrecht-

lichen Angelegenheiten anders. Vielmehr sind sie eine „Schaffung“ durch richterrechtliche 

Rechtsfortbildung, sodass ihre Ermittlung komplizierter ist. Die japanische Rechtsprechung 

entwickelte diesbezüglich eigene Grundsätze und stellt somit eine Auslegungsgrundlage für die 

internationale Zuständigkeit zur Verfügung. So wird angeführt, dass die internationale Zustän-

digkeit gerecht und das Verfahren effektiv sein soll und für die Interessen beider Seiten ange-

messen geregelt sein muss.447 Gerade die internationale Zuständigkeit in Personalstatutssachen 

ist Richterrecht. Bevorzugter Anknüpfungspunkt zur Feststellung der internationalen Zustän-

digkeit japanischer Gerichte ist der Wohnsitz des Beklagten.448 Besonders bemerkenswert ist 

allerdings die Rolle der Staatsangehörigkeit im Rechtsumfeld Japans. In Familiensachen ge-

nügte ehedem aufgrund des Gesetzes Nr. 13 von 1898 die japanische Staatsangehörigkeit als 

Anknüpfungspunkt.449 Heutzutage ist es nicht klar zu erkennen, ob die Staatsangehörigkeit als 

Zuständigkeitsgrund gilt oder nicht, weil manche Urteile miterwähnen, dass der Kläger oder 

der Beklagte japanischer Staatsangehörigkeit war.450 In einigen gesichteten Urteilen wurde die 

japanische Staatsangehörigkeit der klagenden Partei durch ihren Wohnsitz in Japan ergänzt.451 

Uneinheitlich zeigt sich jedoch die japanische Rechtsprechung gegenüber ausländischen Klä-

gern mit Wohnsitz in Japan. Übermäßig sind die zusätzlichen Anforderungen an das Wohnsitz-

prinzip, wenn es sich um die ausschließliche Scheidung von Ausländern handelt,452 oder na-

mentlich die klagende Partei Ausländer ist.453 I. d. R. sind japanische Gerichte für Scheidungs-

klagen von Ausländern nicht international zuständig. Sie sind jedoch ausnahmsweise zuständig, 

wenn der Kläger seit längerer Zeit in Japan seinen Wohnsitz hat und ganz in die japanische 

Gesellschaft eingegliedert ist, ferner falls der Kläger vom Beklagten verlassen worden ist und 

dessen Aufenthalt unbekannt ist. In entsprechenden Fällen wird zusätzlich noch eine enge Bin-

dung des Klägers an Japan gefordert.454 Allerdings werden die gestellten Anforderungen durch 

die Entscheidungen der anderen Instanzen etwas aufgelockert. So erklärte sich das OLG Tokio 

28.12.1962 Kamin 13,12,2608 international zuständig für eine Scheidungsklage einer 

 
446 Diese Erkenntnis ergab sich aus einem persönlichen Gespräch mit Prof. Dr. Nishitani Yuko am Max-Planck-Institut in Hamburg am 

12.06.2009. Dazu auch KOBE, S. 231; PETERSEN, S. 47. In der Praxis wird die Auffassung vertreten, dass die Vorschriften über die örtliche 

Zuständigkeit die internationale Zuständigkeit mitregeln, dazu ISHIKAWA/HAGA, S. 278. 
447 MÜNZEL, S. 521. 
448 Siehe Entscheidung des großen Senats des OGH im Fall „Minshu“ v. 25.03.1964, in MÜNZEL, S. 538; TAKESHITA, ZZPInt 1 (1996), S. 

310; PETERSEN, S. 90; FUJITA, Law in Japan 4 (1970), S. 55-86. 
449 KROPHOLLER, Hdb. IZVR, § 94. 
450 Diese Erkenntnis ergab sich aus einem persönlichen Gespräch mit Prof. Dr. Nishitani Yuko am Max-Planck-Institut in Hamburg am 

12.06.2009. 
451 FamG Osaka 01.12.1962 Kasai 15,6,92; OGH-Urteil, LG Yokohama 14,8,1964 Kamin 15,8,200. 
452 MÜNZEL, S. 538. 
453 LG Yamaguschi 11.09.1962 Kasai 15,3,139. 
454 Sogar diese Anforderungen werden durch weitere japanische Gerichtsentscheidungen nicht eingehalten, so LG Osaka 27.04.1971 Juristo 

525 (1990), S. 113: […] hier wird keine bestimmte Dauer des Aufenthaltes verlangt. 
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Amerikanerin mit Wohnsitz des Beklagten in Japan.455 Dies zeigt die Wichtigkeit des Wohn-

sitzprinzips als Anknüpfungspunkt in Personalstatutssachen. 

Infolge der sich widersprechenden Entscheidungen sind neuere von der Rechtsprechung gebil-

dete Regelungen über die internationale Entscheidungszuständigkeit in Japan entwickelt wor-

den. Exemplarisch führt das japanische OGH in einem Urteil vom 16.10.1981456 an, dass ein 

japanisches Gericht zwar grundsätzlich zur Entscheidung der Sache international zuständig sei, 

wenn dafür irgendein Gerichtsstand, der im ZPG für die inländische örtliche Zuständigkeit be-

stimmt ist, im japanischen Hoheitsgebiet gegeben ist. Allerdings stellt die japanische Rechts-

praxis weitere Anforderungen an ihre internationale Zuständigkeit. So darf die Annahme der 

japanischen internationalen Zuständigkeit nicht Billigkeitsvorstellungen und der Idee von einer 

gerechten Entscheidung widersprechen oder die Beschleunigung des Verfahrens nicht behin-

dern.457. In Japan ist zusätzlich zu den üblichen Zuständigkeitsregelungen als Korrektiv eine 

Ausnahmeregelung bezüglich „besonderer Umstände“ vorgesehen. Danach hat der Richter von 

der Bejahung der Zuständigkeit japanischer Gerichte ganz oder teilweise abzusehen, wenn dies 

aus Billigkeitsgründen gegenüber den Parteien ungerecht bzw. hinsichtlich einer angemessenen 

und zügigen Durchführung des Verfahrens unsachgemäß erscheint. Diese Regelung ähnelt der 

anglo-amerikanischen forum non conveniens-Doktrin. Sie ist jedoch keine Ermessens-, sondern 

eine Ermächtigungsregelung, so dass der Richter bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-

zungen stets die Klage abzuweisen hat 

Schließlich hat eine OGH-Entscheidung aus dem Jahr 1996458 die japanische internationale Zu-

ständigkeit in Ehescheidungssachen verändert. Im Vergleich zur OGH-Entscheidung aus dem 

Jahr 1964 wird durch neue Rechtsprechung in Anbetracht von jôri und Abwägung der Partei-

interessen der diesbezügliche Entscheidungsspielraum erweitert.459. Mit der Globalisierung be-

wegt sich einiges im Bereich des internationalen Familienrechts. Während das internationale 

Familienrecht in Japan bisher überwiegend durch Rechtsprechung ausgestaltet wurde, werden 

mit dem neuen Gesetz über die internationale Zuständigkeit klare Regelungen geschaffen. Die 

Anwendung dieser neuen Regelungen wird weitere dogmatische Fragen hinsichtlich der Aus-

legung, der Lückenfüllung und der Systematik aufwerfen. In dieser Hinsicht können rechtsver-

gleichende Studien nützlich und aufschlussreich sein.  

 
455 Vgl. auch LG Kobe 08.07.1963 Hanta 157,184. 
456 OGH 16.10.1981, Minshu Bd. 35 Heft 7 (das Urteil im bekannten Fall einer Fluggesellschaft in Malaysia), dazu näher NOMURA, Osaka 

Univ. L.R. 31 (1981), S. 21 ff. 
457 Dazu TAKESHITA, ZZPInt 1 (1996), S. 311. 
458 OGH 24.6.1996, Hanrei Jiho 1578 (1996), S. 57. 
459 PETERSEN, S. 97. 
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4.1.2.3.2.3 Zwischenergebnis 

Der Anerkennungsrichter in Perú ist laut Gesetz (Art. 2051 CC 1984) von Amts wegen gezwun-

gen, das Recht des Urteilstaats zu kennen und anzuwenden. Dieser Aufforderung würde er 

nachkommen, wenn eigene Erkenntnismöglichkeiten in verfügbarer Literatur und Gesetzestex-

ten bestünden und eine dem peruanischen Recht verwandte Rechtsordnung anzuwenden 

wäre.460 Allerdings wird der Rückgriff auf den Grundsatz der unilatéralité double bei der Kom-

petenzkontrolle die richterliche Fachkompetenz des Anerkennungsrichters meist überschreiten.  

Die Untersuchung des Rechtssystems im common law und im japanischen Recht erlaubt einige 

Bedenken gegen den Grundsatz der unilatéralité double zu erheben. Grundsätzlich zeigen 

US- amerikanische und peruanische Kollisionsnormen in Ehesachen Parallelen. Schwer zu 

konkretisieren ist der Anknüpfungspunkt in den einzelnen US-Bundesstaaten. Die Unflexibili-

tät des Rechts im common law würde zu einer starren Einstellung des Anerkennungsrichters 

führen. Schwierig scheint auch die Ermittlung der Mindestdauer des domicile oder der resi-

dence eines oder beider Ehegatten in den Vereinigten Staaten. Dies stellt den Kern des Wohn-

sitzprinzips dar, der wiederum die Grundlage der Kompetenzkontrolle ist. Schließlich könnte 

das Zusammenspiel von case law und statutory law in seiner Hierarchie oft zu Schwierigkeiten 

in der Anwendung führen. Anders als in Perú, wo die gerichtliche Zuständigkeitsverteilung 

zentralisiert ist, bilden bspw. federal courts und state courts in den USA strikt voneinander 

getrennte Gerichtsbarkeiten mit vollständigem eigenem Instanzenzug.461  

Die Ermittlung von Sach- und Kollisionsnormen des japanischen Scheidungsrechts andererseits 

ist umständlich. Die Vielfältigkeit von Scheidungsverfahren und die Komplexität der Sachnor-

men in Bezug auf die Scheidung und unterschiedliche Rechtsüberzeugungen in Familiensachen 

erschweren eine erfolgreiche Ermittlung. Ferner stellt die uneinheitliche richterliche Entwick-

lung der Grundsätze der internationalen Zuständigkeit in Japan in Familiensachen eine weitere 

Hürde der Ermittlung dar. Darüberhinaus sind die höheren Anforderungen in Japan an das Be-

stehen internationaler Zuständigkeit in Familiensachen mit dem Rechtsempfinden peruanischer 

Richter unvereinbar. Problematisch scheint eine Durchsetzung einzelner japanischer Gerichts-

stände im Anerkennungsstaat zu sein. Man denke dabei an japanische exorbitante Gerichts-

stände wie die transient jurisdiction oder auch an den Handelsverkehr.462 Diese stoßen an kei-

nen Filter im peruanischen Recht, aus dem sich Einwände gegen ihre Anerkennung ergeben 

 
460 Siehe Gerichtsurteil Corte Suprema del Perú, peruanischer Bundesgerichtshof Exp. Nr. 521-84-Lima v. 16.11.1984, in Normas legales 46 

(1987), S. 53. 
461 Dazu eingehend in GILFRICH, S. 111; STÜRMER/BORMANN JZ 2 (2000), S. 81. 
462 NAGEL, FS Waseda University, S. 759, 760. Zum Gerichtsstand des Erfüllungsortes in KONO/TRUNK, S. 327. 



83 

könnten. Zuständigkeitsmängel bzw. -missbräuche wären durch die Kompetenzkontrolle im CC 

1984 legitimiert.  

Solange in diesem Sinne der Grundsatz der unilatéralité double im CC 1984 gesetzlich veran-

kert ist, wird dem peruanischen Anerkennungsrichter wegen der Rechtsaufteilung bzw. Rechts-

gestaltung der IPR-Normen in den Vereinigten Staaten und dem Rechtsverständnis in Japan vor 

allem im Familienrecht Unzumutbares abverlangt. 

4.1.2.4 Verstoß gegen völkerrechtlichen Grundsatz des pacta sunt servanda  

Ein zusätzliches Argument für die Abschaffung der unilatéralité double findet sich im Bereich 

des nationalen Zivilprozess- und Verfassungsrechts. Dabei handelt es sich um den Verstoß ge-

gen das römische Prinzip des pacta sunt servanda463 durch ein Kassationsurteil der Sala de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Lima von 2005. Die Kassation464 

(Art.  384–400) gehört wie die Appellation (Art. 364–383), und Beschwerde (Art. 401–405) zu 

den Rechtsmitteln im peruanischen Zivilprozessrecht gemäß CPC 1993. 

Der Grundsatz des pacta sunt servanda ist im Art. 55 CPP 1993 verankert und wurde mit der 

Ratifikation der WVK durch Decreto Supremo N° 029‐2000‐RE übernommen.465 Am 

14.10.2000 ist die WVK in Peru in Kraft getreten. Soweit die Vereinbarung der Anwendung 

eines Vertrages reicht, sind dessen Normen völkerrechtlich bindend, und es gelten die in Art. 

26 WVK (pacta sunt servanda) und Art. 27 WVK (keine Berufung auf innerstaatliches Recht, 

um die Nichteinhaltung eines Vertrages zu rechtfertigen). 

4.1.2.4.1 Der Sachverhalt eines Kassationsurteils 14785/2014466 

In dem ergangenen Urteil wird die Geltung des pacta sunt servanda in der peruanischen Rechts-

ordnung in Frage gestellt. Es wird der Vorrang von autonomen Normen gegenüber denen in 

den Staatsverträgen behandelt. Sollte sich dieser Anspruch durchsetzen, würde der Grundsatz 

der unilatéralité double weiterhin an Bedeutung gewinnen und die Anwendung des 

 
463 Das Prinzip des pacta sunt servanda beschreibt eine der wichtigsten Grundsätze des privaten Vertragsrechts. Es besagt, dass Verträge 

einzuhalten sind. 
464 Zur Rechtsgeschichte der Kassation in Peru, CARRIÓN Lugo, S. 3 ff. Ein historischer Überblick über die Entwicklung der Kassation in, 

RIEß, S. 5 ff. Aus rechtsvergleichender Sicht wurde der Corte Suprema di Cassazione in Italien als ein nichtrichterliches Verfassungskontroll-

organ gegründet. Zur historischen Entwicklung des Kassationsgerichtshofs in Italien, CAPONI, ZZP 115 (2002), S. 226. 
465 Siehe https://legamerou.files.wordpress.com/2012/05/reserva-del-perc3ba-a-la-cv69.pdf, aktueller Stand 27.11.2017. 
466 Kassationurteil Nr. 1475-2014  Sala de Derecho Constitucionl y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República v. 

16.06.2006, in https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dd92ae804fc273e7b1adb55a56224ace/Sentencia+Casaci%C3%B3n+Nro.+14785-

2014-LIMA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd92ae804fc273e7b1adb55a56224ace (17.10.2023), inhaltlich wie das Kassationsurteil der 
Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia v. 11.11.2005 (Nr. 905-2005). 

https://legamerou.files.wordpress.com/2012/05/reserva-del-perc3ba-a-la-cv69.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dd92ae804fc273e7b1adb55a56224ace/Sentencia+Casaci%C3%B3n+Nro.+14785-2014-LIMA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd92ae804fc273e7b1adb55a56224ace
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/dd92ae804fc273e7b1adb55a56224ace/Sentencia+Casaci%C3%B3n+Nro.+14785-2014-LIMA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=dd92ae804fc273e7b1adb55a56224ace
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Spiegelbildprinzips oder der proximidad razonable, die in Übereinkommen verankert sind, 

keine weitere Geltung genießen.  

Es handelt sich um ein Kassationsurteil der Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia v. 14.06.2016, das dem Urteil v.11.11.2005 (Nr. 905-2005) sinn- und 

zweckgemäß entspricht. Der Kassationsführer war das Finanz- und Wirtschaftsministerium, 

vertreten duch seinen Prozessvertreter Jorge E. Freyre (nachfolgend Kl.). Er legte in der Appel-

lation (Nr. 280-2004 v. 22.02.2005) eine Kassationsbeschwerde gegen eine Entscheidung der 

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (nachfolgend Ang.) v. 14.01.2004 ein 

und erzielte ihre Aufhebung. 

Der Ang. schloss sich in der zweiten Instanz an der Entscheidung der Primera Sala Especiali-

zada de lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Exp.  Nr. 

1323.2002 v. 23.01.2004, nachfolgend Corte) an. Der Kern des Rechtsstreits vor der Corte fiel 

in das Gebiet des Verfassungs-, Steuer- und Zivilprozessrechts. Er hatte überwiegend die Aus-

einandersetzung zwischen internen Gesetzen (DS. 16-91-AG und D. Ley 25528 über die Ände-

rung des Zolltarifs) und der Gültigkeit einer peruanisch-kolumbianischen Handels-Steuerkon-

vention zum Gegenstand. Diese Konvention regelt den Zolltarif zwischen Perú und Kolumbien. 

Die Corte führte in ihrer Entscheidung unter Berufung auf die WVK (siehe fünfte Urteilsbe-

gründung) an, dass ein Staatsvertrag in Anbetracht des Grundsatzes pacta sunt servanda zwi-

schen den Parteien bindend und von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen sei. Ebenso sei 

die einseitige Nichtanwendung eines Staatsvertrags nicht gerechtfertigt (vierte und zwölfte Ur-

teilsbegründung). Die Corte ist weiterhin der Ansicht, dass interne Gesetze die Wirksamkeit 

eines Staatsvertrags nicht derogieren können, weil sie  

a) im Verhältnis zum Staatsvertrag einen anderen Gegenstand betreffen und  

b) die Staatsverträge durch Erhebung einer Verfassungswidrigkeitsklage für nichtig zu erklären 

sind und das Urteil vom peruanischen Corte Suprema zu erteilen ist (neunte Urteilsbegrün-

dung).  

Der Ang. teilte die Ermessensausübung der Corte und lehnte den Anspruch des Kl. ab. Er be-

anspruchte, dass der Rechtsstreit in den Zustand zurückversetzt werde, in dem er sich vor Erlass 

der angefochtenen Entscheidung befunden habe, nämlich die Regelung des Zolltarifs in der 

peruanisch-kolumbianischen Konvention vor der Änderung durch die internen Gesetze DS.  16-

91-AG und D. Ley 25528. Der Kassationskläger führte in seiner Apellationsklage an, dass  
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a) der Grundsatz des pacta sunt servanda in diesem Fall nicht anwendbar sei, da die WVK 

durch Perú erst im Jahr 2002 ratifiziert worden sei (Apellationsbegründung 2.2)467, und  

b), demnach also ein Verstoß gegen das Prinzip des Rückwirkungsverbotes von Normen vor-

liege (Apellationsbegründung 3.1). 

Der Kassationsgerichtshof erklärte die Apellationssklage in seinem Urteil Nr. 905-2005 für un-

begründet. Er bestätigte im Grunde die Entscheidung der Corte. De facto sei die Anwendung 

der WVK in Perú vor 2000 zulässig, denn Art. 1361 CC 1984 verkörpert den pacta sunt ser-

vanda Grundatz: Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se pre-

sume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes 

y quien niegue esa coincidencia debe probarla. Ihre bis dahin nicht erfolgte Ratifizierung stellt 

kein Hindernis dafür dar, dass sich der Zivilrichter auf die Anwendung des pacta sunt servanda 

hätte berufen können. Die WVK beinhaltet überstaatliche Prinzipien des Völkerrechts, und ihre 

Heranziehung durch die Gerichtsbarkeiten der Staaten ist unabhängig von der Ratifikation der 

WVK (achte Kassationsurteilsbegründung). So auch Resolución Ministerial Nº 0231/RE-2013 

v. 06.03.2013.468 Betont wird in dem Urteil die Tatsache, dass der Grundsatz des pacta sunt 

servanda in dem Rechtsstreit unberührt bleibt. Das bedeutet, dass die Grundlinien der Handels- 

und Steuerkonvention durch die internen peruanischen Gesetze über den Zolltarif nicht aufge-

hoben werden können. Verschärft wird diese Ansicht durch die Interpretation der WVK-Best-

immungen über die Änderung und Modifikation von Verträgen in den Art. 39 und 40 WVK 

und über die Einhaltung von Verträgen in den Art.  26 und 27 WVK (fünfte Kassationsurteils-

begründung). Darüber hinaus wird in dem Urteil angeführt, dass die Kündigung von Staatsver-

trägen entweder in der Kompetenz des Staatsoberhauptes liege oder durch eine Verfassungs-

widrigkeitsklage zu erwirken sei (sechste Kassationsurteilsbegründung). Das durch das Kassa-

tionsgericht gefällte Urteil lässt keinen Interpretationsraum: die Vorschriften der Konvention I 

und II stehen vor den autonomen Normen im CC 1984. 

4.1.2.4.2 Zwischenergebnis 

Der vorgegebene Sachverhalt gründet auf dem Rechtsgrundsatz pacta sunt servanda in der 

WVK. Perú hat die WVK ratifiziert und ist somit vollständiges Mitglied dieser Konvention. 

Demnach ist Perú grundsätzlich dazu verpflichtet, die Gebote der WVK einzuhalten. In dieser 

 
467 Es handelte sich um einen Argumentationsfehler, denn die WVK wurde durch die peruanische Regierung im Jahr 2000 ratifiziert und in 

Kraft getreten. 
468 Siehe https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/CCEP/files/cursos/2017/files/curso_b%C3%A1sico1.pdf (17.10.2023). Internationale Ab-

kommen darunter die WVK 1969, welche durch Peru mit Vorbehalt unterzeichnet wurden, genießen Rechtswirsamkeit.  

https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/CCEP/files/cursos/2017/files/curso_b%C3%A1sico1.pdf
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Bestimmung wird die Regel aufgestellt, dass eine Vertragspartei sich nicht auf ihr innerstaatli-

ches Recht (Urteile inbegriffen!) berufen kann, um die Nichterfüllung eines Vertrags zu recht-

fertigen. Mit der Wahrung des pacta sunt servanda wird nicht nur die Gewährleistung der in-

ternationalen Zusammenarbeit erstrebt, sondern auch die Schaffung einer friedlichen Koexis-

tenz.469 

Aus der Auslegung von Art. 55 CPP 1993: Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional, kann abgeleitet werden, dass die allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts Bestandteile der Rechtsordnung sind. Der Grundsatz lex posterior derogat lex 

priori wirkt sich auf diesen Sachverhalt nicht aus. Vielmehr sind interne Normen im Einklang 

mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen Perús auszulegen, selbst wenn diese später erlassen 

worden sind, da nicht anzunehmen ist, dass der Gesetzgeber ohne ausdrückliche Begründung 

von den völkerrechtlichen Verpflichtungen Perús abweichen oder die Verletzung solcher Ver-

pflichtungen ermöglichen wollte. Die Völkerrechtsfreundlichkeit der Verfassung stellt die Si-

cherung der Einhaltung bestehender völkerrechtlicher Verträge durch eine Bindung des Gesetz-

gebers sicher.470 Diese völkerrechtlichen Bestimmungen in Art. 26 und 27 WVK gehen laut 

CPP 1993 den innerstaatlichen Gesetzen vor471 und werden dem Rang eines einfachen Gesetzes 

nicht gleichgestellt. Diese Auffassung wird auch in der nationalen Lehre472 und internationa-

len473 Rechtsprechung vertreten. Perú kann sich nicht auf sein innerstaatliches Recht berufen, 

um die Nichterfüllung der Konvention I, welche das Spiegelbildprinzip befürwortet, zu recht-

fertigen. Diese Vorgehensweise widerspräche dem gemeinschaftlichen Rechtsverständnis. Ne-

ben diesen grundlegenden Erwägungen sind auch Rechtssicherheit und die Wahrung des inter-

nationalen Rechtsverkehrs zu berücksichtigen. Auf diesen Vorbehalt kann nur zurückgegriffen 

werden, wenn es sich um die Verletzung einer Bestimmung des innerstaatlichen Rechts über 

die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen handeln würde (Art. 27 Abs. 2 S. 2 i. V. m. 

Art. 46 Abs. 1 WVK). Sollte durch die Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen nationa-

les Verfassungsrecht gebrochen werden, kommt das zur Anwendung.474 Dieses Erfordernis ist 

allerdings für die dargestellte Fallkonstellation irrelevant. 

Die Einheitlichkeit der Rechtsprechung könnte zudem auf den Prüfstand gestellt werden, wenn 

die Anwendung des Spiegelbildprinzips laut interner Normen im CC 1984 nicht beachtet wird. 

 
 469 Dazu TALALAEV, S. 85, 86. 

470 CORTEN/KLEIN, S. 1120, 1121. 
471 Dazu NÚÑEZ VALDIVIA, S. 70; TOVAR Gil, DIP, S. 161; CANDELA Sanchéz, Art. 2047, S. 664, 665; CHIRINOS Soto, S. 114. Dazu 

äußert sich auch die internationale Lehre, FRITZMAURICE, RCADI 92 (1957-II), S. 85. 
472 FERNÁNDEZ Maldonado, Derecho 43-45 (1989-91), S. 337, 341. 
473 Siehe Affaire des Communautés Gréco-bulgares 31 juillet 1930 CPJI Serie B nr. 17, S. 32 und 35, in CORTEN/KLEIN, S. 1140. 
474 Vgl. MEERPOHL, S. 8. 
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Von der Interpretation des Kassationsurteils sollte die Anwendung des Spiegelbildprinzips un-

berührt bleiben und von den Rechtsanwendern nutzbar sein. Dies sollte auch als ein Anstoß 

gelten, den Grundsatz der unilatéralité double abzuschaffen. 

4.1.2.5 Der Verstoß gegen den materiellen ordre public  

Ein weiteres Argument zur Reform der Kompetenzkontrolle im CC 1984 beruht auf der stritti-

gen Handhabung der Gerichtspraxis im Verhältnis zum nationalen ordre public. Die Gerichts-

praxis setzte sich über geltendes Recht hinweg und wendet hauptsächlich das Spiegelbildprin-

zip für die Kompetenzkontrolle an. Ab und zu greift sie hierfür auf den Grundsatz der proxi-

midad razonable zurück. Der CC 1984 befürwortet hingegen die Anwendung der unilatéralité 

double. Dadurch würden die Entscheidungen des peruanischen Familiengerichts, welche als 

actos jurídicos bzw. actos procesales einzustufen sind475, gegen den materiellrechtlichen Vor-

behalt in Art. V TP CC 1984 verstoßen.476 Der Verstoß gegen den internen ordre public (Art. 

219 Nr. 7 und 8 CC 1984) führt zur Nichtigkeit des acto jurídico; die Verletzung des internati-

onalen ordre public hat hingegen den Anwendungsausschluss internationaler Rechtsnormen 

zur Folge (Art. 2049 CC 1984). Dies ist nichts anderes als der Ausdruck der Grundregel im 

einleitenden Teil des CC 1984.477 Deshalb wird aus Überzeugung des Autors in dieser Arbeit 

erörtert, ob die bereits anerkannten ausländischen Urteile unter Geltung des CC 1984 als nichtig 

zu betrachten seien.  

Heutzutage besteht neben dieser klassischen Definition auch eine moderne Interpretation des 

ordre public, nämlich aus Sicht eines ordre public politique ou moral oder économique.478 Das 

nationale Recht setzt sich zwar nicht mit dieser Auslegungsweise des ordre public auseinander, 

vertritt aber die Auffassung, dass Verstöße gegen beide Arten des ordre public im Hinblick auf 

verletztes „Allgemeininteresse“ absolute Nichtigkeit begründen.479 Dieser Betrachtungsweise 

folgend, fallen unter ordre public nicht nur sittliche Werte oder formelle oder materielle Ge-

setze; vielmehr dient dieser Grundsatz der Absicherung nationaler Belange und der Wahrung 

 
475 Ein acto jurídico wird als eine Rechtshandlung verstanden, die als erklärte Rechtsfolge nach der Rechtsordnung ex lege nur deshalb eintritt, 

weil sie gewollt ist, in TABOADA Cordoba, Themis 30 (1994), S. 61. 
476 Ein acto jurídico ist nach Art. V TP CC 1984 dann nichtig, wenn er die Werte negiert, deren Verwirklichung nach geltender Rechtsordnung 

durch die Rechtsüberzeugung in einer bestimmten Gesellschaft aufgegeben sind, sodass die rechtliche Anerkennung des diese Werte negieren-

den Geschäfts mit dem Sinn und der Aufgabe des Rechts unvereinbar wäre, LEDESMA Narváez, S. 579. 
477 RUBIO Correa, Nulidad y Anulabilidad, S. 20, 21. 
478 Dazu eingehend BECKMANN, S. 120. 
479 ESPINOZA Espinoza, Principios, S. 261; wohl auch STARCK/ROLAND/BOYER, Rn. 878, Rn. 370. 
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grundlegender Gerechtigkeitsanforderungen. Dazu zählen auch nationale Interessen und staats-

politische Ziele, die vom religiösen und sozialen Hintergrund abhängig sind.480 

4.1.2.5.1 Ordre public in der Gerichtspraxis 

Die ständige Rechtsprechung der Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima 

verstößt durch ihre Entscheidungen weithin gegen die ratio legis dieser Norm (Art.  V TP CC 

i.V.m Art. 219 Nr. 7 und 8 CC 1984), indem sie sich nicht an Art. 2104 Nr. 2 CC 1984 hält. 

Die Familiengerichte praktizieren somit eine strittige Interpretation der Normen der Kompe-

tenzkontrolle, die sich in vielen Entscheidungen niederschlägt. Nach geltenden Bestimmungen 

des Anerkennungsrechts im CC 1984 sollte diese theoretisch dem Grundsatz der unilaterálité 

double unterliegen. In der Praxis liegt jedoch häufig eine Abweichung von der als Leitbild der 

Kompetenzkontrolle fungierenden gesetzlichen Regelung in Art. 2104 Nr. 2 S. 1 CC 1984 vor. 

Dies geschieht durch die richterliche Ausschaltung des dispositiven Rechts und in der sinnver-

zerrenden Nichtbeachtung der entsprechenden Norm. Dies führt aus Sicht der Rechtsprechung 

zu unstimmigen Handlungen. In einem Urteil lässt sich einen Bruch des ordre public erkennen, 

dessen Normen durch die Rechtsprechung als Teil der Gemeinschaft zu befolgen sind.481 Für 

einen anderen Teil der Gerichtspraxis bestünde kein Verstoß gegen den ordre public.482 Ein Teil 

der peruanischen Lehre äußert sich allerdings gegensätzlich und sei für die Nichtigkeit der 

Rechtshandlung.483  

4.1.2.5.2 Zwischenergebnis 

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich aus der diskutierten Fallkonstellation ein Verstoß gegen 

den peruanischen ordre public ergeben hat. Bei dem Gebot der Anerkennungszuständigkeit im 

CC 1984 handelt es sich um eine zwingende zivilrechtliche Vorschrift. Diese wurde vom An-

erkennungsrichter in klarer Verkennung der Rechtslage nicht oder anders angewandt. Aus drei 

triftigen Gründen ist eine Abweichung von den Regeln der Kompetenzkontrolle nicht zu dul-

den. Abweichungen vom Gesetz sind nur dann statthaft, wenn sie ausdrücklich zugelassen sind 

und  

(a). Diese Zulassung liegt im peruanischen Anerkennungsrecht nicht vor. Der Anerkennungs-

richter ist somit weder ausdrücklich noch stillschweigend ermächtigt, vom Regelungsgehalt in 

 
480 RODRÍGUEZ Esqueche, S. 131; ESPINOZA Espinoza, Comentario zu Art. V TP, S. 55. Dazu äußert sich die Rechtsprechung, siehe Cas. 

Nr. 2516-98 Explorador Jurisprudencial, Gaceta Jurídica. 
481 Siehe Cas. Nr. 3702-2000, Explorador Jurisprudencial, Gaceta Jurídica. 
482 Siehe Cas. Nr. 080-94 Lima (Cono Norte), Normas Legales 249 (1997), S. A-22. 
483 ESPINOZA Espinoza, Principios, S. 280; SÖHNGEN, S. 60. 
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Art. 2104 Nr. 2 S. 1 CC 1984 abweichen zu dürfen. Außerdem ist der rechtsprechenden Gewalt 

die Wahrung der Einheit der Rechtsprechung anvertraut  

(b). Eine Divergenz zwischen Entscheidungen verschiedener Gerichte in denselben entschei-

dungsrelevanten Rechtsfragen führt zu einer Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung. Schließlich 

beanspruchen zwingende Normen unbedingte Geltung und Beachtung im Inland  

(c). Da zu den wesentlichen Grundsätzen des peruanischen Rechts die unverzichtbaren Erfor-

dernisse der materiellprivatrechtlichen Gerechtigkeit gehören, sind diese durch die Anerken-

nungsrichter zu beachten und in ihren Entscheidungen umzusetzen. 

Vom vorgetragenen Standpunkt aus wäre die Einleitung eines Verfahrens wegen Nichtigkeit 

des acto jurídico denkbar. Grundsätzlich liegt der Beginn eines Zivilverfahrens wegen Nich-

tigkeit eines acto jurídico allein in den Händen der Parteien (Art.  220 Abs.  1 S. 1 CC  1984).484 

Klagelegitimiert ist das Gericht dagegen nur in den wenigen eindeutigen Fällen, in denen ein 

Verfahren von Amts wegen begonnen wird (Art.  220 Abs. 2, S. 2 CC 1984). Darüber hinaus 

ist aber auch die Staatsanwaltschaft gemäß Art. 220 Abs.1, S.1 CC 1984 befugt, von Amts 

wegen ein Zivilverfahren einzuleiten, wenn ihr Tatsachen vorliegen, aus denen sich eine Ver-

letzung des ordre public ergibt. Dieses könnte sich gegen die in den letzten zehn Jahren von 

der Sala Especializada de Familia de la Corte Superior de Lima erlassenen Entscheidungen 

über die Anerkennung richten. Die Möglichkeit, absolute Nichtigkeit geltend zu machen, un-

terliegt einer langen Verjährung, die nach Art.  2001 Nr. 1 CC  1984 zehn Jahre beträgt. Die 

intendierten Rechtsfolgen des acto jurídico hätten von Anfang an unwirksam sein müssen und 

die bezweckten Rechtswirkungen nicht hervorbringen dürfen.485 Die richterliche Entscheidung 

auf Nichtigkeit wirkt erga omnes.486 Außergerichtlich steht darüber hinaus „jedermann“ das 

Recht zu, Anzweiflungen und Einwände gegen gerichtliche Beschlüsse und Entscheidungen zu 

formulieren. Dieser Anspruch findet seinen ausdrücklichen Ausdruck in der Verfassung von 

1993 und könnte dazu führen, bei dem in Frage stehenden Entscheidungsermessen der Aner-

kennungsrichter einen neuen Ansatz zu ermöglichen. 

4.1.2.6 Der Mangel an anerkennungsrechtlichen Vorbehalten 

Ein weiterer Grund, den Art. 2104 Nr. 2 CC 1984 zu novellieren, findet Resonanz in der man-

gelnden Regelung von Vorbehaltsnormen in der Anerkennungsphase. Zu den dem peruanischen 

 
484 Normas Legales 297 (2001), S. A- 37. 
485 RUBIO Correa, Nulidad y Anulabilidad, S. 25. 
486 Normas Legales 290 (2000), S. A-5. 
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Recht bekannten Anerkennungsvorbehalten gehören der ordre public international und die Ge-

setzesumgehung. Diese sind im Anerkennungsverfahren grundsätzlich nicht oder ungenügend 

geregelt.487 Die Erörterung der Gesetzesumgehung durch die Gerichtspraxis erfolgt unklar. 

Denn in manchen Urteilbegründungen ist nicht eindeutig formuliert, ob die Ablehnungsgrund-

lage auf den Vorbehalten oder der Kompetenzkontrolle beruht. Die Lehre vertritt die Auffas-

sung, dass die Prüfung der Gesetzesumgehung durch die Kompetenzkontrolle erfasst wird.488 

Insofern sei von einer Regelung der Gesetzesumgehung im Gesetz abzusehen. Die Rechtspre-

chung hingegen betrachtet die Gesetzesumgehung als eine selbstständige Anerkennungsvoraus-

setzung.489 Diese enthalte eine Generalklausel, nach der die Kompetenzkontrolle durchgeführt 

werde, wenn ein hinreichender Bezug zum Urteilsstaat vorliege. Die ausländische Lehre teilt 

diese richterliche Ansicht. So würde eine Anerkennung an einer Gesetzesumgehung scheitern, 

wenn die Entscheidungszuständigkeit willkürlich, gekünstelt oder betrügerisch erfolgt sei.490 

Die Nachteile dieser Regelungslücke verschärfen sich, wenn deren Anwendung mit Urteilen 

aus Scheidungsparadiesen konfrontiert ist. In dieser Hinsicht wird auch oft die Fachkompetenz 

der Anerkennungsrichter überschritten, wenn sie nicht spiegelbildlich ermitteln oder bewerten 

können. Die Anknüpfungsmomente sind nach bestehendem Recht vor allem in Ehesachen ma-

nipulierbar, sodass der Anerkennungsrichter vor die Notwendigkeit gestellt wird, den Umstand 

der veränderten Anknüpfungspunkte im Verhältnis zum Sachverhalt zu ermitteln. Die Prüfung 

einer Umgehung fremden Rechts ist zudem mit Zeitaufwand und Kosten verbunden. Die Rich-

ter müssen sich dabei nicht nur mit umfassenden Gesetzeskomplexen, sondern angesichts der 

Auslegung der betreffenden Sachnorm nach ihrem Zweck und durch Vergleich des konkreten 

Umgehungstatbestands mit dem Zweckgedanken der Sachnorm auseinandersetzen. Ferner ist 

das angegebene Wertungsgefälle im Verhältnis verschiedener nationaler Rechtssysteme zuei-

nander schwer zu ermitteln. Beispielsweise wird man in common law-Staaten vergeblich nach 

einer Regelung der Gesetzesumgehung suchen.491 Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der An-

knüpfungspunkt eines fremden Kollisionsrechts, welcher das maßgebliche Recht bestimmt und 

durch fraudulöses Verhalten verändert wird, im engen Verhältnis zu schützenswerten Interessen 

der jeweiligen Staaten steht. Ihre Erforschung ist mit rechtspolitischen Fragen verbunden, die 

eine Anerkennung erschweren würden. 

 
487 Siehe Abschnitt 3.2. 
488 Siehe Abschnitt 3.2.  
489 DELGADO Barreto, DIP, S. 371. 
490 Vgl. SONNENTAG, S. 279. 
491 KEGEL/SCHURIG, IPR, § 14, S. 476-478. 
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Andererseits ist es für die Bedeutung der internationalen Zuständigkeit eine zentrale Frage, 

wann staatliche Instanzen Urteile anerkennen und zur Vollstreckung zulassen und wann sie 

Urteile diese Anerkennung versagen. Die Anerkennung ausländischer Urteile im Inland steht 

unter dem Vorbehalt des inländischen (ausländischen oder internationalen, so Art. 2104 Nr. 2 

CC 1984) ordre public. Der anerkennungsrechtliche ordre public-Vorbehalt spielt dabei eine 

Rolle, wenn es um die Anerkennung bzw. Vollstreckbarerklärung ausländischer Entscheidun-

gen geht. Dieser hat die Funktion einer Notbremse und soll die Einordnung solcher ausländi-

schen Urteile in die inländische Rechtsordnung verhindern, die gegen unverzichtbare Grund-

werte der innerstaatlichen Rechtsordnung verstoßen. Deren Ermittlung sei für den Anerlen-

nungsrichter unter der Anwendung der unilatiralité double unmöglich. Die Prüfung des ordre 

public-Vorbehalts erfordert vom Anerkennungsrichter einen umfassenden Erkenntnisstand und 

die Ermittlung der unterschiedlichen Wertungen im Rahmen der ordre public-Kontrolle inter-

nationaler Gerichtsstände. Der ordre public international ist in den einzelnen Staaten gänzlich 

verschieden ausgestaltet.492 Ein anerkennungsrechtlicher ordre public ist ferner nach herkömm-

licher Auffassung enger zu verstehen als der kollisionsrechtliche, weil die inländische Rechts-

ordnung i. d. R. stärker tangiert wird, wenn ein peruanisches Gericht ausländisches Recht an-

wenden muss, als wenn es nur um die Anerkennung eines auf ausländischem Recht beruhenden 

Urteils geht. Der anerkennungsrechtliche ordre public-Vorbehalt ist nämlich nicht mit dem kol-

lisionsrechtlichen ordre public-Vorbehalt zu verwechseln. Es geht vor allem darum, die unver-

zichtbaren Grundgedanken der Gesetzgebung im Anerkennungsstaat und die ihr inneliegenden 

Gerechtigkeitsvorstellungen zu schützen. Eine konkrete Regelung dieser Maxime im CC 1984 

wird vermisst. Daher versucht die Novellierung diese Lücke zu ergänzen.  

 

 

 

 

 

  

 
492 ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 281. 
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4.2 Rechtssetzer zur Reform des Art. 2104 Nr. 1 und 2 CC 1984 

Wer angemessene Anerkennungszuständigkeitsnormen anstrebt, darf sich nicht mit einem in 

sich schlüssigen Prüfungssystem begnügen, sondern muss sich auf internationaler Ebene um 

eine Rechtsangleichung bemühen. Dazu muss man fremde Rechtsordnungen zur Kenntnis neh-

men und sich kritisch an ihnen orientieren. Daher stützt sich die Reformbestrebungen der Kom-

petenzkontrolle im CC 1984 auf,  

(a) ihre Untersuchung im internationalen Umfeld,  

(b) die Auseinandersetzung mit den in der Gerichtspraxis angewandten Prüfungstheorien und 

 (c) die Ermittlung der erfolgsversprechenden Anknüpfungspunkte für die Anerkennungsrich-

ter.  

4.2.1 Die Anerkennungszuständigkeit im internationalen Umfeld 

4.2.1.1 Der Beitrag der Haager Konferenz  

Die Auseinandersetzung mit dem Anerkennungsrecht in der Haager Konferenz erfolgte recht 

unterschiedlich493 und prägte die Konferenzarbeiten seit ihrer Entstehung.494 In Familiensachen 

erlangte die Haager Anerkennungskonventionen im Jahr 1958 an Bedeutung495 und dann durch 

das Übereinkommen vom 01.06.1970 über die Anerkennung von Scheidungen sowie die Tren-

nung von Tisch und Bett (AnerkScheidÜ).496 Dadurch ergab sich eine offene Haltung zur Kom-

petenzkontrolle.497 Im Gegensatz dazu behandelte die Konvention über die Anerkennung und 

Vollstreckung ausländischer Zivil- und Handelsurteile von 1971 (AnerkÜ)498 und deren 

 
493 Zu der historischen Entwicklung der Haager Konferenz, in SCHACK, RabelsZ 57 (1993), S. 224; dazu auch GUTZWILLER, SchwJbIntR 2 

(1945), S. 53 ff. 
494 Zu der rechtsgeschichtlichen Aufteilung, in SCHACK, RabelsZ 57 (1993), S. 228 ff. Zu den Vorschlägen über die internationale Urteilsan-

erkennung, siehe Mancinis Vorschlag von 1881, in Clunet 13 (1886), S. 35 ff; siehe Vorschlag des Außenministers der Niederlande, M. Le 

Baron Gericke de Hercoynen, von 1874 (Chronique), in Clunet 1 (1874), S. 159 ff.; siehe Schlussprotokoll über Regel des Internationalen 

Privatrechts, in Act. La Haye (12-27 Septembre 1893), S. 22 ff. 
495 Siehe das Übereinkommen v. 15.04.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhalts-

pflicht gegenüber Kindern (UVÜ 1958), BGBl. 1961 II, S. 1005, in Kraft seit dem 01.01.1962, BGBl II, S. 15, siehe das Minderjährigenschutz-

abkommen (MSÜ) v. 05.10.1961, BGBl. 1971 II, S. 219; siehe auch das Adoptionsübereinkommen v. 15.11.1965, JAYME/HAUSMANN, Nr. 

34; und siehe das Haager Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen v. 02.10.1973, BGBl. 1987 

II, S. 220 und 1986 II, S. 826. 
496 Das AnerkScheidÜ ist in Kraft getreten am 24.11.1975. Eine Übersicht über die aktuellen Vertragsstaaten ist auf der Webseite der Haager 

Konferenz unter <www.hcch.com> 27.11.2017, abrufbar. Siehe Gesetzestext des AnerkScheidÜ in englischer und französischer Sprache, in 

RabelsZ 33 (1969), S. 330-343. Zu den Vorarbeiten, in MARíN López, REDI 3 (1966), S. 537 ff.; auch in AGUILAR Benítez de Lugo, REDI 

22 (1969), S. 525; ANTON, Int.Comp.Law.Quart. 18 (1969), S. 620. 
497 COESTER-WALTJEN, RabelsZ 57 (1993), S. 295. 
498 Siehe den Gesetzestext in englischer und französischer Fassung, in Rec. des Conventions (1951-1980), S. 106-113. Zu dem Übereinkom-

men, in GAJA, Riv.Dir.Int.Pri.Proz. I-II (1969), S. 25; PANCHAUD, Annuaire suisse de droit international 23 (1966), S. 37; vgl. auch FRA-

GISTAS, Riv.Dir.Int.Pri.Proz 1 (1968), S. 745. 

http://www.hcch.com/
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Zusatzprotokoll499 die Anerkennung in Familiensachen nur allgemein.500 Das AnerkÜ schloß 

laut Art. 2 Nr. 1 die Anerkennung ausländischer Entscheidungen über Personalstatussachen aus. 

Aufgrund der Scheidungsfeindlichkeit des Abkommens wurde der Anerkennung keine Auf-

merksamkeit gewidmet.501  

Einen großen Beitrag im akademischen Sinn leistet das AnerkScheidÜ im Regelungsaufbau 

einer Kompetenzkontrolle.502 Der zweite Artikel zählt Zuständigkeitstatbestände auf, die der 

Kompetenzkontrolle bei gezielten Fällen dienen. Er folgt somit dem Prinzip der positiven und 

nicht der negativen Kompetenzkontrolle. Diese allgemeine Regelung des Art. 2 wird durch eine 

spezielle in Art. 6 ergänzt. Diese gilt ausschließlich für kontradiktorische Verfahren und unter-

liegt grundsätzlich dem Wohnsitzprinzip. Hervorzuheben ist die Hauptregel wegen ihres um-

fangreichen Anknüpfungspunkts. Sie enthält sowohl Verweise auf die Staatsangehörigkeit als 

auch auf Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt503, dazu drei weitere zuständigkeitsbegrün-

dende Elemente. Diese im AnerkScheidÜ aufzugreifen, war kein einfaches Vorhaben. Ihre In-

terpretation ist Gerichtssache. Dabei lassen sich Überschneidungen zwischen den wesentlichen 

Anknüpfungsmomenten erkennen, die den Ermessensspielraum der Anerkennungsrichter er-

weitern und eine bessere Identifikation mit den verschiedenen Rechtsordnungen ermöglichen. 

Der Bestimmung liegt der Grundsatz zugrunde, denjenigen Staat als für die Scheidung zustän-

dig zu betrachten, zu dem die Parteien tatsächlich eine enge Beziehung aufweisen. Eine tat-

sächliche enge Beziehung wird am deutlichsten durch den gewöhnlichen Aufenthalt geprägt. 

Der gewöhnliche Aufenthalt hat als faktischer Begriff auch den Vorteil, dass ein Qualifikati-

onskonflikt zwischen verschiedenen Rechtsordnungen vermieden werden kann. Deshalb wird 

er als Anknüpfungsmoment hervorgehoben. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Staatsange-

hörigkeit. Diese kann auch eine enge Beziehung der Parteien zum Forum bestätigen. Daher war 

ihre Aufnahme im AnerkScheidÜ eine Selbstverständlichkeit.504 Diese Anerkennungszustän-

digkeitsreferenzen bestimmen den Lebensmittelpunkt der Parteien im Urteilsstaat und helfen 

somit, ein exorbitantes Gericht auszuschließen. Umstritten ist dabei, ob alle aufgezählten Mög-

lichkeiten für die Kompetenzkontrolle notwendig sind oder nicht bzw. ob sie als Anknüpfungs-

punkte oder subsidiäre zuständigkeitsbegründende Elemente zu betrachten sind.505 Die Erwä-

gungen der Staatsangehörigkeit fallen eher in das Entscheidungsermessen des Richters. Bei der 

 
499 Rec. des Conventions (1951-1980), S. 124-127. 
500 Die sogenannten Mischkonventionen vereinheitlichen einerseits das IPR, andererseits enthalten sie Regelungen der internationalen Zustän-

digkeit und der Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidungen in den anderen Vertragsstaaten, in COESTER-WALTJEN, RabelsZ 57 

(1993), S. 265. So auch das Eheschließungs- und Ehescheidungsabkommen vom Juni 1902. 
501 COESTER-WALTJEN, RabelsZ 57 (1993), S. 266. 
502 Dieses wird als das Herzstück des AnerkScheidÜ angesehen, dazu VON BAR, RabelsZ 57 (1993), S. 115. 
503 SCHACK, RabelsZ 57 (1993), S. 250, vgl. auch COESTER-WALTJEN, RabelsZ 57 (1993), S. 296. 
504 COESTER-WALTJEN, RabelsZ 57 (1993), S. 296. 
505 Siehe Gesetzestext des AnerkScheidÜ in englischer und französischer Sprache, in RabelsZ 33 (1969), S. 330-343. 
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Normierung der Kompetenzkontrolle sind jedoch Klarheit und Einfachheit erforderlich. Das ist 

für ein internationales Übereinkommen ein großer Vorteil. Daher ist einem klaren und einfa-

chen Wortlaut der Vorzug zu geben, z. B.: „wo ein Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt, 

seinen Wohnsitz oder eine Staatsangehörigkeit hat oder hatte.“ 

Schließlich ist anzumerken, dass das AnerkScheidÜ strukturell ein Vorbildcharakter hat und 

mit einer Ratifikation durch Perú derzeit nicht zu rechnen ist. Diese fällt nicht in die Rechtspo-

litik der gegenwärtigen Regierung.506 Juristische Argumente stehen einer Ratifikation im Wege. 

Eine unzureichende Regelung der internationalen Rechtshängigkeit und das Fehlen einheitli-

cher Vorschriften für die unmittelbare internationale Zuständigkeit werden angeführt. 

4.2.1.2 Der Beitrag des weltweiten Abkommen der Haager Konferenz über die               

Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile 

Der Entwurf eines weltweiten Abkommens der Haager Konferenz über die Anerkennung und 

Vollstreckung ausländischer Urteile (gekürzelt als HZÜ-E) 507 wurde jener Zeit als ein werten-

der Versuch erachtet, den nicht in Kraft getretener ist. 508 Es war aber auch ein hochkomplizier-

tes Vorhaben.509 Dadurch sollten vor allem die Anerkennung und die Vollstreckung amerikani-

scher Entscheidungen im Ausland liberalisiert werden.510 Es ging ursprünglich von einer grund-

sätzlichen Gleichstellung gerichtlicher Vergleiche mit gerichtlichen Entscheidungen aus und 

sah nicht nur ihre Vollstreckungserklärung, sondern auch ihre Anerkennung ausdrücklich 

vor.511 Das HZÜ-E zielte nicht nur auf die Vereinheitlichung des Anerkennungssystems ab, 

sondern der Anerkennung sollte auch ein neuer Status quo verliehen werden.512  

Der Kardinalgegenstand des HZÜ-E liegt in der Diskussion der Kompetenzkontrolle.513 Allge-

mein akzeptiert ist der Ausgangspunkt des actor sequitur forum rei für allgemeine Rechtsstrei-

tigkeiten. Dieser Grundsatz spiegelt sich in Art. 25 HZÜ-E wider. Die Kompetenzkontrolle 

 
506 So der Gesichtspunkt des Beauftragten des peruanischen Außenministeriums für internationalen Beziehungen, Dr. José Manuel Domingo 

Boza Orozco, nach telefonischer Rücksprache am 07.12.2017. 
507 JUENGER, GS Lüderitz, S. 330. Bereits im 19. Jh. befürwortete Spanien ein solches Übereinkommen, GÓNZALEZ Campos, DIP, S. 77, S. 

86. Die Vorgänger des HZÜ-E liegen mehr als ein Jahrhundert zurück, vgl. MELLI, S. 25; MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 58. Zur Entste-

hungsgeschichte, in BORRÁS Rodríguez, REDI 44 (1992), S. 286 ff.; SCHACK, ZEuP (1993), S. 306; GRABAU, RIW (2001), S. 569. Kritisch 
hinsichtlich des Nutzens eines solchen weltweiten Übereinkommens, JUENGER, GS Lüderitz, S. 329. Vgl. auch BORRÁS, REDI 50 (1998), 

S. 370, 371. BAJONS, öZfRV 34 (1993), S. 45; JAYME/KOHLER, IPRax (2001), S. 505. Gegen diese Einstellung äußerte JUENGER, GS 

Lüderitz, S. 330: Er meint, dass die Grundzüge des GVÜ entweder der amerikanischen Gerichtspraxis nachempfunden wurden oder dass die 
damaligen Verhandlungen mit den USA die Abfassung des GVÜ zumindest befruchtet haben. Der Ursprung findet sich in einem Vorschlag 

der USA aus dem Jahr 1964 obwohl das HZÜ-E sich auf Beiträge von AnerkÜ, EuGVÜ und LugÜ stützte in, BAJONS, öZfRV 34 (1993), S. 

45. 
508 Zu den Vorarbeien unter HCCH | Response to the preliminary draft convention (2000-2001) (18.10.2023). 
509 SCHACK, ZEuP (1993), S. 314. Die zunehmende Internationalisierung in den verschiedensten Branchen macht ein weltweites Zuständig-

keits- und Anerkennungsübereinkommen unverzichtbar, dazu GRABAU, RIW (2001), S. 572. 
510 HEß, IPRax (2000), S. 343. 
511 ATTESLANDER-DÜRRENMATT, S. 162. 
512 GRABAU, RIW (2001), S. 569. 
513 FORNER, S. 18. 

https://www.hcch.net/es/publications-and-studies/details4/?pid=6840&dtid=61


95 

unterliegt den vereinheitlichten Zuständigkeiten im HZÜ-E. Das Ergebnis dieser Neuformulie-

rung zeigt eine Dreiteilung: eine „weiße Liste“514(Art. 3-13 HZÜ-E), eine „schwarze Liste“ 

(Art. 18 HZÜ-E) und eine „graue Liste“515(Art. 17 HZÜ-E), die jeweils unterschiedliche Aus-

wirkungen auf die Anerkennung und Vollstreckung haben. Im Gegensatz zu den europäischen 

Verordnungen lehnt sich die Prüfungsmethode im HZÜ-E an das Spiegelbildprinzip an. Der 

Unterschied zum klassischen Spiegelbildgrundsatz liegt jedoch darin, dass hierfür nicht mehr 

die Kriterien des autonomen nationalen Rechts gelten, sondern die vereinheitlichten Entschei-

dungszuständigkeiten des HZÜ-E maßgeblich sind.516 

Das HZÜ-E war rechtstechnisch unübersichtlich. Die drei hier gebotenen Prüfungskataloge er-

fassen zahlreiche Gerichtsstände. Man spricht zu Recht von einem erfolgversprechenden ge-

mischten Prüfungsmodell (mixed convention)517, das allerdings mit den verfassungsrechtlichen 

Vorgaben des US-amerikanischen Zuständigkeitsrechts nicht vereinbar war, und somit im Er-

gebnis statt einer „mixed“ eine „double convention“ darstellte.518 Darin liegt die Bedeutsamkeit 

des HZÜ-E, da neben den vereinheitlichten Zuständigkeiten Raum für nationale Zuständigkei-

ten belassen wurde. Zugleich werden Kläger und Beklagtem sämtliche Verfahrensvorteile ein-

geräumt, indem der Kläger selber über den Ort seiner Klage bestimmen darf und demnach die 

Anerkennung seiner Urteile in anderen Mitgliedstaaten sichergestellt wird; der Beklagte kann 

bestimmen, in welchem Staat er verklagt werden will.519 Dieses Modell hat weiterhin den Vor-

teil, dass nur die zentralen Gerichtsstände positiv geregelt werden müssen, vorausgesetzt, dass 

die Staaten die gleichen politischen und wirtschaftlichen Hintergründe aufweisen. 

Einige Einwände sind allerdings gegen die Prüfungskataloge zu erheben. So erfolgt im Rahmen 

des HZÜ-E die Anerkennung und Vollstreckung nur für den weißen Bereich. Die „schwarze 

Liste“ der verbotenen Zuständigkeiten erfasst hingegen bestimmte nationale Zuständigkeitsre-

geln, die internationalen Standards widersprechen und bei denen somit eine Anerkennung un-

tersagt ist (Art. 26 HZÜ-E). Die für die Entwicklung weiterer Anerkennungszuständigkeiten 

nötige Flexibilität der Grauzone sorgt für Auseinandersetzungen. Deren Ausmaß spielte beim 

Misserfolg dieses Übereinkommens eine Rolle.520 In der Kompetenzkontrolle wirkte sich das 

 
514 Mögliche Vorbilder sind Art. 10 des Haager Übereinkommens vom 01.02.1971 und Art. 10 des bilateralen Anerkennungsvertrages zwischen 
USA und England. Eine so umfassende und ausschließliche Regelung wie in Art. 2 ff. GVÜ/LugÜ kommt dagegen für ein weltweites Über-

einkommen nicht in Betracht. 
515 Für eine solche Liste gibt es Vorbilder in Art. 3 II GVÜ/LugÜ und in Nr. 4 des Haager Zusatzprotokolls vom 01.02.1971. Im Übereinkom-
men ist die Grauzone nicht geregelt. Nach inhaltlichen Bestimmungen des Übereinkommens können die Vertragsstaaten die Zuständigkeiten 

ihrer Gerichte autonom bestimmen. 
516 GRABAU, RIW (2001), S. 570. 
517 FORNER, S. 109; SCHACK, ZEuP (1993), S. 315; VON MEHREN, IPRax (2000), S. 467. 
518 Dazu HEß, IPRax (2000), S. 343. 
519 VON MEHREN, RabelsZ 61 (1997), S. 89. 
520 SCHACK, ZEuP (1993), S. 316. 
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allerdings positiv aus.521 Der Vorteil einer solchen Regelung besteht darin, dass sie mehr 

Rechtssicherheit gewährleistet als eine „convention simple“ und zugleich weniger stark in das 

nationale Zuständigkeitsrecht eingreift als eine vollständige „convention double“. Eine Grau-

zone vorzusehen, hat die Verhandlungen erleichtert. Dabei sind die Mitgliedsstaaten befugt, 

vorhandene Zuständigkeiten beizubehalten oder neue Gerichtsstände zu schaffen. Würde eine 

Entscheidung auf der Grundlage einer nach dem Übereinkommen zulässigen nationalen Zu-

ständigkeit erfolgen, richten sich Anerkennung und Vollstreckung nicht nach den Regeln des 

Übereinkommens, sondern nach dem nationalen Recht (Art. 24 HZÜ-E).522 Positiv festzuhalten 

ist, dass zu der schwarzen Liste exorbitanter Zuständigkeiten die z. B. in England, Irland und 

den USA praktizierte „transient jurisdiction“ oder die allgemeine Zuständigkeit kraft „doing 

business“ gehören. Es sorgt für Rechtssicherheit, wenn ihre Prüfung im Anerkennungsstadium 

heranzuziehen ist. Auch ist beim HZÜ-E bezeichnend, welche Anerkennungszuständigkeiten 

nicht in das Abkommen aufgenommen wurden.523 So ließ sich auf eine ganze Reihe aus dem 

EuGVÜ bekannter besonderer Gerichtsstände verzichten.524 Keine von ihnen hätte sich auf die 

Kompetenzkontrolle in Ehesachen ausgewirkt. 

Die Lösungsformel der Kompetenzkontrolle in Ehesachen ist hingegen nicht erfreulich. Eine 

Zuständigkeitskontrolle in Ehesachen besteht nicht. Dies beruht grundsätzlich auf dem gegen-

seitigen Misstrauen der Justiz der Vertragsstaaten.525 Diese Kontrolle ist in den Vertragsstaaten 

nicht stark ausgeprägt526, was im Aufbau des HZÜ-E ersichtlich ist.527 So fallen familien-, erb- 

und unterhaltsrechtliche Streitigkeiten, seerechtliche Angelegenheiten, die soziale Sicherheit, 

Insolvenz und Vergleichsverhandlungen sowie die Schiedsgerichtsbarkeit aus dem Anwen-

dungsbereich vom Art. 1 Abs. 2 HZÜ-E heraus. Das beruht auch auf materiell- und kollisions-

rechtlichen Divergenzen zwischen den beteiligten Staaten. Eine Harmonisierung von kollisi-

ons- und anerkennungsrechtlichen Regeln durch ein weltweites Abkommen insbesondere in 

den Familiensachen, wo die Rechtsunterschiede besonders groß sind, ist nicht denkbar. Somit 

war eine Kompetenzkontrolle in Ehesachen im HZÜ-E nicht vorgesehen. Anders war die Lage 

in anderen Rechtsgebieten. Hier bleibt die Anerkennung von ausländischen Entscheidungen, 

gestützt auf dem Grundsatz des Beklagtenschutzes, unberührt.528 Aus peruanischem Standpunkt 

ist der HZÜ-E weder im Schrifttum noch in der Rechtspraxis erörtert worden. Seine praktische 

 
521 FORNER, S. 110. 
522 Vgl. WAGNER, RabelsZ 73 (2009), S. 105. 
523 SCHACK, ZEuP (1993), S. 311 ff. 
524 SCHACK, ZEuP (1993), S. 321. 
525 WAGNER, IPRax (2001), S. 544. 
526 WAGNER, IPRax (2001), S. 544. 
527 WELLBERY/PINCHLER, CRi (2001), S. 129. 
528 FORNER, S. 107; WAGNER, IPRax (2001), S. 537. 
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Umsetzung wurde als unwahrscheinlich erachtet.529 Nach langjährigen Diskussionen in der 

Haager Konferenz wurde jedoch daraus ein Übereinkommen entwickelt, „Das Übereinkommen 

über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivil- und Handels-

sachen“ v. 02.07.2019.530 Im lateinamerikanischen Rechtsraum findet es kaum Anwendung; 

familienrechliche Angelegenheiten werden aus seinem Anwendungsbereich ausgeschlossen 

(Art. 2.1 c). 

4.2.1.3 Der Beitrag der europäischen Union 

Den ersten Bestandteil eines originären gemeinschaftlichen Anerkennungsrechts in allen Be-

reichen in der Form von EU-Verordnungen oder Richtlinien stellte der Amsterdamer Vertrag531 

dar.532 So wurden die nationalen Kollisionsnormen durch ein europäisches Anerkennungsrecht 

verdrängt.533 Die Anerkennung von ehelichen Statusentscheidungen war dennoch seit den ers-

ten Bestrebungen der Kodifikationsarbeiten im „jungen Europa“534 ausgeklammert. Der euro-

päische Gesetzgeber versagte weiterhin, dem integrationsbindenden Faktor der Anerkennung 

in Familienangelegenheiten eine Regelung zu widmen. Das EWG/EuGVÜ 535 und Lugano-

Übereinkommen (LugÜ)536 regelten keine familienrechtlichen Aspekte der Unionbürger. 

Erst anhand der Umstrukturierung der institutionellen justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsa-

chen durch den Vertrag von Maastricht vom 01.01.1993537 und den Amsterdamer Vertrag vom 

02.10.1997538 und der Vervollständigung des Einführungsprozesses der Scheidung539 scheint 

das Anerkennungsprinzip für Statusfragen in den EG-Mitgliedsstaaten aus seinem „Dornrös-

chenschlaf“ geweckt worden zu sein.540 Das Schrifttum geht vom Beginn eines Systemwechsels 

aus, der seinen Ausdruck in der Stärkung der unionsweiten Urteilsanerkennung durch die EG-

Verordnungen in Ehesachen findet.541 Auf europäischer Ebene hat im Personenstandsrecht 

 
529 SCHACK, IZVR, Rn. 111 b; ADOLPHSEN, § 1, Rn. 36. Letztlich führten die europäischen VO dazu, dass die Arbeit am HZÜ-E verlangsamt 

und umsichtig vorgenommen wurde, in KESSEDJAN, S. 675 ff. Wenig aussichtsreich in den Worten von LAUGWITZ, S. 29. 
530 Dazu unter HCCH | #41 - Volltext (18.10.2023). 
531 Das Anerkennungsrecht auf EU-Ebene im Zusammenhang mit dem Amsterdamer Vertrag, in LAUGWITZ, S. 7-8. 
532 Es wird von einer „Vergemeinschaftung durch Säulenwechsel“ gesprochen, JAYME/KOHLER, IPRax (1997), S. 385. Vgl. Art. 81 Abs. 1 
AEUV, in HELLMANN, S. 89 
533 Vgl. MANSEL, RabelsZ 70 (2006), S. 651 (655). 
534 Zu diesem Ausdruck BACH, S. 97. 
535 BGBl. 1972 II, S. 774. Auch als EuGVÜ genannt. 
536 Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-

chen, v. 16.09.1988, BGBl. 1994 II, S. 2660 ff. 
537 Vertrag über die Europäische Union v. 07.02.1992, ABl. EG Nr. C 191 v. 29.07.1992, S. 1 ff.= BGBl. 1992 II, S. 1251 ff. 
538 ABl. EG Nr. C 340, v. 10.11.1997, S. 1 ff.= BGBl. 1998 II, S. 387 ff. (mit Berichtigung in BGBl. 1999 II, S. 416). 
539 FUNKEN, S. 21. 
540 Dazu COESTER-WALTJEN, FS Jayme I (2004), S. 121, S. 129. 
541 JAYME/KOHLER, IPRax (1997), S. 386, (387). 

https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/full-text/?cid=137
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demnach die Frage nach einem europäischen Anerkennungssystem an Aktualität gewonnen. 

Die gegenseitige Anerkennung in Personenstandssachen sollte dann vorangetrieben werden.542 

Im Zuge dieser Gesetzgebungen entstand die Brüssel II-VO543, die die Brüssel I- VO(EuG-

VVO)544, betreffend der sachlichen Anwendungsausnahmen zum Personenstand ergänzt hat. 

Denn das EuGVÜ und nachfolgend die EuGVVO hatten das Anerkennungsrecht in Europa 

zwar nicht revolutioniert, jedoch erkennbar vereinfacht.545 Durch die Brüssel II-VO wurde die 

Anerkennung familienrechtlicher Statussachen und damit zusammenhängender Sorgerechtsan-

gelegenheiten bezüglich gemeinsamer Kinder abgedeckt. Andere damit zusammenhängende 

Entscheidungen, etwa über den Familiennamen oder über vermögensrechtliche Folgen bei 

Scheidung, unterliegen nicht diesen Regelungen, ebenso Entscheidungen über Unterhalts-

pflicht, Versorgungsausgleich, den ehelichen Güterstand, den Hausrat oder die Ehewohnung.546 

Zum Inkrafttreten im Jahr 2001 der Brüssel II-VO herrschte ein absolutes Missverständnis hin-

sichtlich „hinkender“ familienrechtlicher Statusverhältnisse547, was die Wiederheirat eines Ehe-

partners mit einem Dritten erschwerte und zu unklaren Rechtsfolgen führte.548 Die Brüssel II-

VO sollte diesbezüglich Abhilfe schaffen. Obwohl schon zu Beginn der 90er Jahre die ersten 

Bestrebungen eintraten, die europäische Integration auf Bereiche des Internationalen Familien- 

und Erbrechts zu erstrecken549, trat die Brüssel II-VO erst im Jahr 2001 in Kraft. Die Hand-

lungsweise der EG in dieser Zeit war durch die anerkennungsfeindliche Tendenz ausländischer 

Ehescheidungsurteile gerechtfertigt.550 

Kurze Zeit nach Inkrafttreten der Brüssel II-VO setzte sich die EU-Kommission mit einem 

neuen Anliegen auseinander. Aufgrund umfangreicher Kritik in den Sachbereichen elterlicher 

Verantwortung und Kindesentführung, die nicht umfassend in der Brüssel II-VO behandelt 

worden waren, entschloss sich die EU, den Anwendungsbereich der Verordnung auf 

 
542 Mitteilung der Kommission „das Haager Programm“ vom 10.05.2005, KOM (2005), S. 184 endg., S. 31. Auf europäischer Ebene ist die 

gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen unter den Mitgliedstaaten tragender Grundsatz bei der Schaffung eines europäischen 

Rechtsraumes, vgl.  MANSEL, RabelsZ 70 (2006), S. 651, S. 656 für Zivilsachen, ABl. EG 2001 C 12/1; Berichtigung ABl. EG 2001 C 115/4; 

vgl. auch ABl. EU 2005 C 53/1. 
543 Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesa-

chen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die gemeinsame Kinder der Ehegatten v. 29.05.2000, in ABl EG Nr. 221 v. 

16.7.1998, S. 1 ff.= Bulletin EU 5 (1998), Ziff. 1.4.5. Zu den Vorarbeiten, in DILGER, S. 19 ff. 
544 Die Verordnung Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

in Zivil- und Handelssachen, siehe Amtsblatt Nr. L 12 vom 16.01.2001, S. 1, ber. ABl. L 307 vom 24.11.01 S. 28. 
545 BACH, S. 179. Zu der Entwicklung vom EuGVÜ hin zur EuGVVO, in LAUGWITZ, S. 11 ff. 
546 Dazu DORNBLÜTH, S. 40. 
547 Sog. „hinkende“ Ehen bzw. Scheidungen, vgl. PIRRUNG, FS Rijn van Alkemade, S. 189-191; ders., ZEuP (1999), S. 834, S. 842. 
548 DORNBLÜTH, S. 4; PIRRUNG, ZEuP (1999), S. 834, S. 842. 
549 PIRRUNG, ZEuP (1999), S. 834, S. 843. 
550 Das Rechtsinstitut der Scheidung ist in Spanien durch Gesetz v. 07.07.1981, B.O.E. Nr. 172 (v. 20.7.1981), in Italien durch das Gesetz Nr. 
898 v. 01.02.1970, in Kraft seit 18.12.1970, eingeführt worden. 
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Entscheidungen über die elterliche Verantwortung für alle Kinder auszuweiten.551 Diese um-

fassende Verordnung wurde am 27.11.2003 mit der Brüssel IIa -VO552 vorgeschlagen. Da dies 

allerdings zu einem zunehmend unübersichtlichen Nebeneinander verschiedener Texte geführt 

hätte, gab es einen Konsens, Ehesachen und elterliche Verantwortung in einem einzigen Rechts-

akt zu regeln.553 Die Brüssel IIa-VO löste ab dem 01.03.2005 die Brüssel II-VO ab und galt bis 

der Verabscheidung der Brüssel IIb-VO im Jahr 2019554 ausschließlich für die Anerkennung 

ausländischer Ehescheidungsurteile innerhalb der EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Däne-

marks.555 Unter „Ehesachen“  i. S. d. Art. 1 Brüssel IIa-VO fallen alle jene Verfahren, die in 

Art. 1 Abs. 1 lit. (a) aufgeführt sind und die Lockerung oder Auflösung einer „Ehe“ nach Brüs-

sel IIa-VO zum Gegenstand haben.556 Im Anwendungsbereich der Brüssel IIa-VO sind auch 

vollstreckbare Urkunden und Vereinbarungen von gerichtlichen Entscheidungen zum Zwecke 

der Anwendung den Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln gleichgestellt.557 Besonders 

wichtig ist der Beitrag dieser VO in Sachen Kompetenzkontrolle bezüglich des Nachprüfungs-

verbots der Anerkennungszuständigkeit (Art. 24, S. 1). Derselbe Ansatz wird in Art. 45 II EuG-

VVO n.F. sichtbar558, wonach die Zuständigkeit des Ursprungsstaats grundsätzlich nicht nach-

geprüft werden darf.559 Die Anerkennungszuständigkeit in der Brüssel IIb-VO wird erstinstanz-

lich vom Amts wegen durch eine Richterablehnung geregelt und folgt weder konkreten Para-

meter noch in dieser Verordnung verankerten Entscheidungszuständigkeitsnormen. Der Urteil-

richter kann seine Zuständigkeitsberufung ablehnen, wenn er der Ansicht ist, der Sachverhalt 

erweist engere Anknüpfungspunkte zu anderem Richter (Art. 18). Als Versagungsgründe der 

Anerkennung sieht diese Verordnung die Unzuständigkeit des Urteilrichters nicht vor (Artt. 38, 

39 und 69). So wie ihren Vorgänger ist eine Nachprüfung der Zuständigkeit des Urteilrichters 

untersagt (Art. 69).  

Der Beitrag in der Brüssel IIa-VO und Brüssel IIb-VO ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. 

Eine Umsetzung im peruanischen Recht ist kritisch zu betrachten und wäre mit Nachteilen ver-

bunden. Theoretisch könnte eine Zuständigkeitskontrolle leichter aufgegeben werden, wenn 

 
551 Dazu der Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

über die elterliche Verantwortung, vgl. KOM (2001), S. 505 endg. in ABl. EG Nr. C 332 E v. 27.11.2001, S. 269; vgl. auch RAUSCHER/RAU-
SCHER, EuZPR Art. 1 Brüssel IIa-VO, S. 739-777. Die Gleichstellung aller Kinder wird insbesondere in Erwägungsgrund Nr. 6 betont. 
552 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27.11.2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-

dungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, in 
ABl. EU 2003 L 338/1. 
553 DILGER, S. 26. 
554 Zu Brüssel IIb-VO unter Verordnung (EU) 2019/1111 des Rates vom 25. Juni 2019 über die Zuständigkeit, die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über internationale Kindesentführungen 

(europa.eu). 
555 Vgl. Erwägungsgrund (31); Art. 69 EG i. V. m. dem dort genannten Protokoll über die Position Dänemarks. 
556 DILGER, S. 106. 
557 Art. 46 Brüssel IIa VO; vgl. auch Erwägungsgrund (22). 
558 Zu der Ausnahme Art. 45 I lit. e i) i.V.m. Kap. II Abschn. 6 EuGVVO n.F. 
559 MIRO Marinello, S. 75. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111
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feststünde, dass das ausländische Urteil die Streitsache unter Anwendung des gleichen Rechts 

entschieden hat, wie es das Anerkennungsgericht in Perú getan hätte. Nur unter der Vorausset-

zung einer Vereinheitlichung der direkten Entscheidungszuständigkeiten und gegenseitigen 

Vertrauens in die richtige Anwendung der Zuständigkeitsregeln wäre die Einführung eines sol-

chen Systems denkbar, wie es in der EU vorliegt. Das Vertrauen könnte insoweit darin begrün-

det sein, dass das mit der Sache befasste Gericht seine Zuständigkeit zu Recht angenommen 

hat. Hierbei müsste aus peruanischer Sicht ein gegenseitiges Vertrauen in doppeltem Sinn auf-

gebaut werden. Neben dem Vertrauen darauf, dass die internationale Zuständigkeit des Erstge-

richts ordnungsgemäß auf die Kompetenzordnung eines Staatsvertrags gestützt ist, ist ein ex-

plizites Vertrauen in die lex fori des Erststaates erforderlich. Gerade hierbei stieße die Umset-

zung dieses Vorschlags in Lateinamerika bzw. in Perú an seine Grenzen. Eine optimale Ge-

rechtigkeitsverwaltung in vielen anderen Ländern ist anzuzweifeln.560 

Da das peruanische Recht einem ausländischen Gericht nicht vorschreiben kann, wann es sich 

für zuständig halten darf, kann es auch auf eine Kontrolle der Ausübung fremder Staatsgewalt 

nicht vollständig verzichten. Das würde die tiefen Diskrepanzen der einzelnen Zuständigkeits-

ordnungen ignorieren und eventuell zum Missbrauch führen. Die bestehenden Eigentümlich-

keiten, Traditionen und Perspektiven in den jeweiligen Ländern stehen dem Nachprüfungsver-

bot entgegen. Ein erster Lösungsweg könnte allerdings eine Harmonisierung derjenigen Sach-

normen darstellen, die wegen ihrer Flexibilität und Regelungsleichtigkeit im Rahmen einer Ko-

difikation anpassungsfähig sind.561 Für einen anderen Teil der Lehre kann von einer innerstaat-

lich-gemeinschaftlichen Harmonisierung des Kollisionsrechts keine Rede sein.562 Im Rückblick 

auf das autonome Recht wird eine Entwicklung auf dem Gebiet der Vereinheitlichung des Zu-

ständigkeitsrechts nicht ersichtlich. Bei Betrachtung des Rechts der internationalen Zuständig-

keit ist ebenfalls keine universelle bzw. gemeinschaftliche Harmonisierung durch Veränderun-

gen des jeweiligen nationalen Zuständigkeitsrechts erwähnenswert.563 Der Aufbau eigener in-

ternationaler Zuständigkeitsnormen liegt vielmehr in der Jurisdiktionssphäre der einzelnen 

Staaten.564 Daher wären die Bemühungen des lateinamerikanischen Gesetzgebers zur Einfüh-

rung eines Prüfungsverbots kaum zu realisieren und überflüssig. Dies rührt auch daher, dass 

 
560 LORENZEN, Yale Law Journal 29 (1920), S. 29. 
561 DE DEBAKEY Revoredo, S. 877. 
562 NÚÑEZ Valdivia, S. 20 ff. 
563 In Lateinamerika tendierte man zu einer einheitlichen staatsvertraglichen Harmonisierung des Kollisions- und Zuständigkeitsrechts. Der 

Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica (Anteproyecto) zielte auf den Aufbau eines allgemeinen weltweiten Zivilprozessverfahrens 

ab und spornte die Vorarbeiten des Zivilprozessgesetzbuches in vielen lateinamerikanischen Ländern an, siehe Texto del Anteproyecto in 
VESCOVI/VESCOVI, CPC Modelo, S. 6 ff., siehe auch Proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, Edeval, Valparaiso, 

1989, S. 9 ff. Jedoch beinhaltete dieser einen sehr vagen Regelungsbeitrag bezüglich der internationalen Zuständigkeit und der Harmonisierung 

der Gerichtsbarkeitsnormen. 
564 TOVAR Gil, Art. 2057, S. 707. 
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den ausländischen Jurisdiktionen a priori kein Vertrauen zu gewähren ist.565 Ein weiterer Kri-

tikpunkt gegen die Umsetzung des Nachprüfungsverbots würde in dem Verstoß gegen die ver-

fahrensrechtlichen Interessen des Beklagten im Anerkennungsstaat. Der Verzicht auf die Kom-

petenzkontrolle bedeutet für den Beklagten nämlich, dass ihm die Möglichkeit beschnitten 

wird, die Zuständigkeitsfrage im Anerkennungsstadium erneut zur Diskussion zu stellen.  

 

4.2.1.4 Der Beitrag der europäischen Rechtsordnungen 

Eine Anerkennungszuständigkeitsnorm findet ihren Ursprung nicht ausschliesslich in den 

Staatsverträgen. Einige autonome Rechtsordnungen im europäischen Rechtsraum befassen sich 

unmittelbar mit diesem Gegenstand in Familiensachen. Das deutsche und das schweizerische 

Recht stellen diesbezüglich klare Vorgaben zur Verfügung. Die spanische Rechtsprechung setzt 

sich ebenso damit auseinander. 

4.2.1.4.1 Deutschland 

In Deutschland unterliegt die Ermittlung der Anerkennungszuständigkeit in Ehesachen dem 

Anwendungsbereich der Brüssel IIa-VO. Hat die Bundesrepublik Deutschland keinen Staats-

vertrag zur internationalen Zuständigkeit für ein bestimmtes Sachgebiet ratifiziert, so greift das 

innerstaatliche deutsche Zuständigkeitsrecht des FamFG566  (§ 109 Abs.  1 Nr.  1 und Abs. 2 

i. V. m. § 98 Abs. 1 FamFG). Dessen Normen befürworten die Anwendung des Spiegelbild-

grundsatzes. Das deutsche Spiegelbildprinzip zeigt einige Besonderheiten. Diese scheinen mit 

dem europäischen Zuständigkeitsrecht nicht vereinbar zu sein.567 Seine Entwicklung ist der 

Rechtsprechung zu verdanken.568 Es hat die Funktion etwaig bestehende Regelungslücken zu 

schließen. Seine praxisrechtliche Konkretisierung dient dazu, die durch § 109 I Nr. 1 FamFG 

(früher 328 I Nr. 1 ZPO) herbeigeführte Lücke zu beseitigen.569 Dieser Grundsatz ist keine Ex-

klusivität des Zivilprozessrechts, sondern gilt auch in der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im 

Konkursrecht.570 Angesichts des Spiegelbildprinzips wird die Kompetenzkontrolle zweistufig 

 
565 MOROTE, S. 335, 336. 
566 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, v. 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586, 

2587), das durch Art. 6 des Gesetzes v. 05.12.2012 (BGBl. I S. 2418) geändert worden ist. 
567 Dazu KERN, ZZP 120 (2007), S. 31. 
568 Siehe RG v. 21.03.1902, RGZ 51, S. 135; siehe auch Urteil v. 16.12.1920, Warn Rspr. 14 (1921) Nr. 35. Nach ständiger Rechtsprechung 

indiziert die örtliche zugleich die internationale Zuständigkeit, SCHACK, FS Nakamaura, S. 494. 
569 BASEDOW, IPRax (1994), S. 184. 
570 TRUNK, S. 270. 
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geprüft571 und von der Doppelfunktionalität der Gerichtsstandvorschriften des deutschen Fa-

mFG (früher ZPO) geprägt.572 

In Ehesachen wird die Anwendung des Spiegelbildprinzips als Maßstab der Kompetenzkon-

trolle durch §§ 98 und 109 FamFG (früher § 606 a ZPO) aufgelockert.573 Im Gegensatz zur 

Rechtslage in der EU ist keine Rede davon, von einer Kompetenzkontrolle im FamFG abzuse-

hen.574 Nach der Neuregelung des deutschen IPR am 25.07.1986 sind für die Anerkennung aus-

ländischer Ehescheidungsurteile erhebliche Erleichterungen eingetreten und die Ausschließ-

lichkeit der deutschen internationalen Zuständigkeit entfällt.575 Die Frage, wann ein Gericht 

eines ausländischen Staates international zuständig ist, hat der deutsche Gesetzgeber nicht aus-

drücklich geregelt. Die Regeln der internationalen Zuständigkeit auf nationaler Ebene sind üb-

licherweise nicht überwiegend in internationalen Normen enthalten, sondern vielmehr nationa-

les deutsches Recht. Die deutsche Lehre legt dar, die geltende Regelung der internationalen 

Zuständigkeit in Ehesachen sei derzeit nicht mit den Bestimmungen über die örtliche und sach-

liche Zuständigkeit zu verknüpfen.576 Auf Vorschlag der Eherechtskommission des deutschen 

Rates für IPR577 wurde auf eine Bevorzugung der inländischen Gerichte verzichtet und deren 

internationale Zuständigkeit ebenso abgegrenzt wie die als Anerkennungsvoraussetzung beibe-

haltene internationale Zuständigkeit ausländischer Gerichte.578 Eine Sondernormierung der in-

ternationalen Zuständigkeit in Ehesachen existiert in Deutschland, im Gegensatz zu Dänemark 

und den Staaten außerhalb der EU, in den §§ 98 und 109 FamFG. Durch die restriktive Ausle-

gung dieser Paragrafen wird die aus § 107 FamFG abzuleitende Ausschließlichkeit der interna-

tionalen Zuständigkeit deutscher Gerichte in Ehesachen durchbrochen579, nicht aber von der 

Beachtung der nach § 109 I FamFG (früher § 328 I Nr. 1 ZPO) maßgeblichen deutschen Aner-

kennungsvoraussetzungen befreit.580 

In der Rechtsgeschichte Perús ist bisher kein Einfluss des deutschen Zivilrechts ersichtlich. Das 

deutsche Muster der Anerkennungszuständigkeit ist jedoch erwägungswürdig. Dem deutschen 

Prüfungsmodell sind zwar aus peruanischem Standpunkt zwei Kritikpunkte vorzuwerfen. Der 

 
571 HAAS, IPRax (2001), S. 195; HAAS/STANGL, IPRax (1998), S. 452. 
572 MüKo/PATZINA, § 12, Rn. 89 ff.; VON BAR/MANKOWSKI, IPR, § 5, Rn. 166; BASEDOW, StAZ (1983), S. 233; FRICKE, Anerken-
nungszuständigkeit, S. 75. 
573 KROPHOLLER, IPR, § 60 IV a); HAECKER, S. 24; HEIDERHOFF, S. 137; HOHLOCH, IPRax (2000), S. 98. 
574 Dazu BayObLG, Beschluss v. 17.12.1987, NJW (1988), S. 2180. 
575 BayObLG, Beschluss v. 17.12.1987, NJW (1988), S. 2178; auch in ZPO § 606 a, Rn. 1. 
576 KILLIAN, IPRax (1995) 9 (12). 
577 Die Reformvorschläge sind abgedruckt in RabelsZ 25 (1960), S. 339 ff.; dazu auch NEUHAUS, FamRZ (1962), S. 415; DOPFFEl/DROB-
NIG/SIEHR, Anhang 1. 
578 LORENZ, FamRZ (1966), S. 466. 
579 KILLAN, IPRax (1995), S. 9. 
580 LORENZ, FamRZ (1966), S. 472. 
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schwerwiegendere richtet sich auf die Funktion des Spiegelbildgrundsatzes. Ein weiterer Kri-

tikpunkt liegt im Aufbau der Anknüpfungsmerkmale. 

Das Manko des Spiegelbildgrundsatzes liegt darin, dass seine Fixierung in § 109 I Nr. 1 FamFG 

stark verkürzt ist. Sie bildet keine Richtsätze, weil sie keine Interessensabwägung des Gesetz-

gebers enthält.581 Es lässt sich nicht ohne weiteres erkennen, worin eigentlich die Spiegelung 

besteht. Die Regelung ist auch nicht hinreichend, um gedanklich das Fremde durch das Eigene 

Zuständigkeitsrecht zu ersetzen.582 Dieses Prüfungsprinzip bereitet der Rechtspraxis grundsätz-

liche Schwierigkeiten. Diese liegen vor allem in seiner Auslegung. Anhand des Spiegelbilds 

wird der Anerkennungsrichter dazu veranlasst, einen „hypothetischen“ Sachverhalt zu bilden, 

der sich von den zuständigkeitsrelevanten Merkmalen des tatsächlichen Sachverhalts im Ent-

scheidungsstaat unterscheidet. Diese „neue“ Abbildung dient nun als Ausgangspunkt der Kom-

petenzkontrolle. Dies kann allerdings zu irreführenden Ergebnissen führen. Ebenfalls ist die 

Bezeichnung „Spiegelung“ dabei anzuzweifeln, denn es wird nicht der Sachverhalt gespiegelt, 

sondern das Zuständigkeitsrecht. Somit sollte eher von einer „Transposition“ als einer „Spie-

gelung“ die Rede sein.583 

Ein weiterer Einwand gegen das Spiegelbildprinzip hat mit der internationalen Zuständigkeit 

in Deutschland zu tun. Diese setzt sich aus Entscheidungs- und Anerkennungszuständigkeits-

normen zusammen. Der Konflikt besteht einerseits darin, dass die beiden Seiten der internatio-

nalen Zuständigkeit nicht nur begrifflich unterschiedlich sind, sondern auch in unterschiedli-

chen prozessrechtlichen Situationen Anwendung finden. Dazu entsprechen sie unterschiedli-

chen Anerkennungsverfahrensinteressen.584 Daher ist die spiegelbildliche Anwendung der Be-

urteilungsnormen für die Kompetenzkontrolle strittig. Andererseits ist die Gleichstellung der 

Anknüpfungspunkte in beiden Verfahrensstadien, nämlich im Entscheidungs- und im Anerken-

nungsverfahren, zu kritisieren. Den Punkten des Entscheidungsverfahrens ist nicht die gleiche 

Wertung im Anerkennungsstadium beizumessen. Die Anknüpfungsmerkmale in den beiden 

Phasen sind nicht nur durch unterschiedliche Regelungsinteressen geprägt, sondern bei ihrer 

Auswertung im Anerkennungsverfahren sollen aufgrund der zeitlichen Trennung zwischen bei-

den Verfahren weitere Elemente wie die Änderungen der Sachlage sowie die derzeitigen Inte-

ressen der Parteien berücksichtigt werden. 

 
581 SCHRÖDER, Zivilrechtliche Generalklauseln, S. 538. 
582 Dazu KERN, ZZP 120 (2007), S. 38. 
583 KERN, ZZP 120 (2007), S. 39. 
584 Dazu eingehend SCHREINER, S. 35 ff. 
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Das deutsche Zuständigkeitsrecht knüpft für die internationale Zuständigkeit in Ehesachen al-

ternativ an die Staatsangehörigkeit (sog. Heimatzuständigkeit) oder eine Variante (sog. An-

trittszuständigkeit), den Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt und die Anerkennungsfähig-

keit in einem differenzierenden System an. Die internationale Staatsangehörigkeitszuständig-

keit und die internationale Aufenthaltszuständigkeit stehen grundsätzlich gleichberechtigt ne-

beneinander, insbesondere konkurrieren bei gemischt-nationalen Ehen die Staatsangehörig-

keitszuständigkeiten der Ehepartner miteinander.585 Die konkurrierende Anwendung dieser An-

knüpfungsmerkmale im Anerkennungsstadium ist nach peruanischer Rechtsauffassung nicht 

vertretbar. Zum einen spielt aktuell die Staatsangehörigkeit im pIPR keine Rolle. Zum anderen 

ist eine konkurrierende Anwendung von gewöhnlichem Wohnsitz und der Staatsangehörigkeit, 

so wie es in § 109 Abs.  2 i. V. m.  § 98 Abs. 1 FamFG normiert ist, auszuschließen. Man 

versucht dabei zu vermeiden, einem Anknüpfungspunkt eine größere Bedeutung im Verhältnis 

zu den anderen beizumessen. 

4.2.1.4.2 Schweiz 

Im schweizerischen Recht als „indirekte Zuständigkeit“ bekannt, findet sich eher eine inner-

staatliche (Art. 25 ff.; Art. 65 ff. IPRG) als eine staatsvertragliche586 Regelung. Grundlage für 

die Anerkennung ausländischer Entscheidungen jeglicher Rechtsnatur587 stellt Art.  335 

ff.  ZPO i.V.m. dem IPRG588 dar, soweit kein Staatsvertrag zur Anwendung kommt. Dies dient 

dazu, die Vorschriften über die Anerkennung bundesstaatlich zu vereinheitlichen.589 

Zur Prüfung der indirekten Zuständigkeit bestehen in der Schweiz zwei Regelungskomplexe. 

Im Gegensatz zum deutschen Recht hält das IPRG an einer durchgehenden Spiegelbildlichkeit 

zwischen den beiden Zuständigkeiten nicht fest und muss stattdessen für jeden Einzelbereich 

angeben, wo es eine Parallele zwischen direkter und indirekter Zuständigkeit akzeptiert.590 Zum 

einen regelt Art. 25 lit. a IPRG für allgemeine Fälle die drei sachlichen Grundvoraussetzungen 

der Anerkennung591. Danach muss die Entscheidung von einer zuständigen Behörde ausgespro-

chen sein. Ob die ausländische Spruchbehörde zuständig gewesen ist, wird in Art.  26 IPRG 

sowie in den verschiedenen Anerkennungsbestimmungen der einzelnen Kapitel (Art. 25-32 

 
585 Siehe BayObLG, Beschluss v. 17.12.1987, NJW (1988), S. 2180. 
586 Allerdings sind Normen der „indirekten Zuständigkeit“ eine Widerspiegelung der in bi- und multilateralen Übereinkommen enthaltenen 
Bestimmungen, so HAJNCZYK, S. 202. Weiterhin kommen staatsvertragliche Anerkennungsvorschriften vor, z. B. Abwägung mit dem sog. 

Günstigkeitsprinzips, in SIEHR, FS Walder, S. 409 ff. Dazu auch, WAGNER, FamRZ (2006), S. 745. 
587 Das IPRG unterscheidet nicht danach, ob der zur Anerkennung und Vollstreckung unterbreitete individuell-konkrete Hoheitsakt von einer 
Gerichts- oder einer Verwaltungsbehörde oder allenfalls von einem rechtsetzenden Staatsorgan stammt, in SCHNYDER/LIATOWITSCH, S. 

128. 
588 Das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht v. 18.12.1987, AS 1988, S. 1776. 
589 Dazu SCYBOZ/BRANCONI, FZR (1993), S. 215-216; dazu auch SCHNYDER, S. 38, „durch die einheitliche und abschließende Anerken-

nungsordnung des IPR-Gesetzes sind die entsprechenden Vorschriften kantonaler Zivilprozessordnungen obsolet geworden“. 
590 SCHNYDER/LIATOWITSCH, S. 130. 
591 Art. 25 lit. a IPRG beinhaltet die zentrale Anerkennungsvoraussetzung, dazu RIEKS, S. 128. 
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IPRG) konkretisiert. IPRG Art. 26 enthält fünf Arten indirekter Zuständigkeiten, die das Ge-

richt von Amts wegen und in vollem Umfang überprüft.592 Zum anderen wird die indirekte 

Zuständigkeit im Speziellen in Ehesachen nicht spiegelbildlich zur direkten Zuständigkeit593, 

sondern in besonderen Bestimmungen, so in Art. 65 IPRG594, geregelt. IPRG Art. 65 ist in das 

Anerkennungssystem von IPRG Artt. 25-27 eingebunden.595 Diese haben sich in den letzten 

Jahren merklich gelockert.596 Hervorzuheben ist bei dieser Norm eine ausreichende Verbindung 

zwischen Rechtslage und Ursprungsstaat. Gemeint ist dabei eine enge Verbindung. Gesucht 

wird allerdings nicht das nächste Recht, sondern ein näherstehender Staat.597 

Ein Anerkennungssystem, wie es das schweizerische Recht vorschlägt, vermag die Gesetzeslü-

cke in Perú bezüglich der Kompetenzkontrolle zu schließen, ohne die staatliche Entscheidungs-

autonomie in Frage zu stellen. Dadurch würde es dazu beitragen, die Entstehung hinkender 

Rechtsverhältnisse zu vermeiden.598 Eine solche eigenständige Aufzählung hätte den Vorteil 

der Übersichtlichkeit. Sie wäre aber, wenn sie nicht unvollständig bleiben soll, recht umfang-

reich und würde dadurch in der Mehrzahl der Fälle, wenn nicht vom Spiegelbildprinzip abge-

wichen wird, wohl außer Frage zum Erfolg führen. Auch die Gerichtspraxis würde davon pro-

fitieren. Konkrete Prüfungskriterien sorgen für Rechtsangleichung im Verhältnis zu anderen 

Rechtsordnungen und für die Vereinheitlichung der Rechtsprechung bei der Kompetenzkon-

trolle. 

Vorteilhaft ist die Regelungstechnik des schweizerischen IPRG hinsichtlich des Aufbaus der 

internationalen Zuständigkeit. Die getrennte Statuierung von direkter und indirekter Zuständig-

keit ist als aussichtsreich anzusehen. Obschon zwischen den beiden Zuständigkeiten mannigfa-

che Beziehungen und übereinstimmende Grundsätze herrschen, sind auch abweichende Ele-

mente, sog. Wechselwirkungen, vorhanden, die eine separate Regelung vorantreiben. 

Großzügiger sind die in Art. 65 IPRG verankerten Kriterien der Anerkennungszuständigkeit in 

Scheidungsinstanzen.599 Auf den ersten Blick ist positiv zu bewerten, dass Urteile aus exorbi-

tanten Gerichtsständen nicht anzuerkennen sind.600 Im schweizerischen Recht ist ferner die 

 
592 AMSTUTZ/BREITSCHMID/FURRER, Handkommentar IPRG, S. 3283. 
593 Nach der a.F. des IPRG sah Art. 24 lit. a IPRG das Spiegelbildprinzip ausdrücklich vor. 
594 BERNET/ULMER, The International Lawyer 27 (1993), S. 321; dazu auch WALDER/HANGARTNER, S. 191; auch WALTER, IZPR, § 9 II 
1; BUCHER, S. 197; MEIER, S. 91: […] die direkte und die indirekte Zuständigkeit werden separat geregelt. Sie sind nur teilweise spiegel-

bildlich. 
595 AMSTUTZ/BREITSCHMID/FURRER, Handkommentar IPRG, S. 3331. 
596 VOLKEN, IPRG-Kommentar, Art. 65, S. 488. 
597 RIEKS, S. 147. 
598 VISCHER, FS Overbeck, S. 377. 
599 DUTOIT, Art. 65, Rn. 1. L` art. 65 1 LDIP “consacre une reconnaisance très large en Suisse des décisions étrangers de divorce ou de 

séparation de corps. Les chefs de compétence international indirect sont plus larges que les chefs de compétence directe prévus aux art. 59 et 

60 LDIP”. Dazu auch SIEHR, Art. 65 KOMMENTAR SchwPR, S. 441. 
600 BUCHER, S. 196. 
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Tatsache hervorzuheben, dass eine solche Kontrolle nach nationaler Rechtsauffassung erfolgt 

und dadurch die entscheidende Fragestellung beherrscht wird.601 Das schweizerische IPRG hat 

im Personen-, Familien- und Erbrecht mit der Statuierung alternativer indirekter Zuständigkei-

ten dem speziellen Bedürfnis nach möglichst liberaler Anerkennung in weitem Umfang Rech-

nung getragen. Diese Norm erfasst sämtliche Varianten der Anerkennungszuständigkeit in Ehe-

sachen und erleichtert somit die richterliche Anerkennungskontrolle. Dabei stützt sich der An-

erkennungsrichter auf Art. 65 Abs. 2 IPRG. Dieser stellt eine Vorbehaltsklausel dar und spiegelt 

Art. 2 Ziff. 4, 5 des HaagerÜ 1970 wider.602 Zu begrüßen ist auch, dass sich die ermittelnde 

Kontrolle nicht nur auf Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Staatsangehörigkeit (Vorbehalts-

klausel, Art. 65 II IPRG), Gerichtsstandsvereinbarung oder ausdrückliches Einverständnis des 

Beklagten stützt, sondern auch die Interessen des Ehegatten in Betracht gezogen werden. Selbst 

wenn eine Ehe weder im Staat des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts noch im 

Heimatstaat eines Ehegatten geschieden worden ist (also z. B. in einem Scheidungsparadies), 

wird diese Ehescheidung trotzdem anerkannt, wenn sie in einem dieser Staaten anerkannt wer-

den kann (Art.  65 Abs.  I IPRG). Dies liegt darin begründet, dass einer der genannten Staaten 

zu dem anzuerkennenden Scheidungsurteil rechtlich und sachlich eine mindestens so enge 

(vielleicht sogar noch engere) Beziehung haben kann wie zur Schweiz.603 Somit ist die Kompe-

tenzkontrolle eine Folge der Anerkennungsfreundlichkeit in der Schweiz. 

Weiterhin zählt zu den Vorteilen des schweizerischen Prüfungsmodells die doppelte Funktio-

nalität des Domizilprinzips. So stellt der gewöhnliche Aufenthalt beim Kindes-, Schuld- und 

Minderjährigenschutzrecht den geeigneten Anknüpfungspunkt dar. In anderen Gebieten des 

Familienrechts, wie in gewissen Fragen des Eherechts, im Ehegüterrecht und im Erbrecht, wird 

hingegen auf den Wohnsitz hingewiesen.  

Zu kritisieren ist andererseits die Haltung der Gesetzgebung. Äußerst ehrgeizig erscheint die 

Einstellung des schweizerischen Gesetzesgebers beim Aufbau der Anerkennungsprüfungskri-

terien, der sog. règles spécifiques sur la compétence indirecte. Diese Vorschriften sollten als 

Leitfaden aber nicht abschließend für die peruanische Gesetzgebung in Erwägung gezogen bzw. 

gedient werden. Eine strikte Unterordnung auf diese oder jene Zuständigkeitsbegründung 

könnte den Ermessensspielraum der Anerkennungsrichter einschränken. Unter diesem Prü-

fungsschema könnte die Anerkennung von exorbitanten Zuständigkeiten, die nicht in der Liste 

von Art. 65 IPRG eingetragen sind, als zulässig angesehen werden. Eine Angabe über die 

 
601 Vgl. STOJAN, S. 99. 
602 VOLKEN, Art. 65 IPRG Kommentar, S. 490, 491. 
603 VOLKEN, Art. 65 Züricher Komm, S. 652. 
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Anerkennungszuständigkeit für jeden Einzelbereich vorzunehmen, ob eine Spiegelbildlichkeit 

akzeptiert wird oder nicht604, würde wohl das Verständnis- und Abstraktionsvermögen des Ge-

setzgebers überschreiten. Dem Anerkennungsrichter wird anhand des positiven Katalogs kein 

angemessener, sondern ein unzureichender Entscheidungsspielraum bereitgestellt.605 Er wäre 

aber wohl von Bedeutung in bilateralen Staatsverträgen.606 

Im Großen und Ganzen ist die Normierung der Kompetenzkontrolle in Ehesachen durch das 

IPRG als positiv zu bewerten.  

4.2.1.4.3 Spanien 

Über 130 Jahre regelte Art. 951–955 LEC 1881 die Anerkennung und die Vollstreckung aus-

ländischer Entscheidungen. Nach seiner Modifizierung durch Ley 29/2015607, Gesetz zur justi-

ziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, wurden die Art. 954 ff. LEC 1881 abgeschafft (Ab-

schaffungsbestimmung 1). Dieses Rechtsinstrument taucht subsidiär neben europäischen und 

bilateralen Abkommen und als allgemeine Regel in Anerkennungssachen auf.608 Hierbei wer-

den ausländische Entscheidungen dann anerkannt, wenn die Versagungsgründe des Art.  46 ff. 

Ley 29/2015 nicht gegeben sind. Diese Norm enthält konkreten Maßstäbe für die Kompetenz-

kontrolle (Art 46 1 c) Ley 29/2015).609 Der spanische Gesetzgeber hat sich mit diesem Aner-

kennungserfordernis auseinandergesetzt und somit das Regelungsdefizit des LEC 1881 über-

holt. Danach sind vom Anerkennungsrichter die Regeln über die ausschließliche Zuständigkeit 

spanischer Gerichte, die ordnungsgemäße Ladung des Beklagten und die Vereinbarkeit mit der 

spanischen öffentlichen Ordnung zu beachten.610 Die Untersuchung des Anerkennungserforder-

nisses in Spanien unterliegt dem dreistufigen, hierarchisch aufgebauten Anerkennungssystem: 

dem staatsvertraglichen, gegenseitigen und eigenständigen interne Kontrollsystem.611 Die Er-

mittlung der Anerkennungszuständigkeit aus dem Blickwinkel des eigenständigen internen 

Kontrollsystems, auch als régimen general bezeichnet, beruht allerdings auf drei zuständig-

keitsbegründenden Faktoren: der ausschließlichen Zuständigkeit612, der ausdrücklichen 

 
604 Siehe BBl 1990 II, S. 265-382. 
605 Man spricht in der Lehre von einer certaine marge d`appréciation, dazu BUCHER, S. 197. 
606 Diese Erkenntnis hat Prof. Dr. Calvo Caravaca dem Autor in einem persönlichen Gespräch am 18.10.2008 an der Universität Carlos III 

Madrid übermittelt. Zu dieser Auffassung auch VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 608. 
607 Siehe BOE Nr. 182 v. 31.07.2015. 
608 FERNÁNDEZ Rozas/DE MIGUEL Asencio, DIP, 426. 
609 Grundsätzlich geht diese Anerkennungsvoraussetzung dem verfassungsrechtlichen Gebot (Art. 24 CE) vor, wonach die Ausübung der 
Rechte und Interessen aller Personen dem Grundsatz des wirksamen Rechtsschutzes unterliegen. Dazu auch VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN 

Alférez, DPI II, S. 606. Diese Auffassung wurde mir beim persönlichen Gespräch mit Prof. Dr. Francisco Garcimartin Alférez am 13.07.2009 

an der Universität Rey Juan Carlos bestätigt. 
610 ESPLUGES/IGLESIAS/PALAO, S. 260-262; ARMENTA Deu, S. 357. 
611 CALVO Caravaca, S. 101. 
612 Siehe SSTS v. 19.12.1985 (RAJ 6600), v. 10.03.1993 (RAJ 1834) und – 15.12.1999 (RAJ 8229), in GASCÓN Inchausti, Tribunales de 
Justicia 12 (2001), S. 83. 
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Unterwerfung und dem Grundsatz der proximidad razonable.613 Behalten die spanischen Ge-

richte keine ausschließliche Zuständigkeit für sich vor, wäre eine Anerkennung zulässig. Zum 

gleichen Ergebnis kommt man, wenn die Zuständigkeit der Parteien ausdrücklich einer Unter-

werfungsklausel unterliegt. Sollte der Spiegelbildgrundsatz bei der Prüfung der Anerkennungs-

zuständigkeit nicht greifen, so käme die letzte Stufe der Prüfung zum Tragen, eben der Grund-

satz der proximidad razonable. 

Dabei hat die Gerichtspraxis eine aktive Rolle sogar vor Inkrafttreten des Ley 29/2015 über-

nommen.614 Letztlich hat sie ein Prüfungsmodell erarbeitet. Dieses basiert auf der Generalklau-

sel der „hinreichenden Verknüpfung“ (sog. Rattachement-Regel)615 und wird als der Grundsatz 

der proximidad razonable (angemessene Nähe) bezeichnet. Heutzutage beruht die Anerken-

nungszuständigkeit und somit die conexión razonable auf der Bilateralisierung interner Zustän-

digkeitsnormen (Vermutungsprinzip).616 Auf europäischer gemeinschaftlicher Ebene unterliegt 

die Kompetenzkontrolle dem Präklusionsprinzip617 und ihr wird ein großer Wert beigemes-

sen.618 

Mit der Reform des LOPJ im Jahr 1985 und der konkurrierenden Rechtsnatur der internationa-

len Zuständigkeit von Personalstatutsfragen619, schuf sich die Rechtsprechung eine neue Grund-

lage.620 Der Ausgangspunkt zur Schaffung einer eigenständigen Prüfungskontrolle war die Ein-

führung der Ehescheidung im spanischen Recht im Jahr 1981. Seither zeichnet sich eine klare 

Tendenz des Tribunal Supremo zur Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes ab. Da die eigene 

Zuständigkeit nicht alle möglichen oder zulässigen Gerichtsstände enthält,621 wird die 

 
613 ESPLUGES/IGLESIAS/PALAO, S. 263; PÉREZ Vera, S. 434. Für VIRGOS Soriano/GARCIMARTÍN Alférez wird diese Prüfungsmethode 

in 4 Stufen aufgeteilt, nämlich a) Prüfung der ausschließlichen Zuständigkeit, b) Prüfung der im LOPJ verankerten Schutzzuständigkeiten, c) 
Prüfung der Zuständigkeitswahlklauseln und Unterwerfung die Schiedsgerichtsbarkeit und d) Prüfung der angemessenen Nähe zwischen dem 

Gericht und dem Rechtsstreit oder der Parteien, VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 620. 
614 Über die Genese der rechtsprechenden Untersuchung der Anerkennungszuständigkeit, CALVO Caravaca, S. 129 ff. Zu der Rolle der Recht-

sprechung in Verhältnis zu der Prüfung der Anerkennungszuständigkeit, GASCON Inchausti, Tribunales de Justicia 4 (2000), S. 469, 470; dazu 

auch PÉREZ Vera, S. 434; auch VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 617; AGUILAR BENÍTEZ de Lugo/CAMPUZANO 
Díaz/CANOBazaga/GRIEDER Machado/RODRÍGUEZ Vázquez, S. 224 ff. 
615 Dieser Grundsatz wird in der französischen Gerichtspraxis entwickelt, vgl. den Arret Simitch, Cas. civ. 6.2.1985, Rev. crit. 74 (1985), S. 

369. Dazu auch FRICKE, Anerkennungszuständigkeit, S. 55. 
616 GARCIMARTÍN Alférez, S. 270. 
617 GARCIMARTÍN Alférez, S. 254. 
618 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 606. 
619 Durch Ley 30/1981 v. 07.07.1981 wird das Eherecht im spanischen CC modifiziert. Dieser schreibt weitere Eheverfahren bei Nullität, 

Trennung und Scheidung vor, siehe BOE v. 20.07.1981. Die Problematik von unscheidbaren ausländischen Ehen stellt sich nach der Änderung 

des Eherechts oder der damit verbundenen – erstmaligen – Einführung von Trennung und Ehescheidung im Jahr 1981 auch in Spanien. Mit 
der Verfassung aus dem Jahr 1978 verzichtete der spanische Gesetzgeber auf die bisherige Verankerung der Unauflösbarkeit der Ehe in Art. 

32 Abs. 2 der spanischen Verfassung. Damit war der Boden für Reformgesetz 30/1981 v. 07.07.1981 bereitet, mit dem die Ehescheidung in 

das spanische Zivilgesetzbuch eingeführt werden konnte. Eine weitere Reform durch das Gesetz 15/2005 v. 8.7.2005 brachte die sog. „Express-
Scheidung“ (divorcio express) zum Ausdruck. Dazu auch CALVO Caravaca, S. 144. 
620 Vgl. KARL, S. 69; CALVO Caravaca, S. 157. 
621 Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang zwei Beschlüssen des Tribunal Supremo zu, in denen die materiellen Normen nicht 
so streng gehandhabt werden wie sonst im spanischen Recht. Das führt dazu, dass diese Zuständigkeiten aus der Sicht des Beklagten als nicht 

zumutbar angesehen werden. In diesem Sinn führen ein Beschluss vom 21.11.2000 und ein Beschluss des ATS vom 26.10.1999 aus: […] que 

deniega el exequatur un divorcio consensual tramitado en Cuba entre un español y una cubana residentes ambos en España al tiempo de la 
demanda de común acuerdo. En este caso, entiende el Tribunal Supremo que los litigantes buscaron un foro de conveniencia para defraudar 

los rigores de la ley española […], siehe Auto Tribunal Supremo Nr. 374/2000, Eröffnungsbeschluss des spanischen Bundesgerichtshofs, Sala 

1ª, de lo Civil, erste Zivilkammer, v. 21.11.2000 in http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasema-
tch=TS&reference=1046286&links=exequatur%20denegacion%20cuba&optimize=20060105&publicinterface=true, v. 28.11.2017. Auch ein 
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Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes durch eine subsidiäre Regel aufgelockert. Die Flexibi-

lisierung dieses Grundsatzes spiegelt sich in erster Linie in dem Grundsatz der „hinreichenden 

Verknüpfung“, so wie es in den Beschlüssen vom 29.3.1985622 und vom 12.2.1998 vermerkt 

ist, wider. Damit sollten die durch das spiegelbildliche Heranziehen autonomer Zuständigkeits-

vorschriften dem Anerkennungsstaat unbekannte Gerichtsstände vermieden werden. Das sub-

sidiäre Eingreifen durch die Anknüpfung mit weiteren Rechtsfakten wird im Beschluss des Tri-

bunal Supremo vom 29.3.1985 ausgeführt: 

[…] La competencia internacional del Estado en la que se pronuncia la sentencia se puede basar en 

hechos, en los que el demandante a pesar de tener nacionalidad española y de vivir en Portugal (en 

donde trabaja y posee autorización de trabajo), y que debe preveer que los juzgados portugueses apli-

carán derecho español y que el demandante habría tenido la posibilidad de defenderse, lo cual no hubo 

hecho […].623 

Schließlich ging es darum, dass die Gerichtspraxis in Fällen, in denen die Zuständigkeit des 

erststaatlichen Richters nicht in spiegelbildlicher Anwendung der zweitstaatlichen Zuständig-

keitsvorschriften gegeben ist, auf die sog. „rattachement-Regel“ zurückgreift, wenn sonstige 

zuständigkeitsbegründende Umstände, bspw. especial arraigo (besondere Verwurzelung zu ei-

nem Ort), Arbeitsgenehmigung vorliegen. 

Diese Position gibt der ATS im Beschluss vom 18.04.1998 auf.  

Segundo. […] en cuanto a la competencia del tribunal de origen, ha de precisarse que si bien es cierto 

que en el presente caso no concurre ninguno de los foros de competencia […] no puede desconocerse, 

que de una parte, la determinación de los foros de competencia en sede de reconocimiento de decisio-

nes extranjeras obedece al principio de garantizar una cercanía razonable del juzgador con el objeto 

del proceso, y que además, esta Sala, viene siguiendo el criterio, en lo que al control de la competencia 

internacional se refiere dentro del sistema autónomo del la LEC, de atender a la existencia de un punto 

de conexión del que razonablemente se derive la competencia de los tribunales extranjeros para con-

siderar procedente el exequatur en función de la proximidad razonable del juzgador con el objeto del 

proceso […].624 

In der Folge stützte sich die rechtsprechende Gewalt auf ein gemischtes Prüfungssystem, mit 

besonderem Nachdruck in Form einer modifizierten Fassung des Grundsatzes der 

 
Urteil 1999 vom Tribunal Supremo: […] que deniega el exequatur de una sentencia de divorcio dictada en Nicaragua. Se trataba de un español 

transitoriamente residente en Nicaragua que solicitó el divorcio de su esposa, española y residente en España. Posteriormente, y ya residiendo 

nuevamente en España, el demandante solicitó el exequatur de la sentencia obtenida en el extranjero. El Tribunal se cuestiona si el demandante 
no buscaba precisamente provocar la incomparecencia de la esposa en el pleito de origen, vulnerando así sus posibilidades de defensa […], 

siehe Auto Tribunal Supremo Nr. 1297/1999, Eröffnungsbeschluss des spanischen Bundesgerichtshofs, Sala 1ª, de lo Civil, erste Zivilkammer, 

v. 27.10.1999 in http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&refe-
rence=1016932&links=denegar%20exequatur&optimize=20060118&publicinterface=true, v. 28.11.2017. 
622 CALVO Caravaca, S. 158; AMORES Conradi, REDI 38 (1986), S. 255. 
623 AMORES Conradi, REDI 38 (1986), S. 255. 
624 GASCÓN Inchausti, Tribunales de Justicia 4 (2000), S. 463 (471).  



110 

hinreichenden Verknüpfung, die als der Grundsatz der proximidad razonable625 bezeichnet 

wird. Des Weiteren in einem Beschluss vom 21.11.2000 TS, Sala 1a, A.. In diesem Urteil wird 

ausgeführt: 

[…] en la verificación de los foros de competencia judicial internacional subyace la finalidad de admitir 

dicha competencia en función de un criterio de proximidad con el proceso, que permita tanto garantizar 

los derechos y garantías procesales […].626 

Ihre Entstehung liegt darin begründet, dass dem spanischen Gesetzgeber die Kongruenz zwi-

schen eigener und fremder internationaler Zuständigkeit nicht ausreichend erschien, um die 

Ziele der Anerkennungszuständigkeit zu verwirklichen. Der Rückgriff auf eigene Zuständig-

keitskriterien gewährleistet in den Fällen einer fremdstaatlichen Verfahrensleitung nicht unbe-

dingt die Möglichkeit zur Abwehr hoheitlicher Anknüpfungspunkte, die von Privilegierungs- 

oder Willkürgedanken getragen sind. Anzumerken ist, dass diese Kongruenz nicht die einzige 

Möglichkeit ist, die Beurteilung und Wertung eines Forums vorzunehmen.627 Aber auch der 

Spiegelbildgrundsatz würde exorbitanten oder fraudulösen Gerichtsständen oder Jurisdiktions-

privilegien keinen Einhalt gebieten.628 Diese Foren zu beseitigen kann nur anhand des Grund-

satzes der proximidad razonable geschehen, wie weiterhin in einem Beschluss Nr. 127.2003 

vom 03.02.2004 ausgeführt wird: 

 […] No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la Re-

pública Dominicana haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia (artícu-

los 6º.4 Código Civil y 11.2 L.O.P.J.); el artículo 22.2 y 3 L.O.P.J. no establece foros de competencia 

exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el presente caso 

concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles; por el con-

trario, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es la nacionalidad dominicana de la esposa, 

el domicilio del esposo en la República Dominicana al tiempo de promoverse el juicio de divorcio ante 

la jurisdicción dominicana y el lugar de celebración del matrimonio, razones éstas que permiten consi-

derar fundada la competencia de los Tribunales de origen, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la 

ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior […]. 629 

Mit dieser Urteilsbegründung stellt die spanische Gerichtspraxis eindeutig heraus, dass der 

Grundsatz des Spiegelbilds nicht geeignet ist, die internationale Zuständigkeit des Urteilsstaats 

 
625 Nicht nur in Spanien, sondern auch in Portugal sorgte diese These für Diskussionen im Schrifttum, dazu PERALTA, S. 21. Fraglich ist, ob 

diese These mit dem Begriff „Anknüpfungstatbestand“ von Basedow gleichzustellen ist. Dabei geht es auch um die positive Prüfung der 

Sachnähe zum Entscheidungsforum, dazu BASEDOW, Anerkennung, S. 67. 
626 PERÉZ Martín, S. 1181. 
627 DE MIGUEL Asensio, S. 165, S. 168. 
628 PÉREZ Vera, S. 434. 
629 Siehe Auto Tribunal Supremo Nr. 127/2003, Eröffnungsbeschluss des spanischen Bundesgerichtshofs, Sala 1ª, de lo Civil, erste Zivilkam-

mer, v. 03.02.2004 in https://supremo.vlex.es/vid/exequatur-dominicana-foro-conveniencia-17753166, v. 28.11.2017 und Auto Tribunal Sup-

remo Nr. 159/2003, Eröffnungsbeschluss des spanischen Bundesgerichtshofs, Sala 1ª, de lo Civil, erste Zivilkammer, v. 01.06.2004 in 
https://supremo.vlex.es/vid/exequatur-dominicana-inscripcion-espa-1992-17754620 v. 28.11.2017. 

https://supremo.vlex.es/vid/exequatur-dominicana-foro-conveniencia-17753166
https://supremo.vlex.es/vid/exequatur-dominicana-inscripcion-espa-1992-17754620
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bejahen zu können. Im Anschluss daran widmet sie der proximidad razonable zwischen Gericht 

und Rechtsstreit besondere Aufmerksamkeit.630 In einem Beschluss vom 08.02.2000 wird aus-

geführt: 

 […] en segundo lugar, determina que, excluida la competencia exclusiva de la jurisdicción española y el 

carácter exorbitante de la que se han atribuido los órganos jurisdiccionales extranjeros, el control de 

este presupuesto del reconocimiento deba hacerse atendiendo a las conexiones que aparezcan refle-

jadas en las actuaciones, pero sin acudir únicamente al mecanismo de la bilateralización de los foros 

competenciales contemplados en el ordenamiento interno, particularmente en el art.  22.2 

y  3  de  la  LOPJ (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), pues si bien su concurrencia -bilateralizada- 

es reveladora de la justificación de la competencia extranjera, bien cabe la presencia de foros basados 

en puntos de conexión no contemplados en las normas internas que, sin embargo, justifiquen también 

suficientemente la atribución competencial en función de los señalados criterios de cercanía y proximi-

dad a los que atiende la Sala en este punto […].631 

Diese Anwendung kommt subsidiär und nur im Zusammenhang mit dem Spiegelbildgrundsatz 

(bilateralización) in Betracht.632 Die Frage, welcher Prüfungsmethode diese subsidiäre Regel 

am besten unterliegt, wird im Schrifttum eindeutig beantwortet. Diese Klausel lehnt sich eher 

an den Spiegelbildgrundsatz als an den Grundsatz der unilatéralité double an.633 Dies liegt darin 

begründet, dass es der Grundsatz der unilatéralité double an faktischen Grundlagen mangelt, 

die die gerechtfertigten Interessen der Parteien bzw. des Beklagten gewährleisten können.634 

Die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit nach der unilatéralité double vorzunehmen, 

würde dazu führen, nicht nur ausländische exorbitante Foren im Anerkennungsstaat zuzulassen, 

sondern auch gegen mutmaßliche ausschließliche Zuständigkeiten im Anerkennungsstaat zu 

handeln635. 

4.2.2 Die Auswertung der Prüfungsmodelle der Anerkennungszuständigkeit 

Ein weiteres wesentliches Element, worauf sich die Bestrebungen einer zu normierenden Kom-

petenzkontrollregel im CC 1984 stützen sollen, stellt eine kritische Auswertung mit ihren im 

internationalen Umfeld häufig angewandten Prüfungstheorien dar. Da diese durch die 

 
630 DE MIGUEL Asensio, S. 164. 
631 Siehe Auto Tribunal Supremo Nr. 1564/2000, Eröffnungsbeschluss des spanischen Bundesgerichtshofs, Sala 1ª, de lo Civil, erste Zivilkam-

mer, v. 08.02.2000 in http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&refe-
rence=1017372&links=bilateralizacion&optimize=20060118&publicinterface=true, v. 28.11.2017 
632 CALVO Caravaca, S. 129; GONZÁLEZ Campos, DIP, S. 429. 
633 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DIP II, S. 620; CALVO Caravaca, S. 97. Diese Meinung wurde mir beim persönlichen Gespräch 
mit Prof. Dr. Francisco Garcimartin Alférez am 13.07.2009, an der Universität Rey Juan Carlos bestätigt. 
634DE MIGUEL Asensio, Eficacia, diese Quelle ist abrufbar unter http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2009/02/la-eficacia-de-las-deci-

siones.html, v. 28.11.2017. Dazu auch PÉREZ Vera, S. 433, 434. 
635 PÉREZ Vera, S. 435. 

http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2009/02/la-eficacia-de-las-decisiones.html
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2009/02/la-eficacia-de-las-decisiones.html


112 

peruanische Gerichtspraxis Anwendung finden,636 hätte deren Auswertung einen begründeten 

Ausgangspunkt für die Novellierung der Kompetenzkontrolle im CC 1984. 

4.2.2.1 Spiegelbildgrundsatz 

Am weitesten ist heutzutage das Modell verbreitet, das eine Kontrolle der Anerkennungszu-

ständigkeit anhand der für die eigene Entscheidungszuständigkeit entwickelten Maßstäbe vor-

schreibt.637 Bei diesem Prüfungsansatz („Spiegelbildgrundsatz“) spricht man von einer Kongru-

enz zwischen eigener und fremder internationaler Zuständigkeit638. Dies ist auch in der perua-

nischen Gerichtspraxis verwurzelt.639 Nach Ansicht der Anerkennungsrichter wird es als ein 

„faires Prinzip“ erachtet.640 Dabei führt dieses Prinzip zu einer anerkennungsfreundlichen, die 

internationale Freizügigkeit von Entscheidungen fördernden, Praxis. Die Konfrontation mit ih-

ren eigenen Beurteilungsmaßstäben kann dem Anerkennungsrichter zugemutet werden. Diese 

sind ausgewogen und deshalb internationalisierbar.641 Vorteilhaft ist es für den Rechtsanwender 

daher, dass sich der Anerkennungsrichter dabei nicht in ausländische Zuständigkeitsvorschrif-

ten und damit in eine für ihn fremde Rechtsordnung einarbeiten muss. Die Ermittlung der Vor-

schriften über die internationale Entscheidungszuständigkeit liegt dann im Ermessen des Ur-

teilsrichters.642  

Die Nachteile beziehen sich allerdings auf die Abwehrfunktion643 dieses Grundsatzes, denn die 

Zuständigkeitsordnung im Anerkennungsstaat kann nicht zum alleinigen Maßstab erhoben wer-

den. Seine Anwendung könnte sowohl als zu weit als auch als zu eng erscheinen.644 Zu weit 

wäre die Anwendung, wenn im Anerkennungsstaat exorbitante Zuständigkeiten geregelt wären, 

welche den ausländischen Rechtsordnungen unbekannt sind.645 Weiterhin trägt das Spiegelbild-

prinzip dem Umstand nicht Rechnung, dass den beiden Zuständigkeiten unterschiedliche Wer-

tungsvorstellungen zugrunde liegen können.646 Zu eng wären dagegen die 

 
636 Siehe Abschnitt 2.4.3. 
637 Ein Beispiel dafür stellen die folgenden Rechtsordnungen dar: Österreich, MATSCHER, ZZP 103 (1990), S. 294 (298); Italien, WALTER, 

ZZP 109 (1996), S. 3-22; Deutschland, SCHRÖDER, Internationale Zuständigkeit, S. 735; MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 601-608; FRI-
CKE, Anerkennungszuständigkeit, S. 64. 
638 MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 642; SCHRÖDER, Internationale Zuständigkeit, S. 750. 
639 Siehe Exp. 420-2011 v. 06.06.2012; Exp. 017-2012 v. 23.05.2012; Exp. 786-2011 v. 19.04.2012; 88-2012 v. 02.05.2012; 671-2011 v. 
02.05.2012 der Sala Especializada de Familia de Lima (alle unveröffentlicht). 
640 So die Familienrichterin CABELLO Matamala in einem Gespräch in Lima am 15.01.2010. Zu dem Begriff „faires Prinzip“, in SCHACK, 

IZVR, Rn. 831; vgl. auch KROPHOLLER, IPR, §60 IV 5 c). 
641 GEIMER, FS Nakamura, S. 175. 
642 SCHÄRTL, S. 31. Die Aufgabe des Anerkennungsrichters ist es nicht, die Einhaltung des ausländischen Prozessrechts zu überwachen, 

HOFFMANN/HAU, RIW (1998), S. 344, S. 346. 
643 GOTTWALD, ZZP 95 (1982), S. 11. 
644 Dazu MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 802. 
645 FRICKE, Die autonome Anerkennungszuständigkeitsregel, S. 83. Die Bilateralisierung dient einem genuin staatlichen Interesse; sie sollte 
verhindern, dass fremde Staaten sich mehr Jurisdiktionsgewalt, d.h. mehr Macht herausnehmen als mutatis mutandis der Anerkennungsstaat, 

in BASEDOW, Anerkennung, S. 118. 
646 VISCHER, FS Overbeck, S. 349, S. 375. Gegen diese Ansicht, MüKO/GOTTWALD, § 328 Rn. 60; VON BAR/MANKOWSKI, IPR, §5 Rn. 
25; GOTTWALD, ZZP 95 (1982), S. 3; VON BAR/MANKOWSKI, IPR, § 5, Rn. 25; dazu auch CALVO Caravaca, S. 65. 
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Zuständigkeitsnormen, wenn das Verfahrensrecht im Anerkennungsstaat keine Zuständigkeit 

zu begründen vermag, obwohl der Zuständigkeitsgrund des ausländischen Rechts durchaus ver-

nünftig und angemessen ist. Die sich daraus ergebende Unflexibilität des Spiegelbildgrundsat-

zes steht somit den Interessen des internationalen Rechtsverkehrs entgegen.647 Nachteilig ist 

dieser Grundsatz auch deswegen, weil nicht sichergestellt werden kann, dass alle Kollisionsnor-

men im Forumsstaat spiegelbildlich angewendet werden können.648 

De facto ist die These, dass die Zuständigkeitsgründe, die der Anerkennungsstaat bereitstellt, 

so zahlreich sind, dass die Kompetenzkontrolle nicht an einer solchen Gleichheitsregel schei-

tern würde, nicht vertretbar. Es ist der Regelungstechnik kaum möglich, die vielfältigen Vari-

anten der weltweit existierenden Zuständigkeitsgründe zu erfassen. Weder in Ehesachen noch 

in Handelsangelegenheiten ist dies realisierbar. Die im Inland anerkannten internationalen Ent-

scheidungszuständigkeiten sind im Allgemeinen nicht umfassend. Das perfektionistische Be-

streben, die staatliche Souveränität des Anerkennungsstaats, um jeden Preis zu wahren, ist nicht 

praktikabel. Ebenfalls nicht akzeptabel wäre allerdings die richterliche Handhabung unter al-

leiniger Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes. So wären die für das ausländische Recht sinn-

vollen Zuständigkeiten, welche dem Anerkennungsstaat unbekannt sind, ablehnbar, obwohl 

den Gerechtigkeitsüberlegungen der dem Anerkennungsstaat unbekannten Gerichtsstände in 

keiner Weise widersprochen würde.649 Angesichts der Vielfalt möglicher Zuständigkeitssys-

teme müsste die indirekte Zuständigkeit weiter gefasst sein als die direkte.650 Eine Parallelität 

zwischen Entscheidungs- und Anerkennungszuständigkeit bestünde hier nicht. Die Funktiona-

lität der Gerichtsstandvorschriften im Anerkennungsstaat ist nicht zum Zweck der Bejahung 

der internationalen Zuständigkeit ausländischer Gerichte übertragbar. Sogar in der Rechtspraxis 

ist eine begriffliche und rechtssystematische Anbindung der Anerkennungszuständigkeit an die 

Entscheidungszuständigkeit nicht zulässig.651 

Das Spiegelbildprinzip erscheint also hauptsächlich deshalb ergänzungsbedürftig.652 De lege 

ferenda sollte der Gesetzgeber im Interesse der internationalen Entscheidungszuständigkeit und 

Rechtssicherheit die Defizite dieser Prüfungsmethode durch eine subsidiäre Regel ausgleichen. 

Anders als die Generalklausel im französischen Recht653 oder der Vorschlag zu einer liberalen 

 
647 SIEHR, StAZ (1982), S. 61; BASEDOW, StAZ (1983), S. 233-238; ders. IPRax (1994), S. 183; COESTER-WALTJEN, FS Buxbaum, S. 

101. 
648 CALVO Caravaca, S. 79. 
649 Vgl. GOTTWALD, ZZP 95 (1982), S. 10. 
650 GOTTWALD, ZZP 103 (1990), S. 271 ff. 
651 Vgl. BASEDOW, IPRax (1994), S. 183, 184; siehe BGH, 14.6.1965, JZ (1966), S. 237, 238. 
652 Für Martiny ist der Spiegelbildgrundsatz reformbedürftig, MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 806 ff. 
653 FRICKE, IPRax (1989), S. 202, S. 204; ders., Anerkennungszuständigkeit, S. 53; GOTTWALD, ZZP 103 (1990), S. 257, S. 273; VISCHER, 
FS Overbeck, S. 349, S. 375. Eine Generalklausel würde die Rechtssicherheit grundlos gefährden, SCHACK, IZVR, Rn. 833. 
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Lösung654 ist hier die Einführung einer solchen ergänzenden subsidiären Klausel tatsächlich 

denkbar. Eine Generalklausel sei ungeignet zur Bestimmung der internationalen Zuständig-

keit655 und trägt eine immanente Unvorhersehbar-und Unbestimmtheit mit sich.656  Somit wäre 

es also nicht zweckmäßig, das Spiegelbildprinzip aufzugeben, sondern besser, es zu moderni-

sieren. 

4.2.2.2 Die unilatéralité double657  

Dieser Prüfungsansatz wird aus dem französischen Rechtskreis und ihm verwandten Rechts-

ordnungen übernommen. Die bislang einzige Erörterung im peruanischen nationalen Schrift-

tum geht auf den Beitrag von Morote (1896)658, der sich allerdings nicht in der damaligen Ge-

setzgebung durchgesetzt hatte.659 Dennoch ist sie in der aktuellen Gesetzgebung ausdrücklich 

verankert (Art. 2014 Nr. 2 CC 1984). Aber auch im südamerikanischen Rechtsraum findet diese 

Prüfmethode Anwendung. Der Código General del Proceso Uruguay´s sieht auch den Grund-

satz der unilatéralité double vor, Art. 539.1: […] Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en 

la República, si reunieren las siguientes condiciones: 4) Que el tribunal sentenciante tenga 

jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, 

excepto que la materia fuera de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios; […]. 

Diese Methode wird allerdings nur selten von der peruanischen Rechtsprechung angewendet 

und lässt sich im Zusammenhang mit der Wahrung der ausschließlichen Zuständigkeit verste-

hen. Lediglich in einem einzigen Urteil kam sie zur Anwendung: 

Quinto. […] si radica o no competencia judicial internacional, siendo su ordenamiento legal (im 

Urteilsstaat!) el que determinará los criterios de conexión jurisdiccional […].660 

Genau wie das Spiegelbildprinzip (de facto) dient sie der Kompetenzkontrolle im Exequatur-

verfahren. Sie verbindet bei ihrer Ermittlung drei entscheidende Fragen, welche zugleich die 

Grundlage zur Bejahung oder Verneinung einer Anerkennung darstellen:  

1) ob nur die Zuständigkeit nach dem landeseigenen Recht des fremden Gerichts gegeben ist,  

2) ob außerdem eine ausschließliche Zuständigkeit eines inländischen Gerichtes nach inländi-

schem Recht besteht und  

 
654 Dazu GOTTWALD, ZZP 103 (1990), S. 273. 
655 SCHÄRTL, S. 33. 
656 LAUGWITZ, S. 166. 
657 Vgl. Abschnitt 2.4.3.2. 
658 MOROTE, S. 335. 
659 Siehe Abschnitt 3.1.1. 
660 Siehe Entscheidungen der Segunda Sala especializada de Familia de Lima, ständige Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Fami-
liensachen Exp. Nr. 544-2015, v. 28.04.2016; Exp. Nr. 372-2015, v. 18.04.2016 und Exp. Nr. 426-2006, v. 22.05.2007 (unveröffentlicht). 
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3) ob die Zuständigkeit auch bei entsprechender Anwendung der inländischen Zuständigkeits-

normen gegeben ist.  

Diese Anforderungen sind strittig, denn die ausschließliche Zuständigkeit im Urteilstaat ist 

nicht mit Genauigkeit festzustellen.661 Weiterhin wird der Beurteilung der IPR-Normen nach 

der lex fori im Urteilsstaat nach Meinung des Autors einige Kritik entgegengebracht. Die Dis-

kussion, ob die Entscheidung über die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts gemäß den 

Regeln der Zuständigkeit innerhalb oder außerhalb des eigenen Rechts getroffen werden muss, 

sei völlig unbegründet, verstöße gegen die Grundsätze der nationalen Rechtsordnung und 

könnte zu gravierenden Verzerrungen bei der Anwendung der Regeln der Anerkennung von 

Entscheidungen führen.662 So würde die Untersuchung der Beurteilungsnormen im Urteilsstaat 

zu „uma duplicaςão de juizos tendo por base as mesmas normas“ führen, so das brasilianische 

Schrifttum.663 Für die deutsche Lehre würde die sog. unilatéralité double keinen Vorteil bieten. 

Die Kopplung von zwei direkten Zuständigkeiten miteinander führe zu keinen Ergebnissen.664 

Dabei ist die Annahme, dass dem sachlichen Hoheitsbereich des fremden Urteilsstaats durch 

die internationalen Zuständigkeitsregeln im Anerkennungsstaat eine Grenze gesetzt werde, zu 

bezweifeln. Die Würdigung der Jurisdiktionsaufteilung eines Staates steht keinem anderen 

Staat zu. Auf die Zuständigkeit eines fremden Urteilsstaats hat der Anerkennungsstaat keinen 

Einfluss, da die Zuständigkeitsbestimmung eine Auswirkung der Justizhoheit und zugleich der 

Gesetzgebungsgewalt eines Staates ist und dieser nicht in die Hoheitsrechte eines fremden Staa-

tes bzw. Urteilsstaats eingreifen darf.665 Lediglich das Maß der staatspolitischen Interessen ent-

scheidet darüber, welche Bedeutung der jeweilige Gesetzgeber seinen Entscheidungszuständig-

keitsnormen geben will. Zusammengefasst bedeutet dies, dass kein Staat gegenüber dem ande-

ren eine Bewertung der Zuständigkeit seiner Gerichte abliefern darf. Die Grundsätze, nach de-

nen die Grenzen der sog. internationalen Zuständigkeit gezogen werden, sind international nicht 

gleich, sondern weichen zum Teil erheblich voneinander ab666, so dass der Anerkennungsstaat 

nicht bestimmen kann, wann der Urteilsstaat zuständig oder ausschließlich zuständig sein soll. 

Ein weiterer Nachteil liegt in der Tatsache, dass angesichts dieses Grundsatzes eine enge Be-

ziehung der Parteien oder des Rechtsstreits im Verhältnis zum Entscheidungsstaat nicht fest-

stellbar ist. Darüber hinaus rechnet das Anerkennungsrecht i. d. R. nicht mit Vorkehrungen ge-

gen die im Ausland geltenden Jurisdiktionsprivilegien oder gegen die exorbitanten 

 
661 CALVO Caravaca, S. 62. 
662 DE MIGUEL Asensio, S. 165. 
663 CURADO Neves, S. 95. 
664 MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 643. 
665 PERALTA, S. 53. 
666 RIEZLER, IZPR, S. 203, S. 532, 533. 
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Gerichtsstände, welche sich aus der Kompetenzkontrolle unter Anwendung des o.g.  Grundsat-

zes ergeben können. Den allgemeinen Grundsätzen der internationalen Zuständigkeit, die eine 

Sicherung in dieser Hinsicht erbringen könnten, wird keine Bedeutung im peruanischen Recht 

beigemessen.667 Es existiert kein Filter, die Kompetenz ausländischer Gerichte zu unterbinden, 

die aus fraudulösen bzw. exorbitanten Zuständigkeiten stammen könnte. Anerkennungsrechtli-

che Vorbehalte sind im CC 1984 auch nicht geregelt. 

Zusammenfassend würde die unilatéralité double zu erheblichen praktischen Problemen führen 

und unnötige Kosten für die Parteien mit sich bringen. Ob diese zu viel, aber zugleich nicht 

genug regelt, bleibt der Auslegung des Anerkennungsrichters überlassen. Zu viel würde für den 

Anerkennungsrichter bedeuten, dass er einer révisión au fond nachgehen müsste, was im peru-

anischen Recht nicht vorgesehen ist. Nicht genug wäre hingegen, wenn die Kontrolle auf 

compétence exorbitante des Urteilsstaats beruhen oder die ausschließliche Zuständigkeit des 

Anerkennungsstaats verletzen würde. 

In der Folge liegt es in der Macht des Anerkennungsrichters zu interpretieren, ob tatsächlich 

die gegebenen Umstände im Rechtsstreit einen Bezug zu den Zuständigkeitsregeln des Urteils-

staats zeigen.668 Der Jurisdiktionsaufbau des Urteilsstaats darf nicht durch Ermessen des Aner-

kennungsrichters beeinträchtigt werden. Ebenso lassen sich die Bezugspunkte der Zuständig-

keitsregeln im Urteilsstaat schwer ermitteln. Deshalb ist die Prüfungsmethode der unilatéralité 

double als ein ungeeigneter, veralteter Prüfungsvorgang zu betrachten669. Die Gerichtspraxis 

hat eine grundsätzliche Bereitschaft gezeigt, von dieser Prüfungsmethode bei der Kompetenz-

kontrolle abzusehen.670 

4.2.2.3 Der proximidad razonable  

Im Grunde ist der Grundsazt der proximidad razonable Ausdruck einer rechtspolitischen Ent-

wicklung, die nicht von einer hinreichenden Beziehung, sondern von einer angemessenen Nähe 

der Parteien zum Urteilsstaat ausgeht.671 Die Elemente Angemessenheit und Nähe zum Forums-

staat operieren subsidiär unter der Anwendung des Spiegelbildprinzips. Dabei geht es weder 

um eine Entscheidungsbewertung des ausländischen Rechts noch um die Beurteilung der kon-

kreten Zuständigkeitsforen des Urteilsstaats durch den Anerkennungsrichter. 

 
667 Siehe Abschnitt 3.1.3. 
668 DROZ, G., Rec. des Cours 229 (1991), S. 89. 
669 CALVO Caravaca, S. 97. 
670 Siehe Abschnitt 2.4.3.1. 
671 In den verschiedenen Rechtsordnungen Europas stützt sich die Kompetenzkontrolle auf eine zweckmäßige Verbindung der rechtlichen 

Situation mit dem Ursprungsland. So geht man in Deutschland von der zum Sachverhalt engsten Verbindung aus (Art. 4 Abs. 3 S. 2, Art. 14 

Abs. 1 Nr. 3, Art. 28 Abs. 1, Art. 41 EGBGB); im österreichischen IPRG verwendet man den Begriff der „stärksten Beziehung“ (§ 1 Abs. 1 
östIPRG); im englischen Recht ist der Begriff der most real connection verankert und der Grundsatz der proximité im französischen Recht. 
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Untersuchungswürdig sind vielmehr die Elemente des Rechtsstreits im Verhältnis zum Urteils-

staat. Darunter wird die effektive Beziehung der Parteien, deren Aktivität und Verhalten, die 

sich daraus ergebenden Wirkungen sowie die Rechtsstreitgegenstände erfassen.672 

Die Untersuchung dieser Elemente soll die Interessen der Anerkennungsparteien und ihre Be-

ziehung zum Forum schützen und verhindern, dass die Wirkungen von Urteilen, welche aus 

exorbitanten bzw. fraudulösen Gerichten stammen, hinzunehmen sind. Speziell im Falle der 

Kompetenzkontrolle bei Ehescheidungen sind strengere Maßstäbe anzulegen als etwa bei der 

Kontrolle von vermögensrechtlichen Angelegenheiten. Dies liegt einerseits in der Tatsache be-

gründet, dass keine absolute Gleichheit der Anforderungen zwischen den Staaten in Ehesachen 

besteht. Andererseits sollte die Gesetzgebung im Anerkennungsstaat dafür sorgen, hinkende 

Statusverhältnisse nach Möglichkeit zu vermeiden. Dies ist nur zu erreichen, wenn der Aner-

kennungsrichter sich auf die Ermittlung der engen und angemessenen Kontakte zwischen den 

Parteien und dem Entscheidungsforum begibt. Würde die Kompetenzkontrolle nicht dem 

Grundsatz der proximidad razonable folgen, wäre dies respektlos gegenüber der internationalen 

Rechtsgemeinschaft. 

Kein Autor in Perú hat sich bisher zu der Frage geäußert, ob der Grundsatz der proximidad 

razonable eine Generalklausel oder eher eine subsidiäre Regel darstellt. Die spanische Lehre 

fördert ihre subsidiäre Anwendung; sie vereint sich mit dem Spiegelbildgrundsatz, und beide 

bilden eine Einheit.673 

4.2.2.3.1 Die Angemessenheit als Bestandeteil des proximidad razonable 

Wortgetreu ist „razonable“ eher als vernunfthaftig und nicht gerade als angemessen zu verste-

hen. Dennoch findet die Vernunfthaftigkeit im rechlichen Kontext kaum Resonanz und es ist in 

rechtsphilosophischen, biblischen und alten deutschen Texten zu finden, nicht aber als Bestand-

teil der Kompetenzkontrolle im Anerkennungsverfahren einzustufen. Aus diesem Grund würde 

allerdings der Begriff der Angemessenheit besser passen. 674 Sie wertet den Entscheidungsinhalt 

nicht aus; geht aber über den bestehenden zuständigkeitsbegründenden Elementen hinaus und 

würde aber die Nähe im/zum Urteilstaat begründen. Bei der Feststellung der Angemesenheit ist 

von einem gerichltichen diskretionären Ermessen des Anerkennungsrichters die Rede. Der Be-

griff des Ermessens bietet jedoch nicht allein deshalb Anlaß zu einer Untersuchung, weil er 

 
672 PÉREZ Vera, S. 433. 
673 Dazu Abschnitt 4.2.1.4.3. 
674 Zu der Angemessenheit in LEGE, S. 385: Die innere und äußere Angemessenheit einer Entscheidung soll gewährleistet werden. Es geht 

konkret um die Überprüfung der Angemessenheit zwischenstaatlicher Zuständigkeitsverteilung als tragende Verantwortung jeden Staates. Ob 

das Heranziehen der Interessen der Parteien oder des Sachverhalts vor einem ausländischen Gericht zumutbar ist, wird im Rahmen der Ange-
messenheit durch die Anerkennungsrichter entschieden. 
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schwierig zu bestimmen ist. Es liegt in der Betrachtingsweise des Anerkennunsrichters. Min-

destens ebenso bedeutsam sind die Auswirkungen des Ermessens auf das gesamte Verfahrens-

recht. Daher ist ihre Ermittlung in jedem Fall im Zusammenhang mit der Nähe durchzuführen. 

Dabei handelt es sich um eine subjektive Konstruktion – eine geistige Tätigkeit-, die nichts über 

die objektive Richtigkeit oder Angemessenheit der Entscheidung sagt. „Freies“ Ermessen und 

rechtliche Verbundenheit sind nicht verschiedener Arten geistiger Tätigkeit, sondern stets liegt 

ein und derselbe logische Schluss von einem gegebenen Tatbestande auf die Anwendbarkeit 

einer Rechtsnorm. Grundsätze der Gerechtigkeit, des sozialen Interessenausgleichs, der ökono-

mischen Rationalität also moralischen Einstellungen gelten als Grundkriterien zur Bildung der 

Angemessenheit dar. Die reservatio mentalis des Anerkennungsrichters ist mit diesen Prämis-

sen zu vereinbaren. 

Im Verhältnis zur Nähe wird ihr eine besondere Stellung beigemessen. Die Angemessenheit 

erfüllt aus Sicht der Nähe eine Ergänzungsfunktion, welche den mit der Nähe verbundenen 

Anknüpfungspunkte einen Sinn einräumen.675 Ihr Sinn stützt sich auf das Prinzip, dass niemand 

aus seinem unrechtmäßigen Verhalten Vorteile ziehen soll. Die Angemessenheit zeigt sich nicht 

nur darin, richtigen Prinzipien zu folgen, sondern auch in der unparteilichen Anwendung unter 

Berücksichtigung aller besonderen Umstände.676 So ist eine Entscheidung als angemessen ein-

zustufen, wenn diese über Klarheit verfügt und die schützenswerten Interessen des Beklagten 

gewährleistet sind. Die sachliche Angemessenheit stellt kein „Superkriterium“ dar. Für den 

Einzelfall sind bedeutsame Wertungen zu berücksichtigen.677 

Die Angemessenheit ist nicht den Anknüpfungspunkten im Anerkennungsstaat gleichzustellen, 

sondern ihre Bedeutsamkeit ergibt sich aus der Zurechnung solcher Anknüpfungen im Verhält-

nis zum Beklagten. Es ist daher festzustellen, ob diese Zurechnung nicht zu Lasten des Beklag-

ten ausgelegt wird.678 Grundlage dafür sind theoretisch sowohl die materiell-rechtlichen Nor-

men als auch das Kollisionsrecht des Ursprungsstaats bzw. des Anerkennungsstaats.679 Sollten 

diese so abstrakt sein, dass eine Angemessenheit nicht festzustellen ist, zieht Garcimartín Alfé-

rez andere Feststellungsmethoden in Betracht. Er schlägt vor, die Angemessenheit aus der Un-

angemessenheit des Verhältnisses zwischen dem Anknüpfungspunkt und dem Beklagten abzu-

leiten.680 Die Angemessenheit könnte man auch aus der Übernahme anderer 

 
675 OTERO García-Castrillon, AEDIP 1 (2000), S. 429. 
676 Dazu GÜNTHER, S. 9. 
677 DETTE, S. 75 
678 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DPC I, S. 456. 
679 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DPC II, S. 621. 
680 Diese Meinung wurde mir beim persönlichen Gespräch mit Prof. Dr. Francisco Garcimartin Alférez am 13.07.2009 an der Universität Rey 
Juan Carlos vermittelt. 
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Anerkennungsvoraussetzungen herleiten. Bei Kooperationszügen im internationalen Rechts-

verkehr ist die Identifizierung der rechtsstaatlichen Angemessenheit des ausländischen Verfah-

rens wünschenswert. Dabei spricht das Gesetz davon, dass dem Beklagten die prozessleitende 

Ladung oder Verfügung ordnungsgemäß und so rechtzeitig zugestellt werden soll, dass er sich 

angemessen verteidigen kann.681 Damit wird bezweckt, dass ein ausländisches Urteil nicht auf 

einer unangemessenen Zuständigkeitsanmaßung beruht. Als Gegenpol der sachlich angemes-

senen Anknüpfung erscheint beispielsweise die Gesetzesumgehung oder fraus legis. Da dieser 

Einwand in der peruanischen Gesetzgebung nicht geregelt ist, sollte der Faktor der Angemes-

senheit bei der Novellierung der Prüfungskontrolle jedenfalls berücksichtigt und eingeführt 

werden.  In Ehesachen soll vom Anerkennungsrichter, um die Angemessenheit der Kompetenz-

kontrolle zu vervollständigen, untersucht werden, ob im Scheidungsverfahren im Urteilsstaat 

keine fraudulöse Absicht vorhanden war.682  

4.2.2.3.2 Die Nähe als Bestandteil des proximidad razonable 

Damit ist nicht nur die einfache Proximität der Parteieninteressen oder des Rechtsstreits zum 

Urteilsstaat (auch als Erststaat genannt), sondern eine angemessene (razonable) gemeint. Es 

geht dabei nicht um eine Ansatzbildung durch freies Ermessen der Rechtsprechung, sondern 

um eine tatsächliche rechtsprechende Ermittlung. Durch das Gebot der Nähe zum Forumsstaat 

soll der Anerkennungsrichter darauf abzielen, dass der Sachverhalt oder die Parteien nahelie-

gende Berührungspunkte zum Forumsstaat aufweisen.683 Diese sind allerdings im Gesetz nicht 

konkretisiert und durch einen Prüfungskatalog nicht gewährleistet. Der Richter hat im konkre-

ten Fall die vorhandenen Verknüpfungen zu beachten und festzustellen, ob die angemessen 

(razonable) Verknüpfungen zum Urteilsstaat bestehen. Von einer ausreichenden Inlandsbezie-

hung oder „enge“ Beziehung vom Sachverhalt zum Forumsstaat ist nicht die Rede, sondern ob 

diese Inlandsbeziehung unmittelbare charakteristische, tatsächliche, räumliche oder sachliche 

Nähe der Verfahrensparteien aufweist. Der angemessene Forumbezug verkörpert ein lokalisier-

bares Rechtsschutzinteresse der Parteien im Forumstaat. Die heutige Gesetzgebung setzt im 

materiellen Privatrecht vermehrt soziale Vorstellungen um, die durch verschiedene einseitige 

Kollisionsnormen auch im internationalen Privatrecht ihre Fortsetzung finden. Diese spiegeln 

sich vor allem im Bereich der internationalen Zuständigkeit wider, wenn bei der Anerkennung 

ein Mindestmaß an Binnenbeziehung des Rechtsstreits bzw. der Parteien im Verhältnis zum 

 
681 Art. 2104 Nr. 3 CC 1984: Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto en los 
artículos 2102 y 2103 (…) Nr. 3. Que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso; que se le haya concedido plazo 

razonable para comparecer; y que se le hayan otorgado garantías procesales para defenderse. 
682 ESPLUGUES Mota, S. 366. 
683 VIRGOS Soriano/GARCIMARTIN Alférez, DPC I, S. 456. 
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Forumsstaat gefordert wird. Hierfür wäre ein Rückgriff auf die vielfältigen Varianten des 

Wohnsitzes denkbar. Durch die subsidiäre Anwendung der Staatsangehörigkeit wäre auch eine 

relativ starke Beziehung zur Sachrechtsordnung herzustellen. 

4.2.2.3.3 Zwischenergebnis 

Angemessenheit und Nähe stellen zusätzliche Anforderungen des Spiegelbildprinzips dar. 

Diese sind von den Anknüpfungspunkten zu unterscheiden. Ihr Aufbau unterliegt u. a. auch 

rechtspolitischen Interessen, und diese treten im Vorfeld der Kompetenzkontrolle auf. Im Ge-

gensatz dazu liegt die Schaffung der subsidiären Anforderungen im Funktionsbereich der 

Rechtsprechung. Sie richten sich eher nach Wertungsentscheidungen als nach staatlichen Richt-

linien. 

Ungünstig ist allerdings ihre ambivalente Definition (Nähe-Beziehung und/oder angemessene 

Verknüpfung). Daher sollte der Gesetzgeber diese konkretisieren und darauf abzielen, dem An-

erkennungsrichter zusätzliche Erkenntniswerte zur Verfügung zu stellen, die ihm neben dem 

Heranziehen des Spiegelbildgrundsatzes eine zweckmäßige Ermittlung der Kompetenzkon-

trolle ermöglichen, falls dieser Grundsatz nicht genügt. Sein Durchsetzungsvermögen in der 

Rechtsprechung liegt der Sachlichkeit der Kontrolle begründet. Bei ihrer Gestaltung sollte der 

Gesetzgeber über „Nähe und angemessene Verbindung“ der Parteien oder des Sachverhalts 

zum Forumsstaat hinausgehen. Es sollte auch der Frage nachgegangen werden, welche Um-

stände noch vom Anerkennungsrichter zu berücksichtigen sind, wenn sich die internationale 

Zuständigkeit des Erstgerichts nicht auf den Wohnsitz bzw. letzten ehelichen Wohnsitz stützt. 

Ihre Bestimmung sollte aus Sicht des Verfassers das alleinige Ziel des modernen Kollisions-

rechts in Perú sein. Dieser Ansatz soll nicht nur die Kompetenzkontrolle, sondern auch die 

Entscheidungszuständigkeitsnormen prägen. 

In dieser Hinsicht hat die Sala de Familia de la Corte Superior de Lima den Richter einen 

Ermessensspielraum bei ihrer Bewertung eingeräumt. Denn insbesondere im internationalen 

Familienrecht muss der Rechtsanwender in vielen Fällen selbst über ihre Konkretisierung ent-

scheiden. In der Folge sind sämtliche Abwägungskriterien in Betracht zu ziehen, welche eine 

angemessene und nähere Beziehung zwischen dem Rechtsstreit bzw. den Parteien und dem 

Forumsstaat aufzeigen. Ob die Nähe angemessen ist oder ob die Angemessenheit aus der Nähe 

stammt, liegt es in der Macht des Anerkennungsrichters zu begründen bzw. auszuwerten.  Dabei 
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wären auch die folgenden erheblichen Gesichtspunkte in Familiensachen vom Anerkennungs-

richter zu erwägen: 684 

(1) gewöhnlichen Aufenthalten eines Ehegatten im Heimatstaat des anderen  

(2) frühere gemeinsame Staatsangehörigkeiten 

(3) frühere gemeinsame gewöhnliche Aufenthalte 

(4) gemeinsame Zukunftspläne der Ehegatten 

(5) vor der Ehe bestehende gemeinsame gewöhnliche Aufenthalte 

(6) durch gemeinsame Kinder vermittelte Verbindungen 

(7) gemeinsame soziale und kulturelle Verbindungen 

(8) der Ort der Eheschließung im Heimatstaat oder Aufenthaltsstaat eines Ehegatten und der 

gemeinsame Aufenthalt am Eheschließungsort.  

Letztlich wird die angemessene Nähe durch eine Gerichtsstandsvereinbarung oder ausdrückli-

che oder stillschweigende Unterwerfung der Parteien bestimmt, ohne dass diese Wahl eine Be-

nachteiligung für die Rechte einer der Parteien bedeuten würde, so wie die ausländische Lehre 

es befürwortet.685 Alle diese zuständigkeitsbegründenden Elemente sind gesetzlich nicht veran-

kert, aber können der Gerichtspraxis zur Feststellung der angemessenen Nähe dienen.  

4.2.3 Die kollisionsrechtliche Säule der Anerkennungszuständigkeit 

Neben der Ermittlung angewandter Prüfungstheorien durch die Gerichtspraxis sind auch kolli-

sionsrechtliche Anknüpfungspunkte zu bewerten. Die Entwicklung der Anknüpfungspunkte in 

Personalstatutssachen in Perú ist bis heute von gesetzlichen Schwankungen geprägt. Rechts-

technisch können dabei zwei Anknüpfungsmodelle und verschiedene Kombinationslösungen 

in Betracht kommen.  

Die einfachste Lösung wäre, die für maßgeblich erklärten räumlichen, personellen oder recht-

lichen Bezugspunkte funktional für die Kompetenzkontrolle in Ehesachen anzuwenden. Daher 

könnte man auf andere Anknüpfungspunkte zurückgreifen wie z. B. im deutschen Recht686 oder 

aber auf die unterschiedliche Qualifikation von identischen Anknüpfungspunkten. Der 

 
684 Siehe Art. 57 Ley 19.920 in, Vista de La jurisdicción internacional directa en el Derecho Internacional Privado con especial referencia al 
Art. 57 de la ley 19.920 | Revista de Derecho (um.edu.uy). 
685 Dazu FERNÁNDEZ Arroyo, DIP, S. 153, 154. 
686 Dazu MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 281: […] im Übrigen stellen sie aber Wohnsitz und Aufenthalt als Anknüpfungspunkt neben die 
Staatsangehörigkeit und ermöglichen Entscheidungen, die vom Statusstaat gerade nicht anerkannt werden […]. 

https://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/1085/1318
https://revistas.um.edu.uy/index.php/revistaderecho/article/view/1085/1318
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Gesetzgeber hat sich auch in der Anerkennungsphase von den typischen starren Anknüpfungs-

regeln zu lösen (Art. 2081 CC 1984)687 und sich in die Richtung flexibler Anknüpfungen zu 

bewegen. Denkbar sind Alternativ- oder Kumulativanknüpfungen oder eine Stufenleiter von 

Zuständigkeitsanknüpfungen.688 Der Abschlussort der Ehe, die Staatsangehörigkeit der Ehegat-

ten, der gewöhnliche Aufenthaltsort und der schlichte Aufenthalt oder der Prozessort des Be-

klagten oder des Klägers wären denkbare Alternativen. Nahezu jede dieser Lösungen ist im 

peruanischen Recht vertreten, jedoch nicht spezifisch für Ehesachen.689 Sobald einer dieser zu-

sätzlichen Berührungspunkte anerkennungsfähig würde, wäre gegen die Annahme einer inter-

nationalen Zuständigkeit nichts mehr einzuwenden. Welche dieser Lösungen der Vorzug zu 

geben ist oder ob eine weitere Alternative entwickelt werden sollte, hängt nicht zuletzt von dem 

Zweck ab, den man mit der Domizilzuständigkeit verbindet. Zu erwägen ist zum einen, ob die 

weiteren Anknüpfungen den Zweckinteressen der Kompetenzkontrolle in Ehesachen entspre-

chen. Zum anderen bleibt festzustellen, ob sie unter dem Aspekt der Nahebeziehung und Ver-

hältnismäßigkeit zum Urteilsstaat angemessen sind. 

4.2.3.1 Der Wohnsitz als Maßstab der Anerkennungszuständigkeit  

Die Regelungssystematik des CC 1984 weicht ebenfalls nicht davon ab und führt in Personal-

statutssachen das uneingeschränkte690 konsequente691 Wohnsitzprinzip ein. Das territorialisti-

sche Konzept wurde durch die Verankerung des Wohnsitzprinzips im CC 1984 aufgelockert.692 

Seine Festlegung im CC 1984 zeigt eine territoriale Orientierung und entspricht den Vorstel-

lungen des Kontinents. Damit strebte man an, das Anknüpfungspunktsystem in Perú seinen 

Entsprechungen in der Mehrheit der amerikanischen Länder und der common law-Staaten an-

zugleichen.693 

Anerkannt ist heute, zumindest was den Bereich der Kompetenzkontrolle anbelangt, das Terri-

torialitätsprinzip694, dessen wichtigster Anknüpfungspunkt das Wohnsitzprinzip ist695. Aller-

dings ist eine anerkennungsrechtliche Definition des Wohnsitzes in Scheidungssachen im CC 

1984 nicht vorhanden. Eine Legaldefinition des internationalen Wohnsitzes im Allgemeinen, 

besonders aber in Scheidungssachen, liegt jedoch in der Lehre nicht vor696. Statt einen 

 
687 Art. 2081 CC 1984: El derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio conyugal. 
688 DE DEBAKEY Revoredo, S. 979. 
689 Siehe Libro X, Buch 10, Título I und II, Abschnitt 1 und 2 CC 1984.   
690 Zu diesem Begriff, SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 506. 
691 Zu diesem Begriff, SÖHNGEN, S. 25. 
692 SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 506. 
693 DE DEBAKEY Revoredo, S. 949. 
694 Vgl. TOVAR Gil, DIP, S. 237. 
695 Das Territorialitätsprinzip stellt die Grundlage des lateinamerikanischen Kollisionsrechts dar; das Wohnsitzprinzip wird hingegen als Inbe-

griff des lateinamerikanischen IPR angesehen, SAMTLEBEN, IPR in Lateinamerika, S. 3-5. 
696 Eine Ausnahme bildet der Gesetzesvorschlag von REVOREDO. Dieser hatte eine Regelung über den internationalen Wohnsitz zum Ge-
genstand, in REVOREDO Marsano, Proyectos I, S. 92, 93. 
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angemessenen Begriff zu erarbeiten wie bei Revoredo de Debakey697, ist aus Sicht eines Teils 

der Lehre und der Gerichtspraxis der materiell-rechtliche Wohnsitz analog heranzuziehen698. 

Dieser Ansatz unterliegt der folgenden Kritik: 

Revoredo befürwortet, dass anstelle des materiell-rechtlichen Wohnsitzbegriffs ein Rückgriff 

auf die in Art. 2047 CC 1984 geltenden völkerrechtlichen Verträge über den Wohnsitz zulässig 

sei.699 Sein Ausgangspunkt ist, dass Perú die interamerikanische Wohnsitzkonvention ratifiziert 

hat.700 Diese Verträge hätten dabei den Vorzug in ihrer Anwendung im Verhältnis zu den inter-

nen Sachnormen701 und könnten als Vorbild künftiger Reformarbeiten dienen. Allerdings ist ein 

Teil der Lehre anderer Auffassung. Der Wohnsitzbegriff im pIPR stimme mit dem Regelungs-

geist des Wohnsitzes auf interamerikanischer Ebene überein. Die interamerikanische Rechts- 

und Integrationspolitik im Anerkennungsstaat geht über die Ordnungsinteressen der einzelnen 

Staaten hinaus.702 Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass grundsätzlich im Einzelfall vom Rechtsan-

wender stets zu prüfen ist, welche Kriterien zur Feststellung des Wohnsitzes im IPR zur An-

wendung kommen sollen. Die Handhabung der Rechtsprechung wird beanstandet. Beim Rück-

griff auf den materiellen Anknüpfungspunkt des Wohnsitzes würde sie nicht die Gesamtheit 

des Art. 33-41 CC 1984 beachten.703 Ein Rückgriff auf den Wohnsitzbegriff des Art. 33 ff. CC 

1984 im Anerkennungsstadium würde die vom peruanischen IPR erstrebte Entscheidungsein-

heitlichkeit gefährdet. Der materiell-rechtliche Wohnsitz ist weder dem kollisions- noch dem 

anerkennungsrechtlichen Wohnsitz gleichzustellen.704 Dies würde zu Rechtsunsicherheit führe 

und könnte dem Rechtsmissbrauch Tür und Tor öffnen.705 Von einer Flexibilität des Gesetzes 

und den umfangreichen Befugnissen des Richters kann somit nicht geredet werden. Die An-

wendung divergierender Wohnsitzbegriffe bzw. des materiell-rechtlichen Wohnsitzbegriffs im 

peruanischen Kollisionsrecht kann also dem Willen des Gesetzgebers nicht entsprechen. So 

gesehen ist man der Ansicht, dass der materiell-rechtliche Wohnsitz andere Interessen als der 

kollisionsrechtliche regelt. Da IPR und materielles Recht unterschiedliche Funktionen erfüllen, 

 
697 Man denke dabei an den Beitrag REVOREDOS über die Normierung des internationalen Wohnsitzbegriffes, in SÖHNGEN, S. 26 ff. 
698 Im Schrifttum, DELGADO Menéndez, Art. 2070, S. 763, TOVAR Gil, DIP, S. 64, S. 67, S. 84; SÖHNGEN, S. 30. Dieser Autor führt 
allerdings einen Fall an, bei dem man von der Ablehnung eines Analogieschlusses ausgeht, SÖHNGEN, S. 37. Siehe Kommentar in der Recht-

sprechung, in ARRIOLA Espino, Art. 2081, S. 810. Die Autorin zitiert in ihrem Kommentar zu Art. 2081 das Urteil, das mit Exp. Nr. 3355-95, 

in Explorador Jurisprudencial Gaceta Jurídica, verzeichnet ist. 
699 DE DEBAKEY Revoredo, LH Alzamora Valdéz, S. 423; dazu auch ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 244. 
700 NYOTA, S. 156; dazu auch CABELLO Matamala, Divorcio y Jurisprudencia, S. 506. 
701 ARRIOLA Espino, Art. 2081, S. 807. 
702 Dazu DE DEBAKEY Revoredo, S. 175; TOVAR Gil, DIP, S. 59. 
703 SÖHNGEN, S. 32. 
704 ZAVALETA Carruitero, S. 2046; TOVAR Gil, DIP, S. 66; vgl. BUDZIKLEWICZ, S. 273. Dazu auch die ausländische Rechtsprechung, siehe 
BGH-Urteil v. 29.10.1980 BGHZ 78, S. 293, S. 295 = IPRax (1981), S. 139: „vom Wohnsitz unterscheidet sich der gewöhnliche Aufenthalt 

dadurch, dass der Wille, den Aufenthalt zum Mittelpunkt oder Schwerpunkt der Lebensverhältnisse zu machen, nicht erforderlich ist. Es handelt 

sich um einen faktischen Wohnsitz, der ebenso wie der gewillkürte Wohnsitz Daseinsmittelpunkt sein muss“. 
705 ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 243. 
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können Begriffsverständnisse anderer Rechtsgebiete nicht ohne weiteres auf das IPR übertra-

gen werden.706 

De facto greift der Richter in der Anerkennungsphase auf den kollisionsrechtlichen Wohnsitz 

zurück.707 Dieser ergibt sich wiederum aus seinem materiellen Pendant. Bereits im Gesetzes-

vorschlag der Reformkommission des CC 1984 war der Begriff des internationalen Wohnsitzes 

vorhanden.708 Im CC 1984 wurde der Vorschlag allerdings nicht übernommen und lediglich der 

materielle rechtliche Wohnsitz geregelt (Art. 33–41 CC 1984). So versäumte man, den Wohn-

sitz im Kollisionsrecht zu normieren.709 Die nationale Lehre geht allerdings von einem eigen-

ständigen kollisionsrechtlichen Wohnsitzbegriff aus.710 Dieser ist überwiegend vom Aufenthalt 

und derzeit weniger vom animus manendi bestimmt.711 Der Animus wird ausnahmsweise als 

Voraussetzung des Wohnsitzbegriffs verlangt, insofern ist die Gewöhnlichkeit des kurzen Auf-

enthalts schwer feststellbar.712 

4.2.3.2 Zwischenergebnis: Regelungsvorschlag zum kollisionsrechtlichen Wohnsitz 

Aus den vorgenannten Gründen ist es sinnvoll bei einer Novellierung des pIPR, Inhalt und Vo-

raussetzungen eines kollisionsrechtlichen Wohnsitzbegriffs näher zu bestimmen. Dies schafft 

ein besseres Verständnis für den neuen Anknüpfungspunkt und einen Orientierungsbeitrag zur 

praktischen Rechtsanwendung des Spiegelbildgrundsatzes. 

Fraglich ist, wie eine Novellierung der Kompetenzkontrolle aufzubauen ist. Einerseits könnte 

der Begriff des Wohnsitzes im pIPR, anders als im europäischen Rechtsraum713, den Art.  XXII 

des Gesetzentwurfs der Reformkommission des CC 1984 nachahmen714. Dieser hat den Vorteil, 

dass er sich nicht strikt auf den gewöhnlichen Aufenthaltsort beschränkt. Demnach ist er um-

fassender als die aktuelle Version des materiell-rechtlichen Wohnsitzes in den Art. 33 ff. CC 

1984. Ebenfalls ist die Heranziehung der Vorschriften über den internationalen Wohnsitz für 

natürliche Personen des uruguayischen Entwurfs aus dem Jahr 2004 zum „Allgemeinen Gesetz 

 
706 BAETGE, S. 41-43; KEGEL/SCHURIG, IPR, § 1, S. 53. 
707 Im peruanischen Recht gilt Art. 2070 CC 1984, der den Wohnsitz natürlicher Personen regelt, als der Dreh- und Angelpunkt der umfassenden 

Neuregelung des peruanischen internationalen Privat- und Verfahrensrechts, TOVAR Gil, DIP, S. 59. 
708 Dazu SÖHNGEN, S. 24. 
709 SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 506. 
710 Vgl. ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 242. 
711 TOVAR Gil, DIP, S. 68; dazu auch HAU, FamRZ (2000), S. 1333, 1334: „die einheitliche Wohnsitzdefinition der EuGH; das Willenselement 
rückt sehr in den Vordergrund“. 
712 TOVAR Gil, DIP, S. 68, 69. 
713 Dazu HAU, FamRZ (2000), S. 1334: „Die EheVO wertet den gewöhnlichen Aufenthalt damit zum zentralen und per se tragfähigen An-
knüpfungspunkt auf“; Vgl. auch MANKOWSKI, FS Heldrich, S. 880, 881. 
714 Die Fassung von Art. XXII Reformkommission CC 1984 schreibt vor: „El domicilio de la persona física será determinado por el siguiente 

orden de prelación; 
1. el lugar de su residencia habitual 

2. el lugar del centro principal de sus negocios 

3. el lugar de la simple residencia 
4. el lugar donde se encuentre“  
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für das Internationale Privatrecht“ (nachfolgend IPR- Entwurf) denkbar715. Der kollisionsrecht-

liche Wohnsitz der Ehegatten ist in dem IPR-Entwurf unmittelbar im Art. 23 geregelt. Diese 

Bestimmung entspricht den Anforderungen der heutigen Zeit, in der auf Grund der hohen (frei-

willige oder durch Krieg/Pandemie gezwungene) Mobilität des Einzelnen vermehrt Fälle auf-

treten, in denen Ehegatten nach einer Krise in das Land zurückkehren, in dem sie vor der Ehe-

schließung gelebt haben und immer ein „Heimat“ finden. In dieser Hinsicht könnte auch die 

interamerikanische Wohnsitzkonvention in Betracht gezogen werden. Ihre breite und gerechte 

Auswahlmöglichkeit vor allem in Scheidungssachen rechtfertigt ihre Anwendung. 

Ein geeigneter kollisionsrechtlicher Anknüpfungspunkt in Scheidungsangelegenheiten sollte 

grundsätzlich auf einer engen Verbindung zum Forumsstaat beruhen. Hierbei ist allerdings 

nicht nur auf den gewöhnlichen Aufenthalt abzustellen, obwohl er bei der Kompetenzkontrolle 

eine wichtige Rolle spielt. Sein Gewicht im Kollisionsrecht liegt darin begründet, dass er eine 

besondere Nähe des Betreffenden zum sozialen Umfeld aufweist. Seine Maßgeblichkeit ist auch 

durch die Berücksichtigung der aktuellen Lebensverhältnisse der involvierten Personen ge-

rechtfertigt und zeichnet sich somit durch eine immanente Sachnähe aus. In Ehesachen spielen 

ebenso gemeinsamer Aufenthalt und letzter Wohnsitz eine bedeutende Rolle. Solange es sich 

aus den Gesetzen nicht anders ergibt, ist in Ehesachen als erster ehelicher Wohnsitz derjenige 

anzusehen, den die beiden Ehegatten einmütig wählen. Der naheliegende Gedanke, den eheli-

chen gemeinsamen Wohnsitz (Art. 36 CC 1984) als Anknüpfungspunkt zu verwenden, ist des-

halb dem Recht Perús nicht fremd. So hat die Corte Suprema eine wirkliche Verbindung zum 

Gerichtsstaat unter Hinweis auf die Tatsache festgestellt, dass die Eheleute im Ausland ihren 

letzten gemeinsamen ehelichen Wohnsitz gehabt haben. Die Sachnormen über den materiell-

rechtlichen Wohnsitz sind dabei analog anzuwenden.716 Darüber hinaus begründen jedoch we-

der der Ort der Eheschließung noch der letzte gemeinsame eheliche Wohnsitz nach dem gel-

tenden Recht im Fall eines Ehescheidungsverfahrens die internationale Zuständigkeit. Der ge-

meinsame eheliche Wohnsitz käme nur dann in Frage, wenn die Ehegatten unterschiedlich Do-

mizile aufweisen würden.717 Alle diese Varianten sollten in einer künftigen Regelung Eingang 

finden. 

Der Anknüpfungspunkt des kollisionsrechtlichen Wohnsitzes sollte nicht nur in persönlicher, 

sondern auch in sachlicher Hinsicht betrachtet werden. Nicht nur der gewöhnliche Aufenthalt 

würde dabei diese Anknüpfung erfüllen. Das Spektrum des internationalen Wohnsitzes ist 

 
715 Der Text des Entwurfes über das Allgemeine Gesetz des Internationalen Privatrechts Uruguay ist unter http://asadip.files.word-

press.com/2009/05/decita-11-uruguay-leydipr-texto-oct08-finalfinal.pdf  v. 28.11.2017, abrufbar. 
716 ARRIOLA Espino, Art. 2081, S. 810.  
717 ARRIOLA Espino, Art. 2081, S. 808. 

http://asadip.files.wordpress.com/2009/05/decita-11-uruguay-leydipr-texto-oct08-finalfinal.pdf
http://asadip.files.wordpress.com/2009/05/decita-11-uruguay-leydipr-texto-oct08-finalfinal.pdf
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umfassender. Seine Ermittlung sollte anhand einer Sichtung aller Indizien des konkreten Ein-

zelfalls erfolgen. So müssen auch soziale, berufliche, gesundheitliche, kulturelle Ansichten in 

Betracht gezogen werden. Auf Grund der vom Gesetzgeber beabsichtigten Herstellung der Ge-

rechtigkeit im Einzelfall ist auch die soziale Integration der Person am Aufenthaltsort zu be-

rücksichtigen. Neben dem zeitlichen Aspekt der Dauer des gewöhnlichen Aufenthalts ist auch 

eine gewisse soziale Eingliederung in dem betreffenden Staat zu fordern. Nach der Ansicht von 

Hernandéz Breton könnten Arbeitsstätte, Familie oder Studienort als Grundlage des Wohn-

sitzanknüpfungspunkts gelten. Der kollisionsrechtliche Wohnsitz einer Person liegt nach Bre-

ton an dem Ort, an dem sie nicht nur ihren Lebensmittelpunkt hat, sondern auch ihre geschäft-

liche Tätigkeit und sonstige Interessen wahrnimmt.718 Wichtige Indizien dafür sind familiäre 

und berufliche Bindungen am Aufenthaltsort, die, wenn keine Gewöhnlichkeit, wenigstens ei-

nen vorübergehenden Charakter aufweisen müssten, sowie z.B. Ausbildung oder länger andau-

ernde Klinikaufenthalte. Ein Auslandsstudium könnte auch dazu zählen. Familiäre Bindungen 

lassen den Rückschluss auf die soziale Integration einer Person an einem Ort zu. Auch berufli-

che Bindungen können ein Indiz für das Bestreben eines kollisionsrechtlichen Wohnsitzes an 

einem Ort sein. Die Dauer der Beschäftigung sollte einen Indizwert haben. Im Fall einer unbe-

fristeten oder für einige Jahre angelegten Beschäftigung ist der Indizwert freilich höher als im 

Fall einer kurzfristigen Beschäftigung.719 Ausgeschlossen sollten ein bloßer Kurzbesuch, etwa 

auf der Durchreise, oder ein kurzer zwangsweiser Aufenthalt (z. B. Strafhaft) bleiben. Eine län-

gere Strafhaft könnte jedoch ausreichen. 

Die vorstehenden Darlegungen führen zu einer deutlich erkennbaren Tendenz der Anknüpfung 

an einen faktischen, realitäts- und bezugsnahen Anknüpfungspunkt. Angesichts der Vorbild-

funktion des uruguayischen Entwurfs und der interamerikanischen Wohnsitzkonvention könnte 

eine Neuregelung zum kollisionsrechtlichen Wohnsitz, die der spiegelbildlichen Kompetenz-

kontrolle entspricht, wie folgt aussehen: Der eheliche Wohnsitz im IPR bestimmt sich nach  

(1) dem gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt der Ehegatten. 

(2) dem gewöhnlichen Aufenthalt der engeren Familie, falls der Wohnsitz im Familienhaus der 

Eltern besteht.  

(3) dem hauptsächlichen Mittelpunkt der Arbeits- oder Geschäftstätigkeit der Ehegatten 

 
718 HERNÁNDEZ-BRETON, FS Parra Arangúren, S. 429, 431. 
719 BAETGE, S. 115. 
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(4) dem einfachen Aufenthalt, behelfsweise dem Ort, an dem sie sich befinden, wenn es sich 

um Personen mit doppeltem Wohnsitz handelt. 

(5) dem Ort des Befindens. 

(6) dem Ort, zu dem einer der Ehegatten eine nahe Beziehung hat, falls die Ehegatten keinen 

gemeinsamen Wohnsitz haben.720  

(7) dem Ort, wo man sich aus außergewöhnlichen Umständen wie Krieg oder Pandemie mittel-

langfristig aufhält. 

Diese Reihe ist nicht als aufeinander aufbauend zu betrachten, und der Anknüpfungspunkt 

könnte sich auf nur einen dieser aufgührten Punkte stützen. Sollten sich aus dem Katalog ver-

schiedene Wohnsitze als Anknüpfungspunkt ergeben, würde der Wohnsitz in demjenigen Land 

als international gelten, der einen grundlegenden Bezugspunkt aufweist. 

Durch eine Neuregelung werden sämtliche Fragestellungen um den kollisionsrechtlichen 

Wohnsitz gelöst. Der Anerkennungsrichter würde über konkrete Kriterien verfügen, um bina-

tionale Ehescheidungen anzuerkennen.721 Allerdings können auch nachteilige Wirkungen auf 

die Kompetenzkontrolle angeführt werden. Die vielfältige Wahlmöglichkeit potenzieller 

Wohnsitze durch die Ehegatten kann zu Rechtsunsicherheit führen.722 Da der Wohnsitz von den 

Ehegatten einfach zu manipulieren ist und der Wohnsitzkatalog nicht deckungsgleich sein kann, 

könnte es sogar zu betrügerischen Handlungen führen, etwa durch die Begründung eines Wohn-

sitzes in einem Scheidungsparadies. Um das zu unterbinden, ist das Heranziehen weiterer Kri-

terien, nämlich von Angemessenheit und Nähe, vonnöten. 

4.2.3.3 Das Potenzial der Staatsangehörigkeit als Maßstab der                                                    

Anerkennungszuständigkeit 

Im Sachgebiet der Anerkennung ausländischer Urteile spiegeln sich Sieg und Rückzug des 

Staatsangehörigkeitsprinzips wider. Von besonderer Bedeutung in der Diskussion um die No-

vellierung des Art. 2104 Nr. 1 und 2 CC 1984 ist die Frage, ob die Staatsangehörigkeit neben 

dem Wohnsitz auch als Richtschnur der Kompetenzkontrolle anzusehen ist. 

 

 

 
720 TOVAR Gil, DIP, S. 87. 
721 TOVAR Gil, DIP, S. 60; vgl. ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 239. 
722 DE DEBAKEY Revoredo, S. 979. 
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4.2.3.3.1 Die Entwicklung des Staatsangehörigkeitsprinzips im autonomen Recht 

Die Frage nach dem Staatsangehörigkeitsgrundsatz ist nicht nur ein juristisches Problem. Sie 

ist auch ein Problem des historischen Tatbestands. Dieser Grundsatz stellt für die Kompetenz-

kontrolle eine schwankende Grundlage dar. So orientierte sich der Gesetzgeber des CC 1852 

an den Kollisionsnormen seines einleitenden Titels. Diese lehnten sich an den Code Napoleón 

an723 und enthielten eine Beschränkung der territorialen Geltung nationalen Rechts auf Polizei- 

und Sicherheitsgesetze (Art. IV und V).724 Der Bereich des Personenrechts im CC 1852 war 

auch von dem von Mancini im Codice civile propagierten Staatsangehörigkeitsprinzip ge-

prägt.725 Die Bestimmungen des Codice civile, die Ausdrücke der Staatsangehörigkeit waren 

und damit zur Aufweichung des strengen Territorialitätsprinzips geführt hatten, waren zu die-

sem Zeitpunkt schon rezipiert.726 So wurden im CC 1852 keine Anerkennungsvorschriften for-

muliert. 

Mit Inkrafttreten des Cpc 1912 hat der Siegeszug des Staatsangehörigkeitsprinzips seinen Hö-

hepunkt im Bereich des Anerkennungsrechts erreicht. Dies spiegelt auch die Rechtsprechung 

der damaligen Zeit wider.727 Der CC 1936 orientiert sich am Gesetzesaufbau des CC 1852 und 

enthält somit keine Anerkennungsvorschriften. Die Staatsangehörigkeit steht im CC 1936 im 

Vordergrund familienrechtlicher Angelegenheiten.728 Mit Einführung des CC  1984 verschiebt 

sich die Gewichtung allerdings erheblich. So ist jetzt das Wohnsitzprinzip tief in die früheren 

Domänen des Heimatrechts im kollisionsrechtlichen Sinn eingedrungen.729 In Statusangelegen-

heiten ist dem peruanischen autonomen Zuständigkeitsrecht, sofern es die internationale Zu-

ständigkeit explizit regelt, eine Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit nicht geläufig. Beim 

Vergleich der alten mit den neuen autonomen Bestimmungen, die dieselben Gebiete regeln, 

wird dies besonders deutlich. Hier findet der Ausdruck „Niedergang der Staatsangehörigkeit“ 

seine Berechtigung, obwohl Art. 2046 CC 1984 ein Bekenntnis zur zivilrechtlichen Gleichstel-

lung von Peruanern und Ausländern aufweist. Perú reiht sich somit als ein weiteres lateiname-

rikanisches Land in die Reihe der Befürworter des Wohnsitzprinzips ein. An die Staatsangehö-

rigkeit knüpfen weder die anwendbaren Normen (Art.  2068– 2101 CC  1984) noch die 

 
723 GARCÍA Calderón, DIP, S. 26. 
724 Die Geschichte der Staatsangehörigkeit als Anknüpfungsgrund im IPR beginnt im Jahr 1804 mit Art. 3 Abs. 3 Code Civile, wonach in 

persönlichen Angelegenheiten die französischen Gesetze auch dann über Franzosen herrschen, wenn sie sich im Ausland aufhalten, in SON-
NENBERGER, S. 11. 
725 MOROTE, S. 143; SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 501. 
726 GARCÍA Calderón, DIP, S. 29; ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 185-187. 
727 Siehe eine eingehende Darstellung der Rechtsprechung über die Anerkennung ausländischer Ehescheidungsurteile in Peru, IPRG (1973), S. 

476-482. 
728 TOVAR Gil, DIP, S. 26; DELGADO Barreto, DIP, S. 192-194; GARCÍA Calderón, DIP, S. 86. 
729SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 491. 
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allgemeinen Bestimmungen (Art. 2046–2056 CC 1984) und die Zuständigkeitsnormen (Art. 

2057–2067 CC 1984) des peruanischen IPR an. 

4.2.3.3.2 Der Standpunkt von Lehre und Rechtsprechung 

Das Staatsangehörigkeitsprinzip gerät mehr und mehr in die Kritik, da sich viele Ausländer 

weltweit sowohl im Inland als auch im Entscheidungsstaat aufhalten. Diese sei beständig und 

leicht feststellbar.730 Die stetige (freiwillige, aber auch gezwungene) Zuwanderung mehrerer 

Millionen ausländischer Bürger – darunter auch Peruaner – und ihrer Familien setzt die Dis-

kussion um die richtige Anknüpfung im internationalen Privatrecht verstärkt in Gang. 731 

Die nationale Lehre geht von einem ambivalenten Ausdruck des Staatsangehörigkeitsprinzips 

im IPR aus.732 Im Bereich der Anerkennung sprach man vor Geltung des CC 1984 von einer 

interaction de la nationalité et des règles de conflit, nach französischem Sprachgebrauch. Auf-

grund seiner Ausrichtung beschäftigt sich das gegenwärtige pIPR nicht mit den Rechtsbezie-

hungen von Privatpersonen. Das Staatsangehörigkeitsrecht gehört somit nicht zum IPR und 

wird also nicht in allen größeren Darstellungen des Kollisionsrechts ausführlich behandelt. Die-

ser Grundsatz wurde aus dem pIPR ausgeschlossen, was dazu geführt hat, das pIPR als modern 

anzusehen.733 Im pIPR übt die Staatsangehörigkeit keine besondere Funktion aus, auch nicht 

subsidiär.734 Sie dient dort nicht wie der Wohnsitz als ein häufig verwendeter Anknüpfungs-

punkt zur Bestimmung der anwendbaren Rechtsordnung. Hingegen wird in Perú dem Wohn-

sitzprinzip gefolgt. Somit greifen Staatsangehörigkeit und IPR in Perú nicht ineinander. Ein 

Teil der Lehre ist dennoch gegen den Ausschluss der Staatsangehörigkeit vom pIPR.735 Sein 

Beitrag hat sich in der Gesetzgebung nicht durchgesetzt. 

In der Rechtsprechung wiederum herrscht eine andere Auffassung. Danach wird die Kompe-

tenzkontrolle durch die Staatsangehörigkeit beeinflusst. Dies lässt sich deutlich in einigen Ur-

teilen erkennen, die jedoch von einer spiegelbildlichen Anwendung internationaler Zuständig-

keitsnormen ausgehen: 

Sexto. […] la posición legislativa nacional ha evolucionado significativamente, originalmente fue bastante 

restrictiva para la admisión de los exequaturs, imponiendo el Cpc 1912 la competencia exclusiva a los 

 
730 DENGEL, S. 202. 
731 Über die peruanische Migration der letzten Jahrzente, in GONZALÉZ- Lara, S. 1-50; dazu auch CABELLO Matamala, Derecho PUC 52 

(1998-99), S. 809 
732 GARCIA Calderón, DIP, S. 29; ARZUBIAGA Rospigliosi, S. 185-187. 
733 TOVAR Gil, DIP, S. 58; SAMTLEBEN, RabelsZ 49 (1985), S. 486. 
734 TOVAR Gil, DIP, S. 57; DE DEBAKEY Revoredo, S. 890. 
735 DELGADO Barreto, DIP, S. 43-50 ff. 
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tribunales peruanos en el caso de los nacionales, por cuanto el factor de la nacionalidad excluia cual-

quier posibilidad de conocimiento [ …].736 

Tercero. […] el juzgado de Waiblingen se declara competente […] y b) a nivel internacional debido a que 

la demandante en el proceso de divorcio es ciudadana de la República Federal alemana.737 

Praktisch befassen sich einige Anerkennungsurteile mit der Frage nach der Staatsangehörigkeit 

der Parteien. Hierbei stellt die Gerichtspraxis für ihre Feststellung neben Wohnsitz und Aufent-

halt gerade auch auf die Staatsangehörigkeit, trotz der damit verbundenen Problematik, ab. Die 

Anwendung der Staatsangehörigkeit als Anknüpfungspunkt wird allerdings als fraglich einge-

stuft, etwa bei Staatenlosigkeit von Parteien oder bei Doppelstaatsangehörigkeit.738 Die Rechts-

praxis setzt sich mit diesen erheblichen Einwänden nicht auseinander. Sie zieht zum einen die 

Tatbestände, die zum Erwerb oder zu Verlust von Staatsangehörigkeit oder zur Mehrstaatsan-

gehörigkeit führen, nicht in Betracht. Diese unterliegen dem Bereich des öffentlichen Rechts, 

könnten jedoch vom peruanischen Kollisionsrecht eingehender als in Art.  2046 CC 1984 be-

handelt werden.739 Ebenso bleibt die Frage offen, wann die Zuständigkeitsgründe, z. B. die Auf-

enthaltsbegründung oder der Erwerb der Staatsangehörigkeit des Entscheidungsstaats, eintreten 

sollten oder inwiefern ein nachträglicher Staatsangehörigkeitswechsel sich auf die Anerken-

nungszuständigkeit auswirken kann. Bisher liefert das pIPR keine Auskunft darüber. 

4.2.3.3.3 Zwischenergebnis: Kritische Betrachtung des                                               

Staatsangehörigkeitsprinzips als subsidiäres Element in der Anerken-

nungsphase 

Ein Ziel der Neuregelung soll die Annäherung des autonomen Rechts an moderne staatsver-

tragliche Lösungen sein. Ihre Erarbeitung setzt die Prüfung des konkreten Einzelfalls und das 

Bestehen einer Inlandsbeziehung mindestens einer Partei voraus. De lege ferenda sucht man 

daher zwei Wege:  

(1) einen, der neben dem Wohnsitzprinzip als zuständigkeitsbegründendes Element zu gelten 

vermag. 

 
736 Siehe Entscheidung der Segunda Sala especializada de Familia de Lima, Zweite Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familien-
sachen Nr. 300-2007 v. 23.04.2007 (unveröffentlicht). 
737 Siehe Entscheidung der Segunda Sala especializada de Familia de Lima, Zweite Fachkammer des Oberlandesgerichts Limas in Familien-

sachen Nr. 72-2000 v. 28.08.2000 (unveröffentlicht). 
738 TOVAR Gil, DIP, S. 59. 
739 BASADRE Ayulo, Rev.Jur. Per. 61 (2005), S. 148; DELGADO Barreto, DIP, S. 40, S. 50. Die Behandlung der Staatsangehörigkeit in 

kollisionsrechtlichem Sinne war ein ständiges Anliegen des IPR aus Sicht der peruanischen Lehre, dazu NÚÑEZ Valdivia, S. 107 ff.; MOROTE, 
S. 45 ff.; GARCÍA Calderón, DIP, S. 381 ff. 
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(2) einen, der als Kriterium eines subsidären Prüfungsmodells, proximidad razonable, gelten 

kann. 

Punkt (1) ist kritisch zu behandeln. Grundsätzlich ist das Wohnsitzprinzip als Anknüpfungs-

punkt in Bezug auf die Beweisfrage im Anerkennungsverfahren vorteilhaft. Die Vermittlung 

der rechtlichen Zuordnung einer Person zu einem bestimmten Staat ist reibungslos vornehmbar. 

Dieser ist stabiler, schwieriger zu manipulieren und leichter zu ermitteln als die Staatsangehö-

rigkeit.740 Eine Regelung der kollisionsrechtlichen Staatsangehörigkeit im CC 1984 ist derzeit 

nicht umsetzbar. Diese stellt nicht nur eine juristische Fragestellung bei der Kompetenzkon-

trolle dar, sondern unterliegt politischen Ansätzen. Emigrationsgesetze müssten dann mit IPR-

Normen in Einklang gebracht werden. Diese liegen zum einen in der Konfrontation mit dem 

ordre public-Vorbehalt. Dabei besteht die große Gefahr, dass bei einer großzügigen Anwen-

dung gerade das Staatsangehörigkeitsprinzip ausgehöhlt wird. Es muss verhindert werden, dass 

durch eine Einsetzung der Staatsangehörigkeit als Prüfungskriterium exorbitante Gerichts-

stände gefördert werden. Zum anderen denke man dabei an die Feststellung der internationalen 

Zuständigkeit von gemischten Ehen und an die sich daraus ergebende Pluralität des anwendba-

ren Rechts.741 Dabei wären für die erforderliche Inlandsbeziehung neben territorialistischen In-

teressen auch persönliche Umstände erforderlich. Fraglich ist demnach, ob Staatsangehörig-

keits- und Wohnsitzprinzip als Gegensätze aufzufassen sind, ob sie separat nebeneinander oder 

als gemeinsamer Ausdruck der Zugehörigkeit der Parteien zum Urteilsstaat behandelt werden 

müssen. 

Zu Punkt (2) folgendes. Die Staatsangehörigkeit als subsidiärer Erwägungspunkt der Kompe-

tenzkontrolle sollte eher das Anerkennungsverfahren wie im polnischen Recht begünstigen742, 

als ein Hindernis in diesem Verfahren zu sein. Abgesehen von einzelnen Urteilen würde dieser 

Anknüpfungspunkt nicht der Beschleunigung der Anerkennung statusrechtlicher Urteile in Perú 

dienen. Eine kumulative Anhäufung von Anknüpfungsmerkmalen zur Staatsangehörigkeit in 

Form einer Anknüpfungskombination wie im deutsch-spanischen Anerkennungs- und Vollstre-

ckungsvertrag von 1988743 ist für das peruanische Recht nicht zu empfehlen. Durch eine kumu-

lative Aufzählung mehrerer Kombinationen werden strengere Anforderungen an die Bejahung 

der Kompetenzkontrolle gestellt, wodurch eine solche Regelung in hohem Maße als 

 
740 DELGADO Barreto, DIP, S. 189. 
741 DELGADO Barreto, DIP, S. 188. 
742 Dazu WEYDE, S. 33, 34. 
743 Dazu eingehend KARL, S. 101 ff., S. 141 ff. 
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anerkennungsfeindlich anzusehen ist. Trotz Erfolgen auf staatsvertraglicher Ebenewäre ist ihre 

Umsetzung in das autonome Recht strittig. 744   

Die Staatsangehörigkeit ist als Stütze, nicht aber als gesetzlicher Anknüpfungspunkt ist anzu-

sehen. Sie fungiert als ein subsidiäres Element in der Anerkennungsphase. Sie würde im Aner-

kennungsverfahren über die gesetzliche Formulierung hinausgehen und ihre Handhabung Vor-

teile für den Rechtsverkehr bringen. Diese Zuständigkeitsbegründung könnte daher der Ge-

richtspraxis als Ermessensgrundlage bei Anwendung des Grundsatzes der proximidad razo-

nable dienen. Besonders in Ehesachen sollte die Ansicht herrschen, diesen Grundsatz als einen 

Faktor der Beständigkeit und des Respekts vor fremden Kulturen und gerade dadurch als maß-

gebenden Aspekt für die Beziehung der Nähe aufzufassen. Ihre Erörterung als Prüfungsmaßstab 

läge im Ermessen des Anerkennungsrichters. Dabei sind die Nähe zwischen den Parteien und 

dem Forum und zum anderen die Angemessenheit zwischenstaatlicher Zuständigkeitsvertei-

lung zu beachten. Es ist wichtig, dass eine Person möglichst schnell in ihr neues soziales Um-

feld integriert wird. Da bei persönlichen Angelegenheiten Stabilität und Kontinuität im Vorder-

grund stehen, ist aus Sicht des Anerkennungsrichters die Anknüpfung an die Staatsangehörig-

keit einer Person als sachgerecht zu empfinden. Damit würden die kulturelle Identität einer 

Person und Stabilität sowie Kontinuität der persönlichen Rechtsbeziehungen beim Umzug in 

einen anderen Staat am besten gewährleistet745. Allerdings bleibt die Frage offen, wie der Rich-

ter die Staatsangehörigkeit einer Partei oder der Parteien zu ermitteln hat. Da dieses Anknüp-

fungsmoment aus richterlicher Perspektive vorgenommen würde, ist zunächst sicherzustellen, 

wie diese zu bestimmen ist. Die Staatsangehörigkeit bestimmt sich nach dem jeweiligen natio-

nalen Staatsangehörigkeitsrecht, die peruanische Staatsangehörigkeit also grundsätzlich nach 

verfassungsrechtlichen Bestimmungen Perús (Art. 52, 53 CPP 1993). Bei mehrfacher Staatsan-

gehörigkeit geht die peruanische Staatsangehörigkeit vor. Die Kompetenzkontrolle ist dann ge-

geben, wenn bei Mehrstaatigkeit auch die Staatsangehörigkeit des Entscheidungsstaats vorliegt. 

Dieser Grundsatz findet sich in Art. 9 Ley Nr. 26574746. Ist keine der mehrfachen Staatsange-

hörigkeiten die peruanische, so wird der Ausländer als Staatsangehöriger des Staates behandelt, 

mit dem er am engsten verbunden ist. Im Ley Nr.  26574 ist dieses Anliegen nicht enthalten. 

Der Anerkennungsrichter hat dann zu untersuchen, mit welcher Staatsangehörigkeit die perua-

nische Partei die inhaltsreichere Anknüpfung hat. Mit zahlreichen Staaten hat Perú bilaterale 

 
744 DELGADO Barreto, DIP, S. 41. 
745 Im peruanischen Schrifttum DELGADO Barreto, DIP, S. 189; MOROTE, S. 140 ff.; GARCÍA Calderón, DIP, S. 155. Dazu auch das deutsche 

Schrifttum, JAYME, FS-Müller-Freienfels, S. 341-361; GUNSENHEIMER, S. 58. 
746 Siehe das peruanische Staatsangehörigkeitsgesetz Nr. 26574 v. 21.12.1995, veröffentlicht im D.O. El Peruano v. 3.1.1996, modifiziert 
durch Gesetz v. 20.09.2001, veröffentlicht im D.O. El Peruano v. 17.01.2001. 
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Abkommen zur Regelung der Fälle doppelter Staatsangehörigkeit geschlossen.747 Damit wer-

den kritische Fragestellungen um die Staatsangehörigkeit vermieden. 

Die heute zunehmend liberalisierte Gestaltung der Staatsangehörigkeitsgesetze, durch die in 

zahlreichen Ländern die Annahme der jeweiligen Nationalität erleichtert wird, favorisiert die 

Effektivität ihrer subsidiären Anwendung bei der Kompetenzkontrolle. Die Erwägungen, die 

der Gesetzgeber bei der Novellierung in Betracht ziehen müsste, sollten im Zuge der steigenden 

internationalen Mobilität, die sich in erheblich gestiegenen Migrationsraten äußert, erfolgen. 

Die Bedeutsamkeit des internationalen Privatrechts gerade auch im Familienrecht liegt vorwie-

gend in der zunehmenden internationalen personellen Verflechtung. Ob man sich für die Ab-

wendung vom Staatsangehörigkeitsprinzip und die Hinwendung zum Aufenthaltsprinzip aus 

dem Grunde ausspricht, weil das Kriterium des Aufenthalts sozialer sei748, spielt bei der Aner-

kennung keine Rolle. Somit würde die Staatsangehörigkeit im Rahmen der Anwendung des 

subsidiären Prüfungsmodells der proximidad razonable an Ansehen gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
747 Siehe https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp, 27.11.2017. 
748 NEUHAUS, RabelsZ 20 (1955), S. 220; BRAGA, RabelsZ 18 (1953), S. 227-230. 

https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Vistas_Tratados.xsp
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4.3 Regelungsvorschlag zur Novellierung des Art. 2104 Nr. 1 und 2 

CC  1984 

Die zuvor dargelegten Argumente sprechen dafür, dass eine Novellierung der Kompetenzkon-

trolle in Ehesachen im CC 1984 erforderlich ist. Somit büßt das Diktum Gustav Walkers über 

die Notwendigkeit einer internationalen Kompetenzregulierung in Eherecht749 auch im perua-

nischen Recht nicht an Aktualität ein. 

Die Novellierung kann in unterschiedlicher Weise gestaltet werden. In der Gerichtspraxis be-

steht Einigkeit darüber, sich weiterhin mehr an das Spiegelbildprinzip anzulehnen. In den ak-

tuellen gesichteten Urteilen stützt man sich darauf.750 Künftig sollte dieses nicht die alleinige 

Methode, keinen Selbstzweck der Kompetenzkontrolle darstellen. Das staatliche Ziel einer 

neuen Regelung geht über den Beurteilungsmaßstab einer einzelnen Prüfungsmethode hinaus. 

Der Staat sollte die Verantwortung tragen, dass eine Regelung den Prinzipien der Angemessen-

heit zwischenstaatlicher Zuständigkeitsverteilung, der Vertrautheit zu den ausländischen Ge-

richten und der überstaatlichen wahren distributiven Gerechtigkeit entspricht. Tendenziell ver-

langen anerkennungsfreundliche Staaten eine Kombination von inländischen und ausländi-

schen Richtslinien. Die Einzelheiten der Durchführung soll der Gesetzestechnik des Anerken-

nungsstaats überlassen sein.751 Somit wird der Grundsatz des Spiegelbilds weiterentwickelt, um 

aus seiner Anwendung Vorteile zu ziehen. Zugleich wird das Prinzip der unilatéralité double 

abgeschafft und das dritte Erfordernis der Kompetenzkontrolle im CC 1984 neu geregelt. 

Schließlich soll die Modifizierung darin bestehen, im Anschluss an das Spiegelbildprinzip eine 

Richtschnur als Lösungsansatz zu erarbeiten, die sich an europäischen Vorbildern orientiert und 

schwerpunktmäßig das richterliche spanische Prüfungsmodell der proximidad razonable wi-

derspiegelt. 

4.3.1 Ausganglage des Gesetzesvorschlags 

In einer Zeit, die von gesteigerter Mobilität der Bevölkerung gekennzeichnet ist, stehen global 

taugliche Entscheidungen im Interesse von Rechtssicherheit und Entscheidungsharmonie. Hier-

bei spielt nicht nur die Anerkennung, sondern auch eine adäquate Kompetenzkontrolle eine 

wichtige Rolle. Ohne die Anforderung der Anerkennungszuständigkeit würde die Anerkennung 

an Vertrauen verlieren und deren Funktion als Integrationsfaktor des Welthandels und 

 
749 WALKER, Streitfragen, S. 122. 
750 Siehe Abschnitt 3.1.1.2. 
751 PERALTA, S. 22. 
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Familieninteressen in Frage gestellt. Eine zufriedenstellende Regelung der Kompetenzkontrolle 

sorgt für die Angemessenheit zwischenstaatlicher Zuständigkeitsverteilung und wahrt distribu-

tive Gerechtigkeit.  

Aktuell stellt der CC 1984 nur eine schwer durchführbare Prüfungsmethode zur Verfügung. Es 

fehlt an konkreten Anerkennungszuständigkeitsnormen. Aber auch inhaltlich ist diese Methode 

in sich nicht schlüssig. 

Die Reform der Prüfungsmethode im CC 1984 ist durchaus gerechtfertigt. Rechtliche und prak-

tische Argumente sprechen dafür. Es ist ein Mittelweg erforderlich, der der Gerichtspraxis dien-

lich ist und zugleich den Regelungsinteressen des Gesetzgebers entspricht, ohne die Interessen 

der Parteien zu vernachlässigen. Mit dem erarbeiteten Gesetzesvorschlag wird die Konsolidie-

rung des Spiegelbildprinzips angestrebt. Dazu ist der subsidiäre Grundsatz proximidad razo-

nable heranzuziehen. Wo das Gesetz lückenhaft ist oder unbeantwortet bleibt, soll der Richter 

selbstschöpferisch durch u.a Kriterien aber auch „soziale Erwägungen“ (Interessenabwägung) 

entscheiden; er setzt aber nur für den jeweiligen Einzelfall ein neues „subsidiäres“ Recht ein752. 

Richterliche und gesetzgeberische Interesse werden gleichermaßen berücksichtigt. Hervorzu-

heben ist, dass dem Anerkennungsrichter ein großer Entscheidungsspielraum belassen wird. 

Die Reform sorgt für die Einheitlichkeit der Gerichtspraxis. Sie gewährleistet einerseits die 

Wirksamkeit des Rechtsinstituts der Anerkennung und andererseits die Interessen der Beklag-

ten und die Vermeidung des forum shopping. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sie gegen die Bekämpfung von exorbitanten Foren (Urteile 

aus Scheidungsparadiesen) eingesetzt werden kann. Als subsidiäre Ermessensregel richtet sie 

sich nach den Leitprinzipien der Freizügigkeit der Entscheidungen und der Gewährleistung der 

grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Rechtsordnungen. Dies kommt auch der Handhabung der 

Gerichtspraxis zugute, indem die gesetzliche Regelung des Spiegelbilds nicht zu weit, aber auch 

nicht zu eng ausgelegt wird. Wenngleich das Spiegelbildprinzip die Anwendung bestimmter 

Normen vorschreibt, überwiegt das freie Ermessen des Anerkennungsrichters bei der Kompe-

tenzkontrolle. Im Hintergrund sollten ebenso die Wahrung des Interesses des Beklagten und die 

Gerechtigkeitsidee stehen. Bereits im Kern des IPR ist dies verankert. Daher ist davon auszu-

gehen, dass sich im Zuge der Gerechtigkeit das nationale IPR bei der Ermittlung der Anerken-

nungszuständigkeit, zu der dem internationalen Sachverhalt am nächsten stehenden Rechtsord-

nung begibt. So kann die Frage, welche Normen oder welche Elemente von Normen zur Ver-

wirklichung dieser Aufgabe beitragen können, nur im Hinblick auf diese Zielsetzung 

 
752 SCHRÖDER, Richterrecht, S. 573 ff. 



136 

beantwortet werden, ohne dass dabei eine von außen herangetragener Einschränkung bei der 

Wahl der Mittel zulässig ist. 

4.3.2 Das Spiegelbildprinzip als Grundlage der Reform 

Das Spiegelbildprinzip stellt den Ausgangspunkt des Grundsatzes der proximidad razonable 

dar, aber keinen Selbstzweck der Reform. Ihre Anwendung ist mit einer langen Tradition der 

Gerichtspraxis verbunden. Ihre kontinuierliche Handlung spricht für eine Bilateralisierung der 

Zuständigkeitsnormen im Zweitstaat. Rechtshistorisch hat sich der Spiegelbildgrundsatz als 

Prüfungsmaßstab der Kompetenzkontrolle in der Gerichtspraxis Perús durchgesetzt. Ihre Prak-

tikabilität ist hervorzuheben. Dieser Grundsatz bietet darüber hinaus dem Anerkennungsrichter 

Vertrauenswürdigkeit und Rechtssicherheit. Denn die Entscheidungszuständigkeitsnormen 

sind ihnen vertrauter als ausländische Normen. In einem weiteren Prüfungsschritt würde der 

Anerkennungsrichter auf Angemessenheit und Nähe zurückgreifen, da durch das Spiegelbild 

nicht alle zuständigkeitsbegründenden Vorfälle im Urteilsstaat abgedeckt werden. Beide Prü-

fungsschritte bilden eine Einheit und dienen dem Anerkennungsrichter dazu, ein sachliches und 

angemessenes Prüfungsmodell zur Verfügung zu haben. 

Dieser neue Prüfungsaufbau hat den Vorteil, dass das Spiegelbild nicht als alleinige Generalre-

gel anzusehen ist. Ein offen freirechtlich «soziologisch» entscheidender Richter benötigt keine 

Generalklausel. Sie ist nur ein «kryptologisches» Hilfsmittel, um die gerechte Entscheidung als 

vom Gesetzgeber «gewollt» ausgeben zu können753. Sie ist kein Rechtssatz und enthält keine 

eigene Interessenabwägung des Gesetzgebers754. Entscheidungs- und Anerkennungszuständig-

keitsnormen sind ohne Beschränkung aufeinander abzustimmen, aber getrennt zu normieren. 

Weder im CC 1984 noch in der Rechtspolitik Perús ist dieses Bestreben bisher spürbar. Dem 

Ausland mehr an Zuständigkeit zuzugestehen, als man selbst in Anspruch nimmt, wäre ein 

kaum durchführbares gesetzliches Vorhaben.  

4.3.3 Liberalisierungs- und Schutzfunktion der Reform 

Eine Reform der Kompetenzkontrolle – so wie sie in dieser Arbeit anvisiert wurde – bringt die 

Gewährleistung privater und staatlicher Interessen mit sich. Durch die Reform soll die Kompe-

tenzkontrolle einerseits liberalisiert werden. Andererseits hat diese auch eine Schutzfunktion 

zu erfüllen. Die Umsetzung der Reformvorschläge kommt in der künftigen Handlung der Ge-

richtspraxis zum Tragen. Da sich der Grundsatz der proximidad razonable überwiegend auf die 

 
753 SCHRÖDER, Zivilrechtliche Generalklauseln, S. 537. 
754 SCHRÖDER, Zivilrechtliche Generalklauseln, S. 538. 
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Urteilsfähigkeit des Anerkennungsrichters stützt, obliegt ihm die Wahrung der privaten Inte-

ressen. Dabei wird er nicht auf dieses oder jenes Prüfungskriterium fixiert. Die Kompetenzkon-

trolle ist aus freiem Ermessen heraus zu entwickeln. Darin liegt der Kern der Liberalisierung, 

so dass die Kompetenzkontrolle vereinfacht wird. Das soll allerdings nicht ihre Abschaffung 

bedeuten. Im Rahmen der Liberalisierung der Kompetenzkontrolle in Ehesachen liegt ein wei-

terer Anspruch in der Beseitigung der ausschließlichen Zuständigkeit. Die Ausschließlichkeit 

ist nicht nur ein Ausdruck des Jurisdiktionsmonopols über die eigenen Staatsangehörigen, son-

dern soll auch internationalverfahrensrechtlich den hohen Bestandsschutz absichern, den das 

materielle Recht der Ehe gewährt. Da sich im Anerkennungsstaat Perú die Grundpositionen in 

Bezug auf die Scheidung verändert haben, erweist sich diese Anforderung als überflüssig. Ein 

Bedürfnis zur Errichtung besonderer Barrieren und damit zur Verhinderung hinkender Schei-

dungen besteht nicht mehr. In einer künftigen Norm ist daher nicht von ihrer Prüfung auszuge-

hen. 

Der Hintergrund der Reform hängt zudem mit staatlichem Interesse zusammen. Dieses hat in 

Ehesachen vorwiegend den Schutz des Beklagten vor unzumutbaren Foren zum Gegenstand. 

Somit ist eine klare Abgrenzung zu anderen anerkennungswürdigen Voraussetzungen, nämlich 

zum ordre public-Vorbehalt und zur Gesetzesumgehung, wünschenswert. Dies dient dazu, die 

Wertungsentscheidungen und Regelungsinteressen der verschiedenen Voraussetzungen zu dif-

ferenzieren. Beide Ansätze sollten in der Novellierung des Art.  2104 CC  Nr.  1 und  Nr.  2 

CC  1984 Anklang finden. 

4.3.4 Ergänzungsfunktion des Grundsatzes der proximidad razonable 

Da eine abschließende Festlegung und Wertung angemessener Anknüpfungspunkte nicht als 

genügend erscheint, erachtet die Rechtsprechung es als angemessen, neben der Kongruenzregel 

(Spiegelbildprinzip), eine subsidiäre Klausel einzuführen. 

Bei der spanischen gemischten Prüfungsmethode ist die Tatsache als äußerst positiv anzusehen, 

dass interne Gerichtsstandsvorschriften als primärer Prüfungsmaßstab zur Feststellung der An-

erkennungszuständigkeit bestehen. Versagt der Spiegelbildgrundsatz bei der Ermittlung der 

Anerkennungszuständigkeit, kann sich der Anerkennungsrichter hilfsweise auf die subsidiäre 

Klausel der proximidad razonable stützen. Hierbei ist keine unflexible Generalklausel zu emp-

fehlen. Die Fixierung auf eine ausschließliche Prüfungsformel sollte bei der Kompetenzkon-

trolle nicht berücksichtigt werden755. Auch die deutsche Formel der „hinreichenden 

 
755 WALKER, Conflicts of law, S. 263. 
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Verknüpfung“ ist denkbar schwammig und bedarf der Präzisierung hinsichtlich der Verbin-

dungsfaktoren, welche eine Affinität zum Forum begründen könnten. So birgt sie in sich ein 

gewisses Maß an Unsicherheit, und dies kann auch durch die Rechtsprechung nicht beseitigt 

werden756. 

Der Grundsatz der proximidad razonable ist kein alleiniger Maßstab der Kompetenzkontrolle. 

Sie stellt eine Symbiose aus Gesetzgebung und Rechtsprechung dar. Ihre Grundlage liegt im 

Spiegelbildprinzip, ihr Ziel sind Angemessenheit und Nähe von Parteien oder des Sachverhaltes 

zum Forumsstaat. Ihre Ergänzungsfunktion drückt sich als richterlicher Maßstab aus. Neben 

fixierten Zuständigkeitsnormen wird dem Anerkennungsrichter ein zweckmäßiger Ermessens-

spielraum zur Verfügung gestellt. In diesem Fall soll der Richter sein Urteil nicht auf das Gesetz 

stützen, sondern „frei“ entscheiden und die Lösung finden, welche die „gerechte“ ist. Im Ein-

zelnen wird auf die Abwägung der betroffenen Interessen verwiesen, bei der das Interesse be-

vorzugt werden soll, das „vom Standpunkt der allgemeinen Wohlfahrt des Beklagten i. V. m. 

der Angemessenheit und Nähe korrespondieren sollte“. Eine rechtstechnische Absicherung mit-

tels einer Ausdehnung der Anerkennungszuständigkeit ist nicht empfehlenswert. In Ehesachen 

bzw. Familiensachen wäre das undenkbar. In Statussachen könnte jede alternative Anknüpfung 

die Gefahr der Gesetzesumgehung mit sich bringen. Eine Beurteilung ist der Gerichtspraxis zu 

überlassen. Die Konfrontation mit diesem oder jenem Anknüpfungspunkt, der nicht gesetzlich 

verankert sind, sollte in ihrem Ermessen liegen. Dies würde dem Anerkennungsrichter also in 

doppelter Hinsicht einen Vorteil verschaffen. Zum einen wären ausländische Urteile nicht un-

bedingt am Maßstab der autonomen peruanischen Rechtsnormen zu messen. Zum anderen wäre 

für den Anerkennungsrichter zu erkennen, dass im Ausland Gerichtsstände existieren, die dem 

peruanischen Recht zwar unbekannt sind, aber für den Zweck der Urteilsanerkennung durchaus 

als legitim erscheinen. Damit würde bspw. die Behandlung der „Scheidungsparadiesentschei-

dungen“, deren Zuständigkeit sich auf für das peruanische Recht unbekannte Verknüpfungen 

stützt, keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Ebenso stellt diese neu vorgeschlagene Kompe-

tenzkontrolle eine unüberwindliche Barriere für fraudulöse Entscheidungen in Ehesachen dar. 

Die Anerkennungszuständigkeiten in Ehesachen könnten Aussicht auf Erfolg haben, solange 

ihre Prüfung richterlichem Ermessen unterzogen ist. Die Gerichtspraxis wird von ihrer Prakti-

kabilität profitieren. Dies hätte den Vorteil, dass die Prüfung der Anerkennungszuständigkeit 

einheitlich erfolgt. Somit kommt diesem Grundsatz ein Platz als Ergänzungsfunktion im Aner-

kennungsrecht zu. Im Anschluss daran sollte der Anerkennungsrichter folgende Grundregel in 

 
756 FRICKE, IPRax (1989), S. 205; VISCHER, FS Overbeck, S. 376. 
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Betracht ziehen: in dubio pro reo. Infolgedessen könnte man dem Anerkennungsstaat immer 

auch dann internationale Zuständigkeit zugestehen, wenn sie nach seinem Recht nicht aus-

drücklich ausgeschlossen ist. 

4.3.5 Der Weg zur Gesetzesumsetzung 

Ein Gesetzesvorschlag, der die Abänderung einer gesetzlichen Bestimmung zum Ziel hat, wird 

nur zur parlamentarischen Beratung eingebracht, wenn im Begründungsbericht der gesamte 

Text der abzuändernden Bestimmung aufgenommen ist und im Text des Gesetzesvorschlags 

die gesamte neue Bestimmung in ihrer geänderten Fassung enthalten ist. 

Die Initiative zur Einbringung liegt laut CPP 1993 in erster Linie beim Staatspräsidenten und 

den Kongressmitgliedern. Diese Berechtigung ist grundsätzlich in Art. 107 Abs. I CPP 1993 

verankert. Gemäß der Modifizierung durch Ley Nr. 28390757 fällt die eigenständige Entwurfs-

arbeit in die Handlung beider Staatsorgane. Ergänzt wird sie darüber hinaus durch die Verord-

nung des peruanischen Kongresses (nachfolgend Verord. Kongres.)758. In dieser wird die Ge-

setzesinitiative eingehend erläutert (Art. 74 und 76 Nr. 1 und 2). Ebenso steht jedem einzelnen 

Staatsbürger und verschiedenen Staatsorganen, allerdings unter gewissen Einschränkungen, 

eine Gesetzesinitiative zu. So können zum einen 0,3% der Wahlberechtigten eine Gesetzesini-

tiative einbringen (Art. 107 Abs. 2 II CPP 1993 i. V. m.  Art.  74 und 76 Nr.  3 der Ver-

ord.Kongr.). Zum anderen sind die im Gesetz aufgezählten Staatsorgane dazu befugt, eine Ge-

setzesinitiative im Rahmen ihrer Kompetenzen zu präsentieren (Art.107 Abs. 2 I CPP 1993). 

Bestimmte Gegenstände sind davon ausgeschlossen, nämlich solche, die eine Verfassungsre-

form verlangen, Organgesetzen vorbehalten sind, den Staatshaushalt betreffen oder internatio-

nale Angelegenheiten und staatliche Gnadenakte berühren. Weitere Einzelheiten über das Ge-

setzgebungsverfahren erläutern Art. 75 ff. der Verord.Kongres. 

Neben den Formalitäten, denen ein Gesetzesvorschlag unterworfen ist, steht vor allem die Frage 

im Vordergrund, ob er für juristisch durchführbar gehalten wird. Die mit dieser Arbeit vorge-

schlagene Gesetzesänderung findet deutlichen Zuspruch. Sie wird von DELGADO Barreto un-

terstützt, der als Professor für Internationales Privatrecht an der katholischen Universität Lima 

lehrt. Er vertritt die führende Meinung Perús auf diesem Sachgebiet. Positiv äußert sich eben-

falls eine Vertreterin der rechtsprechenden Gewalt. Für die Richterin der Sala de Familia de la 

Corte Superior de Familia de Lima, CABELLO Matamala, ist diese Arbeit nicht nur ein 

 
757 Durch Ley 28390 v. 16.11.2004 werden die Art. 74 und 107 CPP 1993 geändert. Diese wurde am 16.11.2004 erlassen, veröffentlicht im 

D.O. El Peruano v. 17.11.2004. 
758 Siehe Textwortlaut vom Reglamento del Congreso del Perú unter: «http://www.congreso.gob.pe/archivo/documentos/01.1-Reglamento-
Congreso-Republica.pdf» v. 27.11.2017 abrufbar. 
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hilfreicher Beitrag für die Anerkennungsrichter, sondern auch ein Anreiz zur Verbesserung des 

Anerkennungsrechts bzw. des pIPR. Auch einige spanische Professoren begrüßen diese Initia-

tive. So teilen GARCÍMARTIN Alférez, Professor für IPR an der Universität Rey Juan Carlos I, 

und CALVO Caravaca, Hauptprofessor für IPR an der Universität Carlos III, den aufgestellten 

Grundsatz. 

Anklang findet der Vorschlag auch bei einigen Mitgliedern des Kongresses. Wie bereits er-

wähnt, können Gesetzesvorschläge von Mitgliedern des Kongresses eingebracht werden. Bei 

einem Aufenthalt in Perú im Januar 2010 habe ich einen Entwurf des Gesetzesvorschlags dem 

Abgeordneten der Partei Alianza Parlamentaria, YONHY LESCANO Ancieta, mündlich vor-

stellen und schriftlich abgeben können. Während bspw. bei einer Gesetzesinitiative in Deutsch-

land mindestens 5% der Abgeordneten des Bundestags diese unterstützen müssen, damit sie in 

den legislativen Prozess einfließt, müssen in Perú mindestens 6 Abgeordnete einer parlamenta-

rischen Parteigruppe759 Gesetzesvorschläge einbringen. Die den Vorschlag einbringende Par-

teigruppe wird dabei als Sponsor (Partido Promotor de la Ley) bezeichnet. 

Nach aktuellem Stand ist dieser Gesetzesvorschlag nach Meinung von zwei Abgeordneten des 

Kongresses, YONHY LESCANO Ancieta von der Partei Alianza Parlamentaria und GILBERT 

VIOLETA López, Vorstandvorsitzender der Partei Peruanos por el Kambio, erwägungswürdig. 

Somit wäre der Grundstein für eine solche Sponsoreneinbringung gelegt. In akademischem 

bzw. universitärem sowie in richterlichem Umfeld sei den Kernghalt dieser Arbeit nach aktu-

eller Auskunft peruanischer IPRler und Familienrichter in das Código Civil 1984 einzurich-

ten.760 Eine Stellungnahme seitens des Kongresses bleibt abzuwarten. 

4.3.6 Text der neuen Fassung 

Aus den vorhergehenden Ausführungen folgt, dass die Besonderheiten einzelner Sachbereiche 

spezifische Anerkennungsnormen bedürfen. Die Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile 

liefert ein Beispiel für die zeitliche Relativität der Anerkennungsproblematik. Die neue Norm 

sollte die interne Struktur der internationalen Zuständigkeit in Ehesachen beachten. In Erwä-

gung sollte auch die Rechtslage der Scheidung in Perú gezogen werden. Daher sollten bei der 

neuen Formulierung der Kompetenzkontrolle einige Abgrenzungen vorgenommen werden. 

 
759 Siehe Textwortlaut von Art. 76 Nr. 2, 2.1. und 2.2 Reglamento del Congreso del Perú. La presentación de las proposiciones de ley y de 
resolución legislativa está sujeta, Nr. 2. Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan los Congresistas lo serán a través 

del Grupo Parlamentario y requieren del respaldo: 

2.1. De la mayoría de sus miembros, en el caso del Grupo Parlamentario conformado por seis (6) Congresistas, o 
2.2. De no menos de seis (6) Congresistas en el caso de los Grupos Parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a seis 

(6) parlamentarios. 
760 Gespräch via Teams mit der Prof. und ehem. Familienrichterin CABELLO Matamala v. 25.07.2023. 
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Auch wenn das Familienrecht einige Besonderheiten in den verschiedenen Rechtsordnungen 

aufweist, läuft die Entwicklung des Anerkennungsrechts in anderen Rechtsgebieten durchaus 

parallel. Die neue Fassung der Kompetenzkontrolle könnte auch auf anderen Gebieten Anwen-

dung finden. 

Die Art. 2104 Nr. 1 und 2 CC a.F. werden in der Neufassung (Art. 2104 Nr. 1 CC 1984) zu-

sammengefasst und normiert. Das in den Artt. 2102 und 2103 verankerte Gegenseitigkeitsprin-

zip bleibt in der neuen Regelung unberührt. Die durch Perú ratifizierten Abkommen jeder Art 

sind einzuhalten.    

Diese Norm soll wie folgt lauten: 

Art. 2104 Nr. 1 CC 1984 n.F. 

(spanische Fassung) 

Artículo 2104.- Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se re-

quiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103.  

Nr.1. que la competencia internacional del juez o de la autoridad judicial o administrativa de la 

que emana la sentencia extranjera, sea analizada conforme a la teoría de la bilateralidad. En el 

caso, que dicha teoría no fundamente una competencia international, su análisis se hará bajo los 

principios supletorios de la proximidad y razonabilidad que tenga la litis con el foro de donde 

emana la sentencia, según los criterios del juez en donde se solicita el reconocimiento. 

Queda excluida en el reconocimiento de sentencias extranjeras de familia, el análisis de la com-

petencia negativa.  

 

(Deutsche Fassung) 

Art. 2104.- Der Einhaltung der Artt. 2102 und 2103 vorausgesetzt werden ausländische Urteile 

in der Republik Perus anerkannt, wenn  

Nr. 1. Die Anerkennungszuständigkeit der urteilstammenden Gerichte oder Behörden spiegel-

bildlich geprüft werden. Sollte Ihre Prüfung nach Ansicht des Anerkennungsrichters nicht zu-

ständigkeitsbegründend wirken, unterliegt deren Prüfung den Geboten von Nähe und Ange-

messenheit zwischen Rechtsstreit und Forumsstaat. 

Eine negative Prüfung der Anerkennungszuständigkeit in Ehesachen ist nicht durchführbar. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG  

Die Untersuchung zeigt, dass der Prüfung der Anerkennungszuständigkeit eine besondere Stel-

lung in der Rechtsgeschichte Perús eingeräumt wird. Handels- und rechtspolitische Bedenken 

prägten von Anfang an ihre Normierung in den Staatsverträgen. Ihre Übernahme in das auto-

nome Recht ist als Folge der Liberalisierung des Anerkennungsrechts zu betrachten, aber zu-

gleich auch als souveränitätsfeindlich anzusehen. Die Sichtweise der Souveränitätsfeindlichkeit 

wird allerdings durch die neue Scheidungsrechtspolitik und den Abbau der ausschließlichen 

peruanischen Zuständigkeit relativiert. Die Kompetenzkontrolle stellt die Brücke dar zwischen 

der Einhaltung der Souveränität und der Auflockerung der Anerkennung ausländischer Ehe-

scheidungsurteile. Ihre Wichtigkeit liegt darin, dass sie als Anhaltspunkt dafür gilt und sicher-

stellt, dass der übrige Verfahrensablauf einem vernünftigen Prozessstandard entspricht. In de-

mokratischen Staaten sorgt die Kompetenzkontrolle in Ehesachen für den Schutz des Beklagten 

und eine gerechte Zuständigkeitsverteilung. 

Die in Art. 2014 Nr. 1 und 2 CC 1984 normierte dreistufige Prüfung der Anerkennungszustän-

digkeit ist für den Rechtsanwender verwirrend, für den Anerkennungsrichter mühsam durch-

führbar und in sich nicht schlüssig. Der Aufbau dieser Norm zeigt erhebliche Inkongruenzen, 

die sich in der Rechtsprechung widerspiegeln. Im mangelhaften Regelungsgehalt der Kompe-

tenzkontrolle im CC 1984 wurzelt der Gegensatz zwischen den Aufgaben der Rechtsprechung 

und ihren Prüfungsmethoden. So erlässt die Sala de Familia de Lima keine einheitliche Recht-

sprechung. Die Normen der Kompetenzkontrolle im CC 1984 weichen von denen in den von 

Perú ratifizierten Staatsverträgen ab. In den Staatsverträgen wiederum folgt sie unterschiedli-

chen Prüfungsmethoden. So ergeben sich immer wieder verschiedene Interpretationskriterien 

bei der Kompetenzkontrolle.  

Zahlreiche Argumente stützen eine Novellierung dieser Norm. Der Strom peruanischer Mig-

ranten ins Ausland in den letzten Jahren stellt die Gerichte vor eine Zunahme von zur Anerken-

nung vorliegenden Ehescheidungsurteilen. Das hat zur Folge, dass der Anerkennugsrichter jetzt 

häufig mit unbekannten Rechtsordnungen konfrontiert wird. Bei Anwendung des Grundsatzes 

der unilatéralité double übersteigt die Wertung fremder materiell- oder kollisionsrechtlicher 

Normen die Ermessensausübung und die Abwägungsentscheidung der Richter. Außerdem wird 

durch die Unvollständigkeit der dritten Prüfungsstufe in Art.  2104  Nr. 2 CC 1984 das Eindrin-

gen von Urteilen aus Scheidungsparadiesen begünstigt. Der rechtliche Ausbildungsstand der 

Anerkennungsrichter und das Fehlen einer Auskunftsstelle für die gerichtliche Zusammenarbeit 

in Zivilsachen sprechen ebenso für die Novellierung dieser Norm. Weitere Argumente 
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zugunsten einer Reform des Grundsatzes der unilatéralité double liegen im Verstoß gegen den 

ordre public und gegen den Grundsatz pacta sunt servanda. Beide Grundsätze kollidieren mit 

autonomen Normen. Der Anerkennungsrichter verstößt gegen den internen ordre public, soweit 

er die Regelungsnorm der Kompetenzkontrolle nicht einhält. Diese Handhabung ist mit der 

Nichtigkeit der anerkannten Gerichtsurteile zu sanktionieren. Der Verstoß gegen das pacta sunt 

servanda ist durch ein gerichtliches Urteil initiiert, das diesen Grundsatz der WVK bricht und 

die Durchsetzung des Grundsatzes der unilatéralité double verfolgt. Diese Entscheidungsinter-

pretation ist nicht verfassungskonform. Es liegt eine Inkompatibilität zwischen der peruani-

schen Verfassung und der WVK vor. Als Anregung zu einer Novellierung der Kompetenzkon-

trolle ist zudem der Misserfolg einer Regelung der Kompetenzkontrolle in Ehesachen auf in-

teramerikanischer Ebene anzusehen. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass es dem peruanischen 

Anerkennungsrecht an ausdrücklich geregelten anerkennungsrechtlichen Vorbehalten mangelt. 

Aufgrund der komplexen Interessenlage sollten diese Vorbehalte als Anerkennungsvorausset-

zungen ausdrücklich in das CC 1984 eingeführt und inhaltlich strikt von der Kompetenzkon-

trolle unterschieden werden. 

Angesichts der dargestellten Argumente ist durchaus de lege ferenda vonnöten, eine innovative 

Kompetenzkontrolle nach dem Vorbild bestehender staatsvertraglicher oder nationaler Rege-

lungen zu schaffen. Eine Novellierung der Art. 2014 CC 1984 und zusammenhängenden Arti-

keln des Libro X CC 1984 (Derecho Internacional Privado) ist erforderlich, denn dieser wurde 

eher von Politikern als von Juristen kreiert. Nach Revoredos Ansicht ist der CC kein Selbst-

zweck, sondern stellt einen Anhaltspunkt dar, um das Recht fortzuentwickeln und neue Ge-

sichtspunkte zu berücksichtigen.761 Konkret ist die Regelung der Kompetenzkontrolle zu no-

vellieren. Die derzeitige entspricht nicht der aktuellen Tendenz in der Rechtsvergleichung. Eine 

unmittelbare Umsetzung von multilateralen Staatsverträgen oder EU-Verordnungen in das na-

tionale Recht ist ein kaum zu realisierendes und deshalb auch in den nächsten Jahrzehnten eher 

unwahrscheinliches Unterfangen. In Bezug auf den Beitrag der Haager Konferenz ist weder mit 

der Bearbeitung einer multilateralen Konvention über die Kompetenzkontrolle in Ehesachen 

noch mit einem Beitritt Perús zum AnerkScheidÜ zu rechnen. Eine interregionale Integration 

nach europäischem Vorbild wäre aus rechtlicher Sicht nur realisierbar, wenn sich die latein-

amerikanischen Organisationen radikal verändern würden. Außerdem werden im peruanischen 

Recht Einwände gegen das Nachprüfungsverbot erhoben. Misstrauen gegen fremde Gerichts-

zuständigkeiten und die unterschiedliche Rechtspflege in anderen Staaten Lateinamerikas 

 
761 REVOREDO De Debakey, LH Alzamora Valdéz, S. 409. 
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verhindern ihre Umsetzung. Dagegen spricht auch die Tatsache, dass eine Vereinheitlichung 

der Zuständigkeitsnormen in Ehesachen nicht besteht oder schwer zu erzielen ist. Als äußerst 

ehrgeizig erscheint der Aufbau der Kompetenzkontrolle in Ehesachen in der Schweiz, denn sie 

wird sehr weit umschrieben. Die Staatsangehörigkeit zählt neben den vielfältigen Varianten des 

gewöhnlichen Wohnsitzes zu den Zuständigkeitselementen in der Anerkennungsphase. Dem 

belgischen Prüfungsmodell ist Ungenauigkeit vorzuwerfen. Die negative Prüfung der Anerken-

nungszuständigkeit im belgischen IPRG wird nicht konkretisiert. Die Fälle der ausschließlichen 

Zuständigkeit belgischer Gerichte sind nicht dargestellt. Für die Reform der Kompetenzkon-

trolle im CC 1984 ist das belgische Modell somit nicht von Belang. Die Prüfung der ausschließ-

lichen Zuständigkeit peruanischer Gerichte in Ehesachen ist im Anerkennungsstadium nicht 

mehr vorzunehmen. 

Die Möglichkeit eines Spiegelbilds als alleiniger Prüfungsmaßstab nach deutschem Vorbild ist 

abzulehnen. Wer Gegenwartsfragen der Anerkennungszuständigkeit ermitteln will, muss not-

wendigerweise auch das Spiegelbildprinzip in den Blick nehmen. Diese Prüfung ließe sich mit 

einer Abwehrklausel flankieren, nach der eine conexión/proximidad razonable zwischen dem 

Sachverhalt und dem Entscheidungsstaat bestehen muss. Eine generell-abstrakte Regelung 

scheint der peruanischen Justizkultur besser zu entsprechen als eine wenig bestimmte General-

klausel. Künftig sollte die peruanische Kompetenzkontrolle auf einem Gefüge von „traditionel-

ler“ Prüfungsmethode und Richterermessen beruhen, das das Ziel hat, ein ausländisches Gericht 

für zuständig zu halten, zu dem Sachverhalt oder Parteiinteressen die angemessenste und engste 

Verbindung haben. Im Mittelpunkt der legislativen Bemühungen steht nunmehr die Schaffung 

einer funktionsfähigen, wirksamen und angemessenen Prüfungskontrolle. Dieser Anspruch ist 

mittels des Grundsatzes der proximidad razonable zu erfüllen. Dieser Grundsatz wird nach Ab-

wägung der untersuchten Prüfungsmethoden bevorzugt. Seine Umsetzung in das Gesetz sollte 

langfristig angestrebt werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung spiegelt sich in der neuen 

Formulierung von Art.  2104 Nr.  1 und 2 CC  1984 wider. 

Demgemäß ist eine Prüfung der Ausschließlichkeit peruanischer Gerichte in Ehesachen im An-

erkennungsstadium nicht mehr vornehmbar. Im Gegensatz zum Art.  2104 Nr.  2 S.  2 CC  1984 

ist nicht mehr von einer Ermittlung der allgemeinen Grundsätze des internationalen Prozess-

rechts auszugehen. Der Verzicht auf diese abstrakte Anforderung vereinfacht das Arbeitspen-

sum der Richter. 

Durch den ersten Satz der Neuformulierung wird eine zukunftsorientierte Haltung des peruani-

schen Anerkennungsrechts angestrebt. Denn in den verschiedenen Rechtsordnungen werden 
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Ehescheidungsurteile nicht nur von Gerichten, sondern auch von Behörden und sogar von No-

taren erlassen. Der Grundsatz der proximidad razonable stellt keine Generalklausel dar, son-

dern wird subsidiär zusammen mit einer anderen Prüfungsmethode angewandt. In Perú lässt 

sich der Grundsatz der proximidad razonable mit dem Spiegelbildgrundsatz vereinbaren. Ei-

nerseits spiegelt er am besten die bestehende nationale Rechtsprechung wider, obwohl er sich 

in der Rechtspraxis noch nicht allgemein durchgesetzt hat. Als erste Prüfungsstufe würde dieser 

Grundsatz die Arbeit der Anerkennungsrichter erleichtern, denn die autonomen Regeln der in-

ternationalen Zuständigkeit sind ihnen vertrauter als fremde Kollisionsnormen. Andererseits 

fördert er eine gerechte Ermessensausübung des Anerkennungsrichters und sorgt für Aufklä-

rung und Einheitlichkeit in der Gerichtspraxis. Der Grundsatz der proximidad razonable dient 

dazu, die Verzahnung zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung zu fördern. Ein einheitli-

ches Prüfungskriterium hätte eine beachtliche Auswirkung auf das Erlassen von Anerkennungs-

urteilen. Es sollte die Gelegenheit ergriffen werden, die Anerkennungszuständigkeit in der 

Rechtsprechung dogmatisch konsequent und vollumfänglich abzuhandeln. Dies entkräftet den 

Vorwurf der Willkürlichkeit und dient auch der Vermeidung systematischer Urteilsfehler bei 

der richterlichen Entscheidungsfindung. Die Richter sollen letztlich mit einer standardisierten 

Situation konfrontiert sein, die ihnen aber genügend Spielraum für unterschiedliche Urteile und 

unterschiedliche Urteilswege lässt. Die richterliche Entscheidungseinheit sichert die notwen-

dige Kontinuität, die richterliche Freiheit und die lebendige Fortentwicklung des Rechts.  

Außerdem würde das unterschiedliche Prüfungsermessen zwischen dem autonomen Recht und 

den Staatsverträgen beseitigt. Die Annahme des Spiegelbildprinzips als Ausgangspunkt der 

Kompetenzkontrolle trüge zur Harmonisierung mit den Prüfungsmethoden in den Staatsverträ-

gen bei. Es werden Ehescheidungsurteile aus Staaten, die in den Anwendungsbereich mehrerer 

Staatsverträge fallen, im Anerkennungsstaat gleichbehandelt. Schließlich ist nach der Einfüh-

rung der neuen Prüfungsmethode in das CC 1984 nicht mehr mit der Klage auf Nichtigkeit von 

anzuerkennenden Urteilen zu rechnen. 

Praktisch beruft der Richter sich hierbei primär, aber nicht ausschließlich, auf die Anwendung 

des Spiegelbildprinzips. Grundsätzlich greift der subsidiäre Grundsatz der proximidad razo-

nable erst ein, wenn nach der Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes das Urteilsgericht nicht 

als international zuständig eingestuft werden konnte. Eine ausschließliche spiegelbildliche An-

wendung der im Anerkennungsstaat gültigen Entscheidungszuständigkeitsnormen ist für die 

Kompetenzkontrolle abzulehnen, da eine Kongruenz zwischen eigener und fremder internatio-

naler Zuständigkeit nicht ausreichend ist, um die Ziele der Anerkennungszuständigkeit zu 
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verwirklichen. Die alleinige Anwendung des Spiegelbildgrundsatzes ist für die nähere Zukunft 

weder wünschenswert noch zufriedenstellend. Der Rückgriff auf eigene Zuständigkeitskriterien 

gewährleistet in den Fällen einer fremdstaatlichen Verfahrensleitung nicht unbedingt die Mög-

lichkeit zur Abwehr hoheitlicher Anknüpfungspunkte, die von Privilegierungs- oder Willkürge-

danken im Urteilsstaat getragen werden. Ein offen freirechtlich «soziologisch» entscheidender 

Richter benötigt keine Generalklausel. Es ist außerdem festzustellen, dass diese Kongruenz 

nicht die einzige Möglichkeit ist, die Beurteilung und Wertung eines Forums vorzunehmen. 

Der Spiegelbildgrundsatz allerdings bietet exorbitanten oder fraudulösen Gerichtsständen oder 

Jurisdiktionsprivilegien keinen Einhalt. Eine im Gesetz verankerte rechtstechnische Absiche-

rung mittels einer Ausdehnung der Anerkennungszuständigkeit ist nicht empfehlenswert, denn 

im Bereich der Zuständigkeit in Statutssachen könnte jede alternative Anknüpfung die Gefahr 

der Gesetzesumgehung mit sich bringen. Die vorgeschlagene Neuformulierung der Norm bietet 

einen Lösungsansatz, der sich an den Änderungsvorschlag von MARTINY762 anlehnt. Dieser 

spricht von der Liberalisierung der Kompetenzkontrolle in Ehesachen. Dieser Teil der Norm 

gewährleistet die Gerechtigkeit der Interessen bei der Anerkennungszuständigkeit. Um das Ein-

dringen der vorgenannten fraudulösen oder exorbitanten Gerichtsstände in die nationale Ge-

richtsbarkeit zu vermeiden, wird ein subsidiärer Prüfungsschritt vorgeschlagen, der im freien 

Ermessen des Richters liegt. Die Anwendung der neuen Norm würde den internationalen Pro-

zessrechtsverkehr nicht nur beschleunigen, sondern ihm auch Rechtssicherheit verleihen. Es 

fällt in den Ermessensbereich der Gerichtspraxis zu entscheiden, ob das ausländische Gericht 

eine „angemessene Nähe“ zum Rechtsstreit bzw. zu den Parteien aufweist. Es werden Frei-

räume und Interpretationsmöglichkeiten aufgezeigt, die vom richterlichen Verständnis eigen-

verantwortlich und subsidiär ausgefüllt werden. Der Richter hat im entsprechenden Prüfungs-

stadium eine Abwägungsentscheidung zu treffen. Die Elastizität bei der Feststellung der An-

knüpfungsmerkmale ermöglicht entsprechend fallorientierter Lösungen. Wie dieses Begriffs-

paar (Angemessenheit und Nähe) am Spiegelbildprinzip zu statuieren ist, liegt in seinem Er-

messen. Dabei geht es weder um eine Entscheidungsbewertung des ausländischen Rechts noch 

um die Beurteilung der konkreten Zuständigkeitsforen des Urteilsstaats. Vielmehr sind die Ele-

mente des Rechtsstreits oder der Rechtsstatus der Parteien im Verhältnis zum Urteilsstaat zu 

untersuchen. Diese Elemente sind von den Anknüpfungspunkten zu unterscheiden, denn ihr 

Aufbau unterliegt rechtspolitischen Interessen, und diese treten im Vorfeld der Kompetenzkon-

trolle auf. Im Gegensatz dazu liegt die Schaffung der subsidiären Anforderungen im 

 
762 Dazu MARTINY, Hdb. Anerkennung, Rn. 802. 
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Funktionsbereich der Rechtsprechung. Die von der Gerichtspraxis entwickelten Elemente sind 

gleichrangig und zeichnen sich durch die Momente der freien Wahl und Variabilität aus. Sie 

richten sich eher nach Wertungsentscheidungen als nach staatlichen Richtlinien. Um die ange-

messene Nähe festzustellen, muss der Richter alle erkennbaren Umstände würdigen. Er kann in 

die zu treffenden Entscheidungen auch subjektive Eindrücke und persönliche Erfahrungen ein-

fließen lassen. Ebenso kann er mitunter bestehende situationsspezifische Erkenntnisse als Be-

gründung anführen. Die Ermessensausübung wird neben den vielfältigen normativen Vorgaben 

auch vom wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld beeinflusst. Jedoch sollten Ermessen und 

Beurteilungsfreiräume nie völlige Verhaltens- und Kontrollfreiheit bedeuten. Eine Ermessens-

entscheidung ist so lange hinzunehmen, wie sie der Gerechtigkeit und der Wahrung der Partei-

interessen dient. Die Gewährleistung einer verfahrensrechtlichen Fairness im Urteilsstaat ist 

erwünscht. Diese Anforderungen sollten sozialen Güterabwägungen unterliegen und im Rah-

men der Globalisierung betrachtet werden. Eine gerechte Kompetenzkontrolle geht über eine 

konforme Auslegung des kollisionsrechtlichen Rechts hinaus. Sie muss vielmehr dem Verhält-

nismäßigkeitsprinzip entsprechen, ein Höchstmaß an Gleichheit gewährleisten und transparent, 

überzeugend begründet und überprüfbar, dazu unparteiisch und sachlich sein. In dieser Hinsicht 

sind vom peruanischen Richterstandpunkt aus der Staatsangehörigkeit sowie die vielfältigen 

Modalitäten des internationalen Wohnsitzes nicht als gesetzliche Anknüpfungspunkte, sondern 

als weitere Elemente der Ermessensausübung für die Kompetenzkontrolle in Betracht zu zie-

hen. Ihre gleichzeitige Anwendung wird herangezogen, wenn es sich um die Prüfung der An-

erkennungszuständigkeit von Gerichten aus Scheidungsparadiesen handelt. Es darf kein Raum 

für Zweifel gelassen werden. Konkret ist die Normierung der Staatsangehörigkeit im CC 1984 

als kollisionsrechtlicher Anknüpfungspunkt zu kritisieren. Sie hat außerdem an Wichtigkeit 

eingebüßt. 

Die Aufnahme der neuen Prüfungsmethode in den CC 1984 dient als Ansporn dafür, die aner-

kennungsrechtlichen Vorbehalte, nämlich den internationalen ordre public und Gesetzesumge-

hung, ausdrücklich zu regeln. 
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